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GemeilieidgenössischeTagsatzung.
Baden, 4. September bis 1. Octvber 4742.

lDtnnt»orchi»Znrich.I

Gesandte: Zürich. Johann Jakob Eschcr, Bürgermeister; Johann Jakob Ulrich, Statthalter. Bern.
Samue l Frisching, Venncr; Christoph Steiger, Scckelmcister welscher Lande, beide des Raths. Luecrn. Jo¬
hann Martin Schwyzcr, Schultheiß und Stadtvcnner; Karl Anton Amrhyn, des Raths. Uri, Karl AlphonS
Beßlcr, Landammann und Pannerherr; Jost Anton Schmid, Alt-Landammai?n. Schwyz. Joseph Franz Er-
lcr, Landammann; Johann Dominic Bcttschart, Pannerherr und Alt-Landammann.Obwaldcn. Konrad von
Flüe, Landammann. Nidwalden. Anton Maria Zelgcr, Landammann und Pannerherr; Joseph Jgnaz
Stulz. Zug. Johann Baptist Trinklcr, Landshauptmannund des Raths zu Monzingen; Christoph Ander-
matt, Stadtammann. GlaruS. Johann Heinrich Zwicki, Landammann; Jakob Gallatin, Statthalter. Basel.
Johann Balthasar Burckhardt,Bürgermeister; Christoph Burckhardt, Deputat und des Raths. Freiburg,
(niemand). Solothurn. (niemand). Schaffhauscn. Heinrich Ott, Bürgermeister; Melchior von Psistern,
Statthalter. Appcnzell-Jnnerrhoden. Paul Sutter, Landammann. Außcrrhoden. Lorenz Tanner,
Landammann. Abt St. Gallen. Georg Wilhelm Rink von Baldcnstcin,Landhofmcister; Joseph Anton
Püntincr von Braunbcrg, sürstlicher Rath und Canzler. Stadt St. Gallen. Christoph Hochrütiner, .1.U.Ii.
Stadtschrciber.Biel. Peter Haas, Bcnncr und des Raths.

Zürich, Bern, Lucern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug.
Diese Tagsatzung wurde von den uninteressierten Orten I GlaruS, Basel, Frciburg, Solothurn, Schaff¬

hausen, Appenzell, Stadt St. Gallen und Biel! ausgeschrieben. — Die eidgenössische Begrüßung findet Statt.
». ES wird beliebt, daß der Landschreiber Schindler i» Sachen, welche blvS die Rechnungen der Landvögte
und die landvögtlichcn Geschäfte betreffen, die Session bediene; in Standes- und Rcligionösachen sollen die Schreiber
beider Religionen laut Friedensschluß gebraucht werden. 8 1. I». Ein Ehrcnausschuß vergleicht beide in
ein FricdenSinstrumcntzusammengezogene Frieden mit den Originalicn, und nachdem dieselben mit einander
gleichlautend erfunden worden, wird das Instrument der Erpedition übergeben. 8 3. e. Luecrn spricht die Hoff¬
nung ans, man werde eS für das ihm während des Kriegs zu Mellingen weggenommene Salz entschädigen. 8 -1.

Die VUI alten Orte nebst Appenzell Inner- und Außcrrhoden.
«I. Es wird eine dem Friedensinstrumentconforme Publieation dcS LandösricdcnSverfaßt; diese soll ge¬

druckt in die Bogteien, in welchen beiderlei Religionen sind, geschickt und daselbst aller Orten verlesen werden.
Sollten sich unter den Genossen beider Religionen Anstöße zeigen, so sollen sich dieselben bei der zu diesem
Zwecke bestellten Commission melden, welche aus zwei Mitgliedern besteht, auö dem Landvogt und ans einem
Herrn der andern Religion. Haben diese einen Anstand, so haben (sie an die Orte zu rccuricrcn. Bei dieser
Gelegenheit eröffnen die Gesandtschaften der katholischen Orte, welche den Frieden in Aarau geschlossen, daß,
wenn auch kein besonderer Artikel dem neuen Friedensinstrument in Betreff dcö DrittmannSrcchteSbeigefügt sei
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und dessen blos in einem Artikel gedacht werde, sie die Sache so verstehen, daß dieser Vorbehalt der Rechte des

Driltmanns auf alle und jede Artikel des Friedens sich erstrecke; denn sie hätten weder Befehl noch Gewalt

gehabt, dem Drittmann sein Recht zu nehmen. Die Gesandten der katholischen Orte, welche beim Friedens¬

schlüsse in Aarau nicht zugegen waren, lassen cS bei dem bereits beschlossenen Frieden bewenden. Obwaldcns

Gesandter nimmt die Sache ack rekerenckum. Zürich und Bern haben keine anderen Gedanken, als daß es

beim „heitern" Buchstaben des Friedensschlusses sein Verbleiben haben soll. Die Gesandtschaften von Glarus

und von Appenzell beider Rhoden leben der Hoffnung, daß „weil zu Aarau von gcsammten Orten die Erklärung

gegeben worden sei, daß dieser Frieden den Rechten ihrer Herren und Obern unabbrüchig sein soll, iin Friedcns-

instrumente vorgesehen sein werde, daß ihnen an ihren Rechten und an ihrem Range der Regierung der

gemeinen Vogtcicn kein Abbruch geschehen werde; sonst könnten sie dazu nicht Hand geben." Die Gesandtschaften

von Zürich und Bern erklären, daß sie niemals den Gedanken gehabt hätten, beiden Orten an ihren Rechten

etwas zu derogieren, und lassen es lediglich beim Frieden bewenden. Die Gesandten von Glarus und Appenzell

beharren auf ihrem Verlangen. 8 5.

Die Xlll Orte mit Ausnahme von Frciburg und Solothurn.

« . Bei der Bcrathung über das Münzwesen läßt man es fast insgcsammt beim Abschiede von 1711

bewenden. Lucern läßt eö bei dem Abruf, welchen es allen Orten mitgctheilt hatte, und bei den früheren

Abschieden bewenden. Wegen Mangel an Münze behält es sich vor, seine Münze zu offnen, wie auch sämmt-

liche Orte sich dieses Recht vorbehalten haben. Uri bleibt bei dem Abschied von 1710, die Gesandten von

Schwyz bei ihren früheren Erklärungen. Zug beschwert sich über die Masse der Groschen und ersucht um Ab¬

haltung derselben. Schaffhansen läßt es beim Abschied von 1711 bewenden. 8 6. f. Auf den Antrag Zürichs

wird gut befunden, an die hohen Potenzen ein Schreiben, conform demjenigen, welches an dieselben vor dem

rySwijkischen Frieden gerichtet wurde, abzusenden und um Einschluß gcsammtcr Eidgenossenschaft in den bevor¬

stehenden europäischen Frieden anzusuchen. Dieses Schreiben soll zugleich, wie früher, an die Minister

recommandiert werben. 8 7. Es wird ein Schreiben beliebt, als Antwort auf das kaiserliche Schreiben vom

22. Mai 1712, in welchem die kaiserliche Majestät ihre Erhöhung notificicrt hatte. Es wird gut befunden, im

Verlauf deS Schreibens nichts als „Ihre kaiserliche Majestät" zu setzen und im Titel nach den Worten „allzeit

Mehrer des Reichs" von den übrigen Königreichen und andern Titeln zu abstrahieren. Zugleich wird beschlossen,

dem Grafen von TrautmannSdorf zur Bestätigung seiner Ambassade zu gratulieren und ihn zn ersuchen, die

Schreiben an den Kaiser zu rccommandieren. 8 8. I». Es wird gut befunden, daß die Amtleute beförderlich

in die gemeinen Herrschaften abgeben sollen. 8 9.

Die XIII Orte (mit Ausnahme von Frciburg und Solothurn) und die zugewandten.

l. Die Gesandtschaften der uninteressierten Orte sind instruiert, dahin zu wirken, daß der Friede, wie mit

den V katholischen Orten, so auch mit dem Fürsten von St. Gallen zu Stande komme, und zu diesem Zwecke

sind sie beauftragt, alle crsinnlichen gütlichen Mittel anzuwenden. Die Gesandtschaften von Zürich und Bern

erklären, wie ihre Stände vor dem Kriege alles angewendet hätten, was zur Erhaltung des eidgenössischen

Ruhestandes gedeihlich hätte sein können, so verdanken sie jetzt die Bemühungen der uninteressierten Orte. Sie

sind instruiert, wenn man eidgenössisch und als Eidgenossen Wattieren wolle, alles beizutragen, was zu einem

billigen und gerechten Frieden gedeihlich sein könne; den geschlossenen Frieden würden sie aufrichtig zu halten

bedacht seil?. Die Gesandten der V katholischen Orte erklären, daß sie ihre Neigung zum Frieden durch die

That gezeigt hätten, und wollen zu einem billigen und gerechten Frieden alle Mittel anwenden. Die Gesandt-
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schast des Abts von St. Gallen läßt sich dahin vernehmen, „daß sie auf daS Ausschreiben geantwortet, und

„obwohl Ihr sürstlichen Gnaden nicht wissen, warum sie so hart tractiert worden wären, werden selbige jedoch

„alles das thun, was billig und recht und sowohl ihren, als gemeiner Eidgenossenschaft Rechten unanstößig

„sei, gestalten Sie sich bereits in Aarau schriftlich erklärt haben, dahin Sie sich beziehen. Wann aber die löbl.

„uninteressierten Orte unanstößlichcrc Mittel würden vorschlagen können, werden Sie dieselbigcn gern vernehmen,

„könnten aber wevcr zu dem Mehreren noch Mindern Hand geben ohne Ratihabition Jhro kaiserlichen Majestät,

„an welche Sie alles eommunieiert habe, was Jhro widerfahren sei. Im klebrige», wenn Ihr fürstlichen

„Gnaden eidgenössisch tractiert worden untre und noch tractiert würde, werden Sie, wie bis dahin, sich noch

„fürbaß eidgenössisch aufführen." 8 12. It.. Bei der Behandlung der Frage, wo künstig die Tagsatzungcn

gehalten werden sollen, werden Frauenfcld und Baden vorgeschlagen. Es werden die Vorthcile und Nachthcile

hervorgehoben, welche mit der Wahl des einen oder andern Ortes verbunden sind. Da aber die Gesandten

mit keiner Instruction versehen sind, so wird die Sache zur Disposition der Herren und Obern in den Abschied

genommen. 8 13. I. Die zürcherische Gcsandschaft legt eine Druckschrift des Bischofs von Constanz vor, welche

derselben wegen seiner Gerichtsbarkeiten in der Eidgenossenschaft und seiner Herrschaften dem NcichScollegium

zu Rcgensburg übergeben hat. Die Gesandten finden, daß Berträgc und Acta vorhanden seien, welche hin¬

reichende Erläuterung geben. Einstweilen wird beschlossen zu erwarten, was von dorther an die Orte gelangen

werde, um eine gebührende Antwort zu entwerfen. 8 14. »»». Auf die Beschwerde der Stadt St. Gallen, daß zu

Gcbrazhofen im Vordcröstreichischen der Zoll auf Leinwat von 15 Kreuzer auf 1l> Batzen erhöht worden sei,

was der ewigen Verein zuwider sei, wird eine Vorstellung dagegen an die Regierung zu Innsbruck bewilligt. 8 15.

Die XIII Orte.

i». Der Bischof von Basel, Johann Konrad II., Baron von Reinach-Hirtzbach, dankt in einem

Schreiben für die bisher zu Gunsten seines BisthumS angewandten Officien, gratuliert zu dem hergestellten

Ruhestand und sucht der Gesandten! Vermittlung an, daß des BiSthumS Landschaften dem bevorstehenden

europäischen Frieden, wie früher dem von Ryswijk, einverleibt werden möchten. Die Gesandten verdanken die

Gratulation und sagen ihre Vermittlung zu. 8 16. «. Freiburg entschuldigt sein Ausbleiben. 8 17.

Man sehe auch im Abschnitte HerrschaftSangelcgcnheiten:
Deutsche gemeine Vogteien überhaupt.

Art. 4. Verwaltungsstellen.
Laudgrafs ch a st Thurgau.

Art. 96. Landvogt.
„ 129. Landwcibel.
„ 137. Huldigung.

236. Abzug.
R h e i n t h a l.

Art. 212. Obrigkeitliche Lehen.
„ 211. Straße» und Brucken.

Grafschaft Sargans.
Art. 92 s. Marchensachen.

Obere f rcie Aemter.
Art. 78. Abzug.

Grafschaft Baden.
Art. 191. Archiv. Art. 195. Archiv.

Anm. Die Amtsrechnungen, welche noch für die bis zum Aarauerfrieden regierenden Orte abgelegt wurden, sehe
man im vorhergehenden Bande.

1"

Art. 1. Beeidigung von Beamten.
„ 89. Amtsrechnungen.
» 99.
„ 95.. Landvogt.

Art. 1. Beeidigung von Beamten.
„ 81. Huldigung.

Art. 2Z7. Abzug.
233.

„ 399. Judikatur- und Compctcnz-
sachen.

Art. 165. Personelles.

Art. 17. Beeidigung von Beamten.
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Conftrenzcu der katholischen Gesandtschaften
w.thrmd der Jayrrcchmmg^l.igscltzmi.; im September !7>e.

I2taatsnrchi» Lucern-I

Die V katholischen Orte.
«. Die Gesanbschaft LuccrnS stellt die Nothwendigkeit vor, daß für die Zukunft größere Einigkeit unter

den Orten hergestellt werde, und weist auf einen früheren Vorgang hin, bei welchem die üblen Folgen der
Uneinigkeit zu Tage getreten seien. Lucern nämlich habe „gleich in den zwei ersten Tagen t 100(1 Mann in
„den Waffen gehabt; man habe aber acht Wochen oder mehr gewartet, bis man cS gcthan habe; daran aber sei
„nichts schuldig gewesen, als die Uneinigkeit."Ferner eröffnet es, daß es einige Unterthanen in VerHaft habe,
welche von Leuten aus den anderen Orten „aufgewisen" (aufgewiegelt) worden seien, und fragt an, wie eS sich
diesen gegenüber verhalten solle. Es wird gcrathen, gegen sie, als Verführte, milde zu verfahren, damit die
Gemüther besänftigt würden; den Aufwieglern hingegen solle man den verdienten Lohn geben, weil die Bünde
verbieten, einem Stande vie Scinigen aufzuwiegeln, bei den Geistlichen dahin zu wirken, daß sie die Leute
zum Gehorsam weisen und nicht aufwiegeln; den Leuten in den Orten sollten die eidgenössischenBünde von
Zeit zu Zeit vorgelesen werden, damit sie wissen, was sie zu thun oder zu lassen hätten. 8 1.

Die mit dem Bischof von Basel verbündeten Orte mit Ausnahme von Freiburg
und Solothurn.

I». Der Bischof von Basel schickt ein Schreiben. Die darin enthaltene Gratulation und die Bezeugung
des Mitleidend wird verdankt lind der Bischof der bundesgcnössischcn Freundschaft versichert. 8 2.

Die V katholischen Orte, katholisch GlaruS und Abt von St. Gallen.
v. Die Gesandten sprechen sich für Absendang eines GrätulationöschreibenSan Ten Kaiser zu seiner

Erhöhung und an den Grafen von Trautmannsdorf wegen Bestätigung seiner Ambassade aus, wie sie in all¬
gemeiner Sitzung wirklich beschlossen wurde. 8 >1.

Die das Thurgau regierenden katholischen Orte.
«I. Der gewesene Landammann im Thurgau, Joseph Jgnaz Rüppli von Fraucnfcld, bittet man möchte

ihn und seine Nachkommenschaft, da er in eiiken Arrest von 14 Wochen äzerathcn, an Ehr und Gut geschädigt
und seines Amtes unverschuldeter Weise entsetzt worden sei, in Gnaden bedenken. Zugleich bittet er, da er von
vier regierenden Orten in einem gewissen Bezirke eine Gerichtsbarkeit lehenswcise erhalten habe, auch die
katholischen Orte um den Consenö. In Beziehung auf den ersten Punkt wird er alles Guten bei einem sich er¬
gebenden Anlasse vertröstet, in Betreff des zweiten wird die Sache für unmöglich gehalten, wenn er von den
übrigen Orten nicht die Concession auch erhalte. Obwäldcn ist der Ansicht, daß es wohl geschehen könne, da
er die Ortsstimmcn vor dem Kriege erhalten habe. KatholischGlarus kann ohne seine Mitlandlcutc nichts
von den gemeinen Herrschaftenweggeben. 8 4.

Die V katholischen Orte nebst dem Abt von St. Gallen.
« . Es wird zur Sprache gebracht, wie man sich verhalten wolle, wenn Zürich und Bern das Toggen-

burgcrgcschäst vorbringen. Die Gesandten finden, daß die Sache sehr bedenklich sei, und daß man daher „ge¬
wahrstem" gehen und vernehmen müsse, was an sie gelangen werde. Der Canzler des'Abtes eröffnet, daß die
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kaiserliche Majestät nicht wolle, daß der Abt daS Geringste tvedcr von seinem Lande und seinen Leuten, noch

von seinen Rechten nachgeben soll, weswegen der Abt nichts thun könne ohne dcS Kaisers Ratihabirion, „Dao

„churfürftlichö Collegium und das städtische seien ganz wider einander, maßen das städtische sich vcrthcilt und

„jeder Theil seinen Neligionsgcnosscn bcigefallen; daher Ihr kaiserliche Majestät allen Fürsten deS Reichs vor¬

stellen lasse, daß eine löbl, Eidgenossenschaft ip einen solchen Stand zerfallen, daß er solche auf gegenwärtigem

„Fuß nicht lassen könne; berufe sich aber ans die Schriften, so Herr Landhofmeistcr Rinkh mit sich bringen

„werde." 8 5.

Die katholischen das Rheinthal regierenden Orte nebst Appenzell und Abt

von St. Gallen.

f. Brunstbeschädigtc aus dem Zugcrgcbict sprechen die katholischen Orte um eine Steuer an. Schultheiß

Schwyzcr, bei dem sie sich gemeldet, empfiehlt sie den Orten bestens. 8 7. K. Es wird vorgestellt, daß es

unumgänglich nothwcndig sei, daß die katholischen Orte trachten, sich mit Wehr, Waffen, Munition und Brot

zu versehen, um sich selbst Helsen zu können. „Da es aber hier nicht Zeit sei, davon zu reden, so möchten die

„katholischen Orte beförderlich und so ungcmcrkt als möglich zusammenkommen; jedoch sei die größte Ver¬

schwiegenheit vonnöthcn, und daher sei deswegen nicht öffentlich zu referieren; denn, wenn die Schlüsse den

„Rüthen referiert werden müßten, sei alles offenbar, wie denn alle Rathschlägc, so vor den Rüthen und größeren

„Gwälten diesen Krieg hindurch ergangen, beiden Ständen Zürich und Bern offenbar geworden seien." 8 8.

Die katholischen das Rheinthal regierenden Orte.

I». Der gewesene Landschreibcr Bcßlcr wird verordnet, mit und neben dem Landvogt im Rheinthal den Lands-

sricdcn ins Werk zu setzen. 8 kl.

Die V katholischen Orte nebst katholisch GlaruS.

ik.. Auf den Antrag von Schwyz, daß die Orte in Betreff dcS Nachtricbs beim vorjährigen Abschied ver¬

bleiben und nicht gestatten möchten, nach dem Lauiscrmarkt neuerdings Vieh über den Berg zu treiben, erklären

Lucern und Uri, denselben halten zu wollen, wenn andere Orte ihn auch halten; Nidwaldcu nimmt den Nachtrieb

acl rekkrenäuin; ZugS Gesandtschaft ist ohne Instruction, behält aber den freien feilen Kauf seinem Stande

vor; GlaruS bleibt bei jenem Abschiede und will sich dcS Nachfahrcns halber mit den übrigen Orten conformicrcn.

8 lg. I. Die Gesandten lassen dem Bürgermeister Escher sagen, daß er am folgenden Tage die Streitsache von

Liebenhofen vornehmen möchte, während die Gesandten der uninteressierten Orte das Toggcnburgcrgeschäfl

behandelt wissen wollten Keines von beiden wurde aber zur Behandlung gebracht. 8 ll. >»>. Schwyz trägt

auf die Jndemnisation des Commandantcn Kyd an für die Kosten, welche er während dcS Krieges äuf dem

Schollbcrg gehabt habe. Es kommt kein Beschluß zu Stande. 8 l5.

Die V katholischen Orte,

i». Die Gesandten der V katholischen Orte beschweren sich beim Direktorium, daß der reformierte SccretariuS

wider den letzten Frieden in vogtcilichcn Sachen der Session beigewohnt habe. Derselbe blieb nachher aus. 8 l7.

«. Die schwyzerische Gesandtschaft trägt instruktionsgemäß darauf an, daß die katholischen Orte an den Papst

schreiben sollten, daß die Klöster, was sie an Provision übrig hätten, in die katholischen Orte zur Sicherheit

legen sollten, damit man im Falle der Roth um billigen Preis stirvon Gebmuch wachen könne; denn die-Er¬

fahrung habe gezeigt, daß die Protestierenden während der Wirren die meiste'Provision zu großem Nachthcil der

Katholischen aus den Gotteshäusern gezogen hätten. WaS ferner die KricgSkostcn betreffe, so trügen die

Klöster, die doch daö Meiste besäßen, wenig oder nichts bei, während die Orte daS Ihrige für der Klöster
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Confcrvalion „aufsetzen" müßten; sie sollten demnach mehr contribuieren. Lucerns Gesandtschaft hält die Ge¬

legenheit für günstig, in Folge dieses wohlmeinenden Anzugs einen gemeinsamen vorteilhafte» Entschluß

zu fassen. Lucern habe des Nuntius und dessen geistlicher und weltlicher Mithaflen, sonne der Klöster Ver¬

halten nach Rom berichtet und erwarte eine Antwort. In vergangenen Zeiten habe man der Klöster halber

gleiche Gedanken gehabt; allein die Ncgotiation sei durch allerhand unerlaubte und der katholischen Eid¬

genossenschaft zu höchstem Nachtheil gereichende „Practiciermittel" ins Stocken gerathen, und so möchte es der¬

malen wieder geschehen. Die Gotteshäuser des Ortes Luccrn müßten einen Jahresraub liegen lassen; es stehe

also bei den katholischen Orten, ein Gleiches in den gemeinen Herrschaften anzuordnen. Ferner wird auch

davon gesprochen, was künftig die katholischen Orte in ähnlichen Fällen von Rom oder andern katholischen

Potenzen zu erwarten haben möchten. In Beziehung auf die Ncgotiation mit Rom ist man der Ansicht, daß per¬

sönliche Officien wirksamer sein möchten, als Korrespondenz. Daher möchte man darauf bedacht sein, entweder

einen erfahrenen Agenten zu suchen oder beförderlich eine Gesandtschaft dahin abzuordnen. Dies alles wird in

den Abschied genommen. 8 18.
Alan sehe auch im Abschnitte HerrschastSaugclegenhciten:

Landgrasschaft Thnrgan.
Art. 94. Landvogt.

Rheinthal.
Art. 81. Landammann. . Art. 314. Localcs. Art. 466. Personelles.

Grafschaft Baden.
Art. 89. Nntervozt.

Conferenzen der evangelischen Städte und Orte
währendder gemeineidgenössischcn Tagsatzimg im September 1712.

^Staatsarchiv Hiirich.1

Gesandte. Mühlhausen ist nicht repräsentiert.

i». Der 17. November wird zu einem Feiertag für die reformierte Eidgenossenschaft bestimmt, an welchem

Gott gedankt werden sollte für die Beschirmung unsers Vaterlandes und für die nunmehrige Erlösung seiner

nothleidendcn Kirche aus der Hand ihrer Verfolger. Schaffhauscn nimmt die Ansehung dieses Tages >><l reke-
loncknm, da sein Martinimarkt auf diesen Tag fällt. 8 1 .

I». ES werden die ordentlichen und außerordentlichen Steuern verhandelt. Bei diesem Anlasse erklärt

Schaffhausenö Gesandtschaft instructionSgemäß, daß ihr Stand sich zu keinen Steuern mehr verstehen werde, es

werde denn eine billigere Reparation gemacht. Nachdem ihr die Wünschbarkeit der Eintracht zu Gemüthc

geführt und die Nothwcndigkeit vorgestellt worden, daß sie doch wenigstens der früher übernommenen Steuern

sich nicht entziehen möchte, nimmt sie die Sache ml ivloiemlum. Alis Basels Anfrage, wie es sich in Betreff

der künftigen Unterhaltung der pfälzischen Studiosen zu verhalten habe, äußern Glaruö und Appenzell, daß sie

zu Abführung der alten Steuern sich verstehen, für neue aber keine Instruction haben. Die Gesandtschaft von

Stadt St. Gallen, ohne Instruction, nimmt die Sache ack loloionck»,» «ck looomwvinlonckum. Die übrigen

Gesandten mit Ausnahme der von Schaffhausen wollen zur Erhaltung derselben beisteuern. 8 2. « . Nach¬

stehenden evangelischen Glaubensgenossen werden folgende Beisteuern bewilligt:
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1) Dm reformiertenPfarrern zu Gröncnbach und
Hcrbishofen (im Gebiete der Fürstabtci Kempten). 8 3.

von Zürich
„ Bern
. Basel

Gl.

Schaffhausen
St. Gallen

50 Kr. —
7 t „ -
32 „
30 „ -
t? „ -

4) Jeder der reformierten Gemeinden zu WormS und
Speyer. 8 6.

von Zürich . . .Gl.
„ Bern

Gl. 200 Kr. —

2) Dem Pfarrer und Schulmeister der reformierten
Gemeinde zu Christian-Erlang (im markgräflich-bran-
dcnburgischcn Fürstcnthum Baireuth). 8 4.

Glarus .
Basel .
Schaffhauscn
Appenzell
St. Gallen
Mühlhauscn
Biel .

46 Kr.
64 „
6

29 „
26 „

7 „
14 „
4

Gl. 200 Kr. —
5) Der reformierten französischenGemeinde zu

Mariakirch. 8 7.
von Zürich . . Gl. 32 Kr. 30 von Zürich . Gl. 23 Kr. —

„ Bern k, 46 „ 9 Bern ' 32 .—

„ Basel . . . l, 20 „ 48 I') ?N>I imyin NtGlarus . . /, 3 „
„ Schaffhauscn . k, 19 „ 30 k/ Basel . . ^ 30
„ St. Gallen . k, tl „ 3 k, Schaffhattscn . —

Gl. 130 Kr. — i, Appenzell ^ ' .. p ^ 30

min-n! r.'/lr,") 4S tÄ.tS ,fl >.<ii d'ckri/ikp

3) Der reformierten deutschen Gemeinde zu Maria¬
kirch (im Ober-Elsaß). 8. 5.

von Zürich .

St. Gallen
Mühlhausen
Biel

, / - ^
2

2 .. —

Gl.
Bern
Basel .
Schaffhauscn
St. Gallen
Mühlhauscn
Biel

49 Kr. —
68 „ -
3t „ -
28 „ -

tk „ —
4 -
4 -

Gl. 100 Kr. —
6) Dem in Lausanne studierenden Daniel Eombc,
Magnot. 8 8.

von Zürich
„ Bern
„ Basel
„ Schaffhauscn
„ St. Gallen

Gl.

Gl. 200 Kr. —
Schaffhausens Gesandtschaftreferiert.

27 Kr. — Hlr. —
38 „ 13 „ 7/,
t7 „ 1l „ 2/2
tk „ 8 „ —
9 7 2

Gl. 108 Kr. — Hlr. —

«I» Nachdem das von den evangelischen Orten an den König von Frankreich gerichtete Schreiben,
betreffend die Beschwerde Basels wegen der Hinterhaltungseiner ^ruchtgcfällc im Elsaß und der gesperrten
Zufuhr überhaupt unbeantwortetgeblieben war, wird auf Basels Ansuchen eine Rcchargc an den
Ambassadvr erlassen. Da dieser aber keinen sonderlich guten Willen für dieses Geschäft zeigte, wird
für daS beste erachtet, daß Basel eine mit einem Crcditivc von sämmtlichcn evangelischen Orten ver¬
sehene Gesandtschaft an den Ambassador schicke; sollte derselbe keinen befriedigenden Bescheid geben, so
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mochte ihm angezeigt werden, daß man sich genöthigt sehe, beim Könige selbst cinzukvmmen. In¬

zwischen versichern die Orte Basel ihrer freund-, cid- -und religionsgcnössischen Hülfe in Rath und That. § 9,

e. Es wird gut befunden, noch vor erfolgendem europäischen Frieden an die evangelischen hohen Potenzen ein

Recommandationsschrciben zu Gunsten der auf den französischen Galeeren befindlichen lieben Glaubenshelden

abgehen zu lassen. 8 19.

Conftrenzialvevhandlung zwischen Zürich und Bern
während der Jahrrechnungim September4712.

^Staatsarchiv Hiirich.I

k». Beim Herannahen der Weinlese und der Zeit, in welcher die andern Gefälle des Abts von St. Gallen

eingezogen werden, wird von den Gesandtschaften von Zürich und Bern für das zweckmäßigste erachtet, die

Trauben einzusammeln und nicht die Trauben vom Stocke oder den Wein von der „Rennen" weg zu verkaufen.

Zur Weinlese sollen von jedem Stande drei Intendanten, einer nach Rorschach, einer nach Wyl und der dritte

in das Rhcinthal abgeordnet werden; diese haben zugleich auch die Obliegenheit, alle andern äbtischcn Gefälle

einzuziehen, die Justiz in den äbtischen Landen zu verwalten, die Regierungsbezirke unter sich einzutheilen, über

alles genaue Rechnung zu führen und in wichtigern Vorfällen mit einander gute Korrespondenz zu Pflegen. Sie

haben einen Eid abzulegen. — Ferner bespricht man sich, auf was für einen Fuß, wenn die Gesandtschaft deö

Abts von St. Gallen sich in eine „Handlung" einlassen würde, man mit ihr „schließen" wolle, und findet für gut,

dieß entweder auf den Fuß eines Auskaufs des Toggenburgs um einen billigen Kaufschilling zu thun, oder aber

daß man mit ihr auf die Einrichtung der sechs Punkte mit genügsamer Sicherheit für die Toggenbnrgcr und

auf die Forderung der Kosten oder an deren Statt eines Bezirkes um die Stadt St. Gallen herum traktieren

soll. Bevor man sich aber mit ihr einlasse, möchte von den Gesandten der uninteressierten Orte „glimpflich" das

Begehren an sie gestellt werden, die Vollmacht vorzuweisen, da die Gesandten beider Stände auch geneigt seien

die ihrige vorzuweisen. Als nun dieses Begehren an des Abtes Gesandtschaft gestellt wurde, entschuldigte sie

sich mit Mangel'an Vollmacht und fügte bei, daß sie ohne des Kaisers und deö Reichs Ratihabition nichts

„handeln oder schließen" dürfe; das sei eilte ««nckiti» sine gim i,m>. Auch befinde sich der Abt nicht mehr im

Stande, eine Vollmacht zu crthcilen. Auf Vorstellungen von Seiten der Gesandten der uninteressierten Orte

begehrte sie Aufschub von fünf Tagen zu Einholung einer Vollmacht. Nach Verfluß derselben erklärte sie sich

dahin,'daß sie von ihrem Fürsten den Befehl habe, von beiden Ständen oder den uninteressierten Orten gerechte

und billige FricdcnSvorschläge anzuhören und „darin zu handeln und zu schließen", jedoch mit Vorbehalt der

Ratification deS Fürsten und deö Capitcls. Später aber abstrahierte die Gesandtschaft des AbteS wieder davon

und berief sich auf das früher zu Aarau übcrgcbenc Memorial und daö kaiserliche Reskript vom 2l. Juni.

Trotz aller Gegenvorstellungen blieb sie bei dem Vorbehalt der Ratification des Kaisers und deS Reichs. In

Folge dessen wollten die Gesandten der uninteressierten Orte sich des Geschäftes nicht mehr beladen. 8 5.

I». Der toggcnburgische Landrath frägt die Gesandten um Rath, wie man, gegen diejenigen verfahren solle,

welche sich während deS Kriegs mit Hintansetzung ihrer schuldigen Pflicht gegen das Vaterland, zu dem sie ge¬

schworen, sich „an die Schwpzcr gehenkt hätten." Es wird geantwortet, der Landrath möchte es, da laut deS

Friedens die Amnestie allgemein sei, diesen Landlentcn gegenüber blos bei Bezeugung des Mißfallens bewenden

lassen und ihnen bemerklich machen, daß sie zwar eine schwere Strafe verdient hätten, daß ihnen aber dieselbe
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in der Hoffnung nachgelassen »verde, das« sie sich künftig geziemend aufführen »verde», 8 8, « . Dem Landvogt

Thormann »verde» folgende Austräge gegeben: 1) Wenn die Evangelischen zu Zurzach ihm einige Bcschwcrdcn

eingeben, so solle er ihnen nach Anleitung des Landsfriedens behülflich sei». 2) Er solle eine Berechnung

machen, wie die Stadt Bremgartcn, in welcher eine Garnison von 6<1t) Mann liege, von Baden, Wettingen,

Kaiscrstuhl, Zurzach, Klingnau und den Pröbsten daselbst mit Betten unterstützt »verde» könne, und einen

Vergleich darüber zu Stande bringen. 3) Wenn' jemand »im eine rechtmäßige Forderung an den Landschreiber

Schindler sich melde, oder in Sachen, welche derselbe entweder in seinein eigenen Namen oder im Namen der

Orte während des Krieges empfangen, so daß er dafür Bezahlung versprochen habe, so solle solchen gut Recht

gehalten »verde»; Schindler aber solle bis Martini Zeit gegeben Wörden, um wegen Rcfusion bei den Orten

«»zukommen, -t> Den in Baden noch befindlichen Munitionsvorratsi soll er »vohl ausbewahren und der Stadt

davon nichts zukommen lassen, 5) DcS ausgetretenen Untcrvogts Schnorf Habe soll er vcrrcchtferligcn, 6)

der Stadt Baden die zu Brugg liegeirden Zielmusketen zurückgeben, 7. diejenigen Leute, welchen Glöcklein

weggenommen worden, mit Restitutio», vertrösten, K> tl>, «I. Man kommt über die Eoinmandanten übcrein,

welche in die Plätze verlegt »verde» sollen, die man zu besetzen sich vorgenommen hat. Zu Brcmgarten soll

der Eommandant ein Zürcher, zu Rapperschwyl ei» Berner, zu Kaiserstuhl ein Zürcher, zu Mellingen ein Bcrncr,

zu Wyl ein Zürcher, zu Norschach ein Bcrner sein. Und weil es für unnöthig erachtet wird, Klingnau und

Baden zu besetzen, so soll der Landvogt darüber nachdenken, wie etwa durch diese die andern mit Besatzungen

belasteten Orte erleichtert werden könnten, 8 12,

Art. N. Verwaltungsstellen.

Art. 272. Calzsachen.
„ ?8tz. Inden.

Confercnz zur Vermittlung des Friedens mit dem Abt von St. Gallen
unmittelbar nach der gemeinejdgendssischcn Tagsatzung in Baden, im September bis 1. October 1712.

lTtaatsarchi» Zürich !

Gesandte: dieselben, welche aus der gemcincidgenössischcn Tagsatzung.

». Die Verhandlungen beginnen mit den Erklärungen der uninteressierten Orte, Zürichs und BcrnS, der

V katholischen Orte und der Gesandtschaft dcS AbtcS, wie dieselben im gemcincidgenössischcn Abschiede, M. >

niedergelegt sind. 8 1, I». Die uninteressierten Orte laden durch ein freundeidgcnössischcs Schreiben Freiburg

2

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangclegcnhciten:

Deutsche gemeine Vogteicn überhaupt.
Art. 5. Vcrwaltnngsstcllen. Art. 20. Iustizsachen.

L and grasj ch ast Th ur gan.
Art. 519. Judicatnr- nnd Compctcnzsachen.

Rheint h a l.
Art. 467. Personelles.

Grafschaft Baden und untere freie Aemter.
Art. 1. Organisation der Regierung.

Grafschaft Baden.
Art. 991. Localis. Art. 417. Localcs.

Nntcrc freie Aemter.
Art. 115. Polizeiliches.

Rapperschwyl nnd dessen Hose.
Art. 1.
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und Solothmu zur Theiluahme au der Vermittlung ein. Beide Stände lehnen diese Einladung unter Angabe

der Beweggründe ab. 8 2.

Glarus, Basel, Schaphausen, Stadt St. Gallen, Biel,

r. Diese Stände setzen die Mediation fort. Die fürstlich sanctgallischcn Gesandten holen bei ihrem

Fürsten die erforderliche Vollmacht ein. Der glarnerische Gesandte eröffnet dieselbe. Sic lautet dahin, daß zwar

der Fürst sehr den Frieden wünsche und sich gefallen lasse, daß „man sich mittelbar einschlagen möchte", hingegen

daß in Sachen nicht anders gehandelt werden könne, als auf Ratihabition deS Fürsten und des Capitels. Der

sürstliche Gesandte habe aber bciseitS eröffnet, die Ratihabition könne folgen oder nicht. Die Erklärung des

äbtischcn Gesandten wird Zürich und Bern durch den glarnerischcn Gesandten hintcrbracht mit dem Bemerken,

daß die Gesandten bereit seien, sich auf deren Verlangen wieder zu versammeln. 8 3.

Zürich, Bern, Glarus, Basel, Schaffhausen, Stadt St. Gallen und Biel.

«l. Die Gesandten der uninteressierten Orte eröffnen denen von Zürich und Bern die Erklärungen des

EanzlcrS Pünliner. Die letzlern verlangen Püntincrs schriftliche Vollmacht zu sehen und sind crbictig, die

ihrige vorzuweisen; sie fordern die Gesandren der uninteressierten Orte auf, Vorschläge zu machen, und schlagen

zu diesem Zwecke vor, einen Ausschuß aufzustellen, von katholischer Seite in der Person des Statthalters

Jakob Gallati von Glarus, von evangelischer Seite den Bürgermeister Johann Balthasar Burckhardt von

Basel. Dieser Vorschlag wird beliebt. Die Session verlangt, che sie zu Vorschlägen schreitet, die Vollmachten

beider Lhcile zu sehen. Die zürcherischen und berncrischen, sowie die sanctgallischcn Gesandten legen die ihrigen

vor ; in der letzter» heißt es unter Anderem: daß sie sich auf das jüngstens in Aarau schriftlich und mündlich

Erklärte bezichen sollen. Dieser Zusatz wird von der Session so angesehen, als mache er eine Mediation un¬

möglich. Nachdem den fürstlich sanctgallischcn Gesandten dieß durch Gallati notificicrt worden, lassen sie diesen

Passus weg, setzen hingegen da, wo die Ratification des Abts und des Capitels vorbehalten ist, hinzu, daß

hiezu auch des Kaisers und des Reiches Genehmigung unentbehrlich sei. Dieser Zusatz wird für unannehmbar

gehalten. Als man dem Canzlcr Püntincr, der in die Sitzung berufen wurde, die Bedenken wegen dieses Zu-

jatzcs eröffnet hatte, ließ er sich dahin vernehmen, daß die Gesandten berücksichtigen möchten, in wie große Jm-

pegno sein Fürst schon von alten Zeiten her und gerade in gegenwärtiger Zeit dem Kaiser gegenüber stehe.

Wenn man wüßte, was gerade noch während dieser Tagsätzung von allerhöchstem Orte cingekommcn sei, so

würde man sich nicht wundern, warum sein Herr, sich nicht anders, entschließen könne. Sic, die beiden fürstlichen

Gesandten, hätten sich entschlossen, von dem, was sie zu Aarau den 19. Juli schriftlich eingegeben, zu abstrahieren.

Püntiner fügte dem bei, „was sich doch zu vcrwundern'sei, daß man ihrerseits sage, sie haben auch Schuldig¬

keit jemanden, der eben mehr an Toggcnburg zu sprechen habe, als die zwei löbl. Stände Zürich und Bern,

„Rechenschaft zu geben, was nämlich sie derzeit handeln?" Ihrer Meinung nach sollte man die alte Landschaft,

und das Toggenburg uns, was ihnen daselbst abgenommen worden, restituieren. „Obgleich man alsdann den

„Toggenburgedn inehr oder minder Freiheit geben thätc/ chürd'c schön wcnisicr auf anderes zu sehen, sondern von

„Mitteln zu reden sein." Er behauptet, daß der Fuß, auf welchen beide Stände sich stellen, für die Eidgenossen¬

schaft weit präjudicicrlichcr, gefährlicher und schädlicher sei, als das Reservat dcö Fürstabtcs. Da nun die

Vollmacbt der fürstlichen Gesandten für ganz variabel und der der beiden Stände ungleich befunden wird,'lassen

die uninteressierten Orte dem Abschicv inserieren, daß sie keinen „satten Fuß" für FriedcnSvorschlägc zuhaben glauben.

— Gegen Abend eröffnet Statthalter Gallati auö Auftrag der fürstlichen Gesandten, die Session möchte beide

Stände dahin vermögen, daß dieselben sich in eine freundliche Mediation nach Siegel und Briefen wegen des
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Toggenburgs, um welches es allein zu thun sei, einlassen mächten; sei aber dies nicht genehm, so ersuchen sie um
Dilation, ihren Fürsten berichten und ersuchen zu können, „nähere Gewalt" beim Kaiser einzuholen.Wenn
dieselbe eingekommen sei, möge Glarus dann Tag und Ort zur Vermittlungansetzen. Die Gesandten von
Zürich und Bern erwidern auf die Ratification dieser Vorschläge, daß ihnen nichts anderes übrig bleibe, als
der Sachen Bewandtniß ihren Oberen zu hinterbringen.Darauf lassen die fürstlichen Gesandten durch Gallati
eroffnen, daß es ihnen lieb wäre, wenn die uninteressierten Orte ihnen „xin Attestatum rathswcise in Schrift crthciltcn,"
daß sie ihre Vollmacht ohne Ratihabition des Kaisers eingeben möchten, „alsdann (sie) allezeit selbige immerhin vor
„Dero kaiserlichen Majestät, oder wo sie nur wollten, rathsweisc erholen könnten." Nachdem die uninteressierten
Orte dies schriftlich zu geben verweigert hatten (mündlich es zu geben, machten sie sich anheischig), erklärten die
fürstlichen Gesandten schriftlich, daß, weil man die Reservation des Kaisers und des Reiches nicht annehmen
wolle, auch sie der Sachen Bewandtniß ihrem Fürsten zu Händen des Kaisers und des Reiches hinterbringen
wollen (39. September). Auf diese Erklärung hin senden die Gesandten Zürichs und Berns folgendes
Schreiben ein: ... . „Sintewcilenbeide Herren von St. Gallen durch Vorweisung erforderlicherVollmachten
„währender dieser Tagsatzungweder legitimiert, noch legitimieren können, obgleich sie darumb dem Herrn
„Prälaten geschrieben zu haben versicheret, und die Herren Ehrcngesandtenbeider löbl. Stände geduldig darauf
„gewartet, als können dieselbe sich aus Mangel dieser ihrer Qualität mit ihnen weder schrifl- noch mündlich
„einlassen anders, als mit Privatpersonen. Doch diene ihnen für ein und alle Mahl, daß es in obschwebcndcm
„Streit weder umb Ihr Kaiserliche Majestät, noch das h. römische Reich zu thun sepe, und daß beide Ständ
„sich niemahlcn zu Sinn kommen lassen, weder allerhöchst gedachter kaiserlichen Majestät, noch dem h. römischen
„Reiche das Wenigste zu benemmcn, zumahle» »auch ohnverborgen, was billichen Respccts beide Ständ hohen
„Potentaten und insonderheit Ihro Kaiserlichen Majestät jederzeit getragen und fürbaö tragen werden. Geben
„in Baden den l. Oct. 1712." 8 4.

Jahrrechnung der die Vogteien Lmns und Mendriö regierenden Orte.
Lanis, im September 1712.

^Staatsarchiv Basels

Gesandte: Zürich. Johann Ludwig Hirzcl, des Raths. Bern. Friedrich Map, des großen Raths und
Obercommandant der Landschaft Emmenlhal. Lucern. Heinrich Joseph Keller, des Raths und Bauherr.
Uri. Johann Martin Brand, des Raths und Comuussarius zu Bcllenz. Schwpz. Gilg Christoph Schorns,
Alt-Landammann. Obwalden. Johann Jakob Ackermann, Ritter, Statthalter und Landshauptmann.Nid-
walden. Derselbe. Zug. Karl Emanucl Hermann, Scckclmeistcr und des Raths. GlaruS. Johann Jakob
Blumcr, Landschreiber. Basel. Johann Zäßlin, des Raths. Fr ei bürg. PancratiuS Baumann, des innern
Raths und Altburgermcister. Solothurn. Wolfgang Gredcr, der jüngeren Rüthen. Schaffhausen.
Johann Jakob Spciseggcr, des großen Raths.

Man sehe im Abschnitte HcrrschastSangclcgcnhcitcn:

Vier enne tbergisch e Vogteien überhaupt.

Art. 4tz. Vicinät. Art. 124. Zollsachen. Art. 132. KriegSsachcn.
„ 82. Jndicatnr- u. Compctcnzconflicte.

2"
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L auis.

Art. 218. Abzug, Art. 259. Justizsachen. Art. 296. Postwcsen.

„ A3. Polizeiliches. „ 291. Lehensachen. „ 314. Stifte und Kloster.
Me ndriS.

Art. 414. Justizsachen.

, .

7.

Jahrrechuung der die Vogteieu lkuggarus und Mainthal regierenden Orte.
Luggarus, im September 1712.

IStaatsarchi» Bascl.1

Gesandte: dieselben, welche zu LauiS.
ZNan sehe im Abschnitte HerrschaftSangelcgeuheitcn:

Luggarus uud Mainthal.

Art. 431. Polizeiliches. , Art. 434. Justizsachen. Art. 437. Justizsachen.

Luggarus.

Art. 553. Kirchcnsachen. Art. 554. LocaleS.

8.

Jahrrechnung der die Vogteien Bellenz, Bollenz und Niviera regierenden Orte.
Bellen;, im September 1712.

l?lrchiv Nidwaldcn 1

Gesandte: Uri. Johann Franz von Rcchbcrg, Oberstlandswachtmcistcr;Joseph Franz Mettlcr, Siebner und
des Raths, gewesener Landvogt von Baden. Nidwaldcn. Franz Remigius Zeiger, des Raths, Commissarius
zu Bcllenz. '

Mau sehe im Abschnitte Hcrrschastsaugelegenheiteu:

Bellen;, Bollenz und Rivicra.
Art. 1—11.

8.

Conftrenz von Uri, Schwyz und Unterwalden.
An der Treib, 19. November 1712.

lZIrchlv Nidwaldcn.I

Gesandte: Uri. Karl AlphonS Beßler, Landammann und Panncrhcrr; Joseph Anton Püntiner, Alt-
Landammann und Landshauptmann;Jost Anton Schmid, Alt-Landammann; Karl Franz Schmid, Landcs-
sändrich und Scckelmcistcr. Schwyz. Joseph Franz Mettler, Landvogt und Sicbncr; Joseph Anton Weber,
Landsobristwachtmeistcr. Obwalden. Johann Konrad von Flüe, Landammann. Nidwaldcn. Anton
Maria Zelgcr, Landammann und Pannerherr; Sebastian Remigius Kaiser, Alt-Landammann.

«. Nach abgelegtem eidgenössischemGruße berichtet die Gesandtschaft von Uri, daß ihre Angehörigen der
Landschaft Livincn, als sie während des letzten Krieges das andere Mal zu gemeiner katholischen Orte Hüls'
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und Trost berufen worden waren, zu kommen sich geweigert hätten, indem sie behaupteten, einen Confeß von

Landschrcibcr Burckhardt zum Brunnen vom Jahr 1l>46 gefunden zu haben, in welchem dieser erkläre, von

ihnen drei Privilegicnbriefe empfangen zu haben, und verspreche, ihnen dieselben oder einen andern Brief, in

welchem der Inhalt jener drei enthalten sei, zuzustellen, waS bis dahin nicht geschehen sei. Bevor ihnen diese

Briefe zurückerstattet seien, würden sie"sich nicht „von Land begeben". Uri habe ihnen geantwortet, daß dies

ihm unbekannt sei, daß man aber nachschlagen werde, jedenfalls aber nicht gesinnt sei, ihnen Freiheiten oder

Privilegien zu Hinterhalten, noch weniger zu nchümi, sondern im Gegcnthcil ihnen beim Wohlvcrhaltcn deren

mehr zu ertbeilcn. Nachdem nun jener Brief des Landschreibers zum Brunnen, in welchen jene drei zusammen¬

gezogen worden waren, sich bei denen von Livinen wirklich vorgefunden habe, die Ruhe aber in Folge von

Aufreizungen Ucbclgesinntcr nicht zurückgekehrt sei, habe sich Landammann Beßlcr selbst nach Livinen begeben

und in einer zusammenberufenen Landsgemcinde den Leuten erzählt, wie sie an Uri gekommen seien, habe sie aller

väterlichen Liebe, Fürsorge und Gnade versichert und die Bereitwilligkeit der Obrigkeit ausgesprochen, billige

Klagen anzuhören und denselben zu entsprechen. Dieser Versuch, die Ruhe herzustellen, sei erfolglos geblieben.

Beßlcr, dem zur Unterschrift ein unwahrhaftcr Brief von 1380, enthaltend eine Convention zwischen

den von Livinen und Uri, von den Uebelgcsinntcn vorgelegt worden sei, habe sich geweigert, dieselbe zu geben

und sei unvcrrichtcter Dinge abgereist. Als nun die Unordnung zugenommen, habe die Landsgemeindc zu Uri

den 12. November ein Schreiben an alle Dorfschaften von Livinen erlassen, in welchem Uri's Rechte und der

von Livinen Pflichten auseinandergesetzt seien. Nachdem nun die Gesandtschaft Uri's die Instrumente und

Briefe hatte verlesen lassen, auf welche die Rechte auf Livinen sich gründen, ersticht sie die übrigen Gesandt¬

schaften, das alles ihren Obrigkeiten zu hinterbringen, und sucht um deren Rath "und Beistand an. Diese

sagen Uri Hülfe in Rath und That laut Bünden zu, wenn jenes Schreiben der LandSgcmcinde ohne Erfolg

bleiben würde. 8 1. I». Es wird auch verlangt, daß Schwyz und Nidwaldcn än ihre Landvögtc in den

Vogteien Bellenz, Bollen; und Rivicra die Weisung ergehen lassen, daß sie aus alle Betbegungen ihrer Unter-

thanen Acht haben, auch sie von aller Hilfe zu Gunsten der von Livinen abmahnen und ein getreues Aufsehen

auf das mitregicrcndc Uri haben uns demselben im Falle der Noth getreulich an die Hand gehen sollen. 8 2.

« . Die Gesandtschaft von Schwyz ist instruiert Folgendes in den Abschied setzen zu lassen, und die Gesandten

von Uri und Untcrwalden sind damit einverstanden: 1) Da während des letzten Krieges Mißverständnisse und Miß¬

trauen alles Uebel verursacht haben, so möge zur Herstellung der alten wahren brüderlichen Liebe und des treuen

eidgenössischen Verständnisses und der Vertraulichkeit besonders unter den drei, aber auch unter de» fünf katho¬

lischen Orten eine fünförtische Conferenz für vertrauliche Besprechungen versammelt werden; auf derselben

möge man sich auch bcrathen, daß die katholische Eidgenossenschaft in den Gencralsricdcn mit Vorthcil einge¬

schlossen werde, was durch Vermittlung des Papstes, den man darum ersuchen sollte, am besten geschehen könnte.

2) Schwyz beschwert sich wegen der „Reisfnhr" oder des „Thcils" durch Uri, da ihren „Reishändlern" ihre

Waare unspcdicrt Hinterhalten werde, und trägt auf Abschaffung solchen „ThcilS" oder der „Reisspedition" an.

3> Es trägt aus Bezahlung der Ausgaben an, welche Oberst Rcding, Landshanptmann der Gräfschast Baden,

als solcher im letzten Kriege gehabt habe. -t) Da Landschreiber Schindler von Zürich und Bern mit Ereeution

für die Bezahlung der im letzten Kriege vorsorglich gemachten Provision bedroht werde, so möchte Lucern zur

Suspension dieser Ereeution im Namen der V katholischen Orte ein Schreiben an jene beiden Stände erlassen.

In Beziehung auf den letzten Punkt wird zweckmäßiger erachtet, weil das Kloster Wettingen die Anforderungen

mache, dieselben durch den Nuntius zu stellen. 8 3.
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Conferenzialverhandlung von Zürich und Bern.

., Aarau, 1. bis 3. Decembcr 1712.

^.Staatsarchiv Zürich!

Gesandte: Zürich. Hans Jakob Escher, Bürgermeister; Hans Jakob Ulrich, Statthalter. Bern.

Christoph Steiger, Seckelmeistcr welscher Lande und des Raths; Abraham Tscharncr, des Raths.

t». Nach Ablegung des eidgenössischen Grußes wird ein Schreiben des Prälaten von Kt. Gallen vom

17. Oetober verlesen, in welchem derselbe erklärt, daß er jederzeit zur Rcstabilicrung eines gerechten Friedens

von Herzen geneigt gewesen sei und noch sei. Diesem Schreiben ist noch eines der fürstlichen Gesandten bei¬

gelegt, welches dieselben zu Baden den I. Octobcr auf die Erklärung der uninteressierten Orte von ebendemselben

Datum erlassen hatten, dcS Inhalts, daß sie sich aus jener Tagsatzung genugsam und nach eidgenössischem Her¬

kommen legitimiert und den beiden Ständen nur dadurch Anstoß, gegeben hätten, daß der Legitimation

der Vorbehalt des Kaisers und des Reiches beigefügt gewesen sei. Sie erbieten sich darin, ihre Bollmacht im

Uebrigen der der Gesandten beider Ständeglcich zu machen. Auf diese Schreiben hin versichern die Gesandten beider Stände

den Abt ihres Wunsches, einen gerechten und billigen Frieden zu Stande zu bringen und nach altem eid¬

genössischem Herkommen „Hand an das Geschäft zu schlagen", und finden einen Beweis dafür darin, daß sie

im September acht Tage laizg, jedoch vergebens, auf die versprochene neue Vollmacht gewartet hätten. —

Darauf wird von dm Mitteln gesprochen, „wie dem Hauptgeschäste die gewünschte Beruhigung zu finden seie.

Als solche wird erstens vorgeschlagen die Nachsuchung um Einschluß der Eidgenossenschast in den allgemeinen

europäischen Frieden, oder zweitens — und dicß schien das Bessere, Sicherere und am wenigsten Kostbare zusein,

— daß man durch Vermittlung katholischer Leute, die treu, fähig und guten Willens seien und deren man sich

vermittelst eines Stück Geldes oder andrer vorthcilhaftcn Bedingungen versichern würde, dahin trachte, die

Gcmüthcr in den katholischen Orten so zu disponieren, daß sie die billige Beilegung der Sache sich um so

eher angelegen sein lassen, wenn sie sehen, wie gefährlich für die eidgenössische Souveränität und Unabhängig¬

keit des Prälaten Verfahren sei. Damit die Katholischen um so eher sich hcrbeilaßen, sollte den sogenannten sechs

Punkten eine andere Farbe.gegeben und depen Inhalt auf eine andere, gleichgültige Weise vorgestellt werden.

Da aber zu besorgen sei, daß noch immerhin wegen des bösen Willens der Katholischen Anstoß vorhanden sei,

so wird für das beste erachtet, beide Mittel ungesäumt an die Hand zu nehmen. Wenn man auch hofft, daß

die Einschließung in den Frieden in einem besondern Paragraphen durch die Officien der paeiscicrenden Po¬

tenzen und Minister zu erhalten sei, so verhehlt man sich auch nicht die Bcsorgniß, daß diese? Geschäft von den

Plcnipotentiaricn ungleich könnte angeschen werden, und daß durch Veränderiing des geringsten Wörtleins des Para¬

graphen großer Schaden und große Consusion entstehen könnte; ferner, daß man sich mit den widerstrebenden

Ministern in ein Markten möchte einlassen müssen, dessen Resultat zulegt ein nwäin« Wim!,,,,» sei» könnte, der

zu großem Präjudiz gereichte. Aus diesen Gründen wird es für besser erachtet, diese Sache den Obrigkeiten

zu überlassen, s 1. I». Es wird für unnöthig gesunden, daß im Rheinthal ferner noch Intendanten seien;

die Zahl der Intendanten wird aus vier beschränkt, von jedem Stande zwei. Diesen wird eine milde Regierung

anempfohlen; es soll ihnen ferner eine von Zürich zu entwerfende Instruction gegeben werden, wie sie sich in

Beziehung auf Siegelgcldcr, Appellationsschilling und andre dergleichen Emolumente zu verhalten haben; sie
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sind ferner auch auf einen Eid zu verpflichten, welchen Zürich coneipicren wird. ^ Die dermalen aus l2W
Mann bestehende Garnison in den Landen des Abtes will Zürich auf KW, Bern auf 8W Mann rcvuciercn.
Beides wird ack rotoronilum genommen. Endlich wird auch für nöthig erachtet, in des Prälaten Lande die
Huldigung einzunehmen, bei welchem Anlasse die Leute einer milden Regierung versickert werden sollten und
jeder Schein von Mißtrauen vermieden werden mochte. 8 2. e. ES wird ferner gut befunden, daß die Garnisonen
tonst aller Orten, außer zu Brcmgarten, aufgehoben werden sollen. >In Bremgarten haben 2W bis 3W Mann

H» bleiben. Den Obrigkeiten wird anhcim gestellt, ob nicht zu Mellingen, Kaiscrstuhl und Rappcrschwul je
ein Repräsentant mit sechs Gemeinen sich aufhalten und zu Kaiscrstuhl zu größerer Sicherheit eine Fallbrücke
auf Seite der Stadt gemacht werden sollte. 8 3. «I. Bern trägt auf Thcilung der eroberten Lande an und
führt dafür namentlich an, daß die verschiedenen Prinzipien in der Verwaltung ZürickS und Berns leickt
Differenzen herbeiführen konnten, durch welche die so nothwendigc Einigkeit zwischen beiden Ständen gestört
werden möchte; ferner würde man sich in seinen Rechten auf diese Lande dadurch noch mehr befestigen uitd die
Geschäfte würden vereinfacht. Zürich möge eine Theilung proponiercn und Bern dann wählen lassen, oder
umgekehrt, oder die Theile könnten verloosr werden; jedenfalls werde norhwcndig sein, GlaruS davon in Kcnnt-
niß zu setzen. Zürich hingegen sieht gerade in der gemeinsamen Verwaltung ein Band zur Einigkeit, hält die Thcilung
unter den dermaligcn Eonjuncturen für bedenklich und erblickt in der Vereinigung beider Stände mehr Nack¬
druck gegenüber dem Bischof von Constanz und anderen ausländischen Fürsten, in der Trennung einen
Anlaß zu beständiger Jalousie von Seite GlaruS. Aus diesen und noch andern vorgebrachten Gründen hält
es die Thcilung für noch zu frühzeitig. Das alleö wird beiderseits ack rolürsnckttu genommen. 8 -i. t. Es
wird Bericht erstattet, was beide Stände wegen des Geschäftes mit dem Bischof von Eonstanz an die katho¬
lischen Orte und an den Reichöconvent zu Negcnsburg haben gelangen lassen; ferner daß Zürich an Bern aus
dessen geäußerte Bedenken die Gründe geschrieben habe, warum es glaube, daß man an den Bischof von
Constanz selber das Erforderliche gelangen lassen möchte. Es wird gut befunden, die Antwort darauf abzu¬
warten. 8 5. ll". Da der Ausgang des Geschäfts mit dem Abt von St. Gallen ungewiß ist, wird für erfor¬
derlich erachtet, sich in gute Positur zu stellen und die Mängel, die da und dort an den Tag getreten seien,
zu verbessern; serircr den evangelischen Orten durch ein Schreiben für ihre bei letztem Friedensschluß geleisteten
guten Officicn zu danken und sie auch zu guter Bereitschaft anzumahnen. Die zürcherischeGesandtschaft berichtet,
baß ihre Oberen gerade in diesem Werk begriffen seien, und daß dasselbe gut von Statten gehe. 8 7. K. Bern
macht den Vorschlag, man möchte zur Vermeidung von Jalousie unter den Offizieren beider Stände den Rang
derselben nach der Ancicnnctät bestimmen und sobald als möglich denselben BrevctS zustellen und den Etat¬
major einrichten. Lauten die Brcvets.von zwei Ossszjcpen beider Wände gleich, so wolle man dem Zürcher-
offieier den Rang nicht streitig machen. Die zürcherische Gesandtschaft, ohne Instruction, nimmt den Antrag
!»<l l-ekm-eackum.8 8. I». Auf das Verlangen Berns, daß ihm über die zu Anfang des Krieges zu
gemeinen Händen bezogenen Einkünfte und Gefälle znöchtc Rcchiiiing abgelegt werden, .antwortet die zürcherische

Gesandtschaft, daß man wirklich damit beschäftigt sei, die Rechnungen ,zu stellen. 8 9, i Es wird für gut
befunden, den Abgeordneten zu RegcnSburg zu schreiben, man finde ihpcn Aufenthalt daselbst nicht mehr für
nothwcndig; sie möchten daher nach abgelegter Information zurückkehren; hätten sie dawider Bedenken, so sollten
sie darüber sofort schreiben, inzwischen aber chne vorher gethanc Communication weder in Beziehung auf
das Geschäft mit dem Abt von St. Gallen, noch auf das mit dem Bischof von Constanz etwas drucken lassen;
betreffe es aber Dinge, die ihres Erachtens keinen Verzug leiden, so möchten sie dieselben schriftlich übergeben.
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Bei diesem Anlasse wird auch die Frage aufgeworfen, ob es nicht thunlich wäre, „einen gewissen

„an bekanntem Orte subsistiercndcn Minister mittelst einer ansehnlichen Diöcretion zu Beförderung der Sachen

trachten aus die Seite zu bringen." Da man aber besorgte, cö möchte dieß viel kostbare Folgen nach sich ziehen,

so findet man für gut, davon zu abstrahieren, man wäre denn versichert, daß dadurch nicht nur für Nebensachen,

sondern für das Hauptgeschäft selber etwas „Reales" gewonnen werden könnte. 8. 11. It. Denen von Brem-

gartcn, welche sich zu hochobrigkeitlichcn Gnaden empfehlen, wird die Verminderung der Garnison um die Hälfte

oder vielleicht um zwei Drittthcile zugesagt; ferner werde daö Quantum von Kerzen bestimmt werden, welct^

sie wöchentlich zu liefern hätten. Des MarquetendenS halber möchten sie sich mit den Officicrcn über

Wein, Brod, Fleisch und Suppe für die Soldaten aus einen billigen Preis vergleichen. Ist daö

nicht möglich, so werde Befehl erthcilt werden, daß nur für die Soldaten und sonst für niemand „gcmarke-

tendert" werden soll. 8 12. I. Dem Adjutanten Jmhof werden für seine geleisteten Dienste 30 Louis blaues

geordnet; künstig soll er wöchentlich einen Thalcr und „das Commis" erhalten. 813. »»>. Das Steuerbegehren

des evangelischen PsarrrerS Lconhardi zur Unterhaltung der cbersfeldischcn Kirche wird ml loforoiiüum ge¬

nommen. 8 15. i» Die Gesandtschast Zürichs berichtet, daß eö in Folge allerhand Unordnungen und Con-

susionen, welche im Toggcnburg seit einiger Zeit vorgegangen seien, ein auch Bern milgetheilteS Ermahnungs¬

schreiben an Toggenburg habe abgehen lassen, und stellt die Frage, ob nicht, im Falle das Schreiben erfolglos

bleibe, aus dem Toggcnburg jemand nach Zürich zu bescheiden sei, um demselben Vorstellungen zu machen und

ihm deutlich anzuzeigen, daß die Toggcnburgcr nicht ohne einen Herrn werden sein können. Der Antrag wird

all rvloi'omliim genommen. 8 16. «». Dem Commandanten Lochmann von Zürich und dem Commissarius

Müller von Bern wird überlassen den HanS Weiß für seine Läuscrsdienstc nach Verdienen zu belohnen, künftig

ihm aber nicht mehr daS Commis zu geben. 8 17.

Man sehe auch im Abschnitte HcrrschastSangelegcnheiten:

Grafschaft Baden und untere freie Aemter.
Art. 2. Organisation der Regierung. Art. 13. Huldigung.

Untere freie Aemter.
Art. 185. Stifte und Klöster.

Rapperschwhl und dessen Höfe.
Art. 2.

II

Conferenz von Uri, Schwyz und Nidwalden.
An der Treib, 15. Dccember 1712.

IZIrchiv Nidwalden.I

Gesandte: Uri. Karl AlphonS Beßler, Landammann und Panncrherr; Jost Anton Schmid, Alt-Land-

ammann. Schwyz. Franz Christoph Schorno, Alt-Landammann; Joseph Franz Mittler, Landvogt. Nid¬

walden. Johann Melchior Remigius Lussi, Alt-Landammann; Beat Jakob Leu, Alt-Landammann.

Man sehe die Vogteien Bellenz, Bollcnz und Riviera.
Art. 12. 13.
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Landhuldigungsaufnahme in der Grafschaft Baden und den untern freien Aemtern
durch Zürich, Bern und Glarns.

27. Deceinber 1712 bi4 4. Januar 1713.

lStciatSarctiiv Zürich.1

Gesandte: Zürich. Johann Heinrich Hirzcl, Statthalter und des Raths. Bern. Hieronymus Thor-
mann, dermaliger Landvogt der Grafschaft Bade». GlarriS. Johann Heinrich Zwicki, Landammann; Jakod
Gallati, Statthalter und des Raths.

Man sehe im Abschnitte Herrschastsangelegcnhciten:

Grasschaft Baden und untere freie Aeinter.
Art. 14. Hnldignna.

I».

Conferenz der V katholischenOrte.
Altorf, 3. 4. 5. Januar 1713.

tArchiv Stidwolden.1

Gesandte. Lucern. Karl Anton Amrhyn, Oberst und Amtsschultheiß;Jgnaz Ludwig Pfyffer, Spenbhcrr
und des kleinen Raths. Uri. Karl Anton Püntincr von Braunberg, Statthalterund Landesfändrich; Joseph
Anton Püntincr von Braunberg, Alt-Landammann und Landshauptmann;Karl Franz Jauch, Oberft-Lands-
wachtmcistcr und Zeughcrr; Johann Martin Brand, Landvogt und des Raths. Schwyz. Gilg Christoph
Schorns, Alt-Landammann; Joseph Franz Mettler, Siebner, Landvogt und des Raths. Obwalden. Johann
Konrad von Flüe, Landammann. Nidroalden. Joh. Jakob Ackermann, Ritter, Statthalter und Lands¬
hauptmann. Zug. Beat Jakob Zurlaubcn, Ritter, Landshauptmann und Alt-Ammann; Christoph Andcrmatt,
Alt-Ammann.

». Uri hat diese Conferenz kraft bestehender Bünde in Folge der im Livincrthalc ausgcbrochcncn Unruhen
zusammenberufen. Es setzt auseinander, wie die Bewohner des Livincrthalcs „immer ußcrt den Schranken
„ihrer aufhabenden Cidespsticht beharren," wie sie das von Uri daselbst erbaute Zollhans am Plattifer besetzt
halten und den Zoll daselbst beziehen, an die dahin abgeordnete Gesandtschaft von Uri Forderungen stellen,
welche dem seit 1466 jährlich geschworenen Eide zuwiderlaufen,obgleich jene Gesandtschaft ihnen ihre Frei¬
heiten bestätigt und „neue Gnaden" in Aussicht gestellt habe. Uri wünscht Hülfe und Rath in dieser Lage.
Man kommt darin übercin, ein ernstliches Abmahnungsschreibenan die von Livinen abgehen zu lassen und eine
Gesandtschaft von sämmtlichcn hier anwesenden Orten oder doch wenigstens von den drei die cnnttdirgischcn
Vogteicn regierenden Orten abzusenden, um jenem Schreiben Nachdruck zu geben und den daselbst befindlichen
urnerischcn Gesandte» mir Rath und That an die Hand zu gehen. Die Gesandten bringen diese Verabredung
vor ihre Oberen. 8 1. I». Schwyz und Unterwaldcn beklagen sich des „ThcilS" halber, so in dem Land
Uri ihnen zugemnthet rvervc; ferner daß ihnen daselbst seit einigen Jahren die Zolle und die Sust-
gcldcr gesteigert und der feile Kauf gehemmt werden. Uri erklärt, daß seit 1641 Zoll und Wcggcld gleich ge¬
blieben seienf des „Thcils" halber weist es die wohl eingerichtete Ordnung vor, welche billige Preise und

3
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förderliche, sichere Verführung der Waarcn festsetze; an Sustgcldcrn werde nichts bezogen, als was die uralte

Sustordnung verordne; im freien feilen Kauf werde jedermann nach Bünden und Verträgen gehalten. Uri

spricht zugleich noch sein Bedauern aus, daß die Landleute von Schwyz und Unterwalden wegen dieser unbe¬

gründeten Klagen gegen Uri eingenommen seien und die von Livinen in ihren Unternehmungen bestärken. 8 2. «.

Luccrn soll in der V katholischen Orte Namen den Papst angelegentlich ersuchen, ihnen in ihrer dermaligen

Lage mit erklecklicher Hülfe, Beisteuer und Rath an die Hand zu gehen, sie bei den katholischen Fürsten und

Potentaten namentlich im Hinblick auf den bevorstehenden Friedensschluß zu empfehlen. 8 3. «R. Man be¬

spricht sich, wie man sich dem Begehren Zürichs und Berns gegenüber, daß auch in der katholischen das

Thurgau mitrcgicrenden Orte Namen an den Bischof von Constanz geschrieben werden möchte, verhalten wolle;

ferner über das Rechtsbegehrcn des Abtes von St. Gallen in Betreff der von Zürich und Bern hintcrhaltenen

Gefälle. Die Gesandten sollen die gefallenen Meinungen heimberichten. 8 4. v. Es wird von dem im Mai¬

ländischen überhand nehmenden Viehpresten und der über Wien hinauf sich nähernden Pestilenz berichtet, und daß

die Orte von Venedig und Mailand aufmerksam gemacht worden seien, Vorsichtsmaßregeln zu treffen. Die

Gesandten werden beauftragt, ihre Obern zu veranlassen, nach der Convention mit Mailand von 1585 und dem

Zugerabschiede von 1683 Maßregeln zu treffen. 8 5.

Konferenz der die Grafschaft Baden und die untern freien Aemter regierenden Orte.
Baden, 2g. Februar bis 8. März 1713.

^Staatsarchiv Zürich und Bern.Z

Gesandte: Zürich. Hans Jakob Escher, Burgermeister; Hans Jakob Ulrich, Statthalter und des Raths.

Bern. Samuel Frisching, Vcnner; Christoph Steiger, Seckelmeister welscher Lande und des Raths. Glarus.

Johann Heinrich Zwicki, Landammann; Jakob Gallati, Statthalter und des Raths.

i». Bern wünscht, daß der Landschreiber zu Baden zugleich auch evangelischer Protocollist in den gemeinen

eidgenössischen Sitzungen sein soll; Zürich will diese Stelle dem Sccretär von Zürich übertragen wissen, welcher

auf den evangelischen Confercnzcn unv in den gemeinen Versammlungen, wenn cS sich um „Religionsstandsachcn"

handle, schon die Feder führe. Der Gesandte von evangelisch GlaruS räth zur Einigkeit. Aus neue einge¬

gangene Instruction hin erklärt der Gesandte Berns, daß er die die Stelle eines evangelischen gemcincidgenössi-

schen Protocollisten betreffende Frage, und ob diese Stelle mit der Landschrciberei zu verbinden sei, suspendiere-

8 1. ?». Da der Bischof von Constanz seit einigen Jahren seine Rechte, die er im Thurgau zu Bischofözell,

Arbon und Horn, in den sogenannten alt- und neustiftischen Landen und in der Grafschaft Baden zu Kaiser¬

stuhl, Klingnau und Zurzach besitzt, auszudehnen sucht und die Gültigkeit des Landfriedens für einige dieser

Orte bestreitet, so wird beschlossen, wegen dieses Gegenstandes eine Conferenz der regierenden Stände des

Thurgaus und des Bischofs auf den 22. März nach Dießenhofen zu berufen und die Gesandten der regierenden

Stände, nachdem Zürich denselben den Stand der Sachen mitgcthcilt, schon zwei Tage früher dahin zu bescheiden.

Weil aber in Beziehung auf die Aufrcchtcrhaltung des Landsfriedens die katholischen Stände nicht die gleiche

Sprache mit den- evangelischen führen und sich nicht zur Behauptung desselben werden bereden lassen, soll die

Instruction in allgemeinen Ausdrücken abgefaßt »Verden, es sei denn, daß wegen Einführung des Landsfriedcns
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auf eine Art und Weise Bedacht genommen werden könne, welche, ohne die Lsseulmlia desselben aufzugeben,

doch eine weniger schroffe Form habe, 8 2, « . Der landöfriedlichen Erecutionscommission könnte auch die Bei¬

legung dcS zwischen dem Prälaten von Fischingen und der Gemeinde Moßnang waltenden ernsten Streites über¬

tragen werden, Bern ist dafür nicht instruiert, 8 4. «I. Appenzell Jnnerrhodcn hat das Friedcnsinstru-

ment noch nicht besiegelt. Essoll die appenzellische Canzlei in Beziehung darauf gefragt werden, „in was Zustand

„die Sachen begriffen seien."^) 8 6. « . Es wird von einigen Unordnungen berichtet, welche in der Regierung

der Abt-sanctgallischen Lande, und was daran hängt, wahrgenommen worden sind. Geistliche seien von ihrem

Forum weg und vor den weltlichen Richter gezogen, von Offieiercn und Soldaten schimpflich von der katholi¬

schen Religion gesprochen und Spottliedcr seien gesungen worden. Es wird darauf angetragen, die Regierung

daiclbst anders einzurichten und zwei Männer höheren Ranges dorthin zu schicken, welche mit Umsicht, Milde

und Sachkenntniß zu regieren im Stande seien. Bern referiert, sowie auch, ob die Garnisonen in den Abt-

sanctgallischcn Landen abgedankt werden können/'^'-) 8 7. l. Zürich wünscht die in Brcmgartcn liegende

Garnison zu entlassen und dafür zwei Repräsentanten dorthin zu schicken und zur Beobachtung dieser Stadt ein

Corps aufs Piket zu stellen. Bern will die Garnison unter den dcrmaligen Umständen noch lassen, referiert aber. 8 8.

K. Hauptmann Keller aus dem Toggenburg bittet Zürich und Bern, sie möchten sich für seinen Sohn, welchem

von Seite des constanzischen Offieiums ohne des Bischofs spceielle Dispensation die Weihe versagt werde, beim

Bischof von Constanz verwenden, daß ihm die priestcrlichc Weihe zu Theil werde, und denselben bei Vakanzen

berücksichtigen. Er wird des Wohlwollens der Stände versichert. Ferner berichtet er von einem Srreite,

den der Schultheiß German zu Lichtcnsteig dadurch erregt habe, daß er den Rang unmittelbar nach dem Präsi¬

denten des Landraths anspreche, was von den Commissionsräthen als eine Neuerung angesehen werde. Man

Will abwarten, was von German darüber einlangen wird. Endlich berichtet er über das Moßnangergeschäst.

8 9. I». Aus Anlaß zweier abgelesener Mcmorialien der Deputierten zu Rcgensburg wird von Zürich und

Bern beschlossen, dem durch Vermittlung des chur-hannoverischcn Gesandten nach Wien zu versendenden

Schreiben beizufügen: daß, wenn dermalen zu der fraglichen Rcichsmediation Hand gegeben würde, dicß eben

so ungern von Frankreich gesehen würde, als es von dem kaiserlichen Botschafter empfindlich würde geahndet

worden sein, wenn bei der aarauischen Friedensunterhandlung die angetragene Vermittlung des französischen

Ambassadors wäre angenommen worden. Ferner sollten die Deputierten von der im Memorial angeführten

Neutralität und angebotenen Jnterposition der VI uninteressierten Orte „kein groß Wesen machen". In Beziehung

auf dasjenige Memorial, welches bei dem Reichsconvent all ckictaluram kommen soll, sollen die Deputierten,

da die Sache keinen großen Nutzen bringen wird, aber mit Schwierigkeiten verbunden ist, mit aller Vorsicht

nach eigenem Gutbefinden verfahren. Weil ferner „die regensburgische Negotiation darauf beruht, wie die

„Rcichscommission, als eine der eidgenössischen Souveränität und Jndcpendenz allzunahe tretende Sache zu dccli-

„nicren sei, so hatte man eben zu dein Ende hin auf jenes Antwortschreiben, welches Ihre fürstliche Durchlaucht

„von der Chur-Pfalz an Zürich und Bern abgelassen, eine gemeinsame Gegenantwort projektiert und mit einiger

*) Dieser Passus findet sich im Abschiede von Bern, nicht in dem Zürcher.
**) Appenzell Jnnerrhodcn schreibt an Ziffich, daß es Bedenken trage da« Fricdensinstrumentzu besiegeln. Die FriedenSinstrn-

mente werden ohne dessen Siegel an Bern und Lucern abgeliefert. (Zürcher Mannale 25. Mai 1713.)
"*") Dieser Passus steht im Zürcher-, nicht im Bcrncrabschied.

3 5
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„Abänderung abgeschickt." Auch soll die geringe Titulatur geahndet werden." 810. i.^) Zürich trägt darauf an, dem

preußischen Legationssecrctär Coch von Lund für geleistete Dienste bei der Ncgotiativn in Rcgcnsburg eine

Gratifikation von 100 Ducatcn zu geben; Bern findet die Summe zu klein; den beiden Gesandten wird an¬

heimgestellt, die Summe zu erhöhen. 8 11. Eine andere vorgeschlagene Diskretion (von 12 Louisd'or) an

einen Ungenannten nimmt Bern all reloomickum. 8 12. I. Es wird für wünschcnswcrth erachtet, daß die

gesammte Eidgenossenschast in den nächstens zu schließenden Frieden eingeschlossen und daß im Hinblick auf

die Streitigkeiten mit dem Abt von St. Gallen und dem Bischof von Constanz eine vorthcilhaftc Clauscl in¬

seriert werbe. Der Antrag, daß man dafür sich durch Vermittlung des Ambassadors an den König von Frank¬

reich wenden möge, wird von Bern ack oelooonckntt, genommen. 8 15. I»». Es wird die Bereitwilligkeit aus¬

gesprochen, die Brandbeschädigten von Obersool in Glaruö zu unterstützen; auf welche Weise das am gedeih¬

lichsten geschehen könne, darüber wird von Glarus ein Bericht erwartet. 8 17. ». Bern „ahndet empfindlich"

die geringe Titulatur, welche der Generalfeldzeugmcister Bürkli in einem an gesammte Eidgenossenschaft gerich¬

teten Schreiben gebraucht hat. Es soll ihm bedeutet werden, daß er in Zukunft den gebührenden Titel setze,

ferner daß, wenn von den katholischen Orten die Antwort werde angelangt sein, von Seiten der Eidgenossen¬

schaft alles dasjenige, was die Erbvereine verlangen, wie bisher, gegen gebührende Reciprocativn werde

beobachtet werden. 8 19. «». Auf das Anbringen von Glarus in Betreff der Bannisierung Trinklcrs und

Kränzlins erklärt Zürich, daß es nicht dagegen sei, wenn diese Sache, da sie dem von den VIII alten Orten

zu Stans gemachten Vcrkommuiß zuwider sei, bei einer gemeineidgenössischen Tagleistung zur Sprache komme.

8 20. i». Bern macht die Mitthcilung, daß zu Elgg und zu Kaiscrstuhl sich noch „Stückli" befinden sollen;

Zürich will Nachforschungen halten und darüber berichten. 8 22. «». Aus Empfehlung der hohen Officicrc von

Zürich und Bern sollen die Herren Pcycr zu Reischach für ihre um jene Osficierc während des Kriegs erwor¬

benen Verdienste von der Leibeigenschaft, mit welcher sie bis dahin dem Kloster St. Gallen zugcthair waren,

befreit ipcrden, bie Ratification der beiden h. Obrigkeiten vorbehalten. 8 23. > Auf Appenzells a. Rh.

Empfehlung hin gestatten Zürich und Bern den Herren Hofman» zu Rorschach, wenn sie die Huldigung

leisten und still und gehorsam sich aufführen, ihren Handel und ihr Gewcrb fortzutreiben, und wollen das Ver¬

gangene vergessen. 8 24. Nach Verlesung des eggerischen Criminalproeesses zu St. Gallen nimmt Bern

die Ratification der Endurtheile all i-oloi-i-nelum.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschastsangclcgcnheitcn:

Deutsche gemeine Vogteicn überhaupt.
Art. I. Einrichtung des'LandSfriedeuS.

Laudgrafschaft ThurLau.
Art. 144. Huldigung.

N Heinthal.
Art. 4V8. Personelles.

Grafschaft Sargans.
Art. 73. Publication des LandSfriedcns. Art. 74. Huldigung. Art. 280. LocaleS.

Grafsch aft Ba den und untere frei e Ac mt er.
Art. 3. 4. Organisation der Regierung.

Dieser Passus steht nicht im Bcrncrcrcmplar.
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Grafschaft Baden.

Art. 81. Nntcr.vogt. . Art. 12h. Polizeiliches. Art. M, Lo.caleP
9». Huldiz'ungs

Untere freie Aemter.

Art. W. Huldigung.

Rappcrschwyl und dessen Höfe. g ,.

Art. 3. , ,

13.

Conftrenz von Uri, Schwyz und Nidwalden. '
Brunnen, 7. März 1713.

IZlrctnv Nidwalden.1

Gesandte: Uri. Karl Alphvns Bcßlcr, Laitdaminann und Panncrhcrr; Jost Anton Schund, Alt-Land-

ammann. Schwyz. Joseph Franz Chrler, Landammann; Gilg Christoph Schorn», Alt-Landammann. Nid¬

walden. Anton Maria Zclger, Landammann und Pannerherr; Johann Jakob Ackermann, Ritter, Landshaupt-

mann und Statthalter.

». In Betreff der von Seite Zürichs auf den 22. März nach Dießenhofen ausgeschriebenen Conforeyz,

wird die Geneigtheit ausgesprochen, dieselbe zu beschicken. Schwyz und Untcrwaldcn müssen aber noch einen

Beschlust ihrer Obern abwarten. Bei dieser Gelegenheit könnte auch dem Bischöfe das katholische Wesen bestens

empfohlen werden. 8 3. I» Schwyz, crmahnt zu brüderlicher Liebe uud Einigkeit unter den V katholischen.

Orten und namentlich unter, den drei durch die Bünde am nächsten verwandten, da diese Liebe und Einigkeit

von den Vorfahren immer als das Fundament und der Eckstein angesehen worden sei und ihnen bei ihren

Unternehmungen Segen gebracht habe. Von dieser brüderlichen Liebe hange steht die Erhaltung der katholischen

Eidgenossenschaft ab. Die beiden andern Orte geloben, das Ihrige dazu beizutragen. 8 ck.

Mau sehe auch iu dein Abschnitte HcrrschastSangclcgmheitm:

Bellen;, Bollen; und Ribiera.

a'.'l7i:<n n:> üii'li > h: " -iltttt-st! 'brni'un .»ibnd - ' ., uuul'stbstH inu u. l!tt7r,ch, ni.sti'üL

Conferenz von Zürich, Bern und Glarns.
Dießenhosen, 20. März 1713. ' ' '

. llrv!. s .' st
lTtaatSarciuv jürichg

...

Gesandte: Zürich. Hans Jakob Eschcr, Bürgermeister; Joh. Jak. Ulrich, Statthalter und des Raths.

Bern. Samuel Frisching, Vcnncr und des Raths; Christoph Steiger, Scckclmcifter welscher Lande und des

Raths. Glarus. .Johann Heinrich Zwicki, Landammann.

Bevor die Confercnz zwischen den VIII das Thurgau regierenden Orten mit den Abgeordneten des

Bischofs von Constanz gehalten wurde, traten die Gesandten von Zürich, Bern und Glaruö zusammen und be¬

schlossen, 1) Daß die bischöflichen Abgeordneten, wenn sie ihre Ankunft notisieieren lassen, durch ein Gcgcn-

compliment begrüßt werden können. 2) Hinsichtlich der Einführung und des Ranges der bischöflichen Abgeordne¬

ten will man sich an den Abschied von 1698 halten und sich mit den Gesandten der katholischen Orte vcr-
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gleichen und Alles zu Facilitierung der Conferenz beitragen, was ohne Nachtheil für die Ehre und das Ansehen
der regierenden Orte geschehen kann; zu beachten sei, wie groß die Zahl der bischöflichen Gesandten, welches
ihre Qualität sei, und ob sie mit Credentialien versehen. 3) Die erste Proposition soll in allgemeinen
Ausdrücken gemacht werden, nämlich, daß man gegenüber den bischöflichen Klagen vor dem Reichs- und Krcis-
convent in Regensburg und Ulm sich keiner Handlung entsinne, welche die landesherrlicheBefugsame über¬
schreite, daß man aber bereit sei, das nachbarliche gute Einvernehmen zu befestigen.4) Da Landammann Nab¬
holz den Sessionen abzuwarten beaustragt worden ist, wird zur Vermeidung der Jalousie auf das Begehren der
katholischen Orte auch der Landvogt nebst dem Landschreiber des Thurgaus herbcibeschieden.5) Die constanzi-
schen Gesandten, welche durch ihren Sccretarius ihre Ankunft anzeigen lassen, werden durch den Secrctariuö
von Zürich begrüßt. 6) In Beziehung auf das Hauptgeschäft lauten die Instructionen dahin, daß man einer¬
seits nicht gesonnen sei, die bischöflichenRechte zu schwächen, aber auch „nützit »erscheinen lassen" werde, was
zur Behauptung der landesherrlichen Rechte „gereichlich sein könne". Landammann Nabholz wird beauftragt,
die vorzüglichsten Documente der landesherrlichenRechte zusammenzustellen,um sie nöthigenfalls ablesen zu
können; man giebt sich der Hoffnung hin, daß auch die katholischen Orte guten Gründen Gehör geben
werden. Sollte das nicht möglich sein, so soll das Geschäft dennoch mit allem Eifer fortgeführt werden. Werde
von den constanzischenAbgeordneten auf Entscheidung durch gleiche Sätze angetragen, so solle ein solcher Antrag
im Hinblick auf die Abschiede vom September 1698 8 12 und November 1698 8 25 von der Hand gewiesen
werden. 8 1- I». Bern überläßt Zürich, den evangelischen Protocollistcnbei den gemcineidgenössischenSitzungen
zu stellen, jedoch mit dem Vorbehalt, die Sache nach Vcrfluß von 1l) Jahren wieder zur Sprache zu bringen.
Es wirb zugleich besprochen, ob und wie derselbe zu Hauben der evangelischen Orte zu beeidigen sei. 8 4.
sZürich nimmt das an. Manuale vom 3. April.) sDicser 8 ist nicht im Bcrncrcremplar.I

« . Bei der Besprechung der Regierung in den Abt-sanctgallischenLanden, und was davon dependirt,
wurde hervorgehoben, wie seit einiger Zeit bei der Huldigungseinnahmc und der Regierung halber einige Irregu¬
laritäten unterlaufen seien, wie Osficierc und Soldaten die katholischeReligion „schimpflichangezogen",spöttische
Liedlcin abgesungen und andere Jnsolenzien ausgeübt hätten, wodurch Unwillen und Animositäten erregt würden,
„dessen sich die Katholischen im Toggenburg und andre benachbarte prävalierend In Folge dessen stellt sich
die Nothwcndigkcit heraus, die Regierung anders einzurichten, zwei Männer höheren Ranges, als die der¬
maligen, dahin zu verordnen, welche hinlänglicheKenntniß der landsfricdlichen Rechte besitzen und die Untcr-
thanen zu gewinnen im Stande seien. Dies sowohl , als die Frage, ob nicht die Garnisonen in den Landen
des Abtes abgedankt werden könnten, wird nck rokeronckum genommen.

„Absonderlicher Punkten zum Abschied gehörig."

Man sehe auch in dem Abschnitte Hcnschaftsangelegenheiten:

Deutsche gemeine Vogtcien überhaupt.
Art. 2. Rechte der Äogteicn.

Grafschaft Baden und untere freie Aemter.
Art. 5. Organisationder Regierung.

Art. 145. Huldigung.
„ 204. Landesvermessung.

Landgrasschaft Thnrgau.
Art. 320. Judicatur- und Competenzsachen. Art. 648. Locales.

683. Locales.
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Rheinthal.

Art. 46g. Personelles.

Grasschast Baden.
Art. 393. LocalcS. Art. 394. Localis. Art. 434. LocaleS.

17.

Conferenz zwischen den VIII regierenden Orten der Landgrasschaft Thurgau nnd
den Abgeordneten des Bischofs von Constanz.

Dicßcnhosen, 21. März bis 1. April 1713.

^Staatsarchiv Zürich und Lucern.j

Gesandte: Zürich. Johann Jakob Eschcr, Bürgermeister;Johann Jakob Ulrich, Statthalter nnd des Raths.
Bern. Samuel Frisching, Bcnner und des Raths; Christoph Steiger, Scckelmcistcr welscher Lande und des Raths.
Luc ern. Alphons von Sonncnbcrg, Oberzeugherr und des Raths. Uri. Joseph Anton Püntincr, Alt-Landammann
und Landshauptmann.Schwyz. Gilg Christoph Schorno, Alt-Landammann.Obwaldcn. Niklans Jmseld,
Landammann.Nidwalden. Joh. Jakob Ackermann, Ritter, Statthalter, Landshauptmann und dcS Raths.
Zug. Beat Jakob Zurlauben, Ritter, Ammann, Landshauptmann und des Raths; Clemens Damian Weber,
Ritter und des Raths. Glarus. Joh. Heinrich Zwicki, Landammann; Joh. Jakob Gallati, Statthalter und
des Raths.

Abgeordnetedes Bischofvon Constanz: Paul NiklausFreiherr von Rcichenstein, sürstl. constanzischcr
geh. Rath und Hofmarschall; Johann Adolph Freysberg, sürstl. constanzischcr geh. Rath und Obervogt zu
Morsburg und Ikendorf; Johann Christoph Kolb, sürstl. constanzischcr Rath und SyndicuS dcS Dom¬
kapitels.

tt. Diese Conferenz wurde aus die Beschwerde des Bischofs von Constanz beim schwäbischen Krcisconvent
und der Rcichsvcrsammlungzu Rcgcnsburg, daß die VIII regierenden Orte der Landgrafschast Thurgau ihn
in seinen im Thurgau ihm zustehenden Rechten beeinträchtigen, ausgeschrieben. Die drei bischöflichen Gesandten
werden, wie es früher zu Baden geschehen, durch drei Gesandte nebst dem Landvogt und Landammann ab¬
geholt und in der Sitzung zwischen die Gesandtschaft von Zürich und Unterwalden gesetzt. Nachdem sich die
constanzische Gesandtschaft geweigert hatte; ihre Beschwerden vorzutragen, so lange die eidgenössischenGesandten
von der Landcshcrrlichkcit als einer festen Thatsachc auögicngen und dieselbe voraussetzten,bringen sie endlich
ihre Beschwerden vor, nachdem man übereingekommen war, daß die Landcshcrrlichkcitnicht Gegenstand der
Verhandlungensein soll. sDas Verhandelte sehe man in dem Abschnitte Herrschaftöangclegenheitcn:Landgraf-
ichaft Thurgau. Art. 31(1. Judikatur-und Compctenzsachcn.I

Die katholischen das Thurgau regierenden Orte.
I». LandammannRüppli beschwert sich bei den katholischenOrten, daß die beiden Commissarien von Zürich und

Bern „keinen andern Drittmann annehmen wollen, als denjenigen, welcher (außer denen, so mit ihnen den aarauischen
„Frieden errichtet) gleiche Souveränität, wie sie in dem Thurgau, anzusprechen sich berechtigt achten »volle." Er wird
an seine Instructionen gewiesen und ersucht, zu Gunsten der katholischen Religion keine Mübc zu verabsäumen. §2. r.
Schwyz wünscht eine Versammlungder katholischen Orte mit Zuziehung von Freiburg und Solothurn, um am alle
zulänglichen Mittel zur Hebung des katholischen Wesens zu denken und den BnndcSbricf zu erneuern und zwar
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nicht sowohl mit Worten, als mit Werken, Zürich und Bern giengen darauf aus, die katholische Religion

zu unterdrücken, in den gemeinen Vogtcien hätten die katholischen Orte nichts mehr, als den Namen; jene beiden

Stände versähen sich mit Proviant und Kriegsbedarf im Ucberfluß; daher sei es vonnöthen, daß auch die ka¬

tholischen Orte ihrer selbst gewahren und das Verlorene wieder zu erlangen suchen, die Strafe Gottes erkennen,

sich bessern, Gott um Hülfe anrufen, untereinander ausrichtig sich vereinbaren, das Vergangene gänzlich ver¬

gessen, und sich mit Proviant und Kriegsbedarf verschen: das alles, damit man sich vor Gott und den Nach¬

kommen und der ganzen ehrbaren Welt nicht einiger Veranrworlung oder Nachlässigkeit schuldig mache. Diese

Wünsche sollen den Obrigkeiten vorgelegt werden, 8 4, «I. GlaruS erklärt, mit den katholischen Orten halten

zu wollen, sich aber in keinen streit einzulassen, 8 7,

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegenheitcni

Deutsche gemeine Vogtcien überhaupt.
Art. 6. Verwaltungsstellen.

..., ... . Land.grqsichaf.t.Thuegqu. '-."-»r.-v
Art/Zill. Zll. Judieatur- und Competenzsachcn

R hcinth al.
Art. 361. LocalcS.

.7 Ä n.-.i.'ils. z »mmiZ«) 1.-!-: / -..NN/.-/ .-dN-ll: .Ndckm.li.'ss. 'kolk./. ./.Iis
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Evangelische Eonferenz.
Baden, 22. bis M. Mai 1713.

^ ' .vnlI. 1 ' 'i 7. .7ij, . ti!ti > , p. ^ 'I'kiiißt Iluu-1'n) : iwckülk.utt'w-. ZNU -ltüNt .kj'w.
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Gesandte: Zürich. David Holzhalb, Bürgermeister; Andreas Meyer, Statthalter und des Raths. Bern-

Johann Friedrich Willading, Schultheiß; Christoph Steiger, Seckelmcister welscher Lande und des Raths.

Glarus (niemand.) Basel. Andreas Burckhardt, Oberst-Zunftmeister; Christoph Burckhardt, des RathS und

Deputat. Schasshausen. Joh. Heinrich Ott, Bürgermeister; Melchior von Psistern, Statthalter und des

Raths. Appenzell (niemand.) Stadt St. Gallen. Andreas Wägeli» des Raths. Mühlhauscn.

Johann Heinrich Rebcr, Stadtschreiber. Biel. Abraham Scholl.

»». Glarus und Appenzell entschuldigen ihr Nichterscheinen. 8 1, I». Zürich erstattet umständlich Bericht,

worauf dermalen die Einschließung der Eidgenossenschaft in den allgemeinen europäischen Frieden beruhe, und

daß dem Vernehmen nach die löblichen und zugewandten Orte in den Frieden zwischen Frankreich, und Preußen

und den zwischen Frankreich und Holland eingeschlossen seien; ferner, daß mit Einwilligung schnmtlichcr

evangelischer Orte an den König von Frankreich und dessen Ambassador, daß auf Gutbefinden Zürichs und Berns (die

Beistimmung aller evangelischen Orte konnte nicht mehr abgewartet werden) an die'Königinn von England ein

Schreiben (13. Mai 1713) abgegangen sei, in welchem dieselbe um Einschließung der7 gesummten Eidgenossen¬

schaft in den Frieden ersucht werden. Von einem Schreiben an den Kaiser wegen Einschließung in den Frieden

wird abstrahiert, weil man nicht recht weiß , oh der Krieg mit demselben fortdauern werde und ein Schreiben

ohne Pen Titel „katholische Majestät", den man aber nicht gebrauchen wolle, zurückgeschickt werden würde, wie das

bereits geschehen sei. In Beziehung aus die zu wünschende Theilnahme der katholischen Orte au einem gemeinsamen

Schreiben an England wird beschlossen zuzuwarten, bis die Traetate zwischen Frankreich und England bekannt
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würde», „m welchem Falle zu vermuthen, daß dip, katholischen Orte Frankreich nachfolgen unv die Königinn

„vermittelst eines gemeinsamen CongratulationsschreibenS zu agnoscicrcn kein - ferner Bedenken machen werdeit."

Endlich soll die Canzlei Zürichs nachschlagen, ob^ deinRySwijkcr Friede vor oder nach der Gratulation notisicicrt

worden sei. 8 2, e. Auf die Nachricht, daß zwischen dem Kaiser Und Frankreich der Krieg fortgesetzt werde

und.Truppenmassen sich rhcinaufwärtS bewegen, erklären sich die Gesandten dahin, alles getreulich thun zu

wollen, was Bünde und Verträge fordern, und was zur Beibehaltung und Befestigung des NcurralitätStractats

von 1702 und des damals von gelammten Orten angenommenen „Schirmwerks" beitragen könne. Ferner soll

a» den kaiserlichen Botschafter (in Antwort auf dessen Schreiben vom 6. Mai) und an den französischen Am-

bastador geschrieben werden, daß die Eidgenossenschaft zu dem Kaiser und Frankreich hoffe, daß auch sie den

NentralitälStractat halten werde». Ferner soll dem kaiserlichen Botschafter auf sein Schreiben vom 8. Mai

geantwortet werden, die in französtichen Diensten stehenden schweizerischen Truppen würden, die Bundcspflichlcn

wohl kennend, alle Conlravcntioncn ausweichen mW sich gebührend aufführen. Die katholischen Orte werden

durch ein Schreiben eingeladen, an diese Missiven sich anzuschließen. Geben dieselben nicht ihre Zustimmung

dazu, so sollen diese Schreiben blos im Namen der evangelischen Orte abgehen. 8 3. «I. Gcncralfcldzcug-

mcister Bürkli von Hochburg schickt ein Svllieitalionsschrcibcn an gestimmte Eidgenossenschaft in Betreff des

treuen Aufsehens über die Waldstätte. ES soll ihm nach der noch zu erwartenden Eröffnung der Ansichten von

Seiten der Orte in allgemeinen Ausdrücken geantwortet werden. 8 3. «».'Gras von Trautmannsdorf stellt in

einem Schreiben vom 21. Mai die baldige Aufhebung der Fruchrsperrc in Aussicht. Bei diesem Anlasse werden

von Seiten der commereicrenden Stände Beschwerden laut, daß im Reiche „ungeschochcn" Waarcn wegge¬

nommen, und daß bei der Zollstätte zu Liptingen von eidgenössischem Gute Zoll gefordert werde. Es wird Zürich

beauftragt, nach Einlangung schriftlicher Klagmemorialjcn um „crbvcreinigle Rcmedur" bei dem Gubernator zu

Innsbruck Anzukommen und auch den Herrn von TrautmannSdorf davon zu benachrichtigen. Schaffhauscn

berichtet, waö ihm verdrießliches in Betreff seiner,.Gefälle im Ocstrcichischcn seit einiger Zeit begegnet sei. 8 -1.

k. Zürich, Bern, Basel und Schaffhausen eröffnen, was für Anstalten sie zu Fernhaltung der Contagionsgcfahr

namentlich längs dcö Rheines getroffen hätten; sie erklären, alles thun zu wollen, was in dieser Hinsicht noch

»vthig sei; es wird beschlossen, daß alle auf die Zurzacher Messe gehenden Waarcn mit authentischen Attesta¬

tionen begleitet sein sollen, und daß diese Verordnung allen gedruckten Zeitungen zu inserieren sei. Mühlhausen

und Biel sehen die Sache für nicht so gefährlich an, wollen aber dennoch die nöthigen Vorkehrungen treffen.

8 5, K. Zürich berichtet vom Verlause der von beiden nach Rcgcnsburg geschickten Deputierten (Johann

Kaspar Escher von Zürich und Beat Rudolf Fischer von Bern) mit der Reichscommission gepflogenen Ver¬

handlungen. Diese Reichscvmmission wollte nämlich in den mit dcni Abt von St. Gallen noch obwaltenden

„Pur.eidgenössischen Streitigkeiten^ der Souveränität und Unabhängigkeit der Eidgenossenschaft zu nahe treten.

Die unter der Presse befindlichen Deduktionen sollen allen evangelischen Orten mitgetheilt werden. 8 6.

I». Zürich zeigt an, daß ungeachtet der von Seite der Katholiken in den Weg gelegten Hindernisse der neue

Landsfricdcn von den Deputierten eingerichtet worden sei. Die Einrichtungen werden thcilwcisc vorgelesen. Schaff-

hau>on wird auch bedeutet, was sich in Betreff deren von Dießenhofcn Anstößiges zugetragen. 8 6. I. Zürich

berichtet ferner von den Verhandlungen aus der Dicßeichoscr Konferenz mit den Abgeordneten dcö Bischofs von

Eonstaiiz imgen dessen Luriödietionalicn im Thurgau. 8 6. It. Zürich stattet über FriedensvcrlMdlungcn mit

dkm Abt von St. Gallen Bericht ab, verliest ein'Schreiben dcS Abtö vom 10. JaNuar und ein Antwort¬

schreiben vom 23. Jan. und erklärt, daß beide Stände, Zürich Und Bern „nützid crwindcn lassen einen rai-

ä
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sonablcn, ehrlichen und gerechten Frieden zu Stande zu bringen." Diese Eröffnungen werden verdankt. 8 6. I. Auf

Berns Anzug soll unter Vorbehalt der Ratification der evangelische Protocollist den Eid zu Händen der Katho¬

lischen unv Evangelischen, und umgekehrt der katholische denselben auch zu Händen beider Religionen leisten; dieser

Eid wurde nach Anleitung des Landschreibcr-qua Protocollistcn-Eides entworfen. 8 7. i«. Der schwäbische Krcis-

convent beschwert sich über die Werthung der Louisblancs in der Eidgenossenschaft. Zürich erklärt, daß auf seinem

Kornmarkt keinem Schwaben der Louisblanc zu zwei Gulden aufgedrungen worden sei. Schaafhausen glaubt

nicht, daß man den Grcnzortcn Vorschriften hierüber geben könne. Dem KreiSconvent sott geantwortet werden,

wenn die Ansichten aller Orte darüber eingelangt sein werden. 8 8. i». Basel macht auf den Fruchtmangcl

aufmerksam und wünscht, daß, wenn Zuzug nach Basel geschickt werden sollte, derselbe mit erforderlicher Provi¬

sion versehen werden möchte; wird all lofei-mickum genommen. 8 9. «. Basel berichtet, daß der französische

Ambassador sich dahin habe vernehmen lassen, daß er bei Hofe für die Beschwerden hinsichtlich der „Sperrung

der Gefälle aus dem Sundgau" sich verwenden werde. Unter solchen Umständen wird eine schriftliche Rechargc an den

Ambassador für unzweckmäßig erachtet. Im Falle die Beihülfc der evangelischen Orte für dieses Geschäft nöthig sein

sollte, sagen die Gesandten dieselbe zu, sowie auch wegen des Transits aus dem Rhein bcim Gubcrnatvr zu Innsbruck

sich verwenden zu wollen. 8 9. >». Der Anzug Basels wegen fernerer Unterhaltung der vier pfälzischen Stu¬

diosen im Oallogium alu-mnorum und Erhöhung dcö Kostgeldes bei den gegenwärtigen theurcn Zeiten wird

ack i-ekm-vnäum genommen. 8 9. «ß. Mühlhausen wiederholt seilt Ansuchen, daß man ihm gestatten möchte,

den allgemeinen Sessionen beizuwohnen, wenn es sich um französische Bundcösachcn handle, und ihm mit Rath

an die Hand zu gehen, wie es sich bei künftiger Iahrrcchnung zu verhalten habe, und was gegen die katho¬

lischen Orte vorzunehmen sein möchte. Die übrigen Gesandten versprechen Hülse, wollen aber vorerst bei nächster

Jahrrechnung „sondieren, in was Disposition und Humor die katholischen Orte begriffen seien." 8- 19.

n'flnrglsir.chS .." hjtchnck,,.l:>1 »z ? 'fiash»:: wunns)-' n»'.' ninA mö .u sn» wunm'.''-:',.- ' .-Min,''

Zürich und Bern.
1?) Mk»Z!r.'-lN'-F !!- .»ft N'ul.'.s'iu'.' '!!!» .U'UUV. 'NN-/-' »1l

i'. Man verständigt sich, was für Geschäfte und in welcher Form sie bei der nächsten gemeinen Session

vorzubringen inen. Es sollen verhandelt werden: 1. die Sicherheit der Eidgenossenschaft, die Aufrcchtcrhaltung

deS RcutralltätstractatS, und was deö Schirmwerks halber gegen die katholischen Orte könnte vorgenommen

werden; die Einschließung in den Frieden; 2. das bischöflich constanzische Geschäft; 3. die Einrichtung des

Landsfticdcns; fl. die Negotiation der Deputierten von Zürich und Bern zu RcgcnSburg; 5. die noch

zwischen Zürich und Bern unv dem Abte waltenden Differenzen. 8 11 In Folge der Berichter¬

stattung der beiden Deputierten zu Regenöburg wird beschlossen, den Potenzen und Ständen, welche

in Rcgensburg vertreten waren, dem ganzen evangelischen Corpus und dem Grasen Metternich zu danken,

letzterem auch in Ansehung der Zürich und Bern zu Utrecht geleisteten Ofsicicn. 8 12. t. Den katholischen

Ständen >oll notificiert werden, daß die Iahrrcchnung zu Baven werde abgehalten werden. 8 23. Ii. Es i»-

fcheinM Abgeordnete des Landraths im Toggenburg und Abgeordnete von Lichtenstcig. Jene klagen, daß Lich-

tensteig.sich in per hochobrigkcillichcn Administration (der sogenannten aus sechs Mitgliedern bestehenden „Kom¬

mission", unter welchen zwei Landcspräsidenten sind) gegen den Hauptvcrglcich von 1719 bei Anlaß der im

Januar und April 1713 vorgenommenen Aemterbcsetzung eine» Vorrang angesprochen habe; daß es für seinen Amts-

ichultheißcn den ersten Rang, daß es, obgleich, der kleinste Bezirk, in den Tribunalicn (dem Landgericht, Apprl-

lalionorath und der Commifsion) den dritten Theil der Mitglieder anspreche. Sic klagen auch über gewalt-
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thätige Umtriebe Millingers. Lichtcnstcig spricht zwei Commissionsräthesvon 6), drei Appellationsräthe (voil
12) und vier Landrichter (von 24) an, beschwert sich über die bei derAemterbesctzung vom 25. Januar 1713 gebrauchte
Form und über die Besetzung und Entsetzung, welche den 24. April 1713 durch die Landleute vorgenommen worden,
und beruft sich auf seine von Alters her besessenen Privilegien, welche in Betreff des Vorrangs seines AmrSschulthci-
ßen 1710 nur zur Halste abgegeben worden seien. Endlich wünscht es, daß, wenn ein Wechsel im Präsidium
intcrimöwcije bis 1714 eingeführt werden sollte, dem AmtSschulthcißen jedenfalls der dritte Sitz und Rang beibe¬
halten werde. Nachdem der Versuch einer gütlichen Verständigung zwischen beiden Parteien erfolglos gewesen,
wird von Zürich und Bern in der Weise vermittelt, daß es bei der RegimcntSbcsetzung vom Januar 1713 unrcr der Be¬
dingung sein Bewenden haben soll, daß der Schultheiß Wirth von Lichtcnstcig und Hauptmann Keller, Abgeordneter des
Landes Toggcnburg,mit der Präsidcntenstcllc von Monat zu Monat alternieren, die übrigen Tribunalien, wie sie im
Januar bestellt worden, wieder besetzt werden sollen. Den Ucbcrzähligcn soll cö freistehen zu resignieren; wollen
sie nicht, iv >oll von Seiten der andern Religion eine gleiche Zahl „beobachtet werden." Dieser Vergleich soll
jedoch als Jntcrimsvergleich bloS bis zur gewöhnlichen RegimcntSbcsetzung im Jahre 1714 währen und dem
Landcövergleich von 1710 und dessen Bestätigung von 171 < und den Rechten und Freiheiten keines ThcilS zum
Vorthcilc oder Schaden gereichen. Alle zwischen beiden Parteien vorgefallenen„Ohnbclicbigkeiten" sollen aus¬
gehoben lein. Die beidseitigen Abgeordneten nehmen den Vergleich an und wollen ihn ihren Kommittenten be¬
lieben. Ferner wird ein Jntcrimsvergleich bis zum Mai 1714 in Betreff der Streitigkeitenwegen der Bestellung
sowohl des CapitclS, als des Conststoriumsgemacht und ebenfalls von den Abgeordneten verdankt und all re-
lorondum genommen. Schließlich werden die Toggcnburgcr-Dcputicrtcn beider Religionen zur Eintracht cr¬
mahnt. 8 24. v. In Betreff deö MoßnangcrgcschäfteSläßt man eö bei dem zu Fraucnfcld stipulicrtcn Ver¬
gleich bewenden und erwartet die Ratification desselben. 8 24. „ . Die Rechnungenüber die prälatischcnGe¬
fälle sollen beförderlichst beigebracht werden. 8 24. x Die toggenburgischcn Deputierten beschweren sich über
den Wyler-Zoll und die Schwierigkeiten, welche ihnen von Seite der äbtischen Beamten durch Hinterhaltung
der Urbarien u. s. w. für ihre Kirchenrcchnung namentlich zu Henau in den Weg gelegt werden. 8 24.
Der Statthalter L. Ringg im Kloster St. Johann bittet um Ablieferungder ihm zu Neu- und Alt St. Johann,
PetcrSzcll und MogelSberg zugehörigen Zehnten. Die toggenburgischcn Deputierten führen dagegen ihre Prä-
tellsionen an. Die Gesandten ermahnen diese, durch schleunige AbrechnungRath zu schaffen und jedem das
Seine unpcrtürbicrt und dem Statthalter einstweilen drei Mogelsbergcr-Zehntcnverabfolgen zulassen. §24. «. Der
Unruhige Priester zu Bittschwyl im Toggcnburg, der sich in die Pfarrpfründc Brüggen im Äebtischcn eingedrängt
hat, wird kassiert und Hauptmann 'Kellers Sohn dahin befördert. 8 24. »». Zürich wünscht, daß die Gar¬
nisonen in den Abt-sanctgallischcn Landen und in Brcmgarten vermindert werden. Bern findet eine Vermin¬
derung noch nicht rathsam, wünscht aber mit Zürich größere Occonomie,die Anfertigung eines Inventars über
die prälatischcn Gefälle, die Administrationdes JustizwescnS vom Einzug der Gefälle getrciint, und daß eine
genaue Visitation möchte vorgenommen werden. Wird -ist reforonäum genommen. 8 2!5. I»I». Bern wünscht,
daß man sich gegenseitig die Gedanken mittheilc, wie daS bischöflich constanzische Geschäft geführt, und wie auf
künftige Jahrrcchnung instruiert wcrdeil könnte. 8 28. ee. Die von LandammannNabholz zusammengetragene
Dednction, die bischöflich constaitzischcn JuriSdictionälstrcitigkeitenim Thurgau betreffend', soll als Beilage zum
Abschied den katholischen Orten zur Tagsatzung in Luecrn übcrsandt werden. 8 29. Zürich übcrgiebt
Bern die Rechnung über die KriegSkostcn und zwar über das, waS zu beider Stände Händen eingenommen worden,
und was Zürich den Bernertruppen und inS Toggenburg vorgeschossen. 8 30. ee. Leönhardi aus Bünden,
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Pfarrer der schweizerischen Colonickirche zu Ncustadt-EbcrSwald in der Mark Brandenburg, bittet um einen Bei¬

lrag zum dortigen Kirchcnbau. Zürich null sondieren, was Basel und Schaffhausen beigetragen haben; Berns

Gesandtschaft referiert. 8 31. ll. Pfarrer Keller zu Neustadt am Biclcrsee bittet um ein Empfehlungsschreiben.

Die bcrncrische Gesandschaft nimmt das Ansuchen -nl roforondum. 8 32. KK. Der Pfarrer von Gcbistorf

kommt um Entschädigung für geliefertes Getreide ein. Das Ansuchen wird von Zürich ad lolvrvndiim ge¬

nommen. 8 33. I»I», Decan Hogger im Rhcinthal bittet für seinen Sohn wegen geleisteter treuer Dienste

um eine Anstellung. Das Gesuch wird von Zürich ad oekorondinn genommen. 8 34.

Man sehe auch im Abschnitte Herrsch aftsaügelcgenheitm': "

Landgrasschaft Thürgau.
- -Arn 27?. Polizeiliches. Art. 649. Locales.

u.-j'nu'N' !!'/» IN.'Ü:r>MHei»üh»Ui'di'ä ki'.a I '-' ü ,'!
Art. 470. Personelles.

Grafschaft Baden und untere freie Aemter.
Art. 6. Organisation der Regierung. Art. 7. Organisationder Negierung. Art. 8. Organisationder Regierung.

Grafschaft Baden.
Art. 6t. Landvogt, Art. 126. Polizeiliches. Art. 395. Locales.

„ 82. Untervogt.
' Rapper schtvyl und dessen Höfe.
Art. 4 und 33.

1!«,' 'sts chj!i!,flu.5, .UUNslio'iU, Illld'II-oid

Conferenz der VN katholischen Orte.

. . .s. . , LstUM, 7, 8. .-r <„!< 'il.is.-r-st'-M

» ( . 5 IDtaatSarckiv r'iicern.Z

rund-7 .iS ill'.! inn i''u? »n'sj i?1 ü. iüU !'.gÜ6 ... ' '? -n,.'- ,-nIr.?!Ni.iS 77?
Gesandte: Luccrn. Karl Anton Amrhpn, Schultheiß und Pannerherr; Franz Lorenz von Fleckenstein,

Statthalter und Vcnncr; AlphonS von Sonncnberg, Oberzeughcrr; Franz Ludwig Pfyffer, Spcndhcrr, alle dcS

Innern RgthS. Ur i. Joseph Anton Pünliner von Braunberg, Landammann und Landshauptmann; Karl Alphon.s

Beßlcr, Lllt-Landamusann und Pannerherr. Schwvz. süilg Christoph Schorno, Landammann und. Landvogt;

Joseph Franz Mcttlcr, des Raths. Obwaldcn. Johann Franz Anderhalden, Landammann. Nidwalden.

Joh. Jakob Ackermann, Mtrer, Landshauptmann und Statthalter. Zug. Beat Jakob Zurlanben von Gestclcn-

burg, Ammann; Christoph Andcrmart, Alt-Landammann und des Raths. Frei bürg. Johann Peter Boccard,

Burgcrnzcistcr; NitlauS von Fvrcl, Zenghcrr, beide des Raths. Solothnrn. Feiedri Baron von Roll,

Ritter, Siadr-Bc^r; Johann Jakob Joseph Glutz, Rurer, Scckelmeister, beide des geheimen Raths.

». - Es wird der Mtrag gestellt, man möchte, da in den katholischen Orten die Aeraricn, die Mund-

und anderen Provistonsn erschöpft seien, den Papst um Hülfe an Geld nnü Früchten angehen und ihn zugleich

»suchen, der Geistlichkeit zu befehlen,schliß sie sich-nicht in weltliche Sachen mische und durch unzeitigen Eifer

Mißtrauen uich UzisMglcir pflanze, wie es bisher geschehen sei, sonderw die Landlcute und Unterthanen zum

Gehorsam gegen hie^brigkeit ermahn^ Zur. Uichrstühung pflser Gesuche» und um das Interesse der katholi¬

schen Stände überhaupt in Rom zu vertreten und den Papst von der Meinung abzubringen, als habe der Eifer für die
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katholische Religion in den katholischen Orten abgenommen, wirb vorgeschlagen, einen Agenten am päbstlicbcn

Hofe in der Person des vom französischen und spanischen Botschafter empfohlenen Contc Abbatc Guidobaldo

Giuliani zu ernennen. Uri stimmt bei; Frcibnrg, wenn alle Orte ihre Zustimmung geben, wünscht aber auch

katholisch Glarns und Appenzell hier zn sehen. Andere Stände würden einen Einheimischen für angcmchcner

erachte», erbieten sich aber, auch ans den Vorgeschlagenen sich zu conformicrcn. Luccrn referiert vorerst, uitd

nach erhaltener Instruction stimmt cö dahin, einstweilen keinen Agenten zu ernennen, sondern die Sache durch

den gewöhnlichen Kanal nach Rom gelangen zu lassen. Der Vorschlag wird allerseits ack rokerondum ge¬

nommen. Indessen wird ein Antwortschreiben auf das letzte Breve dcS Papstes zu schicken beschlossen, in wel¬

chem für die von ihm an den Höfen von Wien und Paris geleisteten Dienste gedankt wird und die Orte sich

vom Vorwurf der Lauheit in Verthcidigung der Religion rechtfertigen. 8 1. I» Als Malstatt für die bevor¬

stehende Jahrrcchnung wird Fraucnfeld beliebt und Zürich und Bern davon in Kcnntniß gesetzt. § 2. r. Ein

vom kaiserlichen Botschafter an gesammteEidgcnosscnschaft erlassenes Schreiben, betreffend die Bewahrung der eidgenös¬

sischen Grenzen, die Beobachtung deS NcutralitätstractalS und die Tranögrcssionen der in französischen Diensten stehen¬

den Nationalvölkcr, wird verlesen. Wegen Mangel an Instruction wird der Entschluß auf die Jahrrechnungs-

tagsatzung verschoben. An ihre in französischen Diensten stehenden Volker wollen die Gesandten schreiben, daß

sie zuwider den Bünden keine nachthciligen Schritte thun sollen. 8 -4. «I. Cur Schreiben Zürichs, betreffend

die wegen der in und um Wien grassierenden Pest zu treffenden Maßregeln wird verlesen, sonne ein Schreiben

des französischen Ambassadorö, des Inhalts, daß der König entschlossen sei, mit denjenigen Orten das Commer¬

cium abzubrechen, welche keine Vorsichtsmaßregeln treffen. Die Gesandten erbieten sich die getroffenen Veran¬

staltungen zu verschärfen und zu allen Vorsichtsmaßregeln zu contribuicrcn. 8 5. «?. Der spanische Botschafter,

Bcrctti Landi, berichtet, daß seine katholische Majestät ihren Bevollmächtigten zu Utrecht beauftragt habe, die

Einschließung der katholischen Eidgenossenschaft in den Frieden auf das Ansuchen der katholischen Orte aus¬

zuwirken. Dankschreiben von Seite der Confcrcnz/"-) 8 8. t. Alt-Landammann Rüppli schickt die Relation von

keiner Verrichtung bei Einrichtung des Landfriedens ein. Sie wird verdankt und den einzelnen Orten in Copic

Zugestellt. 8 9. K. Es wird angezeigt, daß der päpstliche Nuntius Carraeeioli abberufen und durch Möns.

Vincentini ersetzt worden sei, daß abev Carraeeioli nichts dcstowcnigcr zu LaniS den Nuntius agiere, was den

^rten „zu nicht geringem Dcspect gereiche." Diese Eröffnung wird all i-vkol-oinlum genommen. 8 U>. I».

Es wird die Lage der katholischen Eidgenossenschaft besprochen und „anbei sattsam erkannt, daß ohne Bcihils

„der verbündeten Fürsten wenig Ersprießliches erhebt werden könne; dahcro l. katholischen Ohrte» obgelegen

"scin werde, selbige bestmöglichst zu enltivieren und kräftigen Bcistandt bitrlich zu ersuchen." Diese möckiten

durch ihre Botschafter, (mit Zuthnn von Frcibnrg und Solothur», welche sich dazu anerboten) Zürich und Bern

vorstellen, „daß die Hintcrhaltung dcS Usurpierten nichts Gutes könne nach sich ziehen, nnd dessen Restitution

„einrathcn und mit Nachdruck urgicrcn." Durch ein Schreiben (vom 9. Juni) wird dem französischen

Botschafter das Interesse der katholischen Eidgenossenschaft empfohlen, zumal da man vernommen habe, daß die

*) Die katholischen Orte hatten an Spanien und Frankreich (den 15. Mörz), an den Herzog von Savoyen nnd an den Papst
(den 17. März) geschrieben nnd deren Verwendung nin Einschließung der katholischen Eidgenojsenschast nachgesucht; und'Zwar
möchte dieselbe eingeschlossen werden ».wie in früheren Tractaten, k. sog nicht beigefügt werden: in ^lotue i>u" vune «xistit;

e. prwpgveinlum, nv de ulln r« wm pgoilieat» quam eontentio««, t«m rexinnös gnain Komin«« re-«Mi«nte, »II» liat
mit «anstrminido mit «milioimiid« dispo«itio. (Staatsarchiv Lncern.)
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Evangelischen den König um Aufrechterhaltung des gegenwärtigen ZustaiidcS angegangen Härten, 8 11. I.

Als daS beste und einzige Mittel Ruhe und Einigkeit herzustellen und zu befestigen, wird die Theilung der

Vogteicn angesehen, da früher alle Unruhe und Kriege und Unkosten von den Vogteicn hergekommen seien; die

große Schwierigkeit der Ausführung wird aber auch erkannt, und daß darüber nicht könne bcrathschlagt werden, bis cur

Projcct dafür vorliege, 512. It. Schwyz berichtet, daß von Uri, Schwyz und Unrcrwalvcn eine in ziemlicher Anzahl

bestehende Zusammenkunft „angesehen worden sei," um die Bünde wieder zu erneuern^), und wünscht ein

Gleiches mit den übrigen Orten vorzunehmen. Lucern ficht etwas Mißliches in der großen Zahl der

Theilnehmer an solchen Zusammenkünften. 8 13. I. Lucern wünscht auch eine Restriction in Beziehung auf

die Zahl im Regiment der einzelnen Orte, damit die Geschäfte mit mchrem Vertrauen könnten traclicrt werden.

8 14, «». Lucern beschwert sich, daß während der letzten Unruhen an gesammtc Bürgerschaft zu Lucern eine

Gesandtschaft abgeschickt worden sei, da dies seiner Rcgimcntssorm zuwider sei; ferner über Verletzung seines

Territoriums. Diese und andere dergleichen Vorfälle werden mit der damals herrschenden Unordnung und Ver¬

wirrung entschuldigt. 8 15. i». Lncern wird ersucht, Wallis im Namen der katholischen Orte für seine in den

vergangenen Unglückszeiten geleistete Hülfe zu danken, das brüderliche Mitleiden über seine gehabten Unruhen

zu bezeugen und die Bereitwilligkeit zu Gegendiensten auszusprechen, 8, 16.

Män sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangclegenheiten:
L ändgrafschaft Thurgau und Nheinthal.

Art. 1. Canzlcien.
La.ndgrafschaft Thnrgau. ,

Art. 312. Judicatnr- und Competenzsachen. Art, 65h. Locales.
Obere freie Acniter.

Art. 56. Lastdschreiber. Art. 112. Justizsachen.
Grasschaft Baden.

Art. 166. Archiv.

Coufeie>iz von Schwyz und Glnrus.
Grytrau, 19. und 20..Juni 1713/

»Archiv Mweus.,

Gesandte: Schwyz. Gilg Christoph Schorns, Landammann; Johann Dominicus Bettschart, Alt-Land¬

ammann. Glaruö. Johann Jakob Gallati, Landesstatthalter und Alt-Landvvgt; Johann Heinrich Martin,

LandSseckelmcister und Alt-Landvogt.
Man sehe in dein Abschnitte Hcrrschaftsangelegenheiten:

Uz nach und Gaster.
Art. 1.

Grafschaft Uznach.
Art. 19.

G a st c r.
Art. 85 bis 90.

') Nach dem schwyzcrischen Landsgemeinbuch war in einer Nachgemeinde den 3. Mai 1713 beschlossen worden, daß eine drei-
vrtische Konferenz und Landsgemeinde von Rüth und Landleutengehalten und der drei Länder Bund und Bruderbricf er¬
neuert und wahrer Friede und brüderliche Verständnis, wieder befestiget werden solle. Dieser Beschluß sollte durch eine zwei¬
fache Deputationan jedes Ort den Landsgemeinden daselbst eröffnet werden.
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21.
-ich'ckch' -u/Z' u

Drciörtische Landögcmcinde.
23. Jzml 1713 bei dem. „Ilüttelin" ob oder hsiger der Treib.

lRalbschlagbucii vo» 0Itb>vi>Idc».I

Zweck dieser Landsgcmeindc ist, den Bund der drei Orte zu erneuern und zu befestigen und hauptsächlich
„die wahre Einigkeit untereinander wiederum einzupflanzen." Abgeordnete zu diezer drcivrtijchen Landögcmcindc
sind von Seite Nidwaiveno das geschworene Gericht und dazu derjenige Landmann, welcher selbigem Raihs-
hcrrn zu dem zweifachen Landsrath zugegeben worden, zugleich noch aus jeder „Uchrty", welche sechs Rachsherrcn
haben, ein Rathöherr sammt dem Landmann, so ihm zugegeben ist, ferner Landammann ^tulz, Landammann
Kaiser, Landammann Zclgcr, die EommissaricnChristen und Zelger, Landvogt Lussi, Landicckelmeister Bünti
sammt den Amtsleutcn und besagten Herren zugegebenen Landlcutcn, alle mit Seitengewehren versehen. Prä¬
sident bei dieser Function ist Ritter Statthalter und Landshauptmann Ackermann. — Nach dem Rathsbuch
von Obwaldcn beschloß die Landögcmcindc ebenfalls, eine Abordnung, bestehend aus dem Alt-Landammann und
Panncrhcrrn,ferner auS 12 auS einem großen und 6 aus einem kleinen Kirchgang; doch wurde diesen der
Auftrag gegeben, daselbst nichts Neues zu machen und einzugehen, sondern zu referieren.

Gesandte: Zürich. David Holzhalb, Bürgermeister; Andreas Meyer, Statthalter und des Raths. Bern.
Johann Friedrich Willading, Schultheiß; Abraham Tscharncr, Salzdircctor und des Raths. Lucern. Lorenz
Franz von Flcckcnstein, Stadt-Vcnner;AlphonS von Sonncnberg, Oberzcughcrr und des Raths. Uri. Joseph
Anton Püntincr von Braunbcrg, Landshauptmann und Landammann; Kart Alphons Beßlcr, Panncrherrund
Alt-Landammann. Schwyz. Gilg Christoph Schorno, Landammann; Joseph Franz Mcttler, Siebner und
des Raths. Obwaldcn. Johann Franz Anderhalden, Landammann; Johann Jakob Bucher, Bauherr und
des Raths. Nidwaldcn. HanS Jakob Ackermann, Ritter, LandShauplmann und Statthalter. Zug. Beat
Jakob Zurlauben von Gcsrclcnburg, Ammann; Johann Jakob Heinrich, des Raths. Glarus. Johann
Hcinrich Zwicki, Landammann; Jakob Gallati, Statthalter und des Raths. Basel. Johann Balthasar Burck-
hardt, Bürgermeister; Christoph Burckhardt, Deputat und des Raths. Frcibnrg. Franz Peter Emanucl
Fcgeli, Schultheiß; Franz Ludwig Fegcli, Seckelmcister.und des Raths. Solot Huri,.Johann Friedrich Baron
von Roll zu Emmenholz, Stadtvenncr und des geheimen Raths; Johann Jakob Jozcph Gluy, Scckelmcister
und des geheimen Raths. Schaffhausen. Michael Senn, Bürgermeister; Melchior von Psistern, Statt¬
halter und des Raths. Appenzell Jnncrhoden. Johann Martin Geyger, Ritter und Landammann,
Au ßerr Hoden. Lorenz Tanncr, Landammann. Abt St. Gallen (niemand). Stadt St. Gallen.
Andreas Wägcli, des Raths. Biel. Abraham Scholl, Bürgermeister. - Frciburg ist anfangs abwesend, der
Abt von St. Gallen nicht eingeladen worden.

». Die übliche eidgenössischeBegrüßung findet statt. 8 1. I». Bei der Berathung über daS Münzivescn,
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zeigt Zürich an, was für Sorten es nach vorheriger Mlificicrung an die Stände abgerufen habe, und fordert,

daß die Orte selbst dafür sorgen sollen, daß schlechte Sorten nicht ins Land kommen; Bern berichtet, daß es

die ncugcprägten Walliscr Fünfbätzler, die neuen Freibnrger Halbbatzen, Schillinge und Kreuzer abgeschafft und

abgerufen habe, weil sie unprobehaltig seien, vindiciert jedem Orte wie das Recht zu münzen, so auch das

Recht, schlechte Sorten abzuschaffen, und wünscht Vereinbarung in Valutierung der Münzen. Alle übrigen Orte

und namentlich Schwyz wollen den Groschen auf drei gemeine Kreuzer rufen. Im Uebrigcn lassen sie es bei

den früheren Abschieden bewenden, und jedes Ort behält sich daö Recht vor, nach Gutfinden zu münzen. 8 2.

«. Zürich zeigt an, daß Gras von Trautmannsdorf wegen Unpäßlichkeit bei gegenwärtiger Tagsatzung nicht er¬

scheinen könne, und daß er die Orte der Wohlgewogcnheir des Kaisers versichere. 8 3. «i. Auf Zürichs und

Berns Anzug wird beschlossen, den von seiner Reise nach Paris zurückgekehrten französischen Ambassador,

Grafen du Luc, durch eine aus den Nachgesandten jedes Ortes bestehende Abordnung zu „bencventieren", obgleich

er seine Rückkunft wegen Kürze der Zeit nicht in die Orte berichtet hatte, und solches zu künftigem Verhalt

dem Ccremonicl beizusetzen. Für die Abholung zur Audienz soll es indessen in Beziehung aus die Zahl beim

Alten bleiben. 8 -1. < » Gras du Luc begehrt eine Audienz, wird mit den gewöhnlichen Ceremonicu dazu ab¬

geholt und äußert in seiner „Proposition", daß er sich glücklich schätze, von seinem Herrn aus seinen bishe¬

rigen Posten wieder geschickt worden zu sein, zeigt den Friedensschluß an, ermahnt im Namen seines Herrn

dessen „zärtlich geliebte Bundesgenossen" zur Einigkeit, fordert auf, den Samen der Zwietracht, welcher noch

unter der scheinbaren Stille fortwuchcre, zu ersticken. Zugleich versickert er, daß sein König daraus bedacht ge¬

wesen sei, auch die Eidgenossenschast in den Frieden einzuschließen und dadurch sicher zu stellen. Die Tagsatzung

antwortet in einem Dankschreiben, drückt ihr Bestreben aus, die Eintracht wieder herzustellen, und ihren Dank

für „die gnädigste Propcnsion" deS Königs. 8 5. f. Bei der Fortdauer des Kriegs zwischen Frankreich und

dem Kaiser bcräth man sich, wie die Grenzen sicher ztt stellen seien. Zürich eröffnet, der Graf von Trautmanns-

dors, General Bürkli nnd de la Martinicre, der Sccrctär des französischen Ambassadors, hätten an Basel ge¬

schrieben, man möchte die Grenzen verwahren. Zürich hätte an den in Paris verweilenden Ambassador geschrie¬

ben, es möchten gemäß dem NcutralitäkStractat von 1.702 die Grenzen unangetastet bleiben. Basel berichtet,

daß es an den Grafen von TrautmannSdorf, an General Bürkli, sowie an die kaiserliche Generalität bei Vil¬

lingen, Marquis de Vaubonnc, und an den französischen Gcnerallicutcnant im obcrn Elsaß, d'Assselo, einen Ab¬

geordneten abgesandt und von beiden Theile» die Zusicherung erhalten habe, daß die Grenzen der Eidge¬

nossen unverletzt bleiben würden, insofern die andere Partei ebendasselbe thuc. Der französische General habe

sich aber sehr mißbeliebig bei dieser Gelegenheit über den Mercy'scken Durchzug vernehmen lassen. Die evan¬

gelischen Stände wollen auf Ansuchen Basels, und „um ihr Territorium nicht allein mit Worien, sondern auch

im Werk zu verwahren", Volk an die Grenzen schicken; Zürich hat bereits hundert Mann anmarschieren lassen

in Hoffnung, daß die andern Orte ihr Contingent geben werden. Die Feuerzeichen sollen aufgesteckt werden.

Wenn aber einige Orte die Wachtfeuer an ihren Grenzen nicht aufstecken »vollen, so möchten dieselben es an¬

zeigen. Lucern ist der Ansicht, daß freilich durch Ausrechterhaltung der Bünde im Innern, deS ewigen Friedens, des

ErbvercinS und des Neutralitätstractatö nach außen hin die Eidgenossenschast jederzeit sich gut befunden habe; wür¬

den aber die hohen Mächte die Verträge nicht halten und nut Gewalt durchbrechen, so könne wenig oder viel Manst-

schaft an den Grenzen doch nichts ausrichten. Es ist nur instruiert, zü erklären, daß wenn ein oder mehrere

Orte angegriffen würden, Lucern laut Bund mit Leib und Gut helfen wolle. Uri, Schwhz, Unterwaldcit, Zug

und katholisch GlaruS sind dahin instruiert, Bünde und Verträge gegen alle diejenigen zu halten, welche die-
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leihen gegen sie beobachten. Evangelisch Glaruö und Solothurn sind crbietig, ihr Eontingcnt zu geben, ersteres

nicht sowohl wegen des Defensionales, alö wegen des seht nothwendigen Zusammenhaltensh Appenzell referiert-

Endlich rathcn die im Schirnnverk begriffenen Orte ab, einstweilen 314 Mann auf die Grenzen nach Bafel zu

schicken im Vertrauen, die übrigen Orte werfen im Nothfallc die Gebühr auch erstatten. Zürich stellt 7l),

Bern 100, Glarus 14, Basel 20, Frciburg 40, Solvthurn 30, Schaffhausen 20, Stadt St^Gallcn 10, Biel 10.

FreiburgS Gesandtschaft, welche unterdessen angekommen, nimmt alles a«! rolo^euckum. 8 7. K» Da die von

den kaiserlichen und französsschcn Generalen mündlich dem baölcrischcn Abgeordneten gegebenen Erklärungen

nicht völlig befriedigten und es nöthig erachtet wird, den durch den Durchzug des Generals Mcrev gebrochenen

Neutralitätslraetai zu befestigen, wird beschlossen, vom französischen Ambassador und kaiserliche» Botschafter eine

nochmalige Erklärung einzuholen. Der Deputation erklärt der französische Ambassador, daß die französischen

Truppen dää eidgenössische Gebiet so lange Nicht verletzen werden, als die Gegenparthci es nicht verletze, unb

spricht seine Verwunderung aus, daß man zuerst an Frankreich gelange, da es noch nie, wie Ocstreich, eine

Gebictöverletzung sich habe zu Schulden kommen lassen; man möchte sich zuerst diese Erklärung von kaiserlicher Seite

geben lasten. Diese wird vom kaiserlichen Ambassador wirklich schriftlich gegeben und dem französischen mitgcthcilt.

Letzterer erklärt nochmals, die Neutralität achten, dagegen die Tagsatzung, den Securitätstractat aufrecht er¬

halten zu wollen ; beider Erklärungen werden dein kaiserlichen Ambassador eingehändigt. 8. 8. Ii. Zübich zeigt

an, daß vor etwas Zeit (vgl. Schreiben Zürichs an die Stände vom 26. Juni 1713s der holländische Secrc-

tariuS Runkel die Anzeige gemacht habe, daß zwischen den Herren Gencralstaaten und Frankreich-der. Friede zu

Stande gekommen, und daß die Eidgenossenschaft sammt ihren Verbündeten in denselben eingeschlossen worden sei.

Die evangelischen Orte stimmen für ein Dank- und Beglückwünschungsschrcibcn an beide Mächte; die katho-

lsschen Orte nehmen es -»<1 loloeonckuin. (Letztere stimmten nicht zu dem Schreiben an die Gcneralstaa-

ten.s Bern macht bei diesem Anlasse aufmerksam, daß eö, um, wie von' Holland, auch von England in den

Frieden eingeschlossen zu werden, das Beste wäre, wenn die katholischen Orte die Königinn Anna anerkennen

und ihr znm Frieden gratulieren würden. 8. 9. i. Da das die Eidgenossenschaft betreffende Reservat im Utttchter-

srieden nur von Holland, nicht auch von Frankreich „eingebracht" war, so wird eine Eommission beauftragt,

den französischen Ambassador zu ersuchen, dahin zu wirken, daß die Eidgenossenschaft mit ihren Verbündeten in

den Frieden ^zwischen Frankreich und Holland und England und namentlich auch seiner Zeit in den Frieden

mit den» Reiche eingeschlossen werden möchte, wie es im rpöwijkischen Frieden geschehen sei. Der Ambassa¬

dor antwortet, daß, obgleich von Seite Frankreichs kein besonderes die Eidgenossenschaft betreffendes Reservat ge¬

macht worden sei, der König doch ..die Eidgenossenschaft als eingeschlossen ansehe; - übrigens seien, noch sechs

Monate Zeit, innerhalb deren die Einschließung „nach der Orte Anständigkeit könne eingerichtet werden"; wie

auch Graubündcn durch Vermittlung des Herzogs von Savoyen in den Frieden eingeschlossen worden sei. Es

wird beschlossen, ein Schreiben mit der Bitte um Einschließung an den König selbst noch abzuschicken. («1. ck.

t9. Juli 1713). 8. 10. It.. Der Bischof von Basel 'ersucht die Tagsatzung, sich beim französischen Ambassador

dahin zu verwenden, daß der hohen Stiftund-des BisthumS .Lande VießscitS und jenseits dcö Rheines von Seiten

Frankreichs noch ferner die Neutralität genießen und beim Friedensschlüsse zwischen Frankreich und dem Reiche

in den Frieden eingeschlossen werden möchten, wie im Frieden von Ryöwijk. Dem Ambassador wird daS Be¬

gehren durch eine Commission zu eröffnen beschlossen. Z)crsslbc erklärt, dieses Begehren an den König gelangen

°u lassen und zu unterstützen. Sei der Bischof auch als Reichsfürst ein Feind dtS Königs, so sei er doch ein

Verbündeter der Eidgenossenschaft. 8 11- I» Obcrstwächtmcistcr von WaltcNwhl und Haupimann'Easar Steiger
5
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von Bern, „eidgenössisch erlachischen Regiments in den Waldstätten", welcheous dem östrcichischcnDienste ent¬
lassen worden, „weil sie die Abrechnung und Bezahlung Rückstands mit etwas Nachdruck sollicitiert", ersuchen
die Orte um Verwendungbeim Kaiser oder beim Prinzen Eugen, daß ihnen ihre Forderungen für ihre Compagnien
bezahlt, und diejenigen, welche dermalen an ihrer Stelle seien, „in der Bezahlung ihnen nicht vorgezogen" wer¬
den möchten. Es wird an beide zu schreiben beschlossen. 8 12.

VIII alte Orte nebst Solothurn und Appenzell.
»». Auf den Antrag der V katholischen Orte wird trotz der GegenvorstellungenZürichs und Berns be¬

schlossen, das landvogteiliche Syndicat nach Frauenfeld zu verlegen. Bei diesem Anlaß erklären die V Orte,
daß sie nicht nach Baden gekommen wären, wenn sie nicht geglaubt hätten, daß dem französischen Ambassador
die Reise anderswohin beschwerlich fallen würde. Glarus ermahnt zu gegenseitigem Entgegenkommen. 8 13.

XIII und die zugewandten Orte,
i». Aus Anlaß einer Deputation an den französischen Ambassador beschweren sich Unterwaldcn, Zug,

Glarus, Schaffhausen und die zugewandten Orte, außer Biel, daß sie zu dergleichen Commisstoncn nie gebraucht
werden, da doch ein alter Abschied sage, daß in solchen Fällen die Orte alternieren sollen, ein jüngerer aber
durch ein Versehen deS Schreibers unrichtig abgefaßt sei. Die übrigen Gesandten lassen eS bei dem jüngeren
Abschiede bewenden, „ob zwar rcputicrlichcr seie zu kommandieren, als kommandiert werden", und verschieben die
Behandlung der Frage auf eine spätere Zeit. 8 14. «». Aus Zürichs Ansuchen, daß das cnnetbirgische Syn¬
dicat auf die gewöhnliche Zeit wieder möchte gehalten werden, wird dem Direktorium überlassen, diesen Wunsch
den Orten zu insinuieren. 8 15. I». Graf Friedrich Wilhelm zu Solms bittet (15. Mai 1713) die XIII und

zugewandtenOrte zu einem Söhnl^i zu Gevatter. Dem Begehren wird entsprochen. Zürich soll danken und
gratulieren; wegen des Pathengeschenkssoll nachgeschlagen werden, wie es bisher gehalten worden sei. 8 46.
«K. Uri wünscht, da die italienischen Fürsten wegen der Seuche zu Wien strenge Maßregeln in Beziehung aus
den Verkehr ergriffen, das Commerciummit den drei grauen Bünden aufgehoben haben und Aehnliches der Eid¬
genossenschaft drohe, daß das Sanitätstribünal in Mailand angefragt werde, mit was für Land und
Leuten es das Commercium aufgehobenhabe, damit man hierscitS die nöthigcn Maßregeln ergreifen könne.
Zürichs Sanitätsrath wird beauftragt, an das Tribunal zu schreiben. 8 17. i. Bern dringt auf größere Strenge
in Handhabung der Abschiede, betreffend die Steuer- und Bettelbriefe, deren jetzt bald jeder Geistliche und Ge¬
meindsvorgesetzte auszustellen sich anmaße. Den Landvögtcn und den Canzlcien wird Strenge anempfohlen.8 48.

Frciburg beschwert sich über Berns Tadel seiner ncugeprägtcn Münzen halber und erklärt, daß beim Münzen
alle Vorsicht angewandt worden sei. 8 19.

Jcchrrechnnngstagsatzllng.
Fraucufcld, 26. Juli bis 11. Nu.zust 1713.

Hrnu 7y?.'<stl<'ItnI? nnH' mckssi'/s »li itcn .uilchoui ini. . i> uvi ni
lTtaatSarclii» Znrich.Z

hiiiöK ms ur- ."nii'l ckitckiri uuitUni u? irui muil .'iiulig
Gesandte: dieselben, welche bei der gcincineidgenössischenTagsatzung zu Baden, vom 9. Juli. sBeßlcr

von Uri heißt hier Karl Einanuel; Bucher von Obwalden, Georg.)
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VIII alte Orte.

». Es wird ein Schreiben des vcnetianischen Residente» Savioni in Betreff der in Wien, Obstreich, Ungarn

und Mähren grassierenden Seuche verlesen, in welchem der Eidgenossenschaft strenge Maßregeln zu treffen anem¬

pfohlen werden, namentlich die Sperrung gegen Bünden. Die Gesandten sollen sogleich ihren Herren und

Obern berichten, daß sie ihre Meinung an Zürich schreiben mochten. Unterdessen soll an alle gemeine Vogtcien

geschrieben werden, „die Pässe verwahrt zu halten", niemand ohne authentischen Paß ins Land zu lassen und

Leuten und Waaren aus den angesteckten Gegenden den Eingang zu verwehren. 8 3. I». Die von Emmishofcn

und EgolShofcn berichten, daß der freie Fruchtvcrkauf vom römischen Reich gesperrt worden, und daß ihnen

wöchentlich nur 15 Säck ohne, und 15 mit Jmposto zu Constanz zu kaufen bewilligt werde. Der Landvogt

war nach Constanz zum General Baron von Wcnd und an die Stadt geschickt worden, um Abhülfe zu ver¬

langen. Da dieselbe von diesen nicht gewährt werden konnte, war verordnet worden, daß die den Constanzen!

im Thurgau zugehörigen Früchte nicht aus dem Lande sollten gelassen werden, so lange der freie Fruchtkanf

gehemmt sei, doch tollten die Eigcnthümcr sie im Thurgau verkaufen können. Auf Anhalten einer Deputation

von Constanz werden nun einstweilen die Particularfrüchtc bis zum Eintreffen einer definitiven Antwort verabfolgt.

Es wird an den Gubcrnator zu Innsbruck und an den kaiserlichen Ambassador wegen Aufhebung dieser Sperre

geschrieben, da dieselbe dem Frieden von 1399 und dem Erbverein zuwider sei und der Ambassador auf der

badijchcn Tagscktzung versprochen habe, für die Aufhebung der Sperre wirken zu wollen. 8 6. r. Aus den

Antrag Luccrns wird beschlossen, in Folge der Beschwerde des kaiserlichen Botschafters (vom 28. Juni), daß

emige Regimenter der in französischen Diensten stehenden eidgenössischen Truppen bei der Belagerung von Landau

und am Oberrhein auf Reichsbodcn sich befänden, an den König von Frankreich zu schreiben, er möchte diese

Truppen nicht dem Bunde zuwider, in welchem das römische Reich und daS ErzhauS Ocstrcich vorbehalten

seien, gebrauchen. Davon soll dem kaiserlichen Botschafter Kcnntniß gegeben werden, beides im Namen aller

eidgenössischen mW zugewandten Orte und unter Ratifiealionsvorbchalt. 8 10- «I» Der Abgeordnete des

Bischofs von Constanz, Johann Adolf Freyßberg, gicbt neben mchrern die Grafschaft Baden betreffenden Klagen

einige Beschwerde» über Eingriffe in die Rechte ein, welche der Bischof im Thurgau besitze. Dieselben sind in

dem Abschnitte Herrschaftsangclegcnheiten enthalten.

Art. 7.

Art. 27.
. 58.
« 155.
. 275.
» 313.

Verwaltungsstellen.

Amtsrechnung.

Man sehe anch im Abschnitte HcrrschastSangelegenhcitcn:
Deutsche gemeine Vogtcien überhaupt.

Art. 10. Organisation der Regierung.

Landgrafschaft Thurgau.

Art. 13. Antheil von Glarus an den
AmtSrcchnnngen.

Art. 20.
51.
72.

Art. i.
. 18.

Huldigung.
Polizeiliches.

Judikatur- u. Compctenzsacheu.

Nmtsrcchnung.

Laudschreiberei,

Beeidigung Von Beamten.
Nmtsrechnüng.

Art. 321.

„ 322.
315.
559.

. 664.

Art. 127.
322.

„ 334.

Judicatur- u. Competenzsachen.

Straßenweseu.
LocaleS.

Rheinthal.
Judicatur- u. Compctcnzconflictc.
LocaleS.

Art. 124.
Grafschaft Sargans.

Judicatur- u. (Zompctenzconflicte.
150. Leibeigenschaft.

Art. 638.
689.

. 691.

Art. 337.

„ 471.

Art. 277.
233.

Locales.

LocaleS.

Personelles.

Kriegssachen.
LocaleS.

5-'
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O b cro-, freie A^mter.
Art. 1. Beeidigung von Beamten. Art. 52. AnitSrechnung. Art. 113. Justizsachen.

. .'li inoi'.'s.S- ,.',Bj!!ü!,-.ni? ml ,-n iiia.- .«

t.,ff,v ,tt ..ist- . .z.^,,,7.,GrMch»ft ^cn. ^ - - ., ......st.-M i,.,lArt. 107. Archiv.
tu/ , 7 '!

Il-Ü'i!t,l(!' ..."-ui'-st .'isti '... st, z- -.1-, s st-.'K'i?l7 - d< —!, ni, ^.tti/n>rM »'ltst ist f>r.<

Konferenzen der katholischen Orte
während der Jahrrcchnungstagsahung zu Frauciifetd, iin Juli nnd August 17137

Isti'.'llitst/ nT IN z-i'-ü,.'ist! zu Isst' , f.1 III!, chinilikk^ot
^Staatsarchiv Vucertt.l

a. Landammann Rüppli seil für dir Einführung dcs LandsfricdenS cinc Gratification, bestehend cnttvedcr

in cincm schönen Silbergeschirr oder in 112 Thalern, erhalten. 8 3.
Man sehe auch im Abschnitte Hcrrschaftsangelcgenhciten:

Landgrafschäst Thurgau.
Arst Üll. Judikatur- U. Cönipetenzsachcn. Art. 324. Jiidieatur- u. (lompetenzsachen. Art. 351. LocalcS.

. -- 7 7 Rheinthäl. ^ " ' -7- -- -7

711 slllt 1,Aull? 7.1 Inn , , 7 . - -Art. 36st,- -Al5cpl«K. - I >!<-,! 1 . . .i.'J ' ... »''Milcki--.

Nil NU? .» .0 A .niNi-kl st: -llkj'st 1771--5.- 7-1 '.''Nlilsut? '.j? 7ist . '.'Inst -.--»17^,777 sst!-i??st/..'..; niWilkck
!N-4 still.-.',7. ."1 Ni'N.U 7.7-1,,5..5,n-i-.st->.''st.1 -1,-1 . -' 11- 11,.'.' . .NÜ-'.-I'l-.'-.st ''-'l>--7!>2 HI,'!1N>?
NNINN? N'N.'^nl j'i'l mst-k.!, ' ! n -'ü-^nnif .'!.- Iii »s.ittj,
Couferenzen der evangelischen Gesandtschaftenwährend der geineincidgenösfifchen nnd der

Jahrrechnungstagsatzung.
zu Baden und Fraudnfcld, im Juli nnd August 1713.

ITtaalSarchiv -iüricli.I
.1 i', , 7 , .1. „n. ,- ,

Unter den Gesandten ist Mühlhauscn nicht repräsentiert.

t». Der allgemeine Bast-, Fast- und Danktag wird auf Donnerstag den 28. September angesetzt. 8. >

t». Die zürcherische Gesandtschast eröffnet, was in der letzten Zeit wegen Sicherstellt»^ der Grenzen an ihren

Stand gelangt sei, und beruft sich auf die Gesandtschaft von Basel. Basel berichtet nun über das, waS vom

französischen Legativngsecretär de la Martiniere, vom Cvmmandanten zu Hüningeu de Robert und vom Feld¬

marschall-Lieutenant Bürkli ihm mitgetheilt worden sei. Ferner, daß Graf du Luc bei seiner Ankunft in Hüningeu

von Basel aus becomplimentiert worden sei, daß er der Eidgenossenschaft daS Wohlwollen seines Königs bezeugt und

Basel die Aushebung der Hintcrhaltung seiner Frnchtgcfällc im Sunbgan und Elsaß in nahe Allssicht gestellt,

hingegen die nachdrückliche Erinnerung beigefügt habe,-die Eidgenossenschaft möchte alles Ernstes darauf bedacht

sein, dem General de Vanbonne, welcher bei Villingcn stehe, den von ihm möglicherweise beabsichtigten Durch¬

zug durch das eidgenössische Territorium zu verwehren. Her König wolle in diesem Falle den Mcrcy'schcn

Durchzug vergessen und den NeutralstätStraetat von 1762 heilig bcohachtcn. Würde aber wieder eine Verletzung

dcs Gebiets der Eidgenossen statt finden, so würde der König auch sie „als Feinde tractieren und keineswegs

verschonen". Endlich berichtet Basel noch ähnlich, wie in gemeinsamer Session, von einer 'Abordnung, die cö nach An¬

leitung des Schirmwerks an dse, Generalitäten der kriegsührciidcn Msistle in der Person dep Deputat Purst-.

Hardt abgesandt habe, und schließt mit dem 'Antrag, daß sofort die Wache bei dem Passe zu Angst verstärkt

5
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werden sollte. Sämmtliche im Defensionalc begriffenen Orte erklären sich einmüthig, alles lelsten ztl wollen, was

Bünde und Schirmwerk von ihnen verlangen, mahnen die Mannschaft auf und bestellen an cnugcn Orten die

Hochwachen. Von Zürich sind bereits kW Mann im Anmarsch. GlaruS spricht nicht so fast wegen des «cchrm-

Werks, sondern wegen gegenwärtiger Conjuncturen ebenfalls seine Geneigtheit <auS; von der ^tadt ^o ot,urn

wird willfährig entsprochen, und von der Stadt Luccrn werden die verfügten Ansialten belobt. Tue anwen¬

den Gesandten sollen ihren Herren und Obern sofort die Lage der Dinge berichten mid dieselben dringend m» wn, r r

Kontingent in marschfertigen Stand zu setzen, bis man-mit den katholischen Orten.werde verhandelt haben.,^ 'S
sollen mit Einschluß der. schon zu Äugst befindlichen/Wache 366 Mann marschieren (mndcr gemeinen ^cgion

wurden sie auf 314 heruntergesetzt), die Versorgung mit Proviant wird jedem Ort.überlassen. Aller Orten und

namentlich in der Grafschaft Baden und in der äbtischcn alten Landschaft sollen sbforidte Hochwachen bestell

werden. Den Wunsch von Glarus, daß Appenzell ä. Rh. sich auch anschließen möchte, da jetzt „cmc flclsc Zw

sammenhaltung der gesammten evangclischeit Orte die Basis und Fundament dcS WohlgandeS in unjeun Vater

land sei", will der Gesandte AußcrrhodcnS seinen Herren und Obern überschreiben. 8. 2. e. ES werden sol

gende Stcucm zu verabfolgen beschlossen >Siehe S. 7.j: 1) den Pfarrern zu Grönenbach und Hcrbishoscn

266 fl.; 2) dem Pfarrer und Schulmeister zu Ehristian-Erlang t3tt fl.; 3) dem Sohne des! Hauptmanns

Combc Magnot, welcher in Lausanne studiert, kW fl.; 4) der reformierten deutschen Ganeinde zu Mariäkirch

266 fl. ; 5) der reformierten französischen Gemeinde zu Mariakirch k66 fl. ; 6) jeglicher der reformierten Guncin-

dcn zu Worms und Speyer 266 fl. '

7) Drei pfälzischen zu Basel im Lollogio I). asmi -.no 8) Der reformierten, französischen Kirche zu Braun-

befindlichen Studiosen 186 Thlr. (324 fl.) schweig 166 Thlr.

Zürich. . . . . Gl. 94 Kr. 45 > Zürich ... . . . Thlr. 24.-

Bern 4 >..1 rF.. 134 ZSun Bttw-'i ,p-'hrn^)?!!ttS' x'uiw-iii'N »>u ' ' ^2.

Basel . .in- .h/ai M „ .SS chn GlaruS- .-in,1'!^'?- tch'n wuniw/ -l-kn..

St. Gallen . . . . „ 33 „ 45 Basel . . . . - - „ <4/,

Da Schaffhausen für dieselben nichts mehr beitragen Schaffhauscn " ,
will, wird einer entlassen >es waren bisher deren vier, Appenzell "

gewcsens, und den übrigen drei je 56 Thlr. gegeben St. Gallen . . .

und dem PräposituS dcö Kollegiums 36 Thlr. wegen Mühlhauscn . . . . - „

der thcurcn Zeit. Biel . . - . - - '' ^

Bei Nr. 3 und 8 erklärt Schaffhausen instruktionsgemäß, nicht mehr nach die,er Rcpartitto» steuern zu

wollen. Die übrigen Gesandtesi hikqrgell' erwivemj- dasi däflonji'alS von citlrsit von sämmtlichett Orten ange¬

nommenen Contraet, nicht kö.tne abgewichen werden. Schaffhausen bleibt bei seiner Instruction. 8 3 lnS 8 und

8 16 und 1k. «I. Der churpfälzische Kirchenrath dankt und legt Rechnung über drc 17k l erhaltene Steuer ab

und bittet wieder tun Beisteuer. Wegen dcrmaliger,kriegerischer Conjuncturen wird dieselbe cinflweilen ringe

stellt. 8 9. e» Auf die Nachricht, daß 136 Bekenne? des Evangeliums, welche guf den.g'ran^psischpn (PHnru>

tzwesen, muf dem Wege nach Genf und der Schweiz begriffen seien, wird beschlossen, nc MjchichmWMtd

unterhalten nach folgender Prrsvnalrcpartition: von l66 n. n'.ur.ii-M ns ..,-'.5

Zürich 23 Basel -. 14/, . g

Berit 32 Schaffhguseit 13 . Muhllgtigen 2

GlarUS 3, ,-n.-ApM»rS kchin chsi /Ir.2 . ' M'siknctt
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Schaffhausen nimmt für sich die Reparation von 1685 und 1686 in Anspruch. GlaruS und Appenzell wollen
lieber einen Geldbeitrag geben und nehmen die Reparation all roloroallum. Stadt St. Gallen ist der Ansicht,
daß, wenn die Steuern zu Unterhaltung des Contingents dieser beiden Orte nicht hinreichen sollten, daS Feh¬
lende von den übrigen Orten pro rata erseht werden solle, wie auch früher geschehen sei. Die auf Glarus
Fallenden sollen in Zürich, die auf Appenzell in St. Gallen, die auf Basel Fallenden in Bern gegen Ver¬
gütung untergebrachtwerden, die Ratification vorbehalten. 8 12. l. Der Antrag Zürichs, man möchte den
Marquis von Rochcgude, welcher sich um die Befreiung obiger Galeriens vorzüglich verdient gemacht habe,
von Seite der evangelischenEidgenossenschaft „mit einer etwelchen Rcconnaissancc ansehen", wird von Bern ver¬
worfen (Zürich hatte ihm am 20. Juni schon 200 Thalcr zuerkannt. Manuale); die übrigen Gesandten nehmen den
Antrag all rolvrvnlluw.8 13. K. Es wird um eine Beisteuer an die neucrbaute Kirche zu Ncustadt-EberS-
waldcn in der Mark Brandenburggebeten. Mit dem Beschlüsse wird noch innegehalten,da Bern aus¬
einandersetzt, in wie bedenklichemZustande die Schweizcrcolonienin der Mark Brandenburg seien, seitdem man
sie dem königlich etablierten Oberdirectoriumzu entziehen und der Amtskammer einzuverleiben trachte; die Co-
lonicn giengcn ihrer Destruktion entgegen, und möglicher Weise müsse die neuerbaute Kirche verlassen werden.
ES wird beschlossen,dcßwcgen ein Vorstcllungsschreiben an den König von Preußen abgehen zu lassen. 8 14.
Ii. Der Gesandte von GlaruS dankt für die an die Brandbeschädigten zu Obcrsool mitgctheiltcn Steuern.

8 15. I. Sei es, daß die katholischen Orte zu einem Dankschreibenan die Generalstaatcn für Einschließung
der Eidgenossenschaft in den Frieden mit Frankreich einwilligen oder nicht, so soll jedenfalls ein besonderes
Eongratulations- und Danksagungsschreiben von Seiten der evangelischen und zugewandten Orte an dieselben
abgeschickt werden. sDie katholischen Orte willigten nicht ein. Zürcher Stadtschreiber-Manual. 13 Sept.) 8 16.
K. In Betreff dcö Begehrens von Mühlhauscn, in den gcmeineidgcnössischenSitzungen zugegen sein zu dürfen,
wenn es sich um französische Bundcssachcn handle, fand man, daß es, „da der l. katholischen Orten dießfalls
„nährende Intention nicht wohl zu penetriercn, diensamlich sei, harmit noch innezuhalten." 8 17.

Man sehe auch im Abschnitte HerrschaftSangelegenhciten:

Landgrasschast Thurgau.
Art. 277. Polizeiliches.

Grafschaft Baden.
Art. 83. Untervogt. Art: 3tk. Kirchcnsachcn. Art. 39k.: Locales.

, 127. Polizeiliches. ^

2«.

Conferenzialverhandlung von Zürich, Bern, Glarus und Schaffhausen
während der Jahrrechnungötagsatznng zu Frauenseld im Juli und August 1713.

lTtaatSarch!» Zürich.>
> Zürich, Bern und Glarus.

tt. Der bischöflich constanzische Abgeordnete, Johann Adolph Freyßberg, verlangt eine von den Gesandten
von Zürich, Bern und Glarus unterschriebene Erklärung, waö sie in Betreff der Grafschaft Baden, der ange¬
tragenen Sätze, der Mediation oder andrer beiden Theilen unpräjudicierlichcrMittel halber zu thun gesinnt
seien. Es wird ihm geantwortet, gleichwie man nicht glaube, daß der Enden etwas sei vorgenommenoder einge¬
führt worden, das den „einig habenden" landesherrlichenRechten und Gerechtigkeiten der regierenden Orte nicht
conform sei, also werde man sich nicht entgegen sein lassen, wenn der Fürst beschwert zu sein vermeine, bei
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einem freundlichen Congreß solches anzuhören und dann frcundnachbarlichc Vorkehrungen zu treffen. Der
bischöfliche Gesandte remonstriertgegen den Ausdruck „einig habenden Rechte"; die Gesandten bleiben dabei. 8 5.

Man sehr auch im Abschnitte HcrrschaftSangelcgenhcitcn:
Landgrasschaft Thurgau.

Art. 617. Locales. Art. 667. Locales. Art. 681. Locales..
. 652. . „ 668.

Grafschaft Baden.
Art. 397. Locales.

27.

Jahrrechnung der die Grafschaft Baden und die untern freien Aemter regierenden Stände.
Baden, im August 1713.

sTtaatSurchivZürich.!

Gesandte: Zürich. David Holzhalb; Andreas Meyer. Bern. Johann Friedrich Willading; Abraham
Tscharner. Glaruö. Johann Heinrich Zwicki; Jakob Gallati.

Man sehe das Verhandelte im Abschnitte HcrrschastSangelegenheiteu:
Landgrafschast Thurga».

Art. 146. Huldigung.
Grafschaft Baden und untere freie Aemter.

Art. 19. Organisationder Regierung.
Grafschaft Baden.

Art. 13. Beeidigung der Beamte». Art. 193. Archiv. Art. 418. Locales.
,, 22. Amtörcchnung. „ 174. Judicatur- und Competenz-

couflicte.
Unt ere freie Aemter.

Art. 1. Beeidigung von Beamten. Art. 21. Amtsrechuung. Art. 53. Beamte überhaupt.
» 17- . „ „ „ 52. Beamte überhaupt. „ 84. Huldigung.

28.

Huldigungseinnahinezu Hürden durch Zürich und Bern.
Hürden, 23. August 1713.

lTtaatsarchiv Zürich.!

Gesandte: Zürich. Andreas Meyer, Statthalter. Bern. Abraham Tscharner, des Raths.
Man sehe im Abschnitte Schirmortsangclegcnhciten:

Rapperschtvyl und dessen Höfe.
Art. 34.

- - ' '7 '.titüi!,!!-:2 .! es c 'it.jst M.'ss, lts.1t, .tili :ill!!k,-ib)
^ sc/" -IUI.! ^ ' l. 1 I . cc.siL

Jahrrechnung der die Vogteieu Laniö und Mendns regierenden Stände.
Lauis, im August 1713.

lTtaatSarchiv Basel.Z

Gesandte: Zürich. Johann Ludwig Hirzel, des Raths von freier Wahl. Bern. Johann Anton Tillier,
bes Raths. Lucern. Franz Ludwig Pfyffer von Altishofcn, des innern Raths und Spcndhcrr. Uri. Se-
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bastian Jauch, Landschreibcr. Schwhz. Johann Dominicus Bcttschart, Landammann und"Panncrhcrr. Unter-

walden. Konrad von Flüe, Alt-Landammann. Zug. Johann Franz Landwing, des Raths. Glarus. Fri¬

dolin Blumer. Basel. Nicolaus Bernoulli, des Raths. Freiburg. Franz Peter Jgnaz Lanter, des innern

Raths. Solothurn. Wolfgang Greder, des jüngern Raths. Schaffhausen. Alexander Pcycr im Hof,

Statthalter des Stadtgerichts.

Man sehe im Abschiiitte ^errschaftSangclegeiiheitcil:
Vier enne tbirgische Vogteien überhaupt.

Art. 1. Beamte. Art. 47. Vicinat. Art. 133. Kriegssachen.

„ 6. Syndicat. „ 125. Zollsackzen,^
Lauis.

Art. 213. .Syndicat. Art. 292. Kehensachcn. Art. 371. Personelles.

„ 219. -«/- ' 298. tzohwchii. -' .. 372i
„ 260. Justizsachen. „ 327. Zollsachen.mi „ 373. „
„ 264. „ „ „ 350. Locales." " " " i !. s,1. ?

ilti'..-l.-ils'iiÄ chttl.vif) llilt.slo/. >5- - lid'stloc). 1175^ .cdi! I« ^

.. od. m. -Jahrrechnung der die Vogteien LnggarM und Mainthal regierenden Orte.
Lnggarus im August 1713.

ITtnalSarUiiv Basel-I

Gesandte: dieselben, welche auf der Jahrrechnung zu Lauis.
.' !. . .oll?,". .'!«!. o. .!! 'i- ^ .

Mau sehe im Abschnitte HeMschastSailgelegenheiten:

Lnggarus und Mainthal.

Art. 326. Zollsachen. Art. 435. Jnstizsachen. . Art. 438. Justizsachen.

„ 432. PolMichH.....g. , .».dv.-- .,v .u:o!„ >3 .! I
MUUu-U-'. ....

Art. 480. Judicatur- mit, Cdnlpetenzcon- Art. 435. Jnstizsachen. Art. 509. Zolliachen.
flicte. „ 486. » -. „ 557. Locales.

Mani?h al.

Art. 602. Polizeiliches. ^. .. ,„ ,^.^7. Jnstizsachem. .. ,...^ Ks), M. Justizsachen.
.! ! /.!!>« .6Ü

d!

Jahrrechnung der die Vogteien Bellenz, Vollenz und Rwiera regierenden Stände.
Bellenz, 27.. August bi's'lll Ccptcmbcr >713.

ZZIrchlv Nidwaldcn.z

Gesandte: Uri. Karl Franz Jauch, Zeugherr ups des Raths. Schwyz. Franz DominicuS Bcttschart, dcS

Raths. Nidwalden. Nicolauö Rorer, Kilchmeyer'. "

.-,-7 I . .Man-sehe die Vogteien Bclleüz, Bollenz Kud Riviera.
Art, 16 bis 26. .

Ntuulst mw-i»/, .n,)S .IzjkW r-ins n»? -. u-'K -.77 ... z.iu.7»? nnvchiL -chirusz

,Z I7?j .777tl1mllS Il-Il ilchs.?! ilibNlti 5'>i .N'F'U' tili? 7:7? 7'Hchkf ziimF .117 771!? .chtlsiR ^71
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^ . !" . .. - . »- U . .7 ^

Confercnz von Schwyz, Unterwaldeuund Zug.
7N'>? 7- I» ' >,.-...; . ^^ö?lchcht«.^..,Sep1eMer,1^1^,^. ^ ^ ,g'„,' '-1? ^',chii'

itlrcinv Nidwaldcn.h
Gesandte: Schwyz. Gilg Christoph Schorno, Landammann; Joseph Franz Mettlcr, Sicbncr. Obwai¬

de n, Johann Franz Andcrhalden, Landammann. Nidwalden. Johann Jakob Ackermann, Ritter, Statthalter
und Landöhauptmann. Zmg. Beat. Jakob Zurlaubcn von Gestelcnburg, Ritter, Ammann und Landshauptmann;
Joh. Jakob Heinrich, dcö Raths.

tt. Zweck daher Confercnz, zn welcher auch Luccrn und Uri eingeladen worden waren sLucern hatte die Ein¬
ladung abgclchntl, ist die Ausführung des zu Lucern, zu Baden und zuletzt zu Fraucnfcld gefaßten Entschlusses,
eine Deputation nach Rom zu schicken, um den Zustand'dcS katholischen Wesens dem Papste vorzustellen und
ihn um Hülfe für die niedergedrückte Katholicität zu bitten und um das Verlorene wieder, zu erlangen. Es
wird beschlossen, den Custos Schorno von Bischofszcll als Deputierten der drei Orte nach Rom zu schicken.
Uri ioll sich erklären, ob eS seines Orts jemand mitscndcn wolle. Will es nicht, oder zögert es mit seiner Ant¬
wort, so soll Schorno im Namen der drei Orte allein abgehen; in Nutzen und Schaden soll mit einander
in aller Aufrichtigkeitgehandelt, gelebt und getheilt werden. sVon jenen Verhandlungenin Baden und
Frauenfeld findet sich in den Abschieden nichts. Es scheinen sich dieselben auf Separatbesprcchungcn zu beziehen, s
§> 1. I». Nidwaldcn verlangt von Zug die Bestrafung des Priesters von Mcnzingen, der auf der Kanzel
schimpflich von den Gesandten zn Fraucnfcld geredet, als hätten sie beschlossen, die Katholiken sollten das Ge¬
wehr ablegen und nach Kappel liefern, und man müsse die Freistellung des Glaubens zulassen. Die Ge¬
sandten nehmen den Antrag all i-elaronckiim. § 3. e. Nidwalden wünscht, daß, nachdem der Bund, der drei
Länder jüngsthin (13. Juni 1713) svlcnnisicrt worden, auch der goldene Bund und Brudcrbrics von den sieben
katholischen Orten beförderlich erneuert und nicht nur mit Worten, sondern auch in der That in allen Treuen
gehalten werden möchte, kick. «R. Da nach einem Manifest Berns dessen Obrigkeit wegen der in Deutschland gras¬
sierenden Pest niemanden von den Eidgenossen durch seine Stadt und sein Land und seine Botmäßigkeit ohne
einen nicht länger als 14 Tage gültigen Sanitätspaß passieren läßt, so möchten die Gesandten sich auf bevor¬
stehende Confercnz an der Treib instruieren lassen, was an Zürich und Bern wegen Beseitigung dieser Hemm¬
nisse für Handel und Wandel geschrieben werden könne. 8 5.

Man sehe auch im Abschnitte HerrschastSangclegenhciten:
Landgrafs chaft Thurgau.

Art. tW. Locales.

iD anMdckint na ch:.'., NN!".-,? luv.' ! >1
33»

Confercnz von Uri, Schwyz und Unterwalden.
Air der Treib, 12. September 1713.

Ii--,, Hüll -,>1 Inn ch,i inn»',! nznln', ni.,« vi'!«) ni iv.-'-l N't
lNathschlagbnch von Nidwaldcn.,

Gesandte: Uri. sUnbekannt.jSchwyz. lUnbckannt.j Obwaldcn. jUnbckannl.j Nidwaldcn. Melchior
Odermatt, Landammann; Johann Jakob Ackermann, Ritter.

' 6
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Der Abschied selber ist nicht vorhanden. Gegenstand der Verhandlung waren nach der von Nidwalden
gegebenen Instruction folgende Puncte: Die Absendung des Chorherr» und CustoS Schorns an den Papst
mit einer zu crthcilcnden Instruction. I». Die herannahende CotttagiönSgefahr und die Einstellung des Be¬
suches des Lauiscrmarktes. Der Ueberlauf allerhand fremden Strolchengesindels. «I. Die Beschwerden derer
von Frauenfeld und Dießenhofen wegen Einrichtung des Landsfriedens. v. Die Beschwörung des goldenen
Bundes von Seite der katholischen Orte mit Zuzug von Wallis. Will Uri der Abordnung Schornos an den
Papst nicht beistimmen, sondern eine Particulargcsandtschaftfür sein Ort nach Rom abschicken, so sollen Nid-
waldcns Gesandte je nach Umständen referieren oder dahin trachten, daß Schorns noch vor Uri'S Gesandten
nach Rom komme und Zutritt beim Papst erhalte.
!li?) »ick NN?«?' - ttZ'Ziotlt >.' "41 ,.!! ?' ' . l-'.'nl .»l

Nechnungsconferenz der die Vogleien Schwarzenburg,Orbe mit Tscherliz, Grandson
und Murten regierenden Stände.

Murtcn, 15. bis 26. Septcmbcr 1713.
nckMiij-, ?.!t! U-» Iktn »KU» z-.ck litt ttlwcks ll'N -1« .li'Ntt

Staatsarchiv Bern.I

Gesandte: Bern. Emanucl Wurstenbergcr,Venner; Christoph Steiger, Seckclmeistcrwelscher Lande,
beide des Raths. Fr ei bürg. Franz Niklaus Fcgeli, Seckelmeister; NiklauS Vonderweid, Stadtschreibcr.

». Auf das wiederholte Verlangen von Bern, daß die Wittwe Moratel von Payerne für die vor vielen
Jahren zu Domdidier ihr »viderfahrcnc Confiseation von Pulver und andern Waarcn möchte entschädigt wer¬
den, erklärt Freiburg, daß diese Wittwe oder die Ihrigen nach aller Billigkeit abgefertigt seien. 8 46. I». Frei-
bnrgs Gesandtschast rügt, daß ein Angehöriger von Oron ihrem Beständer dcö Zehntens von Essertes hinter dem
Amte Nüe sechs Zehntengarben weggehoben und der Landvogl von Oron solche habe sequestrieren lassen. Die
bernerische Gesandtschaft verspricht, dem Landvogt davon Kenntniß zu geben, und das Billige zu verordnen.
8 53. v. Bern beschwert sich über Eingriffe in den Zehnten zu Port Alban oder St. Aubin von Seite
Freiburgs. Dieses verspricht AbHülse. 8 54. «t. Des Meniercs-Zehntens halber wird das zwischen dem
Eurö daselbst und dem Commissär Jacaud projektierte Accommodcinent auf Belieben beidseitiger Obern gutge¬
heißen. Dem Cure wird die Anweisung gegeben, daß er, wenn in Betreff der vier hinter Peterlingcn liegen¬
den Jucharten sich Streit erheben sollte, seine Klage gehörigen Orts führen soll; zugleich wird Frciburg
ersucht, den Mißbräuchcn in Betreff.dieses Zehntens zu steuern. 8 56. «. Althofmcister Zchndcr von Königö-
felden, neuerwählter Landvogt von Erlach, beschwert sich über den Eintrag, welcher seinem Zehnten zu Chciry
von dem Euro von Surpierre durch Erhebung des Sempernovalzehntcnswiderfahre. Die bernerische Gesandt¬
schaft unterstützt seine Beschwerde und macht auf die Erkänntnisse in den Conferenzen von 1642, 1644, 1649
und 1654 aufmerksam, welche zu Gunsten dcö Petenten einmal erequicrt »verde» sollten. Frciburg weist auf
einen Titel von 1417 hin, welcher dem Priester das Recht des NovalzehntenS zuspreche, läugnet die Verbind¬
lichkeit der Erkanntniß von 1642, weil damals der Cur« nicht verhört worden sei, und der von 1654, weil man
noch fernere Nachforschung zu halten beschloß, und räumt Zehnder nur so viel Recht ein, als die Stadt Bern
gehabt, von welcher er den Zehnten erkauft habe; Bern aber habe niemals den Novalzehntcn bezogen. ES
ladet Zehnder ein, bei Freiburg, dem hierin die Judicatur gehöre, sich anzumelden. 8 58.
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Man sehe auch im Abschnitte HmschastSangelegenheiten:

chwarzcnburg, Orbc mit Tscherliz, Grandson und Mtirten überhaupt.
Art. 1 bis 5.

Sch Warzen bürg.
Art. 71 bis 77.

Orbe mit Tscherliz.
Art. 113 bis 1Z3.

G randswn.
Art. 407 bis 419.

M urten.

Art. 837 bis 853.

35.

Gemeineidgenössische Tagsichnng.
Baden, 9. bis 12. oder 13. Octobcr 1713.

tTtaat»archi>> Zürich.,

Gesandte: Zürich. David Holzhalb, Bürgermeister; Andreas Meyer, Statthalter und dcö Raths. Bern.

Johann Friedrich Willading, Schultheiß; Samuel Frisching, Bcnncr und des Raths. GlaruS. Johann

Heinrich Zwicki, Landanimann; Jakob Gallati, Statthalter und dcö Raths. Base l. Johann Balthasar Burck-

hardt, Bürgermeister; Johann Rudolph Wettstein, deS Raths und Deputat. Schaphausen. Michael

Senn, Bürgermeister; Melchior von Pfistcrn, Statthalter und des Raths. Stadt St. Gallen. Andreas

Wägclin, dcö Raths. Biel. Abraham Scholl, Burgermeister.

i». Zürich zeigt an, daß diese Tagsatzung auf Veranlassung Basels zusammenbcrufen worden sei, um in

diesen weitauSschcndcn Conjuneturcn sich zu berathen. Die eidgenössische Begrüßung findet statt. I». Die

Abwesenheit der katholischen Orte und Appenzell Außcrrhodcnö wird unter gegenwärtigen Umständen besonders

bedauert. Das Ausbleiben derselben könne nicht ungeahndet gelassen »Verden; cö soll dicß dem an sie zu er¬

lassenden Schreiben inseriert werden. ZI. ?». Eö wird ein Schreiben deS französischen AmbassadorS verlesen,

betreffend die Sicherheit der eidgenössischen Grenzen und der Nachbarschaft. Auö erheblichen Eonsidcrationen

läßt man es dabei bewenden, 8 1. «> Zürich giebt Kennt»,iß von einem Briefwechsel zwischen der Eidge¬

nossenschaft und dein kaiserlichen Botschafter und Gencral-Feldzeugmeister Bsirkli und von Schreiben, welche an

den französischen Ambassador in Betreff der Sicherstellung der Grenzen erlassen worden; Bürkli forderte

(3l). September) die Eidgenossenschaft im Namen deS Kaisers auf, bei der von Seite der französische», Truppen

drohenden Gefahr „das crbvercinigte treue Aussehen über die Waldstätte walten zu lassen" und etwa stattfin¬

dende Angriffe durch kräftige Bcihülfc abzutreiben. Basel und Schaffhausen machen auf die sich nähernde Ge¬

sicht aufmerksam und ersuchen um schütze»,de Maßregel»,. Alle anwesenden Gesandten verspreche», diesen Orten

,/>nit Hilf, Rath und That trostlich an die Hand gehen zu wollen." Ferner werden folgende Beschlüsse

ßcfaßt: 1. I», Beziehung auf die Ausrcchtcrhaltung der Neutralität der eidgenössischen Grenzen beruhigt

man sich bei der neulich vom französischen und vom kaiserlichen Ambassador gegebenen Versicherung, läßt jedoch an

6---
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den Prinzen Eugen und den kaiserlichen Botschafter Schreiben ergehen mit dem Ersuchen, gemäß dem Neu-
tralitätStractat von 17l)2 das eidgenössische Territorium nicht verletzen zu lassen. 2. In Betreff der Beschirmung
der Waldstätte, des Frickthals und der Stadt Konstanz ist man darin einig, daß diese Orte von den Vorfahren
immer als eine Vormauer angesehen, und daß auf dieselben immer das erbvcreinliche getreue Aufsehen gehal¬
ten worden; »daß aber selbiges nicht änderst erleüthcrt worden, als daß einem solchen mit Schreiben und
„Schicken oder mit Recommandations-und In>creessioi cs-OfficiiS so schrifft- so mündtlich ein Genücgcn be-
„schchen, nicht aber auf eine würkliche old thätliche Hilst verstanden werden solle; und obschon hiebevor ange¬
legten Grenzorthen würkliche Hülff zugesagt worden, so feige dennoch selbige nur eine temporal Defcnsion,
„und nicht aus Krafft der Erbvercin, sondern wie die Wort im Adscheid vom Octobcr 1688 lauthen, zu des
„eidgenössischen Staudts eigener Sicherheit und Erhaltung, hiemit aus keiner erbvcrcinlichen Schuldigkeit,
„sondern allein auf damahliger Zeichen Beschaffenheit gerichtet und umb der Herren Eidgenossen eigner Con-

„vcnienz willen bcschchen. klebst deine man eidgenössischer Seits nicht zugeben könnte, sothane angrenzende
„Ort in verändertemStand zu sehen oder sich gegen'bem Reich einschließen zu lassen, welches eine allerdings
„unleidenlichc fach wcre." ES wird daher beschlossen, zur Sicherstell.uvgdieser Orte sich schriftlich beim fran¬
zösischen Ambassador und dem französischenGeneral, Marschall de Villars, zu verwenden,nöthigenfatts eine De¬
putation zu schicken. Durch einen Erpressen werden die abwesenden Orte angegangen, diesem Schreiben ihre
Beistimmungzu geben. sDie Beistimmung wurde von den meisten versagt.! 3. Nach Basel sollen nach Inhalt
des Schirmwerks von 17V2 zwei Repräsentanten oder Kriegsräthc abgesandt werden. Dem Umgang nach sollen
Zürich und Lucern sie stellen ; Lucern wird daztck durch Asten Erpressest aufgefordert.'^ Im Fall der Roth
will man auch nach Schaffhausen Repräsentanten schicken. 8 1. «I. Ans das an die XIII sind die
zugewandtenOrte von Gencral-FeldzcugmeistcrBürkli gestellte Ansuchen, daß bei Voraussicht einer baldigen
Belagerung RhcinfeldenS die Eidgenossenschaft beim französischen Ambassadorund Marschall de VilkarS' mit
VorstellungenAnkommen oder mit wirklicher crbvereinigtcrHülfe den Waldstücken zuziehen möchte, wird zu ant¬
worten beschlossen, daß man eidgenössischer Seits gesinnt sei, die Erbvcreinigungzu halten, daß matt aber hoffe, daß
sie von der andern Seite auch, und zwar besser als bisher, beobachtet werdest möchte. 8t. v. In Betreff
der Beschwerde des kaiserlichen Botschafters wegen bundeswidrtger Verwendung der eidgenössischen in franzö¬
sischen Diensten befindlichen Truppen wird, nachdem Bern seine Beistimmung zu dem dekretierten Schreiben an
den König nicht gegeben und einige Orte nach der Ucbcrgabe Landaus an Frankreich ihre Zustimmung
zurückgezogen haben, beschlossen, bei diesem geändertenZustand der Dinge deßwcgcn nicht mehr an den
König von Frankreichzu schreiben, sondern jedes Ort soll seinen in französischenDiensten stehen¬
den Obersten und Hauptleuten intimieren, gegen das römische Reich sich nicht gebrauchen zu lassen. 8 2.
f. Basel berichtet, daß ihm noch immer von Seite Frankreichs die Fruchtzufuhr gesperrt und die im Sundgau
und Elsaß ihm zustehenden Zinse und Zehnten vorenthalten werden. Eö wird beschlossen, im Namen
sämmtlichcr Gesandten an den französischen Ambassador den Deputat Johann Rudolf Wcttstcin von Basel mit
nachdrucksamen „Promotorialien" zu schicken, um sich mit demselben über diese Sache zu bcrathen, namentlich
ob er es für zweckmäßig erachte, daß im Namen der evastgclischcn Stände eine Abordnung an den König ab¬
gehe. Es wird auch Basel gestattet, je nach Gestalt der Sache ein von ihm concipierteS und von Zürich crpc-
. ".mtstial uz msiift anr»<7. »ick nu chillHn -tmi «nutst istu„
IrchiuiHt nuk'stu'Uli Ulli z'-i ustiiw.t'lilst uullllcniiiicstiiii.'Ibin! - ! n/ .t : stich

Von Zürich wurde geschickt Ponncrherr und OuarticrhauptmannJobmm Eschcr; vou.Lncern irienrand. Eschcr wprdc danir
initicinttn Greditiv von Seite der evongelischcnOrte versehen. Er Mid vom ib. Octobcr dick 9. Deccmber

'stt
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dicrtcö Schreiben an den König abgehen zu lassen.'-) K.'^) Bern läßt denjenigen PassuS dcS zwischen Frankreich
und England geschlossenenFriedens verlesen, welcher die Einschließung der gcsammten evangelischen Eidgenossen¬
schaft, der Stadt Genf, der Grafschaft Neuenburg und Valcngin und der drei Bünde in denselben enthält.
Es wird beschlossen, davon den interessierten Orten Kenntniß zu geben, an die Königinn von England und
den Grafen von Stratford, dessen Bemühung diese, Einschließung besonders zu verdanken sei, „kräftige"
Danksagungsschreihenzu schicken. 8 4. I». Schaffhausen beschwert sich, daß. ihm und der Eidgenossenschaft
frischer Dingen die Getreidezufuhr auS Schwahenland aufs schärfste gesperrt und ihm und seinen Vcrburgcr-
tm die Zins- und Zehntcnfrüchte nicht verabfolgt werden, daß seinen Untcrthancn zu Buch im Hegau ver¬
boten sei, ihre auf eigenem Lande gewachsenen Früchte in die Stadt zu führen. Auf Schaffhauscnö Verlangen
wird deßwcgen an den kaiserliche» Botschafter und an Gencral-Fcldzcugmcistcr Bürkli geschrieben. 8 5. I. Schaff-
Hausen wird gestattet, Wolle, welche schon <4 Tage zu Thäingen in Quarantäne gelegen, Zürich unter Beob¬
achtung von Vorsichtsmaßregeln nach Rafz zu verabfolgen. 8 3. k. Ebenso wird Juchten, Federn und Wollwaarcn,
welche, schon Monate lang auf Schaffha,iscnöBoden lagen, der Transit bewilligt. 8 7. I. Auf Zürichs . An¬
zug, daß viele mit Pässen versehene Deserteurs sich im Lande herumtreiben, wird dem SanitätSrath von Zürich
überlassen, mit den Sanitätsräthcn der andern Orte zu corrcspondicrcn, wie dergleichen Deserteurs und „anderes
fremdes Canaille-Gesind" aus dem Lande zu weisen sei. ES wird an Gcncral-Feldzcugmeister Bürkli, an
Constanz und die gemeinen Landvögtc geschrieben, daß man entschlossen sei, keine Leute der Art mehr ins Land
zu lassen und die darin sich befindenden an die Grenzen zu führen und gegen neu ankommende „härtiglich" zu
verfahren. 8 8. i». Dem jungen Magnot in Lausanne wird in Betracht der thcucrn Zeit eine Ergöglichkeit
von 25 Thaler zuerkannt snach Vstädtischer Repartitionj;Schaffhansen nimmt cö ml rofm-onckum.'-^) 8 9.

-UN .'änlb .->4 . Idt-sied ff-unsi-r'. / . l : ."wüi.l'.w
3«.

Conferenz von Bern und Freiburg wegen ihres geineinen Amts Grandson.
Vonv illarö, 16. bis 30. Octobcr 1713.

^Staatsarchiv Bern.Z

Gesandte: (Sie werden nicht angegeben.)
Frciburg beschwert sich, daß unlängst den Seinigen zu Aarberg und Wictlisbach 7'/- Baßcn von jedem

Eentncr Tabak abgefordert worden sei. Auf erhaltenen Bericht über die Ursache giebt cS sich zufrieden. 8 52.
Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangclegcnhcitcn:

Orbc mit Tscherliz.
Art. 134.

Grandson.
Art. 420 bis 480.

*) Die katholischenOrte willigten nicht dazu ein. Züricher Manuale des Stadtschreibcrs 30. Octobcr.
Das Exemplar von Glaruö beginnt hier einen „Abschiedder evangelischenOrte" mit Wcglajsnng des Gesandten Gallati.

**) Das glatnerische Exemplar hat' diesen Passus nicht.

v
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37.

Conferenz von Zürich, Bern und Abt von St. Gallen.
Rorschach, 17. Octobcr 1713 bis 24. März 1714.

^Staatsarchiv Bern?

Gesandte: Zürich. David Holzhalb, Bürgermeister; Johann Jakob Ulrich, Statthalter. Bern. Johann
Friedrich Willading, Schultheiß;Samuel Frisching, Venncr und des Raths. Abt und Stift St. Gallen.
Fidel Baron von Thurn, Erbmarschall;Georg Wilhelm Rinck von Baldcnstein, Landshofmeistcr;Joseph Anton
Püntincr von Braunberg, Canzler.

Diese Konferenz versammelt sich, um einen Friedensschlußzwischen Zürich und Bern einerseits und dem
Abte von St. Gallen andrerseits zu Stande zu bringen. Man vereinigt sich zu einem Fricdensinstrumcnte,
welches unter Ratificationsvorbehalt von den Gesandten der Conferenz den 24. März 1714 unterschrieben wird.
sDie Unterschrift von Georg Wilhelm Rinck von Baldcnstein fehlt; derselbe lag zur Zeit der Unterzeichnung auf
dem Todbcttc und starb eine Stunde nach derselben^.

38.

Conferenz der evangelischen Orte.
Baden, den 12. bis 19. November 1713.

^Staatsarchiv Ziirich.I

Gesandte: Zürich. Johann Heinrich Hirzel, Statthalter und des Raths; Andreas Meyer, Statthalterund
des Raths. Bern. Johann Rudolf Bücher, Venner und des Raths; Christoph Steiger, Scckelmcister welscher
Lande und des Raths. Glarus. Johann Heinrich Zwicki, Landammann.Basel. Johann Balthasar
Burckhardt,Bürgermeister; Johann Rudolf Wcttstcin, des Raths und Deputat. Schaphausen. Michael
Senn, Burgermeister; Melchior von Pfistern, Statthalter und des Raths. Appenzell. Laurenz Tanner,
Landammann. Stadt St. Gallen. Jakob Schärer, des Raths. Biel. Abraham Scholl, Bürgermeister.

i». Durch die Gefahren veranlaßt, welche die den Grenzen sich annähernden französischen und kaiserlichen

Truppen zu bringen schienen, sowie durch ein an die XIII und die zugewandten Orte gerichtetes Schreiben
des Gubcrnators der ober- und vorderöstreichischen Lande svom 24. Octob.l, hatte Zürich diese „gcmeineidge-
nössische Zusammenkunft"zusammenberufen. Die katholischen Orte erscheinen nicht. Es wird beschlossen, dieses
wiedermalige Ausbleiben in einem an die einzelnen Stände abzuschickendenSchreiben wiederum zu ahnden.
I». Herzog Karl Philipp, Pfalzgraf bei Rhein, Gubernator der ober-und vorderöstreichischen Lande, fordert in
einem Schreiben vom 24. October die Xlll und die zugewandten Orte auf, die Waldstatte,das Frickthal und
Constanz bei wachsender Feindcögefahrvermöge der ewigen Erbvereinigung und des Ncutralitätstraetats sicher zu
stellen, um so mehr, da von der Fernhaltung des Feindes die eigene Sicherheit und Freiheit abHange. Durch
die ewige Erbvereinigung finden sich die Orte nur in sofern „zu einem getreuen Aufsehen" verbunden, als es, wie
es seit der Errichtung derselben im Jahr 1511 immer geschehen sei, „mit Reiten, Schreiben, Schicken observiert"
werden könne. Wenn die Eidgenossenschaft etwa einmal weiter gegangen sei, so sei es ganz klar ausgesetzt
worden, daß dasselbe nicht kraft der Erbvcreinigung, sondern um ihrer eigenen Convenienz willen geschehen sei. Bei
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solch eigentlichem Verstand der ewigen Erbvereinigung wolle man auch verbleiben. In einem Antwortschreiben an
den Gubcrnator, zu dem auch Lnccrn, Schwyz, Zug und Freiburg ihre Zustimmung geben, und das den andern
katholischen Orten mitgetheilt wird, erbietet man sich zu Allem, was „der eigentliche Verstand" der Erbvcreinigung
von der Eidgenossenschaft erfordert, und spricht daS Vertrauen auf die Zusage der Minister der beiden kriegführenden
Mächte aus, daß sie die Neutralität der Eidgenossenschaft unangetastet lassen werden. 8 2. Zürich frägt an, was
jetzt bei herannahender Gefahr für die Sichcrstellung der Waldstätte, des FrickthalS und der Stadt Eonstanz „dieser
Vormauer der Eidgenossenschaft" zu thun sei. Man beschließt 1. die Abscheide von 1678, 88, 89, 91, 97, 1792 und
1793 als maßgebend in gegenwärtiger Lage anzusehen; 2. die auf der Tagsatzung vom 8.Octobcr dekretiertenSchrei¬
ben an Prinz Eugen und den kaiserlichen Botschafter, den französischen Ambassador und den Marschall de VillarS,
welche wegen noch nicht von allen Orten eingegangener Ratification noch nicht abgeschickt worden, im Namen
von Zürich, Bern, Lucern, Obwalden, Zug, GlaruS, Basel, Schaffhausen, Appenzell, St. Gallen und Biel
abgehen zu lassen. 3. Wenn dadurch der Zweck nicht erreicht wird oder die Gefahr sich vergrößert oder eine
genügende Antwort vom französischen Ambassador ausbleibt, so soll eine Deputation von Zürich, Bern, Glaruö
und Basel an den französischen und eine von Zürich, Bern, Basel und Schaffhauscn an den kaiserlichen Bot¬
schafter abgeordnet werden. 3. Bei Annäherung der Armeen gegen die Grenzen soll Basel eiligst die „reisenden"
Orte berichten, der von allen evangelischen Orten accrediticrtc Repräsentant deö Standes Zürich mit einem ihm
von Basel beizuordnenden Deputierten zu den Generalitäten reisen, jene beiden Gesandtschaften an den französi¬
schen und kaiserlichen Botschafter abgehen und je nach den erhaltenen Antworten in Aarau sich berathcn, ob
die übrigen evangelischen Orte zusammen zu berufen seien. Ist der französischeAmbassador nicht in Solvthurn,
sondern in Lucern, so soll statt der Gesandtschaft das Officium schriftlich geschehen. GlaruS nimmt ml rmlvi-on-
«tum, daß sein Ort einen Gesandten stellen soll sGlarus willigte später eins. Aus den Fall einer abschlägigen Antwort

wird Schaffhauscn substituiert. Appenzellö Gesandter, zu Abschickung einer Gesandtschaft nicht instruiert, nimmt
alles ml rektzroiickum. § 3. «R. Zürich zeigt an, daß das auf letzter Confcrcnz beschlossene Schreiben an den
kaiserlichen Botschafter, betreffend die Transgressionen der eidgenössischen in französischen Diensten stehenden
Völker, wegen Nichtratificicrnng von Seite einiger katholischen Orte noch nicht habe abgehen können. Es
wird gut befunden, dieses Schreiben dennoch abzuschicken, dcS Inhalts, daß jedes betreffende Ort seinen Offi-
cicren schreiben werde, daß sie sich nicht wider das römische Reich und den Erbverein brauchen lassen sollen. 8 4.
S. Basel zeigt an, daß cS auf Abrathcn hin und wegen geringer Aussicht auf Erfolg auf eine Abordnung
an den französischen Hof, um die Aufhebung der von Frankreich angeordneten Frnchtspcrrc und die Vcrabfol-
gung seiner seit drei Jahren ihm vorenthaltenen Zinsen- und Zchntcngcfällc zu erlange», verzichte. Ucbcrcin-
stimmend mit dem Wunsche Basels wird beschlossen,im Namen der evangelischen Orte durch Vermittlung deS
Deputat Johann Rudolf Wettstcin dem französischen Ambassador ein Reeommcndationsschrcibcn zu Händen dcS
Königs wegen dieser Angelegenheit zuzustellen. 8 5. L. Auch Schaffhauscn beklagt sich, daß ihm trotz dem
an den kaiserlichen Botschafter abgegangenen Schreiben seine Zinsen- und Zchntcngcfällc im Schwabenlandc
ksintcrhalten werden, ja daß erst neulich noch General de Vaubonlic ein Edict in diesem Sinne habe ergehen
lassen. Auf deö Gesandten Ansuchen will man durch eine Nccharge an den kaiserlichen Botschafter Schaffhausen
bchulflich sein. 8 6. K. Bern berichtet, daß seine gnädigen Herren und Obern, vom französischen Ambassador
nndvon Savoycn aufmerksam gemacht, daß die deutschen Rcerutcn in das Mailändischc freien Zug hätten, das
Evmmcrcium mit dem Mailändischen aufgehoben haben, und das um so mehr, da Frankreich gedroht habe, die
ganze Eidgenossenschaft in den Bann zu thun, wenn Bern diese Maßregel nicht ergreife. Es wünscht, daß
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man von Seite aller Orte das Mailändischc proscribiere; sonst inüßte es der Eidgenossenschaft gegenüber das
thun, lvas seines Landes Sicherheit erfordere. Zürich sieht keine Contagionsgefahr im Mailändischen, erwartet
niemals die Zustimmung von Luzern, Uri, Schwyz u. s. w. zur Proscription des Mailändischen und wünscht,
daß Bern den Ambassador aus andre Gedanken bringen möchte durch Darstellung der wahren Beschaffenheit
der Dinge. Die andern Gesandten sind nicht instruiert und referieren. 8 7. I». Glarus beschwert sich, daß
der Landvogt von Sargans ihm neuerdings den Paß gesperrt habe, und ersucht um Abhülfe. Sein Antrag
soll dem Abschiede einverleibt werden. 8 7. I. Der kaiserliche Botschafter empfiehlt in einem Schreiben den
Gesandten, die der Bcrathung dieser Konferenz unterzulegende Sichcrstellungder Waldstätte u. s. w. In dem
Antwortschreiben wird derselbe von den bisher getroffenen Maßregeln und dem Wunsche der Eidgenossenschaft, die
Erbvercinigungaufrecht zu erhalten, inKeuntniß gesetzt. 88. Ii. Auf das Ansuchen Berns wird wegen der noch nicht
erledigten Ansprüche des Oberst-WachtmeistersSigmund von Wattenwyl und Hauptmanns Cäsar Steiger an
den Gubcrnator der ober- und vordcröstreichischcn Lande geschrieben, sowie nochmals an Prinz Eugen und den
kaiserlichen Botschafter. 8 9. I. Zürich schlägt vor, das Pathcngcschcnk für den neugebornen Prinzen des Grafen
von Solms auf IWl) fl. zu stellen. Die katholischen Orte sollen um ihre Meinung darüber angefragt werden.
UcbrigcnS wird der Antrag all rolei-vnllum genommen. 8 19. »K. Glarus wünscht aus Ersparnißgründcn,
daß die zu Angst liegenden Völker zurückgezogen werden möchten; Zürich stimmt bei oder will sie reducicreN,
weil es sie doch einem großen Detachement gegenüber für unzulänglich hält. Der Vorschlag wird als zu früh¬
zeitig dermalen von der Hand gewiesen. 8 11.

Man sehe auch im Abschnitte HerrschaftSangclegcnheiten:

Grafschaft Baden.

Art. 59. Landvogt. Art. 116. Polizeiliches. Art. 431. Locales.

„ 77. Landschreiber.

3».

Conferenz der katholischenOrte nebst Wallis.
LÜccrn, 11. bis 22. December 1713.

lLandeSarchiv Schwyz und (ylarus.Z

Gesandte: Lucern. Karl Anton Amrhyn, Schultheiß und Panncrherr; Karl Christoph Dullikcr, Statt¬
halter und Venner; Laurenz Franz von Flcckenstcin, Statthalter und Venncr; Beat Franz Balthasar, Alt-
Pfundzvllcr. Uri. Joseph Anton Püntincr von Braunberg, Landammann lind Landöhauptmann; Karl Alphons
Bcßlcr von Wattingcn, Pannerhcrr; Karl Franz Schmid, Seckelmcistcr. Schwyz. Gilg Christoph Schorns,
Landammann; Joseph Anton Rcding, Ritter und Statthalter; Franz Mettlcr, Siebner. Obwalden. Johan»
Franz Andcrhalden, Landammann; NiklauS Jmseld, Pannerhcrr. Nidwalden. Johann Jakob Ackermann,
Ritter, Statthalter und Landshauptmann; Joseph Jgnaz Stulz, Hauptmann. Zug. Beat Jakob Zurlaubc»
von Gestclenburg,Ritter; Johann Jakob Heinrich; Christoph Andermatt, Ammann. GlaruS. Jakob
Gallati, Statthalter. Frei bürg. Franz Xaver Emanucl Fcgcli, Schultheiß; NiklauS Vondcrwcid, General,
Solothurn. Baron Johann Friedrich von Roll, Ritter, Stadtvcnner; Jakob Joseph Glutz, Ritter uill
Seckclmeister. Appenzell. Johann Martin Geygcr, Landammann.Wallis. Eugenias Courten, Lands¬
hauptmann und Statthalter; Philipp Torrente, Bürgermeisterzu Sitten.

Nach dem freundcidgenössischen Gruße wird Wallis der Dank für die im letzten Kriege bundcSgcmäß



Dccember 1713,

und treu geleistete Hülfe ausgesprochen und die Bereitwilligkeit der Erwiderung. §1. ?»» Man bespricht sich,

wie die so nothwendige Einigkeit unter den katholischen Ständen hergestellt und die daraus ersprießcndcn Vor-

thcile erlangt und endlich ein wahres Verständnis; und ein allgemeines zu Erhaltung gänzlicher Eidgenossen¬

schaft und deren Verbündeten gepflanzt werden könnte. 8 2. r. Am 13. Deeember erscheint der französische

Ambassador, Graf du Lue. vor der Versammlung und ermahnt in einer „Proposition" die katholischen Stände

zur Eintracht unter sich, die nur dann bestehen könne, wenn die Verfassung jedes Standes unangetastet bleibe,

und zur Annäherung an die Evangelischen. 8 3. «t. Es wird, nachdem man sich darüber mit dem sranzösi-

scheu Ambassador bcrathcn hat, beschlossen, den „goldenen Bund, weilen die l. katholische!, Stande nichts fester

»mit Eiden zusammenbindet", zu erneuern. Dieß geschieht den 15. Deeember in voller Sitzung, wobei Solothurns

^c>andtschaft den 1586 ihrem Stande von den im Bund begriffenen Orten gegebenen Revers vorbehalten, „mithin auch

»neben den Gesandten von Freiburg verdcutet, daß laut geheimen Abschieden kein Ort ohne das andere einen

»Krieg anfangen solle". Ferner wird der mit der Republik Wallis bestehende Bund verlesen und zu dessen

unabläßigcr Haltung allerseits die Sinecration gcthan. Jedes Ort soll überdies; den goldenen Bund in seiner

Heimat insgemein bei Landleutcn und Untcrthancn erneuern, „damit desto heiterer an den Tag gelegt werde,

»daß jedes Ort in alter seiner Rcgimcnts-Form verharren und in derselben kräftigst und gcmeinlich manutcniert

»werden solle, als woran das Heil, Erhaltung und Zunahme ganzer Eidgenossenschaft unvermeidetlich hanget"/")8 4.

^ ' Da zur Aufrcchtcrhaltung dieses Bundes denjenigen gegenüber, welche ihn zu Grunde zu richten suchen, die

Kräfte fehlen, so ist äußere Hülfe unentbehrlich. Es wird daher nach einigen mit dem französischen Ambassa¬

dor gepflogenen Eonfercnzcn beschlossen: 1) daß dem Papste vom wahren Verlaus der Dinge im letzten Kriege

und von gegenwärtiger bedauerlicher Lage der eidgenössischen Katholicität ausführlicher Bericht gegeben und der-

si'lbe um väterlichen Beistand angegangen; 2) daß der Kaiser um seinen Schutz und Beistand angesprochen

werden soll, und 3) auch der König von Sieilicn, sobald derselbe seine Erhöhung zu dieser Würde angezeigt

habe. 4) Für das Wirksamste wird die Erneuerung des Bundes mit dem König von Frankreich gehalten, „als

»dem Erstgebornen der wahren Kirche und Beschützer des Glaubens", „wan absonderlich ein Artieul in diese

»Erneuerung eingeruckct wurde, dardurch den Feinden des katholischen Wesens etwa ein Zaum möchte einge¬

igt werden". Es wird ein Projekt dazu aufgesetzt und den einzelnen Ständen und dem französischen Bot¬

schafter Übermacht. Ucberdicß werden in einer Zuschrift an denselben noch einige die Gcldvcrhältnisse der in

französischen Diensten stehenden Truppen, die Freiheiten der eidgenössischen Handelsleute und die „verlegenen"

Bundesgcldcr betreffenden Punetc namhaft gemacht, um bei der BundeScrncucrung berücksichtigt zu werde».

Nicht alle Verhandlungen sollen im Abschiede verzeichnet werden/"") Jeder Gesandte soll die Relation zu Hause

*) I" Schwyz wurde er den 1. Januar 1714 von der Landsgcmcinde erneuert und beschworen (LandSgemcinbuch von Schwyz)
in Obwaldenden 7. Januar; neben demselben wurde auch noch der Scmpacherbrics und der drciörtische Bund der LandS-
geineiudc verlesen. (Rathsbuchvon Obwalden).

**) Das Rathsprotocoll von Lucern, sowie das LandSgemeinbnchvon Schwyz enthalten nichts Neues, das von den Gesandten
referiert wurde. (Das Rathsprotocoll von Schwyz ist nicht mehr vorhanden.) Das Rathschlagbuch von Nidwaiden sagt,
daß.die, Deputierten (den 31. Decemb.) ihre mündliche Relation abstatteten, „so viel zuläßig",und fügte bei, daß der
sranzdsische Ambassador „alles Mögliche bei solcher Function beigetragen und absönderlichcn die Einigkeit und Verschwiegenheit
unter gesammten l. katholischenOrten angeschcrffet habe". Obige Maßregelnseien auf Aurathen des AmbassadorS beschlossen
worden. Ferner habe derselbe gerathen, „damit die katholischenOrte wiederum in den alten Stand gebracht werden möchten;
den goldenen Bund zu „erneuern und darauf zu schwören, auch die Bündnüß mit Ihrer allerchristlichstcnMajestät zu Frank¬
reich zu renovieren". — In Nidwalden ist den 31. Dccember in der Kirche zu Stans der drei Orten Brief, der goldene
Bund und der Sempachetbrief auf der Kanzel abgelesen und in Gegenwartdes hochwürdigcn Sacraments mit aufgehobenen
Fingern eidlich bestätigt worden.

7
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so geheim als möglich machen. Dem französischen Botschafter werden ans Verlangen die Beschwerden mitge-

thcilt, welche die katholischen Stände gegen Zürich und Bern haben. Sie bestehen darin: 1) daß diese bcidcit

Stände weder Bünde, noch Verträge respektieren, und der letzte aarauischc Friede nicht nach Inhalt der

Bündnisse, sondern nach ihrem eignen gewaltthätigen Willen eingerichtet worden sei; 2) daß protestierender

Scits die Befestigungen gegen die Katholischen nicht nur nicht, geschleift, sondern noch ausgedehnt wer¬

den; 3) daß immer noch Garnisonen zu Wyl, Brcmgarten und Rappcrschwyl stehen; 4) daß zu Frauenfcld,

Dießenhofen und Neukirch, in letzterem Orte „cigcngwältig" von den Protestierenden, der Landsfriede ein¬

geführt; 5) daß zu Bernang und Marbach katholische Stiftungen von den Evangelischen vcrtheilt; 6) daß

von Zürich und Bern mit Chur-Brandenburg ein Bündniß geschlossen worden sei, vermöge dessen letzter

Staat beiden Ständen 8000 Mann zugesagt habe, zu deren Unterhaltung zu Bern 80,<100 Thaler niedergelegt

seien. Zugleich bleibt den Orten vorbehalten, noch andre Klagen dem Ambassador einzureichen. 8 5, 1. Um

den Papst, bei welchem die katholischen Orte „verschwctzct" worden, von der Wahrheit zu berichten und ihn

zugleich um kräftige Hülfe zu bitten, haben Uri, Schwyz, Untcrwalvcn und Zug sich entschlossen, einen Ge¬

sandten nach Rom zu schicken, und Uri spricht den Wunsch aus, Luccrn möchte ebenfalls einen Gesandten

beigeben. Lucern antwortet ablehnend, da dergleichen Gesandtschaften bisher wohl gute Worte, aber keine Werke

erhalten haben. Die übrigen Gesandten sind nicht instruiert. Luecrn neigt sich eher dahin, einen Agenten am

päpstlichen Hose zu haben. Den Antrag zu einer Gesandtschast nehmen alle Gesandten »ck rakorenänm. 8 6.

S. Nachdem der Nuntius erklärt hatte, daß der Papst den Abbate Juliani nicht als Agenten der katholischen

Orte anerkennen, der französische Botschafter aber berichtet hatte, daß der Cardinal La Tremouille ihn in Kcnnt-

niß gesetzt habe, daß der Papst jetzt denselben anerkennen wolle, wird abgeredet, mit Ernennung des Abbate

Juliani einstweilen inne zu halten, den Cardinal Protector zu bitten, die Angelegenheiten der katholischen Orte

'beim Papste bestens zu empfehlen und um einen Nuntius anzuhalten, welchem die Orte mit vollem Vertrauen ihre

Angelegenheiten zu Händen des Papstes entdecken könnten. Das Alles wird aber vorerst noch den hohen Obrigkeiten

hinterbracht. Ebensalls soll unter Vorbehalt der Ratification dem kaiserlichen Botschafter für den aus dem Mailändi-

schcn erhaltenen Genuß gedankt und das katholische Interesse empfohlen wervew -). 8 7. I». Auf den Rath des französi¬

schen Botschafters wird beschlossen, um die Einigkeit der katholischen Stände zu zeigen, diejenigen Antworten, welche

„auch um schlechte Sachen" Zürich oder andern evangelischen Orten müssen gegeben werden, erst um einen

Monat später abgehen zu lassen, und dieselben so einzurichten, „als wenn sie von einem Sinn wären dictiert

„worden". Und weil ferner die Erfahrung gemacht worden, daß die von den katholischen Orten an Zürich

abgeschickten Antworten auf Schreiben auswärtiger Mächte von Zürich zum Vorthcil der evangelischen und Nach-

thcil der katholischen Orte ausgebeutet worden, so sollen in Zukunft dergleichen Schreiben auswärtiger Mächte

an gemeine Eidgenossenschaft directe von den katholischen Orten beantwortet, Zürich aber geschrieben werden,

was zur Antwort gut befunden wird. 8 8. i. In Folge dieses Beschlusses wird das von Zürich mitgetheilte

Schreiben des kaiserlichen Botschafters, betreffend die Sicherheit der Waldstätte, des FrickthalS und von Constanz

directe dem Botschafter (19. Dec.) dahin beantwortet, daß in einer begehrten Audienz der französische Botschafter

sich dahin habe vernehmen lassen, daß seine von Zeit zu Zeit gegebenen Zusagen sich ja nur auf das erstrecken,

was in Schrift verfaßt sei, und daß er das Ansuchen der katholischen Stände um Sicherheit der Waldstättc

u. s. w. seinem Herrn eröffnen werde. An Zürich wird ebendasselbe geschrieben und noch die Particularäußerung

du LucS beigefügt, daß früher die Orte ihre Protection beim Mercy'schcn Durchzug nicht so weit ausgedehnt

Uri und GlaruS geben die Ratification zu Beiden:.
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hätten. UcbrigcnS seien scincni Herrn die Dispositioneneiniger Orte nicht unbekannt, 8 9, Ii. Auf das durch
dm französischen Botschafter veranlasste Verlangen Berns, daö Mailändischc wegen der ContagionSgcfahrzu
präskribieren, wird beschlossen, die bisherigen vorsorglichen Maßregeln fortdauern zu lassen, hingegen dem Bot¬
schafter die Unbegründetheitder Besorgnis! wegen des Mailändischcn vorzustellen. Auf dieses hin steht derselbe
don seiner Forderung der Proskription ab. 8 1t). I. In Betreff des in der Nachbarschafteingerissenen Vich-
prestens vereinigt man sich in der fcrncrn Befolgung der getroffenen Vorsichtsmaßregeln.8 11- Der
spanische Botschafter, Markgraf di Vcretti Landi, zeigt die Geburt des Prinzen Infant Don Fernando an. Dank
Und Bcglückwünschnngdurch die übliche Commission. 8 12. i». Es wird ein Anzug wegen der Malstatt
der Tagsatzung und der Verthcilung der Vogteien gemacht; die Bcrathung darüber wird ausgestellt. Ebenso
Mird beschlossen, dermalen gegen den Official der Nuntiatur nichts vorzunehmen, da die Orte gerade jetzt um
die Hülfe deö PapsteS sich bewerben. 8 13. «». Der Bischof von Basel ersucht nochmals um Verwendung
dein, französischen Botschafter wegen Entschädigung an einige Dörfer im birseckischcnAmte, welche durch Foura-
gieren und Plündern gelitten haben. Der Schultheißvon Luccrn soll dcßwcgcn dem BotschafterVorstellung
machen. 8 18. K». Ebendemselbenwird auch überlassen, bei diesem Anlasse die Reklamationen, welche die
Herren von Sonncnberg wegen erlittenen Schadens in französischen Diensten machen, zu empfehlen. 8 19.
*1« Appenzell Jnncrrhoden bringt sein auf letzter Tagsatzung zu Frauenfeld eingelegtes Memorial in Erinnerung.
Aus Mangel an Instruction wird die Sache auf nächste Tagsatzung verschoben. 8 22.

Mau sehe auch im Abschnitte Hcrrschaftsangelogenheitcn:
Landgrasschaft Thurgau.

Art. 327. Judicatur- und Competenzsachm. Art. 631. 666. 692. Locales.
Grafschaft Ba den.

Art. 437. Locales.

Vier cnnctbirgischc Vogteien.
L anis.

Art. 297. Postwcsen. Art. 345. Stifte und Klöster.

U>.

Conferenz der evangelischen Städte und Orte.
Aar au, 8." bis 11. April 1714.

lTtaatSarUiiv Iiirict,.!

Gesandte: Zürich. Johann Jakob Escher, Burgermeister; Johann Heinrich Hirzcl, Statthalter und
des Raths. Bern. Gabriel Thormann, Scckclmcistcr deutscher Lande; Christoph Steiger, Scckelmcistcrwcl-
icher Lande. Glarus. Johann Heinrich Zwieki, Landammann. (Obgleich von seinen Herren und Obern nicht
als Gesandter zu dieser Confcrcnz abgeordnet, wohnte er auf Ansuchen der übrigen Gesandten bei). Basel.
Johann Balthasar Burekhardt, Bürgermeister; Johann Rudolf Weitstem, Deputat und des Raths. Schaff¬
hausen. Michael Senn, Bürgermeister; Melchior von Pfisttrn, Statthalter und des Raths. Appenzell.
(Niemand). St. Gallen. Andreas Wägelin, des Raths. Mühlhausen. Josua Fürstenbcrger,Bürger¬
meister. Biel. Peter Hermann, Alt-Seckelmcistcr und deö Raths.

Art. ig?. Landvogt.
» 220. Abzug.
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». Appenzell Außerrhoden entschuldigt sein Ausbleiben. 8 1. ?». Die Gesandten Zürichs und Berns zeigen an,

daß die Fricdensunterhandlungen zu Rorschach mit dem Abt von St. Gallen zu Ende gebracht und der Fricdens-

tractat auf Ratification der Principalen beider Theile hin den 24. März unterzeichnet worden ser-). Derselbe

wird verlesen. Dank und Beglückwünschung von Seite der übrigen Gesandten. Es wird beschlossen davon

den katholischen Orten eine Generalnotification zu machen. 8 2.

Zürich und Bern.

e. Da für die Ratification des Friedens eine Frist von zwei Monaten angesetzt worden ist, finden beider

Stände Gesandte für gut, mit derselben nicht zu sehr zu eilen, sondern durch Korrespondenz eine Zeit dafür zu

bestimmen. 8 2.

Alle Stände.

«I. Es werden verlesen ein Schreiben des Kaisers Karl VI. (vom 28. März) und von seinem Botschafter, Grafen

von Trautmannsdors (vom 5. April), und eines vom französischen Ambassador, Grafen du Luc, (vom 4. April),

in welchen dieselben anzeigen, daß ihre Herren „zur Vollführung der öffentlichen und Gcncral-Friedenstractaten"

zwischen dem römischen Reich und dem König von Frankreich, welche in Rastatt begonnen worden, Baden im

Aargau ausgewählt hätten, und ersuchen, die erforderlichen Anstalten zu diesem Zwecke zu treffen. Der franzö¬

sische Ambassador berichtet zugleich, daß der Friede bis auf wenige noch zu berichtigende Puncte geschlossen sei.

Auf Genehmhaltung der Obern hin (diese soll Zürich beförderlichst eingesandt werden) wird Folgendes beschlossen:

I) den Kaiser und den König von Frankreich im Namen gesammtcr Eidgenossenschaft um „erbvereint und

„bundesmäßigc Einschließung in solchen Friedenstractat" anzugchen; 2) an den König von Frankreich wegen

notificierten Friedens eine Congratulation abgehen zu lassen; 3) dem Kaiser sowohl, als vorkommenden Falls dem

König Philipp V. den Titel „Jhro Katholische Majestät" zu geben, da jener den ganzen spanischen Titel in den

Rastatter-Präliminarien gebrauchte, dieser im Utrechtcr Frieden von den meisten europäischen Mächten anerkannt

wurde; jedoch sollen über alle diese Puncte die Gedanken der katholischen Orte noch eingeholt werden. 4) Soll

den königlichen Majestäten von England und Preußen, den Gencralstaaten, dem Churfürstcn von Hannover,

dem Herzog von Württemberg und dem Landgrafen von Hessen-Cassel vaö evangclisch-z'idgenössische Interesse

empfohlen werden; namentlich möchte der Artikel VI dcS wcstphälischen Friedens „ohne einige Erplicativn noch

Erccption" belassen werden, wie solche nach Berns Bericht der Bischof von Eonstanz in Betreff seiner im Thur-

gau liegenden Gerichte zu Utrecht vergeblich gesucht habe. 8 3. «i. Es wird für dienlich erachtet, bei passender

Gelegenheit darauf bedacht zu sein, daß die gar zu geringe Titulatur der eidgenössische» Orte von Seite des

Kaisers anständig vermehrt werde. (Er schrieb bis dahin: Ehrsambc, besonders Liebe.) 8 4. l. Wegen der

noch herrschenden Contagionsgcsahren und wegen des aus Anlaß der Friedcnsunterhandlungen bevorstehen¬

den Zuflusses von Menschen nach Baden wird angeordnet, von allen Fremden, mit Ausnahme der Gesandten und

ihres Gefolges, und für Waarcn einen Paßschcin zu verlangen, namentlich das Bettel- und andre Gesindel

ferner streng zu überwachen. 8 5. K. Aus die Anzeige, daß eine neue Gattung Louisd'or und andre neue Gcld-

sorten unter verschiedenem Preis in das Lanv gebracht werden und zu besorgen stehe, daß eine Menge der Groschen

») Gedruckt unter dem Titel: ..FricdcnSvcrglich, wie derselbe durch beide LSbl, Stände Zürich und Bern cm Einem: dcnne
Ihr Fürstlich Gnaden deß Herrn Prälaten von St. Gallen Herren Ehren-Gesandtenam anderen Thcil vermkg beidsei¬
tig aufgehabten Vollmachten in Rorschach beabredet und unterschrieben worden den 24. Martii 1714."
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und Pieren, welche letztere zu Frankflßll abgerufen worden, hereinbringe, wird gut befunden, jedem Orte zu über¬
lassen, das ihm gut Scheinende vorzukehren, dieses aber den andern Orten mitzuthcilen. Zürich und Bern
aber bleiben bei der Herabsetzung der Groschen auf drei Bernerkreuzerund werden die Piecen von ihrem Gebiet
fcrn halten, 8 6. Ii. Zürich, Bern, Basel und Schaffhauscnwerden an die goldene Schale im Werth von
6b><> Rchsthlrn., welche als Pathcngeschenkdem neugcborncnPrinzen, Sohn des Markgrafen Christoph von
Baden, gewidmet worden, ihren Anthcil gleich beitragen, jedes Ort 15t) Rchsthlr. 8 7. I. Jlanz bittet um
einen Beitrag an seine» Befestigungsbau, der französische Pfarrer zu Bischwyler, Champrenaud, und die ungarische
Freistadt Modor um einen solchen zur Erbauung ihrer abgebrannten Kirchen. Wird ml rekoiLiulum genom¬
men. 8 8. It. Pfarrer Jahicr zu Pomare schildert den traurigen Zustand und die Verfolgungender reformierten
Glaubensgenossen in den piemontcsischen Thälern Pragelas und Valelusvn und bittet um eine Beisteuer. Man will
für dieselben die Jntcrcession bei der Königinn von Großbritannien wiederholenund ihnen 300 Rthlr. geben.
Mehrere Orte nehmen das Ansuchen aber ml i-oloronckum und i'mmiumouckmxlumn»d wollen Zürich darüber
^richten. ES sollen beitragen Zürich 69, Bern 96, Glarus 9, Basel 43 >2, Schaffhausen39 (es giebt nur 27 Thlr.),
Appenzell 10s^, St. Gallen 21, Mühlhauscn und Biel jedes 6 Nthlr. 8 9. I. Voll Genf wird angezeigt,
daß neuerdings 44 ihrer Religion wegen auf den französischen Galeeren gewesene Glaubensbrüder,lebendige
Märtyrer, daselbst erwartet werden. Statt dieselben alle, wie bisher, in die verschiedenen Orte zu vertheilcn,
will man ihnen ein erkleckliches Viaticum,zu ihrer Reise nach England, Holland u. s. w. geben, und auf ihrer
Durchreise bis nach Basel sie verpflegen. Diejenigen, welche in der Eidgenossenschaft bleiben wollen, sotten
repartiert »verde». An daS Jedem einzuhändigende Viaticum von 160 Rthlr. tragen Zürich 23, Bern 32,
Glarus 3, Basel 14'^, Schaffhausen 13, Appenzell 3 s/z, St. Gatten 7, Mühlhauscn und Biel jedes 2 Nthlr.
bei. St. Gallen beschwert sich, daß es von Appenzell für die demselben voriges Jahr assignicrten, aber bisher
w St. Gallen unterhaltenen Glaubensbrüdcr noch nicht entschädigt worden sei; ferner, daß bei damaliger Re-
partition ihm zu viel zugcthcilt worden seien. 8 10. «». Auf die Nachricht, daß die churpfälzischen reformierten
Kirche», Pfarrhäuser und Pfarrgütcr jenseits des Rheines in Gefahr seien, von den katholischen Geistlichen
occupiert zu werden, wird beschlossen,an de» König von Preußen dcßwegen ein Jntercessionalschreiben abgehen
Zu lassen. 8 11- » Die V Städte erhöhen dem in Lallsanne studierenden Sohne des Hauptmanns Combe
Magnot das Tischgeld auf 80 Rthlr. 8 12. «». Die Reisekosten dcS von Zürich zweimal an den schwäbischen
KrcisconvcntabgeordnetenSccrctarius, um freie Fruchtznfuhr und Abstellung der Jmpostobeschwerdcn zu erwir¬
bt, soll folgendermaßen repartiert werden: Zürich 127 st. 38 Sch. 9 Hlr., Bern 179. 5. 10, Basel 81. 35. 8
Dchaffhausen 76. 31. 5, St. Gatten 46. 2. 4, zusammen 511 st. 34 Sch. — Hlr. 8 13. K». Dem Obcrstwacht-
Meistcr Sigmund von Wattenwyl und Hauptmann Cäsar Steiger von Bern wird wegen ihrer Ansprüche ein
uochmaligeS Empfehlungsschreibenan den Pfalzgrafen Philipp, Gubernator der ober- lind vordcröstrcichischen
Lande und an Prinz Eugeniuö von Savoycn bewilliget. 8 14.

Zürich und Bern.

Es kommt die Liquidierungder Kricgsrcchnungen zur Sprache. Berns Gesandtschaft, nicht instruiert,
uiiilint den Anzug all loforonckum.8 15-

Man sehe auch in dem Abschnitte Hcrrschastsangclegcnhciten:

Grasschaft Baden.
Art. 279. Judicatnr- und Competcnzconflicte. Art. Z9S. LocalcS.
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Konferenz der die Grafschaft Baden regierenden Stände..
Aaran, im April 1714.

IStaatSarchi» Mri-ii.Z

Gesandte: Zürich. Johann Jakob Escher, Bürgermeister; Johann Heinrich Hirzcl, Statthalter nnv dcö
Raths. Bern. Gabriel Thormann, Seckclmcistcr deutscher Lande; Christoph Steiger, Seckclmcistcr welscher
Lande. Glarns. Johann Heinrich Zwicki, Landamniaun; Jakob Gallati, Statthalter.

Veranlassung zu dieser Conferenz ist die Becomplimcnticrung der zu Baden sich zu dem Gcucralfriedens-
eongresse versammelnden Gesandten, die Titulatur Ihrer kaiserlichen Majestät als Königs von Spanien und
die nach Baden zu verlcgeude Garnison. ». Auf ein Schreiben des Kaisers (vom 28. März), dessen außer¬
ordentlichen Botschafters, Grafen von Trautmannsdorf (vom 5. April) und des französischenAmbassadors (vom
tl). April) an gesammte Eidgenossenschaft und zugewandte Orte, des Inhalts, daß Baden erwählt worden sei,
um daselbst die Friedensverhandlungenzu Ende zu führen, und daß man möchte für Sicherheit, Localität und
mäßige Preise sorgen, wird eine Antwort in annehmendemund dankendem Sinne beschlossen. Es wird gut
befunden, dem Kaiser und vorkommendenFalls auch dem König Philipp V den Titel „katholische Majestät
und König von Spanien" zu geben; doch wird dieß noch ad roteren«!»», genommen.'8 1. k Es werden
folgende Maßregeln wegen des zu Baden (nach dem kaiserlichen Schreiben am 15. April oder spätestens am 1.
Mai) zusammentretenden Congresscs verordnet: I.Den Städten und Orten, durch welche die nach Baden führenden
Straßen gehen, wird Vorsicht wegen Contagionsgefahr empfohlen; der Landvogt soll alte Personen (mit Ausnahme
der Gesandten und ihres gleich mit ihnen kommenden Gefolges, des Viehs und der Waaren) ohne hinlängliche Attestate,
alles Bettel-und Strolchengesindel vom Eingang ins Land fernhalten. Zu diesem Zwecke kann er noch mehrere Per¬
sonen anstellen. AnderGrenzesollender französischen Sprache kundige Commissarien und Wächter aufgestellt werden; end¬
lich soll der Landvogt ein Project eines neuen auf jetzige Conjuncturcnberechneten Sanitätsmandates zur Ratification
einsenden. 2. Eine doppelte Gesandtschaft von jedem der drei Orte soll die Gesandten, welche ihre Ankunstnvtificicrcn, ohne
Ansehen des Ranges in gleicher Zahl bewillkommen. ?. In Beziehung auf Administricrung der Justiz wird den
Gesandten überlassen, die unter ihren Bedienten vorfallendenZwistigkeitcnzu berichtigen und, im Falle sie sich
ähnlich, wie in Utrecht, eines Reglements und modus vivendi vergleichen würden, sich dessen nach gemeinem
Völkerrecht zu bedienen. In Betreff der übrigen Justizgeschäftc sollen die landesherrlichenRechte, sonderlich die
Verglcitung dein Landvogt, die Municipalia der Stadt zu vcrwaltcu überlassen sein. 4. Auf dem Rathhausc
soll die den eidgenössischenSessionen gewidmete Stube in passenden Stand gestellt, die Canzleiplätze und der
Ofen weggeschafft, die Dielen weiß, die Leisten gelb angestrichen,die Wände mit guter „Sarijc" tapeziert werden
und 24 neue tüchcrne Sessel sollen aus den dortigen RcgicrungSgefällcnangeschafft werden. 5. Die Gesandten
mit ihrem Gefolge und ihrem Gute sind zoll- und gclcitfrci. K. Eine Füsilicrwacht von 48 Mann, alle neu
vom Landvogt aus den Regicruugsgcfällcn zu uniformieren, nebst zwei Lieutenants und drei Wachtmeistern
sollen Tags lind Nachts den Patrouillendicnst in Baden besorgen. Zürichs und Berns Gcsandschaftenwollen
ihre Herren und Obern anfragen, ob nicht der Bürgerschaft die abgenommenen Waffen zurückgegeben werden
sollten, damit sie im Fall der Roth dem Landvogt Beistand leisten könnten, t. Den beiden Schultheißen von
Baden, Schnorf und Dorcr, wird aufgetragen, dafür zu sorgen, daß die Preise für Logcmcnt und Tractamcnt
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mäßig seien, daß die Stube neben der eidgenössischen Sessionsstubc in Stand gestellt, daß die Brücken an den

Thoren in guten Stand gesetzt, die Stadtgräben gesäubert, daß wegen Feucrsgcfahr Vorsorge getroffen und ein

der Sprachen kundiger Cominissariuö nebst zwei Hallcbardieren zu Eraminicrung der Fremden unter jedes Thor

verordnet werde. 8 3.

A2.

Conferenz von Uri, Schwyz und Nidwalden.

An der Treib, 24. April 1714.

^Archiv Nidwalden.1

Gesandte: Uri. Joseph Anton Püntincr von Braunbcrg, Landaminann und Landöhauptmann; KarlAlphonS

Keßler, Alt-Landammann und Panncrhcrr; Karl Franz Schmid, Scckclmeister und Landfändrich. Schwyz.

Gilg Christoph Schorno, Landammann; Joseph Franz Mcttlcr, Landvogt und Sicbner. Nidwalden. Johann

Äakob Ackermann, Ritter, Statthalter und Landshauptmann ; Joseph Jgnaz Stulz, Alt-Landammann.

». Nidwalden macht den Vorschlag, man möchte dem 1637 zwischen den drei Orten geschlossenen Vertrag,

betreffend die Beziehung oder Ercquierung der Schulden und Arreste, beifügen „Lidlöhn und Zehrgeld", wie

e'ö im Abschied vom 24. Mai 1686, der zwischen den katholischen Orten und Wallis errichtet worden, Artikel 9

geschehen sei. Der Antrag wird »ck rotöi-onckum genommen. Die Gesandten aber erklären, den Vertrag von

1637 treulich gegeneinander beobachten zu wollen. 8 2. I». Würsch von Nidwalden, Säumer, ist in Uri Lid

bbhil und Zehrung für Pferde schuldig geworden; die Pferde wurden von Uri als Pfand „angelangct." Nid¬

walden meint, nach Art. 4 des TractatS von 1637, daß der Schuldner vor seiner Obrigkeit gesucht werden

Wll; Uri hält sich zu seinem Verfahren durch die Bünde berechtigt. Zu mehrerer Verwahrung der Handelnden

smdet Uri aber rathsam, die oben angezogene Erläuterung von 1686 dem Tractat von 1637 beizufügen. Man

^'feuert. 8 3. v. Das freie Commercium mit den drei Bünden soll namentlich von den cnnctbirgischc» Vog-

teicn Bellcnz, Bollcnz und Rivicra eröffnet werden, da Mailand dasselbe mit den drei Bünden bereits eröffnet

habe. 8 4. «l. In Folge der Anzeige von Seile des kaiserlichen und des französischen AmbassadorS, daß der Frie-

benöcongrcß zu Baden werde eröffnet werden, wird an Lucern geschrieben, ob es nicht passend wäre, in einem

Antwortschreiben daö katholische eidgenössische Interesse zu empfehlen. Unterdessen sollen durch Particular-

wrrespondcnz die Minister angefragt werden, wo und wie die katholischen Interessen am besten möchten ange¬

bracht werden. 8 5. Es soll auf die Durchreise des päpstlichen Deputierten „invigiliert" werden, damit

wan demselben die Angelegenheiten der Katholischen empfehlen könne. Endlich soll Gott um seine Gnade

Abelen werden, daß Alles geschehen möge zur Aufnahme der allein scligmachenden katholischen Religion und

gemeinem Besten und zu Erhaltung des lieben Vaterlandes.

Man sehe auch im Abschnitte HcvrschastSanaclegcnheitcn:

Bellcnz, Bollcnz »nd Rioiera.
AN. 27.
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A».

Conferenz der evangelischeu Städte und Orte.
Aara», 23. Mai bis 3. Juni 1714.

^Staatsarchiv Zürich. >

Gesandte: Zürich. Johann Jakob Escher, Bürgermeister; Johann Heinrich Hirzcl, Statthalter und dcS

Raths, Bern, Emanuel v. Grafenricd, Schultheiß; Samuel Frisching, Vcnncr und des Raths, GlaruS,

Johann Heinrich Zwicki, Statthalter und Alt-Landammann. Basel, Johann Balthasar Burckhardt, Bürgermeister;

Johann Nudols Wettstein, Deputat und dcS Raths. Schaffhausen. Johann Heinrich Ott, Bürgermeister;

Melchior von Pfistcrn, Statthalter und deö Raths. Appenzell (niemand). St. Gallen. AndrcaS

Wägelin des Raths. Mühlhausen. Josua Fürstenbcrger, Bürgermeister. Biel. Abraham Scholl,

Burgermeister.

». Das nicht vertretene Appenzell Außcrrhoden wird zur Beschickung dergleichen Conferenzen und zur

Beisteuer an die von den Galeeren in die Eidgenossenschaft gekommenen unglücklichen Glaubensbrüdcr ermahnt.

I». Nachdem sämmtliche Orte sich dahin geäußert hatten, daß das seit letzter evangelischer Confcrcnz an die

Eidgenossenschaft und die zugewandten Orte gerichtete Schreiben des Königs von Frankreich, welches die Notifika¬

tion der den badischcn Kongreß betreffenden Abänderungen enthielt, in gcmcineidgenössischcm Namen beantwortet,

werden soll, einige der katholischen Orte dieselbe Beantwortungsart auch auf das kaiscrlichcSchreiben wollten eintreten

lassen, hatte Zürich sich veranlaßt gefunden, die evangelischen Stände znsammenzuberufcn, theils um sich über

den dem Kaiser zu gebenden Titel als König von Spanien zu besprechen, theils um sich zu berathcn, ob nicht

eine gemeincidgenössische Confcrcnz wegen dieser Sache auszuschreiben sei. Die meisten Gesandten finden

Letzteres passend; Basel erbietet sich, wenn eS gewünscht wird, eine solche auszuschreiben. Nachdem Bern aber

erklärt hatte, daß es eine solche Zusammenkunft für gefährlich und unthunlich ansehe „wegen dadurch de»

„'katholischen Orten zuwachsenden Anlaß, allerhand ohnbelicbige Ansuchungcn zu thun", wird die Sache auf dir

Jahrrcchnungstagsatzung verschoben und Zürich überlassen, dieselbe an einen möglichst beliebigen Ort auszu¬

schreiben oder über bequeme Zeit und Ort für dieselbe zu correspondiercn. 8 2. <. Es wird die Ankunft der

früher angekündigten auf den französischen Galeeren gewesenen Glaubensbrüdcr (43 Erwachsener, 5 Knaben,

größtentheils aus den Scvcnncn, Langucdoc und der Dauphinö) von Genf aus gemeldet. Acht reisten weiter; ihnen

werden je 1(>(> Rthl. als Reisegeld zuerkannt; die Andern werde» auf die neun evangelischen Orte zur Ver¬

pflegung verthcilt; GlaruS findet die Last der Verpflegung für sich zu beschwerlich, null aber einen freiwillige»

Beitrag geben; Schaffhausen will nicht mehr übernehmen, als ihm nach der Personalrepartition von 1685 nick

1686 gebühren, und stimmt zu obigem Reftegeldc nicht; St. Gallen verlangt, daß Appenzell seinen Thcil übernehme,

oder daß eine neue Repartition vorgenommen werde; Biel will an die Reisegelder nichts beitragen. Es wird endlich

unter Vorbehalt der Ratification beschlossen: Zürich übernimmt das Cvnlingcnt von GlaruS, St. Gallen das vo»

Appenzell gegen Vergütung eines Kostgeldes, Schaffhauzen und St. Gallen wird ihr Conlingent nach lXörtischck

Repartition zugesandt, Basel streckt die 8l)() Rthlr. Reisegeld vor. Bei Ausbleiben der Bezahlung von Seite einft

Standes soll Zürich, Basel und St. Gallen der Ausfall nach IXörtischcr Repartition ersetzt werden. — Wenn ei»

Bericht über die Lage der außerhalb der Eidgenossenschaft befindlichen von den Galeeren befreiten Glauben^

brüder wird eingelangt sein, so sollen nöthigcn Falls dieselben zur Aufnahme und Unterstützung der Königinn vo»
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England, dem König von Preußen, den Gencralstaaten und dem Landgrafen von Hessen-Kassel empfohlen werdend)

83. «I. Sechs andern von den Galeeren erledigten Glaubensbrüdern, welche sich beiden piemontesischen Thalleutcn

aufhalten, werden unter Ratificationövorbehalt 11)6 Rthlr. nach IXortischer Repartition zuerkannt. 8 ck. Zürich

und Bern zeigen an, daß während der Dauer dieser Confercnz derjenige Tag, welcher zur Extradition der Ratifi¬

kation des rorschachischen FricdenStraetatcs bestimmt lvorden, abgelaufen sei, ohne daß sich zu diesem Zwecke

jcmand von Seite dcS Abtes eingefunden habe. Einmüthig wird dieses Verfahren als höchst unfreundlich und

ohne Zweifel ans fremde Hülfe und den bevorstehenden FriedcnScongreß sich gründend angesehen. ES wird Wach¬

samkeit in den occupierten Landen und zu Baden anempfohlen. 8 5.

Zürich und Bern.

I. Beide Stände beschließen, noch acht oder vierzehn Tage zuzuwarten, ob die Ratifikation des Friedens-

tractateS von Norschach zu Stande komme ; ist dicß nicht der Fall, so soll zur Einrichtung des zu Rorschach von

beidseitigen Gesandten projectierten „RegierungS- und Ockonomieplancs" geschritten werden. 8 6.

Alle evangelischen Stände.

K. Zürich berichtet von einem Gerüchte, es seien im Rastattcr Frieden mehrere geheime Artikel zum Nach-

theil der evangelischen Religion lind Präjudiz der Republiken enhalten. Es wird abgeredet, daß, wenn ein

Ort darüber Gewißheit erlange, es die andern davon in Kenntniß setzen soll. 8 7. 5». Der französische

Ambassador, Gras du Luc, wird auf seiner Durchreise nach Baden zum Fricdcnscongrcß bccvmplimcnticrt. 8 8.

Es wird das verbindlich abgefaßte Antwortschreiben deS Landgrafen von Hessen-Kassel auf dasjenige

Schreiben, i» welchem demselben daS evangelisch-eidgenössische Interesse bei dem Friedenskongresse empfohlen worden,

verlesen und ehrerbietig und dankend zu beantworten beschlossen. 8 8. It.. Dem französischen Pfarrer Samuel

Asimont zu Christian-Erlang werden unter Rarifieations-Vorbchalt 6t) Gld. Mlkannt. 8 11). I. Ebcilso

dem französischen Prediger Bcttcz zu Mariakirch 11)1) Gld. 8 11 ,»». Die Gesandten sollen sich aus nächste

Zusammenkunft instruieren lassen, wie viel für das reformierte Kirchen- und Schulwesen in der churfürstlichen

Pfalz möchte gesteuert werden. 8 12. ». Basel ersucht die andern drei Orte, welche bis dahin zur Unter¬

haltung der drei im bückw^iuiu befindlichen pfälzischen Studiosen beigetragen haben, auf künfti¬

ge Johanni-Tagsatzung sich zu erklären, ob sie die Unterstützung fortzusetzen gedenken. 8 13. <> Es wird

""gezeigt, daß Luccrn eine große Anzahl geringhaltiger Fünfbätzlcr und halber Batzen habe schlagen lassen.

Der Gehalt derselben betrug nach der Untersuchung dcS Wardeins Usteri, jener 15 Kr. 6 Hlr., dieser llU/4 Hlr.

Die Taxation wird auf nächste Zusammenkunft verschoben. 8 IT >» Bei den Antwortschreiben, welche

in Betreff der Ansprüche des Obcrstwachtmcisterö von Wattenwyl und des Hauptmanns Steiger von Seite des

Gubcrnators der ober- und vordcröstreichischcn Lande und des Prinzen Eugen eingegangen waren, hat es

sein Bewenden. 8 15.

Man sehe auch im Abschnitte HerrschaftSangclegenheitcn:
Abt-sauet gallische Lande.

Art. 1. Organisationder Administration.

") Die Schreiben an die Generalstaaten und Hessenkasscl gingen ab, wurden aber cvntremandirt, die andern gicngcn gar nicht
ab, da der saveyischc «Äwoye de Mellarede beruhigende Zusicherungen gab.

8
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44.

Conferenz der die Grafschaft Baden regierenden Stände.
Aarau, 23. Mai bis 3. Juni 1714.

lTtaatbarcht» .iurich j

Gesandte: Zürich. Johann Jakob Eschcr, Bürgermeister; Johann Heinrich Hirzcl, Statthalter und des

Raths. Bern. Emanucl von Grafenricd, Schultheiß; Samuel Frisching, Venncr und des Raths. Glarus.

Johann Heinrich Zwicki, Statthalter und Alr-Landammann.

t». Zürich, in Besorgnis, es mochte die Becomplimentierung der zum Friedenskongreß nach Baden kom¬

menden Bevollmächtigten von Seite der drei regierenden Stände bei den übrigen Orten Jalousie erregen, frägt

darüber die beiden andern Stände an. Bern will bei dem frühern Beschlüsse vom April bleiben; Glarus ist geneigt,

die Behandlung dieses Geschäfts zu einer gemeineidgenössischcn zu machen. Endlich wird der Landvogt beauf¬

tragt, dieselbe im Namen der regierenden Stände zu vollziehen. Glarus referiert. 8 1. ?». Da in^Bezichung

aus die vorgeschlagene Titulatur des Kaisers die Ansichten der hohen Obrigkeiten auseinandergehen, die einen

glauben, daß Frankreich es übel deuten möchte, wenn demselben der Titel „Jhro katholische Majestät" gegeben

würde, und hoffen, daß die kaiserlichen Bevollmächtigtelt das Kompliment unter dem Titel „kaiserlicher Majestät

Plcnipotcntiarii" wohl annehmen werden; andre hingegen die Titulatur „Jhro Kaiscrl. und Königs

Philippi V Maj." für indifferent und der Neutralität nicht zuwiderlaufend ansehen, wird beschlossen, jeneS

früher dekretierte Schreiben an den Kaiser einstweilen nicht abgehen zu lassen, mit Erthcilnng jenes Titels innc

zu halteil und zu sehen, waS bei Becomplimentierung durch den Lanffvogt zu Baden etwa vorfallen werde. 8 2

l . Bern wünscht statt 48 Mann als Wache zu Baden 150 Mann. Zürich und Glarus wollen bei obiger Zahl bleiben.

Man beichließt, sofort 50 Mann nach Baden abmarschieren zu lassen. Glarus referiert. Der Landvogt wird

ferner beauftragt, durch ein Mandat den Bewohnern Badens und der Grafschaft die Pflichten der Höflichkeit

und Bescheidenheit gegenüber den fremden Gesandten und deren Gefolge zu Gcmüthc zu führen. 8 3. «t. Auf

des Landvogts Anfrage, ob auf dem Rathhause zu Baden noch mehrere Gemächer für den Friedenskongreß in

Stand gesetzt werden sollen, wird geantwortet/daß dem dortigen Rathe dicß zu besorgen überlassen werde. § 5.

«?. Dem Gutbesindcn der h. Obrigkeiten wird anheimgestcllt, ob und was für ein Mißfallen dem Priester

Kalt zu Baden zu bezeugen sei, welcher der Verfasser eines zn Lucern gedruckten Schmähgesanges „über den

Züricher und Bcrnerkrieg" war. 8 6.

Man sehe auch im Abschnitte Hcrrschastsangelegcnhcitcn:
Grasschofi Baden.

Art. Locales. ^ ^7 Kirchensachen.

45.

Conferenz der katholischen Orte.
Lucern, 3. 4. 5. Juli 1714.

lTtaarsarchiv Luccrn.t

Gesandte: Lucer». Jakob Balthasar, Schultheiß und Panncrhcrr; Karl Christoph Dullicker, Statthalter

und Venncr; Lorenz Franz von Fleckenstein, Statthalter und Venncr; Beat Franz Balthasar, Alt-Pfundzollcr, alle des
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inner» Raths, Uri, Joseph Anton Püntiner von Braunberg, Landammann und Landshauptmann; Karl

Alphonö Peßler von Wattingcn, Paniicrhcrr und Alt-Laudammann. Schwyz. Gilg Christoph Schorns,

^andammann; Joseph Franz Mettlcr, Sicbner und des Raths. Obwalden. Niklaus Jmfcld, Landammann

und Panncrherr; Lconz von Zubcn, Seckelmeister und deS Raths. Nidwaldcn. Beat Jakob Leu, Land¬

ammann. Zug. Beat Jakob Zurlaubcn von Gestelcnburg, Ritter, Ammann; Christoph Andcrmatt, Alt-Ammann.

Fr ei bürg. Johann Peter Boccard, Schultheiß; Franz Ludwig Fegeli, Seckelmeister und des Raths. Solo-

khurn. Johann Friedrich, Baron von Roll, Ritter, Schultheiß; Johann Jakob Joseph Glutz, Ritter, Seckel¬

meister mrd des geh. Raths. Appenzell Jnncrrhvd cn. Johann Martin Geygcr, Ritter, Landammann.

Da auf der von Zürich ausgeschriebenen JahrrechnungStagsatzung zur Sprache gebracht werden wird,

auf was für eine Weise die Eidgenossenschaft in den zu Baden abzuschließenden Frieden sollte eingeschlossen

werden, so wird nach abgelegten Curialien beschlossen, daß alle katholischen Orte einhellig dahin wirken

sollen, daß die Eidgenossenschaft, da die Badcner-Tractate bloS eine Fortsetzung der Utrechtcr seien, nicht in

andrer Weise in dieselben eingeschlossen werde, als sie in den Utrechter und früher in den Ryswijkcr Frieden

eingeschlossen worden sei. 8 1. Wenn diese Verhandlungen die evangelischen Orte zu der Frage veran-

iassen würden, ob die katholischen Orte den aarauischen Frieden zu halten gcsmnet seien, so soll katholischer Seits

einhellig unter Bezeugung großer Verwunderung geantwortet werden, ob denn ihr Benehmen Anlaß zu einer

solchen Frage gegeben habe. Wenn die Protestierenden dann darauf dringen sollten, daß die Katholischen eine

kategorische Antwort bei ihre» Principalen erholen, so soll dieses Ansuchen als eine „affronticrlichc Sache",

durch welche die Gesandten Gefahr laufen würden, sich das Mißfallen ihrer Obern zuzuziehen, von der Hand

gewiesen werden. Und sollte weiter, als man sich einbildet, geschritten werden, so mögen sich die Gesandten

erinnern, „daß sie in den Stand gesetzt seien, zusagen, daß sie bis dahin nichts wider den aarauischen Tractat

„gethan haben, und daß in dem Gegcnthcil Zürich und Bern selbigen öfters violiert und täglich vivlicrcn."H

In solchem Tenor solle auch auf die andern gefährlichen Fragen geantwortet werde», welche die protestierenden

Orte etwa noch, thun würden. 8 2. « . Wenn auf der Tagsatzung zu Frauenfcld beschlysscn wird, die zu

Baden versammelten Bevollmächtigten im Rainen der Eidgenossenschaft zu bceomplimentierc», so soll katholischer

Seitö daraus gedrungen werden, daß unter Beseitigung der etwa von den evangelischen Orten angetragenen

Parität von jedem Orte ein Gesandter zugezogen wprdc. Wird aber kein Anzug wegen gemeinsamer

Becomplimcnticpung gemacht, so soll eine Bccomplimcntierung im Namen des katholischen Corpus stattfinden

durch Abordnung je eines Gesandten von jedem Orte, bei welchem Anlasse den Bevollmächtigten die nöthigc

Information über das bedrängte katholische Wesen gegeben werden soll. 8 3 «I. Sollten zu Frauenfcld Pro-

lecte, die-Restitution betreffend, auf die Bahn gebracht werden, so sollen dieselben einfach -><! ivlorouckunr

genommen werden. 8 4. «5» Dem Bischof von Konstanz wird zu seiner Erhebung zum Coadjutor des Bis-

thumö Augsburg, welche derselbe in einem Schreiben vom 11. Juni angezeigt hat, gratuliert; ferner auf ein

Schreiben ebendesselben vom 9. Mai, in welchem er den Antrag auf Erneuerung des Bündnisses zwischen ihm

und den katholischen Ständen macht, geantwortet, daß gegenwärtige Cvnjuncturen nicht wohl zugeben, dieses

Bündnisses Erneuerung zu bewerkstelligen; daß aber, sowie sich dieselben ändern werden, die katholischen Orte

*) Diese Worte sind so zu salzen eine wörtliche llebersetzung eines Schreibens des Grasen du Luc an den spanischen Gesandte»,
Beretti Landi, in welchem jener den katholischen Orten auf ihre durch Berctti vermittelteAnfrage, wie sie sich den Evan¬
gelischen gegenüber auf künftiger Tagsatznng benehmen sollten, seine Ansicht mitgethcilt.

8^
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nicht unterlassen werden, mit ihm in näheres Verständnis zu treten, 8 6, f. Da schon srüher gutbesunden

worden, einen Agenten zu Rom zÄ unterhalten und bäs Abschen auf ddn 'Conte Abbatc Guidobaldo Gsttliäm

gerichtet gewesen, so wird nun befchsosscn, denrsclböst k>ie Patente auszufertigen, sie dein Cardinal SWa, als

dem Protccror, zu übcrscnvm, das'P'licö aber dem Grafen du Luc'lind Marqlno 'Bcretti zu tvbitercr Beför¬

derung zu übergeben und dem Nuntius Caraeeioli iii höflichem Schleiden Anzeige'zu miichim. Luecrn und Frci-

burg sind nicht instruiert und wollen ihren Herren und Odern Keimtiiiß davon'gebest, sSie traten später'bei,!

8 7, K« Den Landschrcibcr Schindler als katholischen Sccrctarius nach Fraucnfcld zu nehmest wird rinthiinlich

erachtet. Hingegen ist es den Gesandten, wenn sie die Bevollmächtigten zu Baden beeomplimcnticren werden,

überlassen, denselben auf sein Verlangen mitzstnchmcn, 8 8. I. DaS dem Aarauersricden zuwidcrlaufendc^Vcr-

sahrcn Zürichs gegen Jadöb Borsingdr von Brcnigartcn, ferner das widerrechtliche Verfahren Berns gegen

Zwcycr und Schmid sollen, sowie die aus den untern freien Aemtcrn schriftlich eingegebenen Contravcntioncn in ein

Memorial zusammestg'ckragen und gehörigen Orts eingegeben werden, 8 'S.'

' '' Man Zche ÜlsH us: Abschnitte-Hen-schaftsastgtlegestheitm:

, ^ -,is - o.gMtzDt!.' ''IUI .«I > « N'/N',',« lliN'u,
Art. 239, Postwesen,

, u l'.' ->'!? -1 tMli!

Gemeineidqenössische Tagsatzuuq.
,,„n Fraumseld, Z-. bs^ 19. Juli M4. . "

iTtaatsarchiv Zürich und Bern.I

Gesandte: Zürich, Johann Jakob Escher, Bürgermeister; Johann Heinrich Hirzel, Statthalter und des

Raths, B crn, Emanucl von Grascirried, Schultheiß; Samuel Frisching, Benner und des Raths, Lueern,

Jakob Balthasar, Schultheiß; Beat Franz Balthasar, des Raths, Uri, Joseph Anton Püntiner von Braun-

bcrg, LandamMann und Landöhauptmamr; Kavl Emanucl Bcßler, Alt-Landammann und Pannerherr, Schwyz.

Gilg Christoph Schorns, Landammann; Joseph Ftanz Mettlcr, Siebner und des Raths, Obwaldcn. Me¬

laus Jmfcld, Landammann; Leonz von Znben, Scckclmeister und des Raths. Ridwaldest. Beat Jakob

Leu, Landammann. Zug. Clemens Damian Weber, Ritter stnd des Raths ; Christöph Andermatt, Ammann.

Glaruö. Jakob Gallati, Landammann; Johann Heinrich Zwicki, Alt-Landammann und Statthalter, Basel.

Johann Balthasar Bttrckhardt, Bürgermeister; Johann Rudolf Wcttstein, Deputat stnd des Raths, Frei bürg.

Hans Peter Boccard> Schultheiß; Franz Vielaus Fcgcli, SeckelMeistcr und des Raths, Solothurn, Johann

Friedrich von Roll, Schultheiß; Johann Georg Gluy, Venner und des Raths. 'Schaff Hause n. Johann

Heinrich Ott, Bürgermeister; Johann Kaspar Murbach, Zunftmeister, deS Raths und Obcrvogt, Appenzell

Jnncrhoden. Johaün Martin Geffger, Ritter, Landammann Außerrhoden, Hans Konrad Zellwcgcr,

Landammann. St. Gallen, Andreas Wägelin, des Raths.

Das Münzwescn wird berathcn und die Zweckmäßigkeit einer Conformität desselben in der ganzen Eid¬

genossenschaft anerkannt; in der verschiedenen Lage der Orte jedoch, und deren verschiedenem Commercium wird ein

Hindcrniß erblickt, diesen Zweck zu erreichen. Man hofft, daß der nächstens zu Stande kommende Friedens¬

schluß dieser Sache förderlich sein werde. Inzwischen bleibt es beim Abschiede der vorjährigen Jahrrechnungs-

Tagsaßung. Sollte ein Ort eine Acnderung in dem Münzwcsen vornehmen, so möchte es den übrigen Orten
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vorher dm Ruf »otificiereu und auch die Anordnung treffen, daß nicht Münzen in geringer»! Preis einge¬

nommen und in andern Orten oder in den gemeinen Herrschaften zu höher»! ausgegeben werden. St. Gallen

macht einen Anzug wegen der langcnargischen Münze. ES wird beauftragt dieselbe zu prüfen und darüber zu

berichten. 8 I. I». Auf Anregung Zürichs wird beschlösse'«!, im Rainen gesammtcr Eidgenossenschaft an den

schwäbischen Kreisconvent nachdrücklich zu schreiben und den kaiserlichen Botschafter anzugchen, sich bei»! Kaiser

dafür zu verwenden, daß der sogenannte Jmposto aus Waaren und Frucht und die Hemmung der freien Zu¬

fuhr aufgehoben werden, da dieselben den erbvereinlichen 'Traktaten zuwider seien; doch soll das Schreiben an

dm. Kreisconvent nicht abgehen, bevor man' «Visse, wie die Ernte ausgefallen sei. 8 2. O. 'In Betreff des

PathcngeschcnkS 'an den Grafen von Solnis wird beschlossen, ihm eine Schaale im Werth von tyiXI fl. zu vcp

chrcn, zu welchen alle diejenigen Orte zu gleichen Theilen beitragen sollen, aii willche das Gevatterschafts'-

lchrcibcn gerichtet worden. Schwyz, Uiiterwaldeii, Zug^ beide Appenzell sind nicht instruiert; innerhalb vier

Wochen sollen sie ihre Meinung einschicken. ^Appenzell a. Rh. und Schwyz wollen nichts beitragen, andre nur

bedingungsweise. Nidwalden stimmt für MX) fl.j 8 3: «I- Zürich wird beaustragt, im Namen der löblichen

"nd der zugewandten Orte ein Schreiben an de» Kaiser, den König von Frankreich, an deren Plcnipotentiarien

und Gesaudsschaftcn zu concipiercn, des Inhalts, daß dieselben nebst'ihren zugewandten und ihren verbündeten Orten

M den Frieden, welcher dermalen zu Baden bcrathen werde, aufgenommen werden möchten. Der Entwurf dieses

Schreibens soll zuerst allen Orten mitgethcilt und die Meinung derselben an Zürich geschrieben werden. Dein

Kaiser soll darin der alte Tätcl gegeben werdest, wenn nichtBör Abgang des Schreibens zwischen den hohen

Potenzen etwas' Anderes dieses Titels wegen vdrordnet werden würde.'') 8 ü. « . Schaffhauscn beklagt sich,

büß'es durch Brandsteucrn sind Bettelbriefe sehr belästigt werde, und wünscht, daß die früheren auf diesen

duftig sich beziehenden Abschiede möchten gehalten werden.

D ie VIII a llen Orte.
!I> ! I- j.'.I' ... . '

f. Aus die Anzeige Berns, daß die in den aiMcn.zende«t> Gegenden,namentlich jenseits des Rheins, schon

längere Zeit vorhandene Viehseuche neuerdings zu grassieren anfange, wird beschlossen, daß die angrenzenden

^rte, jedoch in aller Stille, alle möglichen Vorsichtsniaßregeln anwenden sollen. Die innern Orte wünschen

lxngcgen den Verkehr im Innern nicht gesperrt. 8 19-

Man sehe agch im Abschnitte Hcrrschastsangelegenheitcn:

Landgrahschast Thurgan.

'lU- 2. Beeidigung von Beamten. Zlrt. 59. Aintsrcchnungen. Art. ä-19. Justizsachcn.
« 28. Aintsrechnungen. „ 156. Huldigung.

Nhcinthal.

2« Beeidigung von Beengten. SM. 73. Landschrcibcrei. Art. 323. LocalcS.

» 21. AiNtSrcchnnng. „ 133. Iudicatur- II. Competenzconflicte. „ 335. „

' H2. 203.. Zchntensachcn. „ 333. „

Grasschaft Sargans.

Art. 19. Anitsrcchnnng. Zlrt. 151. Justizsachcn.
Laü ist

Art. 300. Postwescn.

Diese« Schreiben ist von den meisten Ständen gebilligt und den 8. September in Zürich ohne den Titel „katholische Majestät"
abzusenden beschlossen worden. Dcßwcgen winde es wieder vom Grasen von TrantmannSdors zurückgeschickt.
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47.

Conferenz der katholischen Orte während der gemeineidgenössischen Tagsatzuug
'' ' im Juli 1714. ''' ^

ITtaatSarchiv Luccrn.i

Da vorauszusehen ist, daß die evangelischen Orre noch bevor das im Namen gesamnner.Eidgenossen¬
schaft wegen Einschließung in den Frieden von Baden abzusendende Schreiben wirklich abgeht, ihre evangeli¬
schen Angelegenheiten noch besonders empfehlen werden, so wird beschlossen, Lucern solle im Namen der katholischen
Orte an die Bevollmächtigten zu Baden und deren höchste Principale beförderlichst schreibeil lind ihnen die An¬
gelegenheiten der Katholischen mit allem möglichen Nachdruck empfehlen.

48.

Conferenzen der evangelischen Städte und Orte während der gemeinxidgenössischen Tagsatzung
im Juli 1714.

IStaatsarchiv Zürich.i!l »- ' ' ''
Mühlhausen und Biel sind nicht vertreten. Ihre Entschuldigungsschreibenwerden verlesen. 8 1. I».

Der allgemeine Büß-, Fast-, Bct- und Danktag wird auf den 27. September angesetzt.8 2. r. Alan bespricht
sich, wie die Frage, die Einschließungder Eidgenossenschaft in den zu Baden zu Stande kommendeil Frieden
betreffend, vor gemeiner Session den Katholischen gegenüberbehandelt werden soll, da voraus zu sehen sei, daß
dieselben allerhand Bcdenklichkciten haben, und sich bei diesem Anlaß „in Mehrere», auslassen werden." Es wir?
für gut befunden, mit aller Vorsicht den Antrag auf Einschließung und zwar nicht durch eine Gesandtschaft,
sondern auf schriftlichem Wege zu machen „und sich für einmal nicht gar zu stark zu ertendieren, sondern bei-
„zuwarten, was etwa von ihnen möchte auf die Bahn kommen, um die Mensur desto besser darnach nehme»
„zu können." 8 3. «R. Die Stadt Genf bittet, daß sie „in eben denselben Terminis und Rang, wie l697
„zu RySwijk geschehen", in den Frieden möchte eingeschlossen werden. Einstimmig wird die Miteinschließung
dieser Stadt als unausweichliche Nothwendigkcit angesehen und die Verwendungdafür beschlossen. 8 3. « . Steuer»
werden zuerkannt: 1) den Pfarrern zu Gröncnbachund HcrbiShofen, jeden, MI fl.; 2) Johann Jakob Koch,
Pfarrer zu Ehristian-Erlang, unv dein Schulmeistervaselbst 130 sl.; 3) dem zu Lausanne studierenden Sohl»
des Hauptmanns Combe Magnot 1-14 fl.; 4) der reformierten deutschen Gemeinde Mariakirch 200 fl.; 5) l>cl
reformierten französischen Gemeinde Mariakirch 100 fl.; 6) den reformierten Gemeinden zu Worms und Speyer
jeder 100 fl.; 7) den churpfälzischen Kirchen- und Schuldicnern 300 Thlr.; 8) dem französischen Pfarrer z»
Ehristian-Erlang, Samuel Asimont, werden die im Mai unter Vorbehalt der Ratification zuerkannten00 fl
genehmigt; 9) ebenso wird ratifiziert die außerordentliche Verehrung von 100 fl- an Bcttez, französischenPredigt
zu Mariakirch; 10) dem französischen Pfarrer zu Bischwyler, Abraham Ehamprcnaud, 100 Thlr.; 11) Rei»
hart Henßger scl. Wittwe 100 fl. unter Vorbehalt der Ratification; Nro. 8. 9. 11 nach IXörtischcr Repar»'
tion, Nr. 10. nach Vörtischcr. Schaffhauscn will nichts beitragen zu 3. 8. 9. 10, einen freiwilligen Bcitr»l!
geben zu 7 und 11; die Gesandtschaft von Glarus ist nicht instruiert für 8 und 10., die von Glar»s-
Basel und St. Gallen nicht für 9 und 10. Glarus nicht für 11. Appenzell nicht für 8. 9 und 11. 8^
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bis lg. jSiehe S. 7/1 t. Die drei im tlolloAio Lrasmi-nn» zu Basel untergebrachten pfälzischen Stu¬

diosen sollen nur noch ein Jahr daselbst unterhalten tpcrdcn, weil dermalen die Studien in der Pfalz proscquicrt

werden können, 8 16, A. Die in frühem Abschieden besprochene Beisteuer zur Erbauung der abgebrann¬

ten Kirche zu Modor in Ungarn wird einstweilen eingestellt. 8 l7, I». Das Ansuchen der Stadt Jlanz um

eine Beisteuer zu ihrem Bcscstigungsbau wird, obgleich'Zürich, Bern und Glarus, sich zu einer solchen geneigt

erklären und die beiden ersten Stände noch mehr, als ihr Eontingent beträgt, geben »vollen, in den Abschied genom¬

men, da Basel und Schaffhausen sich dagegen erklären, Appenzell nicht instruiert ist und St. Gallen nur dann

dazu stimmen kann, wenn alle andern Orte dazu stimmen, 8 18, i. Die Vorsteher der reformierten Gemeinde

ZU Straßburg kommen mit der Bitte ein, die evangelische Eidgenossenschaft möchte sich beim Fricdcnscongrcß

Zu Baden dafür verwenden, daß sie ihren Gottesdienst voü Wolfsheini »räch Straßbürg verlegen und eine

Kirche wenigstens in einer Vorstadt erbauen dürfen. Es wird geantwortet, daß man zwar geneigt

üi, Alles beizutragen, was zur Äellfnung ihres Gottesdienstes förderlich sei; da aber in dergleichen Dingen sehr

große Vorsichtigkeit zu beobachten sei und von Seiten der evangelischen Eidgenossenschaft sich niemand zu Baden

befinde, so wolle man einer guten Gelegenheit gewärtig seilt. 8 >9, Ii. Dieselbe Antwort soll auch Bern der

Gemeinde Bischwillcr geben, welche die Sicherheit ihrer Kirche dem Frieden möchte eingeschlossen haben. 8 20.

Es wird von den Drangsalen berichtet, welche die Glaubensgenossen sowohl in dcn piemontesischcn, als den Thälcrn

Pragclas sPragellatoj und Cesanne und anderwärts, zuwider dem am 23, Mai 1694 vom Herzoge von Savoycn

wis Englands und der Generalstaaten Verwendung hin gegebenen Edietc, zu erdulden hätten; ferner daß auch

w den durch den Utrcchtcr-Frieden an das savoyische Hauö übergegangenen Thälcrn die Religionsfreiheit

^>r geschmälert werde. Man wäre geneigt, ein nachdrückliches Jntcrccssionalschrcibcn an Ihre königl. Durchlaucht

von Savoycn zu schicken, würde nicht die Titulatur des Königs von Sicilien im Wege stehen. Man beschließt

hingegen, au England, Preußen, Holland und Hessen „kräftige" Recommendalionsschreiben abgehen zu lassen und

^orn zu ersuchen, bei de Mcllarede in Baden.ein kräftiges Officium ablegen zu lassen. 8 21, »i. Den

evangelischen Orten war es aufgefallen, daß von den katholischen Orten in gemeiner Session des Aaraucr-

^NedenS sowohl, alö andrer Sachen halber nichts moviert worden. Es wird dieses Benehmen besprochen;

"weilen aber der Katholischen Wege und Absichten dieser Zeit nicht zu ergründen, so thäte man Alles dem

"lieben Gott anbefehlen." Man erinnert sich dabei, daß es „kein besseres Mittel zur Conservation des Vaterlandes

"hebe, als wahre Harmonie und Korrespondenz unter den Orten und eine ungclcichSncte Büß und Besserung

"bes Lebens." Basel berichtet von beunruhigenden Gerüchten, Bern von dem gewaltthätigen Verfahren des

Bischofs zu Neustadt, St, Gallen von einem unbegründeten Geschrei, welches die alte Landschaft in große

Furcht gesetzt. Man läßt es dabei bewenden und will in Geduld erwarten, was die Vorsehung verhängt hat, 8 22,

Zürich, Bern, Appenzell und St. Gallen,

«. Zürich zeigt an, daß cS, nachdem von Seite des Abts von St. Gallen die Ratification des Norschachcr-

«"cdens nicht erfolgt sei, mit Bern alle Dispositionen getroffen habe, die Abt-sanctgallischen Lande

^ch eine milde und gerechte Regierung zu verwalten. Beide Stände ersuchen Appenzell Außcrrhodcn und

Gallen um getreues Aufsehen und erhalten von denselben Zusicherung. St. Gullens Gesandter ersucht auch

^ „sorgsame Gedanken" für seine Stadt, wenn etwa fremdes Volk in die alte Landschaft gebracht werden sollte.

Vvcnzcll und St, Gallen halten die Garnison zn Rorschach dermalen noch für nothwendig; Zürich bestreitet

'e Nothwendigkcit, 8 23.
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Man sehe im Abschnitte H^.schastsangelcgenl)eiten:

Vier eniictbiraische Vogteien überhaupt,

Art, INI. Wribün^n.
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Geheime Coiifereiiz von Zürich und Bern
während der Zenieineidgen'össischen Tagsqtzung zu Mcnlenfeld im Juli 1714.

>2taatSarchiv Zürich, Gtheiinbden Raths-Protocoll Nr. U. S. 3'iZ

Bcru ersucht Zürich ->) die Mängel in seinem Milizwescn zu verbessern, >») die Kompagnien zu vermin¬

dern und mit guten Officiercn zu versehen, o), einige Cpmpagnien zu verordnen, um sie bei erster Kriegsgefahr

nach Bremgartcn und Rapperschwyl zu werfen, Bern wolle dann Mellingen occupicrcn; 6) die äbtischen

Lande zu beobachten und im Fall der Roth Niorschach und Wyl zu besetzen. Zürich trifft zu Hause die uöthige»

Anordnuitgcn, wünscht aber, daß Bern aruch an der Occupatio« Brcmgartenö Theil nehmen möchte,

5«.
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Jahrrechnung der die Grafschaft Baden und die untern freien Acmter regierenden Stande
Zurzach, 1. bis 6. und Frauenseld, 2t. bis 23. Juli 1714.

iTtaatöarchiv Zürichs

Gesandte: Zürich, Johann Jakob Eschcr, Bürgermeister; Johann Heinrich Hirzel, Statthalter. Bern

Emanuel von Grafcnried, Schultheiß; Samuel Frisching, Vcnncr. Glaruö. Jakob Gallati, Landammanü!

Johann Heinrich Zwicki, Statthalter.

GlaruS lvird erinnert, cS möchte sein Kontingent zur Wache von Baden schicken (sechs Mann und

einen Wachtmeister). Es sagt dasselbe zu und spricht zugleich imVerhältniß seines RegierungSanthcilS Altcrntt

rung im Commando an <das Kommando für je die achte Wache). Zürich und Benz nehmen es ml laloiouckui»'

8 1. I». In Betreff des SchandliedcS auf Zürich und Bern, welches den vom Almosen aus dem Spital Z"

Baden sich nährenden Priester Kalt zu Baden zum Verfasser hat, erklärt Bern, daß dem Drucker desselben z"

Luccrn bereits vom dortigen Schultheißen das große Mißfallen bezeugt worden sei. Es lvird beschlossen, daß d'l

von Baden diesen Priester zu gebührender Abbitte anhalten, ihm „dieses Handwerk aber bannen" und gegen die M

käuferin des Liedes und andere Liedcrträgcr nach Verdienen verfahren sollen. 8 4, ESwirdvon einer Schläge^

berichtet, in welcher ein Bedienter des Herrn von St. Kontest thätlich beleidigt worden. Die Thätcr, vo»'

Rath zu Baden in den Spital in Arrest gelegt, werden auf die Beschwerde du Lucs vom Landvogtc in dck

Schloßthurm ins Gefängniß gebracht. Die kaiserlichen und königlich französischen Gesandten erklären sich cndliä

„über die gute Justizhaltung bcstermaßcn satlsfacicrt," 8 9.

Zürich und Bern.

«I Auf das schriftliche Ersuchen Berns (vom 22. Juni), daß Zürich seine Gesandten ,iach Zurzach >>'

struicren möchte, „wie man bei dem zu Aarau geschlossenen und gcmcincidgenvssisch sanktionierten Friedensschluß vck

„bleiben und alle widrigen Insinuationen hintertrieben werden möchten," erklärt Zürich, daß es Alles beitragt
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werde, was zu dessen Beibehaltung gcreichlich sein möchte; sollten von Seite der katholischen Orte aus der
IahrrechnungStagsatzungdcfiwcgcn „eint und andere Ansuchungcn"vorgebrachtwerden, so soll denselben vorge¬
stellt werden, auf was für einen ehrlichen, billigen und gerechten Fuji derselbe eingerichtet sei, und wie sehr zu
beider ReligionSgcnosscn Beruhigung der darin enthaltene LandSfricden diene; zugleich soll auch erklärt werden, daß
mit Ernst gegen diejenigen eingeschritten werden würde, welche demselben entgegentreten sollten. Sättigen sich
hieran die Katholischen nicht und wiederholensie ihre Instanzen, so soll ihr Anbringen „lediger Dingen all
„rvkeronäuln genommen und mit guter Manier zu suspendieren getrachtet werden." Bern stimmt bei und will
»och übcrdieß Zumuthnngcn, welche von äußern Mächten gemacht werden sollten, durch Osficicn bei den kaiser¬
lichen und königlich-französischen Bevollmächtigtenzu Baden begegnen. 8 14. v. Um die noch nicht erfolgte
stiatification des zu Rorschach geschlossenen Friedcnstractatcs von Seite des AbtcS um so eher zu erhalten,
Wrrd als das zweckmäßigste Mittel angesehen, die äbtischcn Lande durch eine milde, gerechte und billige Regierung
Nach dem zu Rorschach und Aaran entworfenenund seitdem ratificierten und erläuterten Plane zu administrieren;
strner bei den kaiserlichen und königlich-französischen Bevollmächtigtendahin zu wirken, daß sie in dieser Sache
widrigen Inspirationen kein Gehör geben. Zürich endlich steht als ein solches die Abdankungder Garnison zu
Rorschach an, um dem Abte dadurch zu erkennen zu geben, „daß die BeHaltung dieser Lande beiden Ständen
lsieichsam unempfindlichsei," während eö die Garnison zu Wyl, als einem haltbaren Orte, belassen will.
Bern hingegen will die Garnison bis zu Ende dcS Badencr-Eongressesin Rorschach beibehalten und
kstcr noch verstärken.Nach Schluß der frauenseldischenJahrrcchnung, auf welcher wider Erwarten von
ben Katholischen „nichts Widriges erregt worden war," wird diese Frage wieder ausgenommen. Nachdem
lcht Zürich den förmlichen Antrag gestellt, die Garnison nicht nur von Rorschach, sondern auch von Brcmgartcn
iu entlassen, erklärt zuletzt Bern, „wenn Zürich resolvicrt sei, seine zu Rorschach habende Garnison von dort
"wegzunehmen, Bern gänzlich entschlossen wäre, seine Garnisonen aus den äblischen Landen völlig hinwcgzn-
"Nchmcn und Zürich sowohl daS Gute, als das Böse, auch sowohl das Toggcnburgcr-Geschäst,als die äbtischcn
»Lande zu überlassen." Um hingegen den katholischen Orten, da man von ihnen bei der Jahrrccbnung so
st'ninblich, wenigstens dem äußern Ansehen »ach, geschieden, friedliche Absichten zu zeigen, wird vorgeschlagen,
bw Garnison zu Vrcnigarten abzudanken. Die Gesandten, nicht instruiert, überschreiben diesen Porschlag ihren
Obrigkeiten zu deren Disposition.8 15. 16. l. Zürich macht den Vorschlag, die äbtischen Beamten „mit
guter Manier" und ohne Anwendung von Gewalt aus dem Lande zu bringen. Bern will damit bis nach
^tt'ndigung deS badischcn Congrcsscö zuwarten; beide Gesandtschaftenreferieren.8 17. K. Zürich beschwert
^ im Namen dcS zürcherischen kaufmännischen Direktoriums bei Bern über neulich gesteigerte Zölle an der
^stwe und zu Nydau und über die neucrrichtetc Wage zu Brugg. Bern verspricht Abhülfe, insofern etwas
lwßen das eidgenössische Herkommen eingeführt worden sei. 8 18. I». Da in Folge der Weigerung Schaff-
iguijens, bei den LicbeSsteucrn nach gewohnter Rcpartition sich zu bcthciligen, große Verwirrungentstanden,
»lachen Zürich und Bern den Vorschlag, dasselbe um 4 bis 5 Proc. unter der Hand zu erleichtern und den Ausfall
uus diese beiden Stände zu verthcilcn. Bern nimmt diesen Vorschlag, als einen mit großen Konsequenzen ver¬
bundenen, all i'okoi'tnnlui».8 19.

Zürich und GlaruS.

Konrad Schwptcr von RuegiS-Altorf bittet, es möchte ihm zur Bezahlung deS von seinem Vater dem
Johann Pcter Wyß, des Raths von GlaruS, verbürgten und dem Landvogt Mciß zu Kyburg wirklich bezahl¬

st
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ten Zoll für in der Grafschaft aufgekaufte Pferde behülflich sein. Zürich fordert Glarus lauflWyß zur Be¬
zahlung anzuhalten; Glarus referiert. 8 21.

Man sehe auch im Abschnitte HerrschaftSangelegenhciten:

Deutsche gemeine Vogtcien überhaupt.
Art. 9. Verwaltungsstellen.

Grafschaft Baden.

Art. 14t. Polizeiliches. Art. 258. Fall und Abzug.
„ 180. Jurisdict.-u. Competenzconflicte. „ 279. Postwesen.

„ 131. . „ 280. Zoll- und Geleit.

Untere freie Aemter.

Art. 22. Amtörechnung.

Art. 1. Beeidigung von Beamten.

53. Amtsrechnung.

78. Landschreiber.

UM

51.

Jahrrechnung der die Vogteien Lauis und Mendris regierenden Stände.
LauiS im August 1714.

^Staatsarchiv Basels

Gesandte: Zürich. Johann von Muralt, des Raths und Zunftmeister.Bern. Franz Ludwig Lcrber,
Venner und des inncrn Raths. Lucern. Franz Ludwig Pfyffer, Spendherr und des Raths. Uri. Karl
Anton Püntiner von Braunberg,Statthalter und Landsfändrich.Schwyz. Joseph Anton Weber, des Raths
und LandSoberstwachtmcistcr.Unterwaldcn. Johann Melchior Stockmann, des Raths, Zcughcrr und Lands¬
fändrich. Zug. Gallus Letter, des Raths. Glarus. Walthcr Tschudi, des Raths. Basel. HanS Jakob
Hofmann, des geheimen Raths. Frciburg. Franz NiclauS Fegeli, Herr zu Scedorf, Seckelmcistcr. Solo-
thurn. Johann Jakob Byß, des Raths. Schaffhausen. Alexander Pcyer im Hof, des mehreren Raths.

Man sehe auch im Abschnitte HerrschaftSangelegenhciten:

Vier ennetbirgischc Vogteien überhaupt.

Art. 94. Justizsachcn. Art. 126. Zollsachcn. Art. 135. KricgSsacheu.

LauiS.

Art. 198. Bcainte. Art. 265. Justizsachen. Art. 328. Zollsachen.

„ 221. Abzug. ' „ 293. Lehensachen. „ 351. Localis.

„ 244. Polizeiliches. „ 301. Postwesen. „ 374. Personelles.

52.

Jahrrechnung der die Vogteien Luggarus und Mainthal regierenden Stände.
Luggarus im August 1714.

tTtaatsarchiv RnscI.Z

Gesandte: dieselben, welche auf der Jahrrechnung zu Lauis.
Man sehe auch im Abschnitte HerrschaftSangelegenhciten:

Luggarus und Mainthal.

Art. 433. Polizeiliches. Art. 436. Justizsachen. Art. 439. Justizsachen.

Luggarns.
Art. 558. LocalcS.
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Mainthal.
603. Polizeiliches. Art. 608. Justizsachen. Art. 610. Justizsachcii.

33.

Jahrrechnung der die Vogteien Bellenz, Bollen; und Riviera regierenden Stände.
Bellen;, 26. August bis 13. September 1711.

INrchtv Nidwaldcn Z

Gesandte: Uri. Karl Balthasar Lusscr, des Raths. Schwyz. Johann Balthasar Mcttlcr, gewesener
6onnnissariuö zu Bellen; und Kastenvogt. Nidwaldcn. Joseph Lconz Kaiser, gewesener Commissariuö zu
^ellcnz, Landschreiber lind des Raths.

Man sehe die. Vogteien Bellenz, Bollenz und Riviera.

Art. 28 bis 36.

34.

Conferenz von Zürich, Bern, Lncerir, Freiburg und Solothurn.
Langenthal, 3. October 1711.

IDtaatSarchiv Zürich.!

Gesandte: Zürich. Johann Jakob Escher, Scckclmcistcrund dcS Raths. Bern. Christoph Steiger,
^eckelmeistcr welscher Lande und dcS Raths; Johann Rudolph Zehndcr, dcö großen Raths. Lncern. Beat
^wnz Balthasar, dcS Raths. Frciburg. Franz NiclauS Fegcli, Scckclmcistcr und dcS Raths. Solothurn.
Johann Peter Bescnval von Brunnstatt, Ritter, Stadtschrciber und dcS Raths.

Auf dieser von Bern ausgeschriebenen Conferenz machen sich sämmtlicheGesandte im Namen ihrer
stände anheischig, den Ucbclständcn im Münzwcscn abzuhelfen.Bern macht ans daS Mißverhältnis; der Hand-
und Scheidemünzengegenüber den groben Sorten aufmerksam, Zürich auf die Abschiede, welche sagen, daß
'Venn ein Ort münzen wolle, cS den übrigen davon Anzeige und Korn und Schrot und Evaluation auf Grund-
^tge von Recht und Billigkeit bestimmen soll. ES stellt den Antrag, daß jedes Ort nur soviel Hand- und
Scheidemünze schlagen soll, als die äußerste Nothdurft verlange. Luccrn und Frciburg eröffnen, auö waS für
^schlichen Gründen sie Handmünzcn haben schlagen lassen. Man vereinigt sich über folgende Punkte, welche
von den Gesandten .ick ivlnioiulum genommen werden: 1) In Beziehung auf daS in der Eidgenossenschaft un¬
gleiche Markgcwichtwird erachtet, daß die französische Mark zu 4668 Gran angenommen werden möchte; die
anwesenden Münzmcistcrvon Zürich, Bern, Lucern und Frciburg halten die kölnische Mark zu 4668 Gran
iauf der Langcnthaler Conferenz 1717 ward korrigiert 4416 Gran! für passender, so daß daö Gewicht bliebe,
'nie zuvor, außer daß die Ausrechnung auf dem Fuß der französischen Grane geschehe. 2) In Beziehung auf
^as Kvrn werden die Münzmcistcr beauftragt, eine Berechnung zu machen, „auf dem Fuß dcS feinen
"SilbcrkaufS, bcnanntlichcnauf 16 Thlr. oder 366 Schwyzerbahendie französische, die kölnische Mark aber auf

fl. gerechnet." Nach ihrer eingegebenen Berechnung gehen auf eine feine Mark kölnisch Gewicht 17/,
Stück neue Münzgulden von Luccrn; Feingehalt 12 Loth zu fl. 12, Kr. 56, Hl. 6, an Geld fl. 14; Machcr-

9"
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lohn 2-4 Kr. von der Mark; Zwölfschillinger oder Fünfbätzler, -48 Stück auf die Mark; Feingehalt 12 Loth
zu 12 fl. 56 Kr., an Geld 1-4 fl. 2-4 Kr.; Macherlohn 27 Kr. 2 Hlr.; halbe Bcrnerbatzen, 132 Stück auf die
Mark; Feingehalt 2 Loth, 2 Qtl. zu 2 fl. -42 Kr., an Geld 3 fl. 58 Kr.; Zusatz und Macherlohn 56 Kr.;
Lucerner-Schilling266 auf eine Mark; Feingehalt 2 Loth. 2 Qtl. zu 2 fl. -42 Kr., an Geld -4 fl.; Zusatz und
Macherlohn 56 Kr.; Bcrncr-Kreuzer, 232 auf eine Mark; Feingehalt 2 Loth zu 2 fl. 9 Kr. 6 Hlr., an Geld
3 fl. 29 Kr.; Zusatz und Macherlohn 54 Kr. Bern wünscht, daß der Profit auf den Halbbatzen, Schillingen
und Kreuzern statt auf 36 höchstens auf 26 Procent mit Einschluß aller Kosten berechnet werden soll. 3) Man
soll eine Zeitlang mit,dem Münzen innehalten oder aber allen Sorten das Schrot und Korn geben, über das
man sich vergleiche; nanientlich möchte jetzt Lucern mit dem Münzen innehalten. -4) Mau hält für zweckmäßig
und im Herkommen begründet, daß, wenn ein Ort die Münze zu öffnen gesinnct, es die übrigen davon vor¬
läufig in Kenntniß setze und Proben zur Justierung einsende. 5) Man möchte die Münzen hinfort nicht mehr
an Privaten verleihen, sondern die Obrigkeiten möchten das Münzwcsen unter ihrer Direction selbst betreiben
lassen. 8 1. I». Lucerns Gesandtschast erklärt, daß, wenn ihr Stand zu münzen fortfahre, er damit gar bescheidcntlich
verfahren wolle, daß niemand zu Klagen Anlaß gegeben werde. Der Gesandte Freiburgs macht keine Hoffnung, daß
sein Stand aufhören werde Handmünze zu prägen, und begründet das mit der Eigenthümlichkeitseiner Lage
Frankreich gegenüber,beschwert sich, daß Bern und Solothurn ohne vorhergegangeneNotification seine Hand-
münzc herabgesetzthaben. Es soll die Probe der Halbbatzcn, Schillinge und Kreuzer in Bern nochmals gezogen
werden. Solothurn sieht es der Billigkeit angemessen an, daß diejenigen Orte, welche bis dahin haben prägen
lassen, für einmal die Münze schließen, und diejenigen, welche nicht gemünzt haben, dieselbe öffnen. 8 2. e.
Gegen Ende der Konferenz erscheint als Deputierter von Neuenbürg der fürstliche Rath Chambricr, Gcncral-
procurator, zeigt an, daß die Regierungunlängst ganze und halbe Dublonen, Quartthaler u. s. w. habe
schlagen lassen und fügt bei, daß dieselbe ihren Münzmcistcrvornehmenwerde, wenn dieser Münzen halb ein
Mangel zum Vorschein komme. Man läßt es dabei bewenden.8 3., -,n. ." -.nnunnintl' !m/! N'ckl' ninniciL

SS.

Conferenz von Zürich und Bern.
Aarau, II. bis Ig. November 1714.

lTtaatsarchiv Bcru.z

Gesandte: Zürich. Johann Jakob Eschcr, Bürgermeister; Joh. Heinrich Hirzcl, Statthalter und des
Raths. Bern. Albrecht von Erlach, Alt-Venncr und des Raths.

». Aus dieser von Zürich wegen der in den Abt-sanctgallischen Landen und zu Brcmgarten liegenden
Garnisonen ausgeschriebenen Konferenz zeigt Bern zuerst an, daß nach erhaltenen Briefen die Herrschaft
Venedig und Mailand der Eidgenossenschaft vornehmlich deßwcgcn den Bando angelegt habe, weil selbige bis
dahin Schwabcnland nicht habe „bandisiedcn" wollen; Bern sei geneigt, um nicht von Frankreich, Savoyen
und Genf interdicicrt zu werden, Schwaben mit dem Bando zu belogen. Zürichs Gesandtschaft gicbt die Gründe
an, warum sein Stand Schwaben nicht bannisierc, überschreibt aber Berns Ansicht ihrer Obrigkeit. Bern
wünscht, daß zum Trost der cnnctbirgischcn Unlcrthancn etwas vorgenommen, und daß die drei Bünde ersucht
werden, daö Commercium mit Schwaben aufzuheben. Zürichs Gesandtschaft berichtet, was man wegen des
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ersten Punctcs an den venetianischcn Residenten habe gelangen lassen; für den zweiten hat, sie keine Instruction,

5» 1, I». Da der Badcncr-Congreß beendigt und die fraucnfeldischc JahrrechnungStaqsatznng gut abgelaufen

l«, so stellt Zürich den Antrag, ohne ferneren Anstand die Garnisonen zu Rorschach, Wylnund Bvemgartcn zu

entlassen oder die zu Rorschach und Wyl auf hundert Mann von jedem Stand zu rcdueicrcn, zülnal da

vön Wyl und BrctngMten EupplicalionSschreibcn dafür eingekommen seien. Zürich glaubt dltrch diose MUß?

regel den Abt zu bessern Gedanken zu- bringen, die Untedthanen zu mehr 'Liebe und Treue aufzu¬

muntern und hinsichtlich Bremgarteils den katholischen Orten Anlaß zu Klagen bei den hohen Machten

ZU benehmen.- Nach Bremgarten könnte ein Repräsentant geschickt werden oder der Landvogt der untern

freien Aemter daselbst residieren; die Abt-sanctgallischcn Lande könnten von den Angrenzenden beobachtet werden.

Bern hält die Entlassung der Garnisonen für unzweckmäßig, da der Abt leicht in seine Lande eindringen

tonnte, und die Katholischen sich nicht scheuten, öffentlich zu sagen, sie wollen und können nicht beim Aaraucr-

Frieden bleiben; Bremgarten sei nicht in Sicherheit gestellt, so lange mit dem Abte kein Friede sei; daß aber

Bremgarten sicher werde, sei wichtig wegen der Communication. Zudem würden die hohen Mächte den Abt oder

katholischen Orte, »venu dieselben eindringen würden, beschützen und diejenigen als angreifende Feinde erklären,

welche dieselben wieder verdrängen wollten. ES trägt darauf an, die Garnisonen zu belassen, wenigstens bis

riue Antwort von Churpfalz und Württemberg eingelangt sei, oder bis man erfahre, wie das abgelassene Schreiben

aufgenommen worden sei. Zürich empfiehlt seinen Vorschlag nochmals; Bern legt Protestatio» ein; Zürichs Gesandt-

fchaft nimmt dieselbe nicht an und ersucht die berncrische. bei ihren Herren und Obern ihre Gründe nachdrücklich zu

stcundieren. 8 2. r. Bern frägt an, 1) ob nicht mehrere Mittel zu Erleichterung der Ausgaben beider Stände

in den Abt-sanctgallischen Landen aufzufinden seien, da uistcr Nndernt Vcki Entdeckung eines GeldzinSrodcls von

"chtM fl. geredet worden. Zürich antwortet, daß eine Kommission mit Nachforschungen beschäftigt sei. 2) Ob es

nicht an der Zeit wäre, die Gefälle der äbtischen Ministri zu Händen beider Stände zu beziehen. Die Frage

wird bejaht, sowie auch die Abschaffung dieser Ministri beschlossen; die Art -der Ausführung wird den Obrig¬

keiten überlassen. 3) Ob eS nicht passend wäre, nochmals die Huldigung in der cibtischen Landschaft auszu¬

nehmen; Zürich findet es unnöthtg, Bern referiert. 8 4. «I. Es wird aus BernS Antrag beschlossen, den

Toggeiiburgcrn anzuzeigen, daß die äbtischen Gefälle in und außer dem Tvggcnburg, ausgenommen die gericht¬

lichen Bußen, zu Händen beider Stände werden bezogen; die daran Hangenden Beschwerden aber davon entrichtet

werden. 8 5. v. Betreffend das cucnzischc Streitgcschäft will Bern den Euenz, wenn er weitere Ansuchung

an seine Gegenpartei zu haben vcrmcine, vor den cvmpctcnten Richter, d. h.nach St. Gallen weisen mit dem Bei¬

fügen, wenn diesfalls etwas Widriges vorgenommen werden sollte, beide Stände vielleicht mißbclicbige Maß¬

regeln ergreifen würden. Zürich null es bei der an Toggeuburg abgelassenen Verabschiedung bewenden lassen.

8 5V) f. Die Evangelischen zu Lichtenstcig klagest, daß ihrem AmtSschullheißc» nicht der Rang, welchen er

bisher gehabt, gelassen, daß ihre bürgerlichen Landräthe von ihren bisher in der Commission, der Appellation

Und zum Thcil auch im Landgerichte eingenommenen Stellen widerrechtlich entsetzt, daß bei der RegimcntS-

bcsetzung vom 17. October 1714 eine AuSstandSform wider bisheriges Herkommen gebraucht worden sei; ferner

daß die Katholischen zu Lichtensteig „die Klauen in alle Wege hervorlasscn, um die Evangelischen zu ergreifen."

Es wird beschlossen, den Landrath beider Religionen zu ermahnen, bei der Vermittlung vom Mai 1713 zu ver-

*) Als die Gesandten Zürichs abgereist waren, wandte sich Knmz personlich an die, Gesandten von Bern. Diese wären der

Ansicht, eä könnte den Intendanten nochmals insinniert werden, compromissorio zu Erfahren; falls Güte nichts oerfange,
einen rechtlichen Spruch zu thun, von welchem die Appellation an die beiden Stände osscic stehe.
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bleiben sowohl in Beziehung des Schultheißenrangs, als der Besetzung der Tribunalien, und von der herkömm¬

lichen Ausstandsform nicht abzuweichen. 8 6. K. Zürich wünscht baldige Berichtigung der Kriegsrechnungen;

Bern hat dazu schon Einige committicrt und verspricht Beschleunigung. 8 7. I». Zürich wünscht eine noch¬

malige Beisteuer für den Bau der Kirche zu Neustadt-EbcrSwald in der Mark Brandenburg, für welche Basel,

Schaffhausen, St. Gallen, Mühlhaufcn, Genf u. a. bereits Beitrage gegeben haben, welche aber noch nicht

hinreichen, und will noch 1l)0 Rthlr. geben. Bern nimmt es all lokereulliiin.
Man .sehe auch im Abschnitte HerrschastSangelegcnheiten:

Landgrafschast Thurgau.
Ärt. 684. Localis.

Rheinthal.

Art. 472. Personelles.

Grafschaft Baden.

Art. 177. Judikatur- und Competcnzconflicte. Art. 401. Locales. Art. 419. LocaleS.
Art. 4M. Locales.

Rappcrschwyl und dessen Hdse.
Art. b. und 6.

Abt-sanct.gallische Lande.

Art. 2. Organisation der Administration.

s«.
Couferenz der V katholischen Orte.

Weggis, 20. November 1714.

lStaatSar»,» Lnc-rn.l

Gesandte: Luccrn. Beat Franz Balthasar, Landvogt, des innen, Raths; Franz Ludwig Pfyffer, Spend¬

herr, des innen, Raths. U r i. Joseph Anton Püntii,er von Braunberg, Landshauptmann und Landammann; Karl

Alphonö Beßler von Wattingen, Alt-Landammann und Pannerherr. Schwpz. Sebastian Würner, Alt-Land-

ammann. Obwalden. Johann Konrad von. Flüe, Alt-Landammann. Nidwaldcn. Beat Jakob Leu,

Landau,mann. Zug. Beat Jacob.Zurlauben von Gestelenburg, Ritter, Landöhauptmann und Ammann;

Gallus Letter, deö Raths.

Durch ein Ediet von, 3i>. Oetober war gemeine Eidgenossenschaft von Mailand wegen der an cinigen

Orlen Deutschlands unter den Menschen grassierenden Seuche verbannt worden. Gegenwärtige Konferenz

wurde von Luccrn zusammen berufen, um über Mittel zu berathen, wie dieses Ediet abgcthan oder gemildert

werdet, könnte. Nach abgelegten Curialien vereinigt n,gn sich dahin, dem Magistrate von Mailand von Seiten

der demselben zunächst gelegenen Orte schreibet, zu lassen, daß in, Hinblick auf frühere bei dergleichen Fällen

z. B. 1585 ergriffene Maßregeln dieses Ediet befremde, zumal da in weit gefährlichem Zeiten nicht zu solchen

Ertremitäten geschritteil worden sei, demselben Kcnntniß von den hicrfeits getroffenen vorsorglichen Anstalten zu

geben und aus eine freundliche Besprechung anzutragen; alles unter Ratisicationövorbchalt. 8 1- I» Lucern

legt ein kölligliches Schreiben aus Madrid, vom 22. Oetober vor, in welchem der König seine Hcirath mit

der Prinzessin von Parma, Elisabeth Farncse, den katholischen Orten anzeigt; ferner die Proposition des spa¬

nischen Borschafters, Markgrafen Bcretti Landi, welche derselbe zu Händen aller mit Philipp V. verbündeten

katholischen Orte zu Luccrn bei offenen Rathöthürcn Tags zuvor vorgetragen hatte. Dieselbe soll de» gnädigen
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Herren überbracht werden. 8 2. v. Die Gesandtschaft Lucernö berichtet von einer „Compagnie Heiden," welche

stch in den obern Aemtcrn umhertreibe; der gemeine Amtmann mochte beauftragt werden, dieses unnütze Volk

durch ein Mandat „abzuschaffen". Zug meldet, daß eS bereits dieses Gesindel aufgefangen und auf die Gren¬

zen gegen das Oberland habe führen lassen. 8. 3.

57.

Conferenz von Zürich und Bern.
Aarau, 8. bis 1.5. Januar 1715.

^Staatsarchiv Zürich»!

Gesandte: Zürich. Johann Jakob Escher, Bürgermeister; Johann Heinrich Hirzel, Statthalter und dcS

Raths. Bern. Albrccht von Erlach, Alt-Vcnner und des Raths; Christoph Steiger, Seckclmcistcr welscher

Lande und deS Raths.

Auf den Antrag Zürichs, daß die Garnisonen zu Bremgarten und in den äbtischcn Landen reduciert

werden möchten, erklärt sich Bern dahin, daß es zu einer Reduktion unter der Bedingung stimme, daß vorher

durch eine ansehnliche Abordnung in den äbtischen Landen die Huldigung vorgenommen werde; die Huldigung

VrcmgartcnS wird nicht für nothwcndig erachtet. Zürich willigt in die nochmalige Huldigung der äbtischcn

Lande ein, obschon es die Nothwcndigkeit derselben nicht einsieht. Unter Ratifieationsvorbehalt wird die Art

Und Weise der Huldigung festgesetzt: jeder Stand schickt eine doppelte Gesandtschaft auf den 31. Januar nach

Wyl; diese stellt die Intendanten hochobrigkeitlich vor. Die Huldigung findet auf den gewohnten Plätzen der

Jmmediat-Lande statt, die thurgguischcn Unterthanen aber huldigen im Thurgau; festgesetzt wird ferner das

Eonvocationsmandat, die Eidesformel; bei der Anrede soll den Leuten die Zufriedenheit mit ihrer bis¬

herigen Aufführung bezeugt, die Ausspendung der Siechengutszinsen angezeigt und die Rcduction der Gar¬

nisonen in Aussicht gestellt werden. Endlich sollen auch Deputationen von Appenzell, Stadt St. Gallen

und Toggenburg bcschieden und dieselben zu treuem Aufsehen „erfordert werden." 8 2. I». Da der bei jüngster

Regimentsbesctzung in Toggcnburg erregte Streit betreffend 1) die Entsetzung der bürgerlichen Landräthc von

den Stellen, welche sie in den Tribunalicn gehabt; 2) den Amtsschulthcißenrang und 3) den damals beobach¬

teten unförmlichen Ausstand durch die von Zürich und Bern erlassenen Schreiben nicht gehoben wurde, werden

Abordnungen von gemeinem Landrath, von der evangelischen Gemeinde und von den Katholischen zu Lichten-

sieig nach Aarau bcschieden. Unter Ermahnung zur Eintracht wird den Abgeordneten ein Gutachten folgenden

Inhalts zugestellt: 1) Die entsetzten bürgerlichen Landräthe sollen wieder eingesetzt werden und zwar so, daß dic-

Nnigcn, welche an deren Statt erwählt worden, nach dem Ermessen des Landraths entweder als Ucbcrzähligc

behalten oder bis auf sich ergebende Vacanzcn hin bei Seite gestellt werden. 2) Der Amtsschultheiß soll, da er

bießmal weder in dem Commissions- noch Appellationörath den Beisitz hat, vor denk Commissionörath der Stadt

Lichtcnsteig in denjenigen Tribunalien und Versammlungen, wo sich dieselben bei einander befinden, den Rang

haben, hingegen der Commissionsrath dannzumal dcS Amtsschultheißen Platz einnehmen; 3) die neuerlich auf

die Bahn gebrachte Ausstandsform soll unterlassen werden. 8 3. v. Zu Händen des gemeinen Landraths wird

Wen diesen Ausschüssen insinuiert, die nach Wyl und St. Gallen gehörigen Gefälle verabfolgen zu lassen. 8 A

Die Pfarrei Henau und Nicderglatt, auf welche Sulzer von Winterthur gewählt worden, soll denselben
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behalten. Jsclin auö dem Glarncrland, durch dessen Ankunft im Lande Jcktriguen erregt worden waren, wird

dem Panncrherrn Bosch zur Berücksichtigung auf die vacantc Pfründe zu Cappel oder Tägersckrcn empföhle»,

jedenfalls könnten aus jenen beiden Gemeinden nicht zwei Pfarreien "gemacht »verde». 8 5/ «« Wegen des

cucnzischcn ProcesscS im Toggenburg übcrgiebt Panncrhcrr Bosch ein Memorial. Da aber beide Stände hier»»

schon früher daö Nothwendige verfügt haben und die Gesandten ohne Instruction sind, läsit man es einsaß

dabei bewenden. 8 6. l. Die evangelische Bürgergcmeindc zu Lichtensteig bringt Beschwerden gegen den alters¬

schwachen Decan Heidclin vor. Die Gesandten ermahnen die Abgeordneten der Gemeinde, mit dem Greift,

der schon vierzig Jahre dem Lande gedient, Geduld zu haben, gegründete Beschwerden aber vor vcn Spnodus z»

bringen. 8 7. Auf Zürichs Anbringen wegen nunmehriger Berichtigung der Steuer an die ueuerbautc Kirch'

zu Ncustadt-EberSwald in Brandenburg, erklärt Bern nicht instruiert zu sein, will aber seiner Obrigkeit Mei¬

nung schriftlich anzeigen. 8 12. I». Das Stcuerbcgchrcn der reformierten Gemeinde zu Fürth wird auf dft

erste evangelische Zusammenkunft ausgestellt. 8 13. I. Bern berichtet, daß der König von Frankreich StK»

Und Grafschaft Neuenburg in den badischcn Friedensschluß nicht »volle eingeschlossen wissen aus Gründe»,

welche der Ambassador in einem Schreiben an Bern (29. Dec. 1714»H angegeben habe. Da nun dicß Hochs»

bedenklich erscheint und Bern an der Conscrvation dieser ihn» zunächst gelegenen und vcrburgrcchtetcn StK»

und Grafschaft fo»vohl wegen der Religion, als wegen ihrer Lage sehr viel gelegen und auch das evangelisch'

Interesse dabei bethciligt ist, so ersucht es Zürich um seinen Rath. Zürichs Gesandtschaft will das Angchörtc'ihrc»

gnädigen Herren und Obern hinterbringen und spricht die Meinung aus, daß, »venu ein wiederholtes Ansuche»'

um Einschließung in den Frieden bei dem französischen Ambassador erfolglos sei, Stadt und Grafschaft Neuen¬

bürg sich an den König von Preußen wenden sollte und Bern seine Empfehlung mit allcm Nachdruck beifüge»

möchte, in der Hoffnung , daß der König das „redressicren »verde, daran cS erwisidct.8 18. Ii. Bern wffft-

da die -gesummte Eidgenossenschaft in den ntrcchtischcn Friedensschluß zwischen'Frankreich, England und Holla»»

nicht eingeschlossen worden, jetzt aber der frühere „Stein des Anstoßes" weggeräumt sei, nachdem die säm»'»'

tichen katholischen Orte zu dem CongratulationSschreibcn an England Hand geboten hätten, die Frage auf, ^

es jetzt nicht'zwrckmäßig'wäre, daß aU Frankreich von' gesummter Eidgenossenschäft, ai» England und Hollaift

von den evangelischen Ständen das'Ansuchen um Einschließung in den Frieden gestellt »verde. Zürich niiitB

diesen Antrag ->d reteranckum. 8 19. I. Bern fragt ferner an, ob es nicht zweckmäßig sein möchte, de»

König von Schweden wegen glücklicher Zurückkunft in sein Land »nid Reich zu beglückwünschen und ihm .;»»'

gleich das evangelische Wesen' zu empfehlen. Zürichs Gesandtschaft trägt Bedenken, weil weder dem jetzige»

») In diesem Schreiben sagt her Ambassador unter Anderm: Vaus qenvos. Ksxn. 8mx»v»rs, jusgn'ü >.v ja»r >»
pvint. ests question des tzeuscliastelois, quo le rai peut, vmisWrvr ramm«! vo» eombourgopis vu evulliös sivo^
vanlös, nlsis nullement ramme «Ist lidrv, puisqu'N rvvvnnöit ün xranä Hlonanchv»nur «an Souvvrsi«. 871 ei»
vrdy «>uo dleukrligstel«it tniijaiies est«- ivxinnl«! ramme nllie au roslliv, guest re gud peut dammidvi- d «v-intaxe
et «i l'euziv i-reiioit ü sos babitims >le se üounvr un nouvenu tteliek, van« juxe« Inen «>ue 8» K«je«tv vst livk
just« pour 'eseoutei-'ä'initi'e« insliinr.es «jue eelles <>u! lnz' vieinliaut de In >>nrt du kox de Niussv rvronnu p»r.»
psix «l'vtrevlit »an «eulement Vomtv de bieukvkastvlet de Vallanxinzmnis llo>, ev gui n'estait pns »vnnt celte
jinix. sS.taatSgrch, Bern. Nencnburgerbncher 11. S. lidU.j

«) Nach einem Schreiben des, Königs von. Preußen, svvm.^.2, Januar 171oj hatte.derselbe bsteits dem Baron Kniphausen »»
Paris den Auftrag gegeben, die Einschließung Neuenbürgs in den Frieden zllbetreibeil;'denselben Austrag hatte auch
?lbgeordnctc Großbrittaniens, Eomtc de Stair. Neuenbürg»oird aufgefordert, einen 'woblnntcrrickteten Abgeordneten Z»'
UnterstützungKniphauseirs nach Paris zu senden. (Staatsarchiv Bern. Steiienburgerhücher11. G. tzüv.j
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Mn». ...ch -w-m s.w.. B°-sw..». M K-°». w.«„ s«. mW d->^-
« 2». I. Der holländische Envoyb zu Wien, Hamel Bruynrnk hatte an ^rn

Abt-sanctgallischen Frieden erlassen. Bern wünscht mit Zurech sich über der ^an c gemeinsameZürich überlä es Berns Klugheit, mit Benutzllng der Aeten eine Anüvort adz s e »nd das

Interesse darin zu empfehlen. 8 21. .... Zur Liquidierung der Kriegsrechnung ^ M ^

nach Aarau auf den 20. Februar vor. Bern referiert. (Die Konferenz kam "chtzu ^ ^ .g ^ungvon Pomare in Piemont berichtet vo.e dem guten Zustand der p^unnüchlchen Ke chM '

der Obrigkeiten hin werden ihm von beiden Ständen 4> Thaler " ^ ^

wenigen Biitteln seine gefangenen Glaubcnsbrüder bestmöglich,t unterstutzt he e. 8 . eidgenössi-

Mctzger in-Zürich beschwert sich durch einen Abgeordneten, daß ungeachtet er arnu e e . - des Mast-Ich.» .»»»!. d »..« ..uM-lm» ..... d... M-w-n

»I.« z..,s,b-.. Fmch d.- B«w°,d.. B-... »« Odm. d.. S.,ch° -«ei.»'.».

Man sehe auch im Abschnitte 5^errschastSangclcgcnhc>tcn:

Landgrafschast Thurgciu.

Art. 698. LocaleS.

Rheinthal.
Art. 473. Personelles.

Grasschast Baden.
Art. 402. LocaleS.

.. 403. „

Nnt er e freie Acmt er.

Art. 161. Obrigkeitliche Lehen.
„ 163. » --

Rappcrschwhl und dessen Hdse.
Art. 7. 8. 9.

Abt-sanctgallische Lande.

Art. 3. Organisation der Administration.

Art. 653. LocaleS.

Art. Hg
. 318.

Art. iig.
° 127.

Archiv.'
Kirchensachcn.

Abzug, Fnll, Ehrschatz.
Jndicatur- u. Competenzconslictc.

Art. 420.
436.

LocaleS.

Art. 203. Personelles.

38.

Conferenz der katholischen Orte nebst der Republik Wallis.
Luccrn, 18. bis 25. Februar 1715.

1TtaatSa>-ch>» Liiccrn i,»d GlariiS.1

Gesandte: Lueern. Franz Lorenz von Flcckcnstein, Schultheiß und Venncr; Jakob Balthasar, Alt-

Schultheiß und Ben»er; Beat Franz Balthasar, Alt-Pfundzoller, alle des innern Raths. Uri. Joseph Anton

-süutincr von Braunberg, Landammann und Landöhauptmann; Karl Alphons Beßlcr von Wattingcn, Alt-

ündammann und Pannerherr; Karl Franz Schmid, Scckclmeister. Schwyz. Gilg Christoph Schorno, Land-

w»»,ann; Franz Mettlcr, Siebncr und dcS Raths. Obwaldcn. Niclaus Jmfcld, Landammann und Pan-

verhcrr; Johann Konrad von Flüe, Alt-Landammann. Nidwaldcpt. Beat Jakob Leu, Landammann und

^andshauptmann; Johann Jakob Ackcrmailn, Ritter, Statthalter und Landshauptmann. Zug. Beat Jakob

^Urlauben von Gcstclenburg, Ritter, Ammann und Landöhaliptmann; Clemens Damian Weber, Ritter und

^ Raths. Glarus. Jakob Gallati, Landammann. Frciburg. Johann Peter Boccard, Schultheiß;10
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Niclcmö Vondcrwcid, des Raths und General. Solothurn. Johann Jakob Joseph Glutz, Ritter, Stadt-

venncr; Hieronymus Sury, Scckclmcister, beide des geheimen Raths. Appenzell. Johann Martin

Gcygcr, Ritter, Landammann der inncrn Rhoden. Wallis. Christian Rotten; Johannes Stephan Allel,

Pannerhcrr des Zehntens Lenk.

». Nach abgelegten Curialicn wird das Project'-) deö mit Frankreich zu erneuernden Bündnisses verlesen;

über jeden Punct wird reiflich consultiert. Vor Allem wird vom französischen Ambassavor gewünscht, daß im Proö-

mium gesagt werden möchte, daß „diese pündtnuß zu Schuß, Schirm und Bewahrung der Personen, Ehren,

Königreichen und Landen beider Thcilcn uffgerichtet sey"; sonst möchte dieses Bündniß von andern Fürsten

und Potenzen leicht zu nicht geringem Schaden der Eidgenossenschaft für eine Offensiv-Allianz ausgedeutet wer¬

den. Als Resultat der Bcrathung über die einzelnen Punkte werden «Ilemarguo«» aufgesetzt und de>»

mit einem Beglaubigungsschreiben vom französischen Botschafter versehenen in Luccrn anwesenden Gesandtschafts-

secrctär, de la Martiiticrc durch vier Gesandte übergeben, nachdem zuvor alle Gesandten, ausgenommen die

von Glarus, Freiburg und Solothurn, sich erklärt hatten, das Bündniß ohne weiteres Bedenken erneuern zu Woltem

Die genannten Orte erklären sich auch für Erneuerung, aber unter Ratificationövorbehalt ihrer gnädigen Herrcil

und Obern. Lucerns Gesandte müssen noch Instruction einholen. Nachdem sie dieselben erhalten, erklären sie,

„daß, weilen doch die übrigen Stand diese Pündtnuß nit für absolute verewiget ansehen, indcmc sie nach Ab¬

sterben des ersten Successoris Jhro dcrmahlcn glorwürdig regierenden königlichen Majestät bei jeder Cron-

„ändcrung wiederum werde bcschwvhren und denen Zufällen remcdicrt werden, da dann jeder Thcil, wan solche

„Rcmcdur nit zulänglich geschehen würde, darvon resilieren könnte, als sehen ihre gnädigen Herren und Ober»

„auch gcwillct, wann obbcdeutctc Kam-n-gues von Jhro Ercellcnz placidicrt werden, zu Erhaltung der so

„nothwendigen Einigkeit sich von den übrigen l. Orten nicht zu söndern, sondern die Erneuerung der Pündt-

„nuß auch einzugehen". Einige Puncte der kemargues werden vom französischen Botschafter angenommen,

andre nicht. Es geht deßwcgen noch ein Memorial an denselben ab, in welchem auch zugleich andre Anliege»

der katholischen Eidgenossenschaft niedergelegt sind. Solothurns Gesandtschaft verlangt, daß in den Abschied

gesetzt werde, es habe vcn Antrag gestellt, daß der Artikel, betreffend den freien Paß, möchte eingesetzt werde»

in Weise und Form, wie er dem Bündnisse von 1663 eingerückt sei, während die übrigen Gesandten, um alle

Difficultätcn zu vermeiden, keine! Aenderuug machen wollen. 8 1. I». Dem französischen Botschafter wird

überlassen, nach Rücksprache mit dem am weitesten entlegenen Stande die Zeit der Beschwörung des Bündnisses

zu bestimmen. 8 2. e. Auf die Anfrage des französischen Botschafters, ob er die angefangene Negotiatio»

wegen der Rcunion gesammter Eidgenossenschaft fortsetzen soll, wird geantwortet, „daß solches wohl ein erwünsch-

„lichcs Wcrkh wäre, und weilen sowohljjdiese Negotiation, als die Erneuerung der Pündtnuß die Restitutio»

„der katholischen Orten zum Absehen hat", möge der Botschafter alle Mittel zu derselben baldigen Erhaltung

ankchrcn. 8 3. ,1. Zu gleichcrZZcit wird beschlossen, denselben für die Hauptleute des abgedankten pfyfferische»

Regiments und für die nochZin Frankreich befindlichen Officicre um Verwendung anzugehen, welche, mit Billcts

auf der m->i«an ckv vills ausbezahlt, lmit großem Verluste ihre Compagnicn in baarcm Silber ausbezahlen

müssen. (In dieser AngelcgenhcitHvurdcn zugleich Schreiben an den König und an den Herzog von Maine

») Das von du Luc vorgelegte Projett dieses Bündnisses steht abgedruckt in Zellwegers Geschichte der diplomatischen Verhältnisse
der Schweiz mit Frankreich. Bd. I. 2. S. 244 fs.
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abgesandt.) § 4. Da in dem Projcct der VundeSerneuerung dahin gestrebt wurde, daß allen in den fran-

zvstichcn Diensten eingeschlichenen Mißbrauchen abgeholfen werde, so wird dem Abschied beizusetzen beschlossen,

daß auch die Orte denjenigen Mißbrauchen, welche von Seiten der eidgenössischen Obersten und Obcrosficicre

ungeftthrt worden, bestmöglichst zuvorzukommen nicht unterlassen werden. 8 5. t. Ein päpstliches Brcvc und

riefe von Cardinal Albano und Abbate Giuliani zeigen an, daß Giuliani als Agent der katholischen Eidge¬

nossenschaft admitticrt sei. Es wird dem Papste gedankt, besonders auch „wegen seiner Recommendation bei

»den höchsten Häuptern der Christenheit", und ihm die eidgenössische Katholicität empfohlen. Den beiden An-

wird ein Gegcncompliment gemacht. Dem Stadtschreibcr von Lucern wird aufgetragen, Giuliani zu

reiben, baß unter jetzigen Umständen „die löblichen Orte den großen Pracht und kostliche Aufführung gar

„nicht verlangen". Jährliches Einkommen 120 Dublonen. Um Klagen der Nuntiatur zu vermeiden, soll nie¬

mand, welcher zu Rom Angelegenheiten zu besorgen hat, gcnöthigt sein, sich an Giuliani zu wenden. Freiburg

^>n»it nicht zu jenen Schreiben, da es die Aufstellung eines Agenten überhaupt nicht billige. Auf Vorstcllun-

M der übrigen Gesandten nimmt der Gesandte die Sache all leloroiillnm. Bei nächster Zusammenkunft soll

ur Giuliani eine Instruction bcrathen werden. 8 6. K. Die mit Spanien verbündeten Orrc beschließen, den

lpaniichc,, Botschafter, Berctti Landi, an das noch immer unerledigte Ansuchen vom 2l). Dcccmbcr 1713 um

^r Gigling der kraft Kapitulation den verbündeten Orten 'versprochenen Subsidicn zu erinnern. 8 7''). I». Die

»'»g bcs CommcrciumS mit Mailand wird zur Sprache gebracht, jedoch wird nicht befunden, daß etwas zu

^übui sein würde. 8 ll. I. Uri empfiehlt Sorgfalt und Strenge in Handhabung der wegen des „ViehprestcnS"

^gnffenen Maßregeln namentlich in Beziehung auf Ausstellung von Attestaten und berichtet, daß eS die Durch-

ber Häute völlig verboten habe. Die solothurncrische Gesandtschaft gicbt beruhigenden Bericht über die auch

untern Vogtcicn „eingerissene Strafe" und über die dagegen getroffenen Maßregeln. 8 10.

Man sehe auch im Abschnitte HcrrschastSangelcgenheitcn:

Landgrafschaft Thurgan.
Art. 705. Localcs.

Nheinthal.
Art. 82. Landammann.

Lauis.

Art. 302. Postwcsen.

3?>.

Konferenz von Zürich nnd Bern bei Anlaß der eingenommenen Huldigung von den
Unterthanen der Abt-sanetgallischen Lande.

Wyl und Kloster St. Gallen, 8. Februar bis 2. März 1715.

^Staatsarchiv Zürich.Z

Gesandte: Zürich. Johann Heinrich Hirzel, Statthalter und des Raths; Johann Kaspar Eschcr, dcS

^oßen Raths und Eraminator. Bern. Albrccht von Erlach, Alt-Vcnncr und des Raths; Johann Jakob
"wer, Ritter, des großen Raths und Alt-Landvogt zu Lausanne.

) At x. sindel sich nicht im Glarncreremplare.
10«
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Zweck dieser Konferenz ist die Einnahme der Huldigung in den äbtischen Landen, die Einrichtung der

Administration und die Reduction der Garnisonen.

t». Sämmtliche Pfalzräthc zu Wyl, der kleine Rath, ein Ausschuß des großen Rathcs, des Gericht

und der Bürgerschaft becomplimenticrcn die Gesandten auf der Pfalz zu Wyl. Die Bürgerschaft klagt über

den Schaden, welchen ihnen der Prälat zu Fischingen durch die von ihm prätendierte Wochenmarktsgerechtigkeit

zu St. Margarethen oder Sirnach zuzufügen sich bemühe. Die Gesandten versprechen, dieses Ansuchen ihre»

Ständen mündlich zu hinterbringen. 8 1. I». Baron von Ramschwag kommt mit dem Gesuche um Beschleu¬

nigung des cuenzischcn Prvcesses ein. Es wird ihm geantwortet, es bleibe bei demjenigen, waS beide Stände des¬

halb ihrem Intendanten geschrieben. Dem Intendanten wird Beschleunigung des Prvcesses aufgetragen, sowie auä

daß er dem Baron anzeige, daß er durch sein Betragen, auf welches man vigilicren werde, keinen Anlaß gebe»

möge, ihm das Land gänzlich zu verbieten. 8 6. v. Die Garnison zu Rorschach wird den 26. Februar vo»

36t) auf 60 Mann, die zu Wyl von 150 auf 12 Mann reducicrt. Der Garnisonsprediger zu Rorschach soll

entlassen, das tägliche Morgen- und Abendgebet durch taugliche Soldaten gelesen werden; die deutschen Sol¬

daten sollen in der Nachbarschaft zur Predigt gehen, die welschen in St. Gallen; die Scelsorge wird dem Pfarre»

in Heiden anvertraut. Den beiden Ständen wird anhciin gestellt, den Prediger zu Wyl zu entlassen und

dem Kommandanten zu Rorschach eine Instruction zu Heben. Die Mannschaften zu Rorschach und Wyl sollen vo»

den Landvögten auf gleichem Fuß bezahlt werden. Der übrig bleibenden Mannschaft soll das Land das Lich-

tergcld bezahlen. 8 11- Den Antrag Zürichs, die Garnison zu Brcmgartcn zu rcducicren, nehmen Berns

Gesandte auS Mangel an Instruction »ck r<ztm-vlläu»i. 8 12. < » Um die Abt-sanctgallischen Lande sicher Z»

stellen, beschließen beide Stände, eilte gewisse Anzahl Völker aufs Piquet zu stellen, im Kloster St. Galle»

immer einen erklecklichen Vorrath an Getreide zu halten und Appenzell Außcrrhoden und die Stadt St. Galle»

zu getreuem Aufsehen zu ermahnen. Letzteres geschieht in einer den 21. Februar mit Abgeordneten dieses

Standes und dieser Stadt gehaltenen Conserenz. Dem Landvogt im Rhcinthal wird angezeigt, wie er sich z»

verhalten habe, daß seine Amtsangchörigen im Nothfallc das Ihrige zu leisten im Stande seien. 8 13. Di»

dem Baron von Thum und dessen Sohne interdicierte Habe wird auf das Ansuchen jenes frei gelassen. 8 21

K. Eine Reklamation um Schadenersatz für Raub wird abgewiesen. 8 30, eine andere wegen Plünderung nach

der Capitulation all rekoraiulitm genommen. 8 31. I». Abgeordnete vom Landrath im Toggenburg und von der

Stadt Lichtensteig wcrden nach Wyl beschicken. Den erstem wird einerseits versichert, daß man das thun werde,

was zu „Aufnehmen und Conscrvation" der sanctgallischcn Unterthanen gereiche; andrerseits wcrden sie aufge¬

fordert, auf ihre benachbarten Lande ein wachsames Auge zu haben. Die Abgeordneten sagen das zu. Ferner

wird gegen sie geahndet, daß sie der von Aarau aus an sie ergangenen Aufforderung, die dem Hof Wyl gehö¬

renden im Toggcnburg liegenden Gefälle zu verabfolgen, nicht nachgekommen seien. Die Abgeordneten wünsche»

dieselben behalten zu können, um aus diesen Mitteln die Unkosten zu bestreiten, welche die Anstalten für das

getreue Aufsehen erheischen. Drittens wird ihnen anempfohlen, auf Mittel bedacht zu sein, die Strcitigkcitc»

zwischen dem Landrath und den Evangelischen zu Lichtensteig abzuthun. Die Abgeordneten des Landraths aber

berufen sich auf den Hauptverglcich von 1710, die Erläuterung von 1711 und auf das vom Landrath de»

24. Januar 1715 an Zürich und Bern abgegangene Schreiben, die Katholischen von Lichtcnstcig auf ihr z»

Aarau eingegebenes Memorial. — Abgeordnete der Evangelischen zu Lichtcnstcig stellen das Umsichgreifen der

Animosität und Uneinigkeit im Lande, die Hintansetzung der herkömmlichen Hebungen vor, und beschweren sich

über das, was bei jüngster Regimentsbesetzung vorgegangen sei, sowie über die Benachtheiligung des evangelischen
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Interesses; sie bitten um Abhülfe, da man aus Unzufriedenheit mit dem dcrmaligcn Regiment mit der bedenk¬

lichen Absicht umgehe, eine Landsgcmeindc zu versammeln. Die Sache wird ack lolerenckum genommen. —

Abgeordnete von Thurthal, St. Johann, Hemberg und Petcrzell klagen, 1) daß ihnen die Rechnungen um die

Schulden und Anlagen des Landes nicht mitgethcilt werden, 2) über die Entsetzung der Landräthe von ihren in

de» Tribunalicn gehabten Stellen, 3) über die bei jüngster Regimcntsbcsctzung beobachtete ungewohnte Aus-

üandssorm. Die Abgeordneten des Landrathö erklären, die Rechnung spccificicrlich den Landräthen und den

^uchchüsicn der „Gcgencn" inittheilen zu wollen. Gegenüber den wohlmeinenden Vorschlägen der Gesandten

ü»d sie in Beziehung auf 2 und 3 unbeweglich und schützen ihre präeise Instruction vor. Die Sache wird

daher den gn. Herren und Obern referiert. 8 44. >. DaS Gossaucramt wünscht Berichtigung der über die

Garnison im Schloß Obcrbcrg ergangenen Unkosten. Den toggenburgischcn Abgeordneten wird deren Be¬

zahlung überlassen; diese wünschen aber, da sie damals zu beider Stände Diensten gestanden, daß dieselben aus

dm Gefällen bezahlt werden möchten. 8 45. Ii.» Ein Ausschuß aus dem Hofmeister-, Rorschacher- und Obcr-

dmgeranit überreicht ein Memorial von 22 Punkten. Die Gesandten stellen ihm ein Gutachten zu, welches

dm Genehmigung der Obrigkeiten unterlegt werden soll. (Die verschiedenen Punctc desselben sind auf die ver¬

schiedenen Rubriken der Verwaltung vertheilt.) Die bei manchen Beschwcrdepunctcn bctheiligte Stadt St.

allen weist ihre Rechte durch Dokumente nach. § 48. I. Eine Deputation von Wyl übcrgicbt eine Suppli-

^ wnöichrift, vierzehn Punctc enthaltend z sie wird »4 rolcnuiulum genommen. 8 48. i«. Eine Deputation

m Stist-sanctgallischen Angehörigen im Thurgau aus der Vogtei RomanShorn, Summcri, Rcuchlinsberg, Rogg-

lnyl und Sittcrdorf suchen um Rückgabe der ihnen vom Fürsten unmittelbar vor der Belagerung zu Wyl abge¬

nommenen Waffen. Ihr Begehren wird den h. Obrigkeiten hinterbracht. Eben dieselbe bittet, die Gericht-

krci Summen wieder mit einem Bürger von Summen oder einem andern dem Stift Angehörigen aus

dun thurgau zu besetzen. Der Intendant wird beauftragt, darnach zu trachten, die Sache zu redressicren. 8 5t).

Bern erklärt an die Verehrung für Jahier von 40 Thlr. 20 Thlr. beitragen zu »vollen. 8 51.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangclegenheiten:
Landgrafs chaft Thurgau.

Art. 695. LocaleS. Art. 704. LocalcS.
Grafschaft Baden.

Art. 278. Judicatnr- und Competenzconflicte. Art. 319. Kirchensachen.
Abt-sanctgallischc Lande.

Art
^ Organisation der Adminiftrat. Art. 43—46. Justizsachen. Art. 63. Zollsachcn.

-x ^midvögte. „ 48. „ „ 64. Salzsachen.
" Huldigung. „ 51. 52. Armcnverpflegung. „ 69. Kircheusachen.
' ^^^-35. Einsassen und Erwerb von „ 55. Waisen und Waisenvögtc. „ 75—78. Locales.

Grundbesitz durch Fremde. » 56. Anlagen. „ 38. 89. Personelles.
' ^-41. Justizsacheu.

Conferenz der katholischen Orte und der Republik Wallis.
Solothurn, 27. bis 30. April, 2. bis 10. Mai 1715.

ISlaatsarchiv Luccrn.I «

Gesandte: Luccrn. Franz Lorenz von Flcckenstcin, Schultheiß und Vcnner; Beat Franz Balthasar, des

"ths; A„wn Leodegar Keller, Stadtschrcibcr. Uri. Joseph Anton Püntiner von Braunberg, Landammann
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und Landöhauptmann; Karl Alphons Beßler von Wattingen, Alt-Landammann und Pannerherr; Franz Karl
Schmid, Landsfändrich und Landöseckelmeistcr.Schwyz. Gilg Christoph Schorns, Landammann; Franz
Mettlcr, Sicbner und des Raths. Obwalden. Niclauö Jmfeld, Landammann und Pannerherr; Konrav
von Flüe, Alt-Landammann.Nidwalden. Beat Jakob Leu, Landammann und LandShauptmann; Johan»
Jakob Ackermann, Ritter, Statthalter und Landöhauptmann. Zug. Beat Jakob Zurlauben von Thum und
Gestelenburg, Ritter, Landöhauptmann und Ammann; Christoph Andcrmatt,Scckclmeistcr und dcö Raths.
Glaruö. Jakob Gallati, Landammann;Karl Joseph Freuler, Ritter, Landammann.Frciburg. Johann
Peter Boccard, Schultheiß; Franz Niclauö Vondcrweid, des Raths; Franz Niclauö Fcgcli, Seckclmcister und
Alt-Burgcrmeister. Svlothurn. Johann Ludwig Baron von Roll, Ritter, Amtsschultheiß; Johann Friedrich
Baron von Roll, Ritter, Alt-Schultheiß; Johann Jakob Joseph Glich, Ritter, Stadt-Bennerund Scckclmeistcr;
Hieronymus Sury, Scckclmcister und des Raths; Peter Joseph Baron von Besenval von Bronnstatt, Rittet,
Stadtschrciber und des geheimen Raths; Peter Joseph Rheinhardt, Gemcinmann und des Raths. Appen¬
zell Jnnerrhodcn. Johann Martin Geygcr, Ritter, Landammann;Ulrich Guter, Alt-Landammann und
Pannerherr. Wallis. Johann Jost Burgencr, Landöhauptmann und Oberst; Eugcnius Courtcn, Landö¬
hauptmann, Statthalter und Pannerherr.

Diese allgemeine katholische Tagsatzung,vom französischen Botschafter du Luc ausgeschrieben, hatte de»
Zweck, das im September 1713 in Anregung gebrachte und im Februar 1715 verhandelteBündniß mit Frank¬
reich „in Vollständigkeit zu bringen und zu solennisieren."

t». Die Gesandten begeben sich den 27. April sämmtlich zu dem französischenBotschafter.Schultheiß vo»
Fleckenstein bringt bei offenen Thurm das Begehren vor, daß man vorerst über die im letzten von der Tag¬
satzung zu Luccrn eingegebenen Memorial enthaltenen Punctc ins Reine kommen möge. Der Botschafter ver¬
sichert die Gesandten des guten Willens seines Königs, Alles beizutragen,waS zur wahren Reunion der ganze»
Eidgenossenschaft und zum Heil der katholischenOrte beitragen könne, und findet es zeitraubend, die Sache durch
Ausschüsse zu verhandeln; denn seine baldige Abreise nach Wien sei für das Interesse der katholischen Orte und
des Abts von St. Gallen nothwcndig. Des Nachmittags selbigen TageS werden die Gesandten wieder»»'
vom Ambassador empfangen und bei geschlossenen Thürcn mit einem „zierlichen und wohlmcinlichen Discours"
angeredet. Der Ambassador eröffnet seine Gedanken über die Puncte, welche das letzte von Lucern aus ihm zu¬
gesandte Memorial enthält, und empfiehlt den Gesandten Verschwiegenheit; die Gesandten selbst finden Geheim¬
haltung in eint und andern Puncten fast nothwcndig. „Als haben wir berührten Hiseoui-s, wie auch einige
„Umständ der Entsprechung über gcmcltcs Memoriale dem Abschcyd nicht bciruckhcn, sondern einem jeden Rathö-
„bottcn überlassen wollen, dessen die Relation seines geheimbcn Orths abzustatten, mithin aber U. G. L. E
„der Statt Solothurn ersucht, das Protokoll gegenwärtiger Tagsatzung, darinnen Alles umbständlich verzeichnet,
„bei denen gehcimbten Abscheydcn wohl uffzubchalttn/-) Im Adscheid wird Folgendes anzumerken beschlossen'

*) Dieses Protocoll liegt im Staatsarchiv Solothurn unter der Bezeichnung „Frankreich Iclu von 1700—179»'
Band XXXII." und führt folgende Ueberschrift: „Protocol der von denen Lobl. Cath. Ohrten und kvpublie
„und Landt Walliß bey Erncuwcrungdes Pundts mit Jhro AllcrchnstlichstenMajestät zu Frankhrcich allhill
„in Svlothurn vom 27. ^piilis biß den 10. Als)' 1715 gehaltenen Tagsatzung." — Wir führen zur Er¬
gänzung obigen Abschiedes daraus Folgendes an. — In der ersten Sitzung den 27. April Bormittags erkläre»
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D daß der Botschafter die in oben genanntem Memorial erwähnten ^ßcgcben ^
Art, 1, g und 6, (Art. 1 will, das. dieselbe Vergünsttgung, welche Art.1l P ^ ^
Verlusten in Schlachten zu Thcil wird, gewährt werden soll, wenn "'"starr - ^ ^ ^ ^ dcödaß der Gcldvorschufi zu den Werbt.ngcni.l schweizerischen, Valor geschehen soll, - ,
Bündnisses von IlM, be.reffe..d den freien Salz- und Getreideverkaus dem Bunde emverlr .bt werden ,o

einige Gesandte, daß ohne Reintegration dcr von etlichen Orten verlornen Länder und ohne erhaltene Vcrsicheumg

der Rcstabilicrung dieser Orte, als welches daS Fundament und die Basis gegenwärtiger Allianzcrneucrung sei,

kein Bündniß zu schwören sei. In dcr Nachmittagssitzung den 27. April hält dcr Ambassador seinen Dweours.

in welchem nach dem geheimen Protokolle folgende Acußcrungen vorkamen. Während dcr Wirren des a.oggcn-

burgerkrieges habe der König den katholischen Orten Hülfe versprochen, sei aber durch die damaligen Conjuncturcn

verhindert worden, sein Versprechen zu halten. Sogleich aber nach dem Frieden von Utrecht habe der König

auf Mittel gedacht, die katholischen Orte wieder in den früheren Stand zu setzen, und als cm gedeihliches

Mittel sei ihm die Erneuerung des Bundes vorgekommen, welche schon im Deeember 17 l 3 zu Luccni besprochen

worden sei. Dabei habe das Absehen gewaltet, Zürich und Bern zur Restitution des Abgenommenen mit

Hülfe des Königs anzuhalten und dieselben vorher nicht in das Bündniß aufzunehmen; ferner daß dcr königliche

Succurs nicht limitiert, sondern dem Zustand dcr Sachen angetnessen sein soll. Zu Baden sei von den eid¬

genössischen Geschäften gcrcdt und des Interesses der katholischen Orte gedacht worden; jetzt sei daraus hinzu¬

arbeiten, daß dcr Kaiser mit Frankreich zur Wiederherstellung dcr katholischen Orte in vorige Kräfte und

voriges Ansehen die uöthigcn Mittel ergreife. „So das cidgcnösische Corpus cntzwcpct, scyc eS von

„weniger achtbahrkhcith und möge sich nit cmisui vircn, da im gcgcnthcil daselbige, undcr sich wohl vereiniget

„und in guter vcrständnuS, mächtig und ansehnlich sehe." Dcr König verlange nicht, daß der Aarauer-Fricdc

bic Grundlage der Einigung bilde; er wolle den protestierender: Orten zeigen, daß er katholisch, aber zugleich

auch gerecht sei. Bereits habe er, als die protestierenden Stände ihm ein Bündniß mit dcr Krone Frank-

veichs absonderlich und mit Ausschließung dcr katholischen Orte proponicrt hätten, dasselbe abgeschlagen; und

als sie sich dann dahin hätten vernehmen lassen, das Bündniß mit Zuziehung dcr katholischen Orte ein¬

gehen und mit denselben sich vereinigen, gleichwohl aber in dem jetzigen Stande verbleiben zu wollen, habe

er geantwortet, daß zuerst Gerechtigkeit geübt werden müsse. Darauf hätten sie sich anerboten, den katholischen

Orten alles zu restituieren außer Bremgartcn und Rappcrschwyl, worauf der Ambassador geantwortet habe, es

würde dem Könige zum Schimpf gereichen, eine Mediation mit Bedingungen anzunehmen. Endlich hätten

Zürich und Bern sich bloö eine freie Communicationsstraßc vorbehalten wollen; er habe aber dieselben

darauf hingewiesen, daß die Eidgenossen Mifihelligkcitcn nicht durch Waffen, sondern durch Schiedsrichter schlich¬

ten lassen sollen, daß demnach dieser Vorbehalt unnöthig sei; die katholischen Stände würden den König von

Frankreich zum Schiedsrichter nehmen, sie sollten eine andre Macht wählen. Die protestierenden Stände, in

Aarau versammelt, hätten England und Holland angegangen, dahin zu wirken, daß der Abt von St. Gallen

den Fricdcnstraetat von Reischach annehme; dcr König von Frankreich habe aber deren Einmischung abgelehnt.

Der Abt von St. Gallen sei in solcher Lage, daß er wohl einige nachteilige Bedingungen eingehen dürfte,

die aber der König nie gutheißen würde, weil den katholischen Orten an dessen Restauration viel gelegen sei;

denn der Abt sei dcr Ansicht, daß im utrcchtisehen Frieden dcr Aarauer Friede eingeschlossen sei. Durch Zu¬

sammenwirken der katholischen Orte mit Frankreich und anderen Mächten werde es wohl soweit kommen, daß

Zürich und Bern sich unterwerfen, oder daß sie gütlich oder mit Gewalt zur Gebühr gebracht werden, da sie

schwerlich von Holland oder England Hülfe genießen werden. Wenn dann aber die katholischen Stände in

den alten Stand gesetzt sein werden, so sollten sie sich ins Künftige so vorsehen, daß sie allenfalls sich selbst

gegen die Protestierenden schützen mögen, da dcr König ihnen vielleicht nicht jedesmal bcispringcn könnte.
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2) Auf die Frage, ob die katholischen Orte bei der Generalbestätigung aller Bcibricfe, wie sie in Art. 2 deS

Bundcötractats begriffen sei, bleiben, oder ob sie dieselben erneuern lassen wollen, antworten die Gesandten, ck

möchten die alten Originalen durch eine» Beisatz und des Ambassadors Signatur und Jnsicgel bestätigt werde»,

was auch geschieht. 3) In Betreff der Ansprachen und rückständigen Pensionen erklärt der Ambassador, das

sein König dieselben in Betracht der Nothdurft der katholischen Stände sämmtlich bezahlen, und zwar de»

Ständen sowohl, als den Particularcn, jedoch nicht Alles auf einmal, sondern nach und nach; sein Nachfolger

d'Avaray betreibe die Sache bereits in Paris. Ebenso würden die mit Billetö bezahlten Officierc entschädig

werden; anders aber würden die in Absicht auf Gewinn erhandelten Billcts angesehen, ck) Graf du Luc übel-

gicbt seine vom König ihm übergebcne Vollmacht zur Schließung dieses „Bundes- und Mithafftengeschäfls"

5) Er läßt durch den luccrncrischen und solothurncrischen Stadtschrcibcr die Vollmachten derjenigen Gesandten ver¬

langen, welche ihm dieselben noch nicht eingehändigt hatten. Alle Gesandten sind mit einer solchen versehen außer de»

freiburgischcn, welche zuerst die Antwort des Ambassadors auf jenes lucerncrischc Memorial und die Meinung der

übrigen katholischen Orte darüber ihren Obern berichten müssen. Diesen komme zwar die Zcrtrcnnung der Eid¬

genossenschaft als eine gefährliche Sache vor, und sie verwundern sich, daß bei Erneuerung dieser Allianz die

protestierenden Orte nicht einmal eingeladen worden.^-) Dennoch würde Freiburg, wie die Gesandten hoffen, wb

jederzeit, so auch jetzt mit den katholischen Orten halten, inmaßen die Räthe und Bürger das gemeinsamliä)

gut befundene Bundesproject wirklich ratificiert hätten. Die Gesandten möchten aber diese in eidgenössisch^

besten Meinung eröffneten Gedanken nicht für ungut ausdeuten. — Die Verhandlungen nehmen dennoch ihre»

Fortgang. Gegenstand der Besprechung unter den Gesandten sind die zu Lucern verfaßten Memorialien, dck

„visoours" des Ambassadors, wie auch, was zur Restitution und Sicherheit der katholischen Stände weitet

vorzukehren, „sonderlich auch wegen dem Durchzug der königlichen Völker zu Schützung dessen Landen unl

Hülfe seiner Verbündeten, wie besorgendem Ungemach und Jnconvcnienzen zuvorzukommen sein möchte." D»-

rüber wird ein Memorial verfaßt und dem Ambassador übergeben; ferner wird eine Audienz verlangt. 6) In derselbe»

sind „solch andere bcyhafftende wichtige Sachen tractiert worden, so wir aus gleichen Bedcnckhcn, als ansang?

„gemelt, zwar in das geheime Protocol umständlich verzeichnen, zur bessern Verschwiegenheit aber nicht in den Ab¬

schied nehmen wollen.'--^ 7) Freiburgs Gesandtschast zeigt an, daß sie die Vollmacht von ihren gn. Herrn erhalten habe,

") Im geheimen Protocollc wird noch beigefügt, man wisfc nicht, wie es mit des König? Angesagterwirklichen Hülfe genieß
sei, und so bei dessen Leben nichts efsectuiert würde, sei nach desselben Tod wellig zu verhofsen. Man hätte gerne gesehen, das
die Restitution vor dem Bnndesschwnr bewerkstelligt würde. Wolle man die Restitution durch Waffengewalt erzwingeil, 1°
könnte leicht ein Theil der eidgenössischen Lande unter fremde Mächte fallen. Des Kaisers Prätensionen seien bekannt z Ber»
könnte leicht die Waadt unter dem Vorwand der PräPotenz verlieren.

**) Hierhin gehören aus dem geheimen Protocoll folgende Stellen. Die Rcdaction des das Restitutionsgeschäft betreffendenAj-
vcrsalbriefes wird von den Stadtschreibcrn von Lncern und Solothnrn und de la Martinicre vorgenommen. Am 29. AP»
übergeben die Gesandten diejenigen Pnnctc, welche sie im Reversalbrief eingeschlossen haben wollen; du Luc dictiert dem Secll-
tär das Actcnstück in die Feder, läßt einige Puncte weg. Ehe er dasselbe hcransgicbt, verlangt er die Vollmachten der
sandten zu sehen. Die Gesandten überreichen sie alle, mit Ausnahmeder srciburgischen.In der fünften Sitzung den
April wird die Ausschließung der protestierenden Stände mit dem Ambassador besprochen.Derselbe wünscht nur diejenige
protestierenden Stände ausgeschlossen, welche sich nicht zur Restitution verstehen; Lucern will, daß bis nach erfolgter Rcstll»-
tion alle ausgeschlossen werden sollen; Nri wie der Ambassador; Schwyz will auch einen Unterschied machen; Glarns w»
Appenzell können in der Ausschließung nicht so weit gehen. Du Luc erklärt, daß man in Ausschließung aller Protestant^
die Erklärung eines ReligionSkrieges erblicken müßte. Frankreich werde jedoch niemals gestatten, daß die katholischenÖd¬
emen Finger breit Landes verlieren. Ohne vorhergegangene Nestabilierungwolle Frankreich keine Hülfe oder Genossa»»
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m allem zu concurricrcn, was der Katholicität nützlich und ersprießlich sei. Darauf wird das Projcct dcS
undnipes Ambassador vollständig vorgelegt, von den Gesandten nochmals artikclweisc bcrathcu; einige Abäu-

Zungen werden gewünscht, und nachdem dieselbe» vom Ambassador genehmigt worden, „wird der Bundestraetat
u> >une Vollständigkeit gebracht/^ 8 l, I». Die Gesandten empfehlen durch ein Memorial dem französischen

u> 'assudor noch einmal die Angelegenheit der eidgenössischen Officiere insgemein und namentlich der Officiere des
nuniNehr abgedankten pfpffcrischen Regiments und wünschen, daß sie für ihren Verlust auf den Billets ein-

)udigt werde» möchten. 8 2. e. Die Angelegenheit der rückständigen Bezahlung an die in spanischen Diensten
umr dem amrhhnischenund manischen Regiment gestandenen Officiere, welche Schwyz und Appenzell znr
Sprache bringen, soll nicht vor den französischen Ambassador, sondern zuvor vor den spanischen Botschafter
'chlracht werden. 83. «I. Die betreffenden Orte werden darauf aufmerkst«» gemacht, daß sie ihre hohen Officiere

lraiizösischcnDiensten zur Vollziehung der Reglemente anhalten und im Uebertretungvfalle in die gebührende
iiehen sollen. 8 K « . Da dem Papste die widrige Meinung, welche er von den katholischen Orten

u dun letzten Kriege empfangen,durch eitlen wahrhaften Gcgcnbcrichtbenommen worden und derselbe in
König von Frankreich das Interesse der katholischen Orte mit väterlicher Affcction anenlpfohlen

. ' 'Ulrd ihn, in eine». Schreibe!: zu danken und in demselben auch der Ofsicien des Conte de Passionci
zu gedenken beschlossen. Der väterlichen Freigebigkeit werden auch in diesem Schreiben die durch den

^U'g erschöpfte: Kassen empföhlen. 8 5. ll Dieses Dankschreiben soll durch den Agenten Giuliani dem
Mite zugestellt werden. Freiburg stimmt nicht dazu, da cS bis dahin Giuliani nicht für einen Agenten ange-

uie» habe. Dieser lind der Cardinal Spada, Protcctor der katholischen Eidgenossenschaft,sollen bei dem

hili'^ Gurken, daß die katholischen Orte mit Geld und Getreide unterstützt werden; jedoch soll der Jn-
u r dieses Schreibens geheim bleiben. 8 6. K. In Betreff der jährlichen Pension an den Agenten Giuliani

^ choi» im Betrag von >20 Louisd'or macht sich die Meinung geltend, daß jedes Ort an dieselbe gleichviel
^ rugui möge; jedoch wird, da einige Gesandtschaften ohne Instruction sind, die Sache ml i vtoronckum genommen;
^ ^uischluß soll Lucern überschrieben werden. 8 7. I». Dem Conte de Passionci wird durch einen

Mchuß uu Dankcompliment für seine vielen angewandten Ofsicien zu erstatten beschlossen.Passionci nimmt
Melde nicht ^ ha er keinen öffentlichen Charactcr habe, null aber die ihm zugedachte Ehre dem Papste an-

^uhmui, als Härte er sie empfangen. 8 8. i. Die Gesandten wollen dem französischen Ambassador für die von
Mui Vater den katholischen Orten geleisteten Dienste eine Dankvisitc abstatten. Du Luc lehnt die Ehre
MUden ub. 8 9. It. Der Anzug Lucerrw, ob man nicht wegen Eröffnung des freien Commcrciums an Venedig

Md Mailand schreiben wolle, wird lediglich in den Abschied zu setzen beschlossen, in der Hoffnung, daß dieselben
von selbst dazu verstehen werden. 8 ll). t. Nachdem daS Bundesinstrument in Duplo ausgefertigt worden,

Pebe» sich ^ G^„t>ien dcir 9. Äiai Alorgens 8 Uhr zum französischen Ambassador. Der BundeStraclat
U'ird verlesen, von dem Ambassador und den Gesandten unterschrieben und mit dem Pcttschaft eines jeden bckräf-
Pzet. 8kl. »»,. Versammlung stellt der Ambassador den Gesandten den verlangten^) Revcrsbrief zu,
"durch welchen der König neben andern zu Gutem der katholischen lobl. Ständen gereichenden Versprechungen

von den katholischen Orten haben. Er habe auch in seiner Instruction nach Wien die Restabiliernng der katholischen Orte
und des Ahls Gallen. Endlich verlangt der Ambassador einen Termin von einigen Monaten, innerhalb dessen der

König erklären werde, welche Potentaten er seinerseits in dieser Allianz auszuschließen und welche er einzuschließen für gut
finden werde.

) Nach dem geheimen Protokolle äußert sich du Luc dahin, daß die Gesandten den bewußten Revcrsalbricf nicht schriftlich

hätten verlangen, sondern sich mit seiner königlichen Zusage begnügen sollen. kl
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„sich verbindet, im Fahl die protestierenden lobl. Ort bey Eintretung in diese Pündtnuß vortheylhafftigcr Eon-

„dilioncn von Jhro Königl. Maj. auöwürkhen wurden, ip«<» 5,et» solche denen katholischen lobl. Ständen auch

„zugesagt seyn sollen." Dieser wird in eine Truhe gelegt, mit den Insicgeln des Ambassadors und de? Vo»

gesandte» jedes Orts und der Republik Wallis verschlossen und von den Gesandten des Vororts Luccrn >»

Verwahrung genommen."-) Daraus ziehen die Gesandten mit dem Ambassador in die Kirche und beschwöre»

den Bund nach Anhörung der Messe unter Auflegung der Hand auf das Evangolienbuch durch den Mund

dcS Schultheißen von Flcckenstein, der Ambassador llo I-, pari llu 11^, clo 5lgr. Ie Itnuplnu et llos liaz'S

leurs snece8«eni!>. — Später kostbare Mahlzeit beim Ambassador „mit Freuden und maniglicher Vergnügen-

heil". TagS darauf verabscheidet sich du Luc in einem „kli-nonr»" bei den Gesandten. Abschieds- und Dank-

besuch von Seite der Gesandten. Jn»der letzten Sitzung entwerfen diese noch ein Ratificationsformull»

und geloben einander Erfüllung der eid- und bundesgenössischen Pflichten. „Gott segne das Werk."^-)
Man sehe auch im Abschnitte Herrschastsangclcgcnheitcn:

Grassel) aft S argan S.
Art. 174. Jnstizsachen.

«I.

Relation und Abschied von dem Verrichten der Gesandten von Zürich und Bern im Toggenburg.
l7. Mai bis 8. Juni 1715.

ITtaalSarciN« .iüriM.I

Gesandte: Zürich. Johann Heinrich Hirzcl, Statthalter und des Raths; Johann Rudolf Lavater, des Raths

und Constafflcr-Hcrr. Bern. Albrecht von Erlach, Alt-Vcnncr und des Raths; Johann Anton Tillier, des Raths.

Nachdem die zu Aarau und zu Wyl den toggcnburgischcn Dcptitierten gegebenen vermittelnden Rätlst

erfolglos geblieben und die Erbitterung der Gemüther in Folge der MißHelligkeiten zwischen den Evangelische»

zu Lichtcnsteig und dreizehn Gemeinden beider Religionen einerseits und dem Landrathe beider Religionen andrer¬

seits gestiegen war, so daß die Administration der Justiz gehemmt, das Ansehen des Landrathcs und der Tri-

bunalicn „ins Koth gedruckel" worden, geht auf Verlangen beider Thcile obige Gesandtschaft von Zürich und

Bern nach dem Toggenburg ab, um die Ruhe wieder herzustellen.

Die Gesandten halten in Zürich den 13. Mai eine Vorconfcrcnz, eröffnen in derselben ihre beidsei¬

tigen Instructionen, besprechen die Art und Weise, wie das Geschäft „anzusehen sei", die Angelegenheit wcgc»

deS Marktes zu Sirnach, die Thcilnng des SicchcnfondS, das Salarium deS Commissarius zu Rorschach, den

Aufritt des glarnerischcn Landshauptmanns gen Wyl, die Kricgsrechnungcn, die Patente an die Angehörige»

in den äbtischcn Landen zur Versicherung ihrer Freiheiten. sS. das Manuale des UntcrschrcibcrS in Zürich

') Im geheimen Protocolle ist noch beigefügt: „und soll nur ans Ansuchen eines OrtcS in Gegenwart aller katholischenOrte
und der Republik Wallis und des dannzumalanwesenden Ambassadors eröfjnet werden."

"*) Daö Bimdesinstrumelst sehe man in den Beilagen. Die Originalurkunde wurde in einer blechernen Büchse sTrucke) verwahrt,
die Büchse mit Papier umwickelt, das Papier mit einem rothen seidenen Kreuzband versehen und mit cilf Siegeln verwahrt.
Ans diese Weise wurde die Urkunde im Archive von Luccrn miedergelcgt. Auf dem Umschlage steht folgende Ausschrist: „Diese
„Truken wird nicht können erösjnct werden, als anfs ersuchen deren lob. Ohrtcn rind lob. Repnbliq Wallis, welche in der
„Pündtnuß von heut dato begriffen seind, und in gegenwart des Königs Ambassadoren, so sich alsdann in der Eidtgnoschafst
„befinden wird. Solothurn den 9. Mehen 1715. Johan Joseph Baron Königl. Dollmetsch." — Von dieser „Trncke" wir»
dieser Bund der „Trücklibnnd".genannt. In den Zwanzigerjahren dieses Jahrhunderts wurde diese Büchse amtlich geöffnet.
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1^5, 13, Mai.j 8 1. I». In Lichtenstcig angekommen und im Namen des Landraths, der Evangelischen und
katholischen zu Lichtenstcig, der sogenannten dreizehn vereinigten Gemeindenund des ehrwürdigen Ministeriums
^upsangen, bescheiden sie die Abordnungen des Landraths und der dreizehn Gemeinden zu sich und ermahnen dieselben,
!^ch über die streitigen Pnncte zu vereinigen. Diese betreffen 1) die Landrcchnung, 2) die Entsetzung einiger
Landräthe ihrer bei den Tribunalien gehabten Stellen, 3) der neulich beobachtete Ausstand bei jüngster Rcgi-
mentsbesetzung,41 die von den Gemeinden verlangte Stellung einer Landsgcmeinde. Nachdem der Landrath
'^sammelt worden und die Abgeordnetenvon den dreizehn Gemeinden und andere Zugezogene zusammcnge-
lleüen waren, erklärt die Mehrheit der Gemeinden, den Landrath vom Octobcr 1714 nicht anerkennen zu wollen;
^ Landrath hingegen behauptet die Gültigkeit jener RegimcntSbesctzung. Nachdem nun srcundliches und

Wistes Zureden erfolglos geblieben, vermitteln die Gesandten von Zürich und Bern folgendermaßen.1)JnBc-
ireff der Klagen über unförmliche und parteiische Abnahme der Landrechnung wird erkannt, es soll bei der
w rechnuug, welche im Januar 1713 vor dem Landrathc abgelegt unv ratificiert worden, sein Verbleiben

Rg "' ^ in daS gemeinsame Gewölb zu Lichtcnsteig gelegt und zu Händen der Landrathc beider
>tzwn eine beglaubigte Eopic übergeben werden, welche in einem besonder» Behälter verwahrt und jedem der

eute im Beisein einiger Landräthe seiner Religion zugänglich sein soll. So soll eS auch in's Künstige

stai b''" Der bei jüngster Regimcntsbcsetzuttg im Oktober 1714 vom Landrath eingeführte Aus-
/ ll'll abgestellt sein; jeder Landrath soll hinfort wieder seine freie Stimme haben und geben. 3) In Bc-

^ uig uns Setzung und Entsetzung der einfachen Landräthe sowohl, als derjenigen, welche im Eommission-

^ ürtionSrath und im Landgericht sitzen (welche die dreizehn Gemeinden dem Landrathc absprechen), bleibt eS bei
" 'Liauptverglcich von 171(1 und dessen Erläuterung von 1711, nach welchem dem Landrathc dieses Recht

Lüüht. Obgleich die Erläuterung des Hauptvergleichs die RcgimemSbesctzung auf den Mai setzt, so soll am
1T15 oder je nach Belieben erst im Mai 171(i die neue Besetzung vorgenommen werden, später aber

üuder regelmäßigim Mai. In den nieder» Gerichten sollen da, wo man entzweit gewesen, bis Mm 17. Juli
'Ue Besetzungen oder Handlungen vorgenommen werden. Diejenigen, welche in diesen inner» Richtcrstühlcn

, bis zum Mai 1716 verbleiben, zu welcher Zeit sie dann der ncugewählte Landrath wieder besetzen
^"d. 4) Lundsgcmeinde. zu stellen wird für unnöthig und unthunlich erachtet. 5) Die über die Sache
^üangenen Kosten sollen in die gewohntegemeinsaitie LandcSreparntio»eingetheiltwerden. 6) In Betreff der
''U»gl>>ich^ Zulagen" und Verläumdungen, welche über den Landrath und namentlich über einige Mitglieder
tSl^ ' " ""^llsireut n'vrden, als hätten sie in Ansehung der Landrechnung große Untreue begangen, wird deren

lle und guter Name bestens verwahrt und künftigen Verläumdcrn Strafe angedroht. 71 Alle vorgegangenen
Uiebigkcitcn sollcn in völlige Vergessenheitgestellt, Unruhstifter fortan zur Strafe gezogen werden. Den

tllordnctcn beider Thcile wird ein Eremplar dieser Vermittlung zugestellt. Der Landrath sowohl, als die Ge¬
dulde» gcbcn sich damit zufrieden; bloS wollte der Landrath eine Abänderung hinsichtlich der Kosten, welche
^ ^ von den Gesandten nicht zügelnsten wurde. 8 1. « . ScckelmeisterRüdlingcr legt seine Landrathsstellc
vr du, Gesandte» nieder. Ein Ausschuß der evangelischenGemeinde zu Lichtensteig ersucht die Gesandten,
le'u wohlverdienten Mann z» bewegen, an feiner Stelle zu verbleiben; dieselben erklären aber, sich in keine
^fonalitäten einzulassen, ermahnen dagegen die Evangelischen dieser Stadt zur Einigkeit und halten ihnen daS
üpicl der Katholischen vor. Zugleich wird auch Vorsorge gegen diejenigen Gemeinde»getroffen, welche

^ ^uiahnungsschrcibcn der Gesandten zuwider neue Landräthe gewählt und den alten verboten haben, sich
bm im Octvber gewählten „zu conjnngicren", auch, wie Wattwyl, die Jahrcsgemcinde versammelt haben.

11»
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Kl. «I. Auf nachdrückliche Vorstellungen der Gesandten willigt der bejahrte Dcean Heidclin in eine

Alternativa in den SonntagSprcdigtcn zu Lichtcnsteig ein, sowie auch zur Abtretung der Donnerstags

predigten. 8 2. «. Das ehrwürdige Ministerium im Toggcnburg beschwert sich, 1> daß die Eapitttlarc»

nicht den gehörigen Rcspect gegen den Dcean beobachten; 2) daß der Pietismus in der Stadt viel Jrrungc»

verursache; 3) daß der gemeine Landmann, seitdem er das Collaturrccht erworben, über die Pfarrer disponiere»

wolle, wie im Appenzellerlanv, wodurch denselben das Ansehen benommen werde; 4) daß aus großem Miß"

trauen und „Vcrbunft" die Stillstände nicht können eingeführt werde»; 5) daß die Consistorialsachcn nicht ihre»

ordentlichen Fortgang haben und die Proccssc trainiert werden; 5) daß die Gemeinden nicht zweckmäßig abge¬

checkt seien. — Die Gesandten empfehlen den evangelischen Landräthen Abhülfe in diesen Dingen. 8 3.

I'. In Betreff der schlechten Haltung dcS evangelischen Gottesdienstes in der Kirche zu Bütschwpl, wohi»

die von Krpnau und der Nachbarschaft gehören, welche von Alters her von einem jeweiligen Pfarrer zu M-

gclsberg versehen worden, wird dem Pfarrer Wyß von Mogelsbcrg, nachdem ein andrer Vorschlag Widerstand

gefunden, insinuiert, den Gottesdienst in der Kirche zu Bütschwpl so lange fortzusehen, bis für die vo»

Krpnau, welche „in einer stvckdicken Unwissenheit" von Gott und dessen Wort seien, auf andre Weise gesorgt

werden könne. Die von Krpnau aber werden ermahnt, dahin zu trachten, daß sie einen eignen Pfarrer erhal¬

len können. 8 -1. K-. Die Angelegenheit der Abkurung der Kirchengütcr zu Jonschwpl, Oberglatt, Nicvcr-

glatt, Helsenschwpl, Ganterschwpl und Kirchberg, welche die Evangelischen sogleich möchten zu Stande gebracht,

die Katholischen noch ausgestellt haben, wird den Obrigkeiten hintcrbracht und zur Beschleunigung empföhle!»

In Betreff der Evangelischen zu Peterzell und WildenhauS will man zuwarten, wie der Bescheid des 1-. Statt¬

halters aus deren Ansprüche an das Kloster Ncu-St. Johann ausfalle. 8 5. I». Die Evangelischen ve»

Lichtcnsteig machen größere Ansprüche an das Schulgul, in Beziehung auf welches sie seit 1647 verkürzt z»

sein behaupten, und verlangen Abkurung des PfrundguteS. Es wird die Billigkeit ihrer Ansprüche anerkannt,

ihnen aber gcrathen, ihre Forderungen bei künftiger „Abänderung der Sachen" nicht zu hoch zu spannen. 8 6-

i. Rüdlingcr bringt einige Klagepunetc von Seiten der evangelischen Gerichtsgcnossen zu Magdenau gegen dK

Gericht daselbst. 8 6. Ii.. Die Katholischen zu Lichtcnsteig beschweren sich über „das Praeticieren auf die Aeiiucr",

verlangen die Versehung dcö Wochcnmarkts, wenn derselbe aus einen Feiertag fällt, auf den folgenden Tag,

ferner daß man ihre Collaturrcchte in Considcration ziehen und sie vor dem Schlüsse dcS Norschacherfricdcns noch, att

hören möchte, endlich, daß der Schultheißen-AmtSwechsel zwischen Evangelischen und Katholischen möchte z»

Stande kommen. Evangelische und Katholische miteinander begehren die Beibehaltung der Marktgerechtsanie,

Regulierung von Maß, Gewicht und Elle, Regulierung des Schultheißenrangs, Abhülfe wegen Mißbraucht

der Farben auf dem Land, und daß den eingerissenen Handwcrksunordnungen in der Stadt möchte gcsteueck

werden. Die Gesandten, ohne Instruction, wollen diese Begehren ihren Herren und Obern hinterbringen,

empfehlen aber gütliche Ucbercinkunsr. 8 7. I. Die Beschwerde Abgeordneter von Jonschwpl, daß ihnen dck

Schwarzenbacher-Brückenzoll von durchgehenden KaufmannSgütern nicht mehr wolle entrichtet werden, währen?

sie doch die Brücke in Ehren halten müßten, wird für begründet erachtet und dahin beantwortet, daß sie dtt

sich dessen Weigernden durch, zulängliche Mittel zur. Entrichtung anhalten sollen. 8 8. i». Obcrstiieutenaitt

Euenz wird mir seiner Beschwerde über die zu St.. Gallen gegen ihn ausgefällte Sentenz abgewiesen und, im Falle ck

sich dabei nicht beruhigen könne, an daS nächste sancrgallische Spndicat gewiesen. 8 K i». Die Gemeinde

Krpnau, welche vor mehr als Ml Jahren die niederen Gerichte käuflich an sich gebracht hatte, hält sich i»

ihren Rechten beeinträchtigt, weit», wie eö bisher mißbrauchsweise geschehen sei, von ihrem Stabe eine Appel-
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Nation an dcn Landrath statt finde. Da aber nach einer Oeffnung von 1K93 zwischen Albrcchr Milcö, dama-

9gem Landvogt im Toggenburg, als Posscssor dieser Gerichtsbarkeit, und denen von Kronau die hohen Gerichte

lammt der Lchenschaft dem Abte und dem Gotteshaus St. Gallen, als dem Oberherrn, vorbehalten sind, so

U'ttot man die von Krynau zur Geduld. 8 10. K». Bern tritt dem Vorschlage Zürichs in Betreff der Be¬

zahlung der Garnison zu Rorschach bei. 8 12.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelcgeuhcitcn:

? lbt - sancrgallischc Lande.

Art. 5. 6. Organisation der Administration. Art. II. Landoögtc.

t»2.

Gemeiilt'idgenösstsche Tagsniznilg.

Frauen selb, 30. Juni bis 15. Juli 1715.

lTtaatSarctnv

^Oandte: Zürich. David Holzhalb, Bürgermeister; Johann Konrad Escher, Seckelmeister und des Raths.

Johann Friedrich Willading, Schultheiß; Albrccht von Erlach, Venner und des Raths. Lucern.

Bear FrM. Balthasar, Landvogt; Franz Ludwig Pfyffer, Spendhcrr, beide deS Raths. Uri. Karl Anton

^üiuincr von Braunbcrg, Landsfändrich, Landammann; Joseph Anton Püntiner von Braunberg, Landshaupr-

uuun, und M-Landammann. Schwyz. Joseph Anton Reding von Biberegg, Ritter, Baron von Merveiö; Gilg

Christoph Schorno, Alt-Landammann. Nidwalden. Franz Jgnaz Stnlz, Landammann; Matthias Quiri-

Zclger, Landschreibcr und des Raths. Zug. Beat Jakob Znrlauben von Gestelenburg, Ritter, Ammann

und LandShanptmann; Johann Heinrich Jten, Alt-Ammann. GlaruS. Jakob Gallati, Landammann; Johann

Heinrich Zwicki, Alt-Landammann und Statthalter. Basel. Johann Balthasar Bnrckhardt, Bürgermeister;

"K'bann Rudolf Wcttstci», Deputat und des Raths. Freiburg (niemand). Solothurn. Johann Georg

^Utz, Ritter, Vcnncr; Hieronymus Sury, Seckelmeister, beide dcö Illachs. Schasfhauscn. Ncichacl Senn,

Bürgermeister; Melchior von Pfistcrn, Statthalter uiw des Raths. Appenzell Jnnerrhoden. Johann

^i) bitter, Landammann. Anßerrhoden. Johatin Konrad Zellwegcr, Landammann. Stadt St. Gallen.

Andreas Wägelin, des Raths.

i»« Nach der eidgenössischen Begrüßung wird daö Münzwesen besprochen. Man kann sich auch jetzt aus

»gleiche Probe" vereinigen, sondern läßt eS bei den frühem Abschieden bewenden. Wenn fremde Gcld-

^lcn in das Land kommen und ein Ort dieselben nicht probehaltig findet, soll es die andern davon benachrich-

Ugen, sowie auch wenn ein Ort Geldsorten abruft. 8 1. I». Frankreich hatte seit einiger Zeit entgegen den

^Kimmungen des ewigen Friedens, der BundeStractatc und königlichen Deklarationen der Arröts und Scn-

U'nzen auf einige eidgenössische Waaren einen Zoll gelegt. Es wird beschlossen, ein mit dcn betreffenden Do¬

kumenten begleitetes Memorial dem subdclcgiertcn Herrn de la Martinicrc einzugeben; Delegierte von Zürich

u»d Bern sollen ihn noch mündlich berichten und ihm Abhülfe anempfehlen. (Dieses Memorial enthält alle

Stimmungen über die Eremption der eidgenössischen Waaren, welche seit dem ewigen Frieden von 1516 in

"nrimigfaltigen Documenten und Urteilssprüchen enthalten sind, und liegt beim Bcrncrabschicd.) 8 2. e. Zürich

^nßl ein Antwortschreiben der vorderöstreichischcn Regierung svom 27. April 1715j verlesen auf die Beschwerde, daß

zuwider den Zolltractatcn mit dem ErzHaus Oestrcich auf eidgenössische KaufmannSgütcr ein Zoll gelegt »verde.
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Man giebt sich für einmal damit zufrieden. 8 3-Z. «>. Lucern wünscht, daß das vergangenes Jahr

beschlossene Schreiben um Abstellung des beschwerlichen Jmposto und Eröffnung des freien Commcrciums und

der Fruchtzufuhr, das bisher nicht crpcdiert worden war, abgeschickt »verde. ES wird Zürich beauftragt, ein in

der Sitzung genehmigtes Schreiben an den kaiserlichen Ambassador von Trautmannsdorf und an den schwäbi¬

schen Krcisconvent abgehen zu lassen. 8 1- < - Schaffhausen klagt, daß das nellcnburgische Obcramt z«

Stockach zuwider der Erbvcrcinigung aus höherm Befehl alle Frucht- und Gcldzinsen und Zehnten, welche

sowohl gemeiner Stadt Acmtern, als den Partieularcn gegen den Erbvcrcin mit Arrest belegt und darüber Ereeu-

tion angedroht habe, weil Schaffhausen den Bcrnhardin Murcr von Schaffhausen wegen eines Ehebruchs,

welchen er zu Herblingcn begangen habe, wo Schaffhausen die Vogt-und GerichtShcrrlichkeit nebst der Territorial-

supcriorität, die Landgrafschaft Nellcnburg aber das hohe Malefiz besitze, durch ehcgcrichtlichcn Spruch bestrast,

später wegen kontinuierlichen Zusammmwandelns und andrer schweren Verbrechen auf die Galeeren condemnicrt

habe. Man beschließt, zu Gunsten Schaffhausenö an den Gubernator der vorder- und vbcröstreichischcn

Lande, an den kaiserlichen Botschafter und an das nellenburgischc Oberamt zu Stockach Jntcrcessionalschrcibcit

zu schicken. 8 5. l. Freiburg entschuldigt sein Ausbleiben in einer Zuschrift und bitter sich einen Abschied auS.

Es wird ihm willfahrt. 8 6. K. Zürich setzt auseinander, warum die Malstatt der JahrrcchnungStagsatzung

nach Fraucnseld ausgeschrieben worden sei, und veranlaßt eure Besprechung über die Malstatt für die Zukunft

Bern und Basel wünschen wieder Baden als Versammlungsort, worüber die katholische» Orte verdeuten, „sü

„wünschen und bitten Gott, daß Alles wieder in den alten Stand gesetzt werde, als wodurch auch diesem geholfen

„und ganzer Eidgenossenschaft Nutz und Erhaltung bestens werde vorgesehen werden". 8 7. I». Bern empfiehlt

seilte zwei Verburgertcn, den Oberstwachtmeistcr Sigmund von Wattenwyl und Hauptmann Eäsar Steiger, deren

Forderungen von Ocstrcich nur theilweise befriedigt worden, da chte von den VcrpflegungSgcldern ausgeschlossen

und nur auf die Gelder, „so für den alten Rückstand angeschassct worden," angewiesen »Vörden seien, zu einen»

Jntercessionalschrciben an Prinz Eugen und den Gubernator zu Innsbruck. ES wird willfahrt. Uri empfiehlt

bei diesem Anlasse den Gesandten Berns seine Angelegenheiten. 8 8. i. Uri berichtet, daß der Paß von

Seiten Italiens gegen die Eidgenossenschaft wegen der Seüche, die sich an einigen Orten Baierns wieder ge¬

zeigt habe, neuerdings gesperrt sei, weil der vcnctianische Resident zu Mailand berichtet worden sei, die Eid¬

genossenschaft wende nicht die gehörige Vorsorge an. Mai» vereinigt sich dahin, die in den» Zugcrabschied von

l683 enthaltenen Maßregeln wieder einzuführen, dem schwäbischen Kreis und den drei Bünden das Edict vo»

Venedig zuzuschicken und sie zu vorsorglichen Anstalten zu bewegen zu suchen, Venedig und Mailand von de»

getroffenen Maßregeln in Kenntnis! zu setzen und um Aufhebung des Bandv anzugehen. 8 9.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschastsangelcgcnheilcn:

Landgrafschaft Thurffan.
Art. 29. Amtörcchmmgen. Art. 293. Gemcindebricfc. Art. 904. Leibeigenschaft und Fall.
„ 60. „ „ 2.<9. Abzug. ^ k>39. Lchcnsacben.
„ 197. Huldigung. „ 490., Juslizsachen. „ 7gg. LocaleS.

-) Basel hatte schon von sich anö einen Abgeordneten nach Freiburg geschickt, um Klage zu sichren, und die Antwort erhalte»,
daß nur von denjenigen Maaren, welche i" der Eidgenossenschaft nicht bleiben, Zoll vcrlaiigt werde, von den andem abc»
nicht, nach dem Zvllvergleichvon 1961. Ebenso seien zu Brcisach zollfrei die Güter und Maaren, welche in der Eidgenossen¬
schaft wachsen oder fabriciert werden, wenn sie mit den vorgeschriebenenKanihauönrkundcn versehen seien.
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Nhcinthal.
Art. 22. Amtörcchnnng. Art. 204. Zchntcnsachcn.

° 53. „ „ 213. Lehen. '
» 128. Judikatur- u. Competeuzconflietc. „ 325. Locales.

Art. 2. Beeidigung von Beamten.
« 20. Aintsrechnnng.

4g.

Art. Beeidigung von Beamten.

Grasschaft AarganS.
Art. 125. Judicatur- n. Compcteuzconfliete.

. 152. Justizsachcu.

Obere freie Aemtcr.
Zlrt. 17. Beeidigung von Beamten.

Art. 336. LocalcS.
„ 339.
.. 364.

Art. 158. Jnstizsache».
„ 281. Localc».

Art. 23. Amtsrechnnng.

«3.

Conferenzeu der katholischen Orte während der gcmeincidgenössischen Tagsatzung
im Juni und Juli 1715.

Staatsarchiv viiccrn.I

Aus Anlaß der vorgebrachtenBeschwerden von Appenzell Jnnerrhodcn, der Katholischen im Rhein-
kkal und zu Dioßenhofenund des geäußerten Wunsches, daß die katholischen Orte doch cinstinunig sein mochten,
"klären katholisch GlaruS und Solothurn, daß ihre Herren und Obern, was in ihrem Vermögen sei, zum
^uten des katholischen Wesens beitragen wollen. 8 1.

Mau sehe auch in dem Abschnitte Hcrrschaftsangelcgcnheitm:

^'-240. Abzug.
" o80. Kirchensacheu.

^'324. LoealeS.

Landgrasschast Th urg a u.
Art. 654. LoealeS.

„ 690.
Rhcinthal.

Art. 340. Localc^.

Art. 693. LocalcS.
. 707.

Art. 365. Localcs.

Konferenzen der evangelischen Städte und Orte während der Iahrrechnnngötagsatznng
im Juni und Jnli 1715.

sTtaatSarclnv Zürielil

Neben den Gesandten von Schaffhauscn (Absch. Nr. 62) erscheint noch Johann Konrad Pcpcr im Hof,
^tadtschr«bcr. Mühlhausen und Biel sind nicht vertreten.

^ Der Bllß-, Fast- und Danktag wird auf den 12. September angesetzt. 8 1- I». Schaffhauscn bringt
Arrest zur Sprache, welcher vom ncllenburgischen Obcramt zu Stockach wegen der Bestrafung eines schaff-

^ffischm Bürgers, der zu Hcrblingen einen Ehebruch begangen, auf schaffhausischc Zinsen und Zehnten gelegt wor-
/» war. Die Gesandten beschließen, diesen Fall vor gemeine Session zu bringen, und lassen einstweilen Interccssional-
wreiben an den Gubcrnator zu Innsbruck, den Grascit von Trautmannsdorf und an das ncllcnburgischc Ober-

^">t zu Stvckach entwerfen, welche, wenn die Zustimmung von den Orten eingetroffen ist, in gcmcincidgcnös-
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sischcm Namen erlassen werden sollen, 8 2. t . Beisteuern »verde» zuerkannt: 1) den Pfarrern zu Gröncnbach

und Hcrbishofen je 100 fl,; 2) dem Pfarrer und Schulmeister der reformierten Gemeinde zu Christiau-Erlang

130 fl,; 3) der reformierten deutschen Gemeinde zu Mariakirch 200 fl,; -1) der reformierten französischen Ge¬

meinde daselbst 100 fl.; 5) dem französischen Pfarrer zu Christian-Erlang, Samuel Asimvnt 00 fl,; 6) dem

zu Lausanne studierenden Sohn des Hauptmanns Combe Magnor 144 fl. Zu 5 und 6 will Schasshausen nichts

beitragen, 7) Mit den Steuern für die pfälzischen Kirchen und die Schulbicner und für die reformierten Gemein¬

den zu Speyer und Worms hört man auf, da kein neues Ansuchen eingelangt ist, 8 3 bis 9. «I. Auf ein

Petitum der churpfälzischen Kirchenräthe, welche um eine Beisteuer für den Wiederausbau des Uolloxiui», «apiew

tmo in Heidelberg bitten, wird in Betracht, daß dieses Kollegium von Seite der evangelischen Eidgenossenschaft

stark frequentiert worden ist und aus demselben „fürtreffenlichc und lim die Kirche Gottes, insonderheit um das

„evangelische Wesen in der Eidgenossenschaft hochverdiente Männer Herfür kommen", ferner daß es auch schon 1651 durch

eine Beisteuer unterstützt worden, beschlossen, 1000 Rthlr, zu steuern. Daran zahlen Zürich 23«), Bern 320,

Glaruö 30, Baiel 145, Schaphausen 130, Appenzell 35, St, Gallen 70, Mühlhansen 20, Biel 20; jedoch

unter NatificativnSvorbehalr, 8 10. v. Abgeordnete der im Kriege hart mitgenommenen Stadt Kempten bitte»

um eine Beisteuer zur Erbauung eines Waisenhauses. Der Bitte wird nicht willfahrt, den Abgeordneten jedoch

ein Viaticum von 90 fl, und 14 fl. für die WirthshauSrcchnung bezahlt, 8 11, l. Jean Musseto», welcher 25 Jahre

lang der Religio» halber aus den Galeeren geweseil und von seinem Aufenthalt in Piemont aus vom jetzt befrie¬

digenden Zustand der piemontcsischen Kirchen berichtet, wird seine jährliche Pension von 100 Rthlr. serner gege¬

ben, 8 12. Basel erinnert Glarus, Schaffhauscn und Appenzell an die Rückerstattung der von ihm an die

abgereisten Galeriens vorgeschossenen Reisegelder (1^8 Rthlr. 21'/z Kr ), Zürich den Gesandten von Glarus,

St. Gallen den von Appenzell Außcrrhoden an die Berichtigung der noch nicht bezahlten Unterhaltungskosten

für die in diesen Städten verpflegten GalcricnS. Die betreffenden Gesandten »vollen diesen Anzug ihren Herren

und Obern hinterbringen. Sollte ein Ort zu Schaden kommen, so machen sich die übrigen auch jetzt anheischig,

demselben den Schaden zu ersetzen, 8 13, I». Für die Reformierten zu Fürth bei Nürnberg wird zum Ankauf

eines Platzes für ihren Gottesdienst eine Steuer von 200 Thlr, vorgeschlagen und der Vorschlag all lelerei»'

ckum genommen, (Zürich 46, Bern 64, GlaruS 6, Basel 29, Schaffhausen 26, Appenzell 7, St. Gallen 1^-

Mühthauscn 4, Biel 4.) 8 14, i. Die pfälzischen Studiosen im Uollogio Ki'üsmmuti zu Basel sind entlaste»»

8 15. It.. Dein Ansuchen der evangelisch-lutherischen Gemeinde zu Kaiserslautern um eine Beisteuer zur Er¬

bauung einer Kirche, eines Pfarr- und Schulhauseö wird nicht entsprochen, da die Orte durch die Reformierte»

hinlänglich in Anspruch genommen sind, dem Abgeordneten aber werden 12 Thlr, gegeben, 8 16, I. Ebensowenig

wird entsprochen den ähnlichen Ansuchen der französischen Colvnie» zu Palmbach und Mogclbach im Würtle»»-

bergischcn, zu Lang, Kleinstem und Auerbach im Baden-Durlachischcn. 8 17, »». Ferner wird abstrahier

von einer Beisteuer an den Kirchcnbau zu Modor in Ungarn und den zu Kassel im Zweibrückischen. 8 ^

i». Da Schaffhauscn schon öfters die Bctheiligung an Beisteuern abgelehnt hat, in der Meinung, daß cS ss

hoch angelegt sei, werden die Gesandten dieses Standes ersucht, ihren Herren und Ober» die Verbindlich^

der „errichteten Geld- und Personalrcpartition", als eines Contractcö vorzustellen, und wie die Reputation dck

evangelischen Eidgenossenschaft durch eine zu Tag tretende Trennung der Art leide. 8 19, «». Dem Bu^

druckcr Laurent Hochrütincr von St. Gallen wird das schon von 1703 bis 1715 genossene Privilegium auf ^

sogenannte „Seelen-Musik" in 8» auf fernere zwanzig Jahre, die Genehlnigung der h. Obrigkeiten vorbehalte»,

verlängert, 8 20,
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Zürich und Bern.

I». Auf die Anfrage Zürichs, wie Bern das in Betreff dcS Abt-sanctgallischen Streitgeschästes vorgeschlagene

-unütüni,. «Meiui» zur Befriedigung dieses Streitgeschästes zu ergreifen und das Geschäft zu führen gedenke,

beziehen sich die Gesandten von Bern auf ihre» Vortrag vor Rath und Burgern und vor einer Ehrcncominission

Zürich und erklären, daß eS jedenfalls unmöglich sei, jetzt schon die einzelnen Schritte anzugeben, da die¬

selben von dem Verlaufe der Ncgotiation abhängig seien. Da aber unterdessen Zürich in dieser Sache an Bern

geschrieben, warten die Bcrncr Gesandten vorerst die Dispositionen ihrer Obern ab. 8 22. «Z. Zürich wünscht

b'e.Kriegsrechnungen einmal in Ordnung zu bringen und trägt auf eine Conscrcuz zu diesem Zwecke an.

Berns Gesandtschaft antwortet, daß dieses Geschäft in den Händen einer Kommission liege und nimmt den An-

irag nck rvtoi 'knckum. 8 25. i. Bern erklärt, daß man seines OrtS nicht gesinnt sei, die durch die Gesandt¬

schaft ins Toggenburg verursachten Koste» zu übernehmen, sondern daß man dieselben dem Toggenburg zu be¬

fahlen überlasse. Zürich nimmt cS nck rokorenckum. 8 26.

, Man sehe im Abschnitte Herrschastscmgclcgcnheitm:

Landgrafschast Thnrgau.
Art. 273. Polizeiliche?. Art. 703. LocaleS.

Rheintha l.

Art. 474. Personelles.

Nbt-sanctzallische Lande.

Art. 7. Organisation der Administration.

i «5.

Äahrrechiillllg der die Grafschaft Baden und die untern freien Aemter regierenden Stände.
Baden, 46. bis 31. Juli 1745.

IDIantScirckiv Zürich! ^

Gesandte: Zürich. David Holzhalb; Johann Kvnrad Eschcr. Bern. Johann Friedrich Willading;

Wibrecht von Erlach. GlaruS. Jakob Gallati; Johann Heinrich Zwicki.

Zürich, Bern und evangelisch GlaruS.

Bern hat den Auftrag, zur Sprache zu bringen, was für Maßregeln zu Gunsten Genfs getroffen

Werden konnten, daS vom Herzog von Savoycn „Unbeliebigkcitcn" zu erfahren gehabt habe, wie cS an Zürich

und Bern in einem Schreiben berichtet. Man kommt darin übereilt: 1) daß Genf die „Bcgründnuß" und die

Dokumente seiner Rechte nebst einem Vorschlag zur Abhülfe einsenden solle; 2) daß, wofern man den Herzog

boil Savoycn als König von Sicilien anerkennen wolle, man in dem EongratulationSschreibcn daS Interesse

Genfs nachdrücklich empfehlen wolle; doch soll daS alles der Disposition der Obern überlassen werden. 8 2-1.

Zürich und Bern.

I»« Vom König von England hatten Zürich und Bern in Betreff Neuenbürgs ein Antwortschreiben

Ehalten. Es wird beschlossen, dem Könige dafür zu danken: wie einerseits diese Recommendation beiden

ständen sehr angenehm sei, so würden dieselben daö beobachten, was die Burgrechtöverwandtschasr und die
12
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„Religionsgemeinsame" verlange; der König möchte übrigens mit seiner Empfehlung fortzufahren geruhen. 8 25.

e. Zürich beklagt sich, daß den voriges Jahr vorgebrachten Beschwerde» gegen Bern wegen erhöhten Zöllen

an der Aare Und Aufstellung der Wage zu Brugg noch nicht abgeholfen sei. Berns Gesandtschaft glaubte die

Sache in Ordnung gebracht, null aber auf Abhülfe hinwirken. 8 «I. Oberstlieutnant Joh. Melch. Cucnz

von Brunnadern im Toggenburg mW Baron von Ramschwag hatten schon zu Frauenseld ihre Streitigkeit, be¬

treffend die sogenannte greuterischc in mailändischcn königlich spanischen Diensten gestandene Compagnic vor die Ge¬

sandten gebracht. Jener bat, daß man ihm zu einer Abrechnung mit seiner Gegenpartei verhelfe, dieser berief sich

auf den Spruch des LandvogtS Heidegger vom 1. April 4715. Beide wurden aufgefordert, in acht Tagen zu

Baden mit den Dokumenten zu erscheinen. Da Cuenz auf den bestimmten Termin seine Documcnte nicht bei¬

bringt, bleibt es bei diesem Spruche; doch kann nach Zürichs Ansicht Cuenz an beide Stände nach der vorgeschrie¬

benen Ordnung Recurs nehmen. Bern aber läßt sich dahin vernehmen, „daß Herr von Ramschwag sein Recht

wider Herrn Cucnz als einen Rechtsflüchtigen solle bezogen haben." 8 27.

Zürich und Glarus.

4 Zürich beschwert sich, daß Rathshcrr Wyß von Glarus den Konrad Schwptcr wegen seines zur Ab¬

stattung des schuldigen PscrdezollS dargeliehenen Geldes noch nicht befriedigt habe. Die Gesandtschaft von

Glarus erklärt, dahin wirken zu wollen, daß Schwpter bezahlt und der ganze Streit beendigt werde. 8 32-

K» Glarus führt Klage, daß, seitdem der Bezug dcS Weggcldcö von Wesen nach Bitten verlegt worden,

dieses daselbst zu entrichten von Herrn Corrodi, dem Churcr Boten, verweigert worden sei, und verlangt

AbHülse. Zürich referiert. 8 33.

Mansche auch im AbschnitteHerrschastSangelcgenhcitcn:
Deutsche gemeine Vogteien überhaupt.

Art. Ig. Verwaltungsstellen.
Laudgrassch aft Thurgau.

Art. 147. Huldigung. ' Art. 657. Localc«.
Grasschaft Sargans.

» Art. 75. Huldigung.
Obere freie Acmter.

Art. 64. Huldigung.
Grafschaft Baden und untere freie Aenrter.

Art. 11. 12. Amtsrechuuug.
Grafschaft Baden, t

Art. 24. Amtsrechnung. Art. 128. Polizeiliches. Art. 339. Stifte und Klöster.
» 54. „ ,, 142. „ „ 464. LocaleS.

74. Landvogt. ., 175. Judicatur- und Competenz- „ 435.
„ 79.' Landschreibcr. conflicte. , - 4Ag. „
. III. Archiv. „ 293. Zoll und Geleit.

Untere freie Aemter.
Art. 2. Beeidigung von Beamten. Art. 35. Huldigung. Art. 119. Polizeiliches.

„ 23. Amtsrcchnung. . 87. „ „ 128. Iudicata u. Compctcnzconflictc.

Abt-sanctgallische Lande.
Art. 20. AmtSrechnungcn. Art. 53. Armenverpflegung.

Schirmortc des Stifts St. Gallen.
Art. 4. LaudShauptmanN zu Wyl.
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. „ ÜN!l ^ ^ .

Conferenz von Uri, Schwyz und Unterwalden.
An der Treib, 20. Auquft 1715.

lZlrckiv Nitwaldcn.Z

Gesandte: Uri, Karl Anton Püntiner von Braunbcrg, Landssändrich und Landammann; Joseph Anton
püntiner von, Braunberg, LandShauptmann und Alt-Landamma»n; Karl Balthasar Lusscr, Landschreiber,
^ü)»v»)z^ Joseph Anton Reding von Bibercgg, Laildamin?inn; Gilg Christoph Schorno, Alt-Landammann.
^idwalden. Franz Jgnaz Stulz, L?indam»nmin; Franz Remigius Zclger, gewesener Landvogt.

tt. ES »vird gewünscht, daß zur Aufrechterhaltung des katholischen Wesens das Bündnis? mit den drei
Bünde» erneuert werde, zumal da im letzten Kriege dieselben den Ständen Zürich und Bern wider die katholischen

zu Hülfe zu ziehen im Begriff gewesen sewn. 8 3. I». Wegen dcS in Picmont, dem Comasgischcn
Msstcrenden und sogar in das Menbrisische eingedrungenenViehprestcnSwird für passend erachtet, Luccrn,
Zug und GlaruS zu berichten, baß sie ihre Kauflcutc, »velchc über daö Gcbirg mit Bich handeln, zur Vorsicht
wnahnen, da vielleicht die drei Orte die Rückfuhr zu verbieten gcnöthigt sein könnten. Doch wird die Sache
uü rolai-mzgum genommenund der Bericht von den Gesandten in LauiS abgewartet. 8 4. <. Nidwalbcn
ü'uistcht, daß der Paß und der freie Handel gegen Italien eröffnet und gegen Deutschland solche Vorsorgen
getroffen werden, daß man dennoch daö Korn aus „dem Brotkasten Schwabcnland" und das Salz beziehen
^une. z 5. ,> Schwyz wünscht eine Zusammenkunft der V katholischen Orte um Einhelligkeit der An¬
sichten in folgendenPuncten zu erzielen. ES soll nämlich besprochen werden 1) die Einrichtung eines gleich-
innigen SanitätSedictS mit Vorbehalt der Korn-, Salz- und Mctallzusuhr; 2) wie die Notifikation
Berns wegen des Obersten Hackbrett Recruticrung in den gemeinen deutschen Vogtcicn angesehen »verde;

wann die sürstlich pruntrutischc BundcSbeschwörungmöchte angesetzt werden; 4) ob die Schreiben wegen der
^'drängte,, Lage der Katholiken in Fraucnscld und Dicßcnhoscn abgehen sollen; 5) was die katholischen Orte
6u thun gesinnt seien in Betreff der verlangten Titulatur des Kaisers „katholische Majestät", welche zu geben
Zürich kein Bedenken trage; 6) ob es nicht das Interesse der katholischen Orte und die Anständigkeit erheische.

Grasen von Trautmannödors zu seiner Erhöhung zn gratulieren; 7) was von Seite der katholischen Orte
5U thun sei, da man vernehme, daß Zürich und Bern eine Abordnung nach Paris schicken. Ob zur Bespre¬
chung all dieser Punctc, wenn von Passionci, den Gesandten in Lauiö und von andern Orten mehr Berichte
über den Stand der Angelegenheiten der Katholiken eingegangen sein werden, eine sünförtischc Conferenz gchal-
ü'tt »Verden soll, wird zur Rcflcrion der Obrigkeiten in den Abschied genommen.8 6.

Mai? sehe im Abschnitte Herrschaftsangclegcnheiten:

Die Vogteien Bellenz, Bollenz und Riviera.
Art. 37. 33.

12'
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«7.

Jahrrechnung der die Vogteien Lauis und Mendris regierenden Stände.
Lau i «, im August 1715.

^Staatsarchiv Basel.)

Gesandte: Zürich. Johann von Muralt, dcS Raths und Zunftmeister. Bern.'Franz Ludwig Lerber,

Venner, deö kleinen Raths. Luccrn. Jakob Franz Anton Schwhzer, Herr zu Buonas, dcS inncrn Raths.

Uri. Johann Aleraudcr Beßlcr von Watlingen, deö Raths. Schwyz. Johann Sebastian Würner, Alt-

Landammann und dcS Raths. Untcrwalden. Sebastian Remigius Kaiser, Alt-Landammann, Landshaupt¬

mann und des Raths. Zug. Oswald Hegglin, Alt-Landammann und des Raths. G laru 6. Johann Heinrich

Martin, Alt-Scckelmcister und des Raths. Basel. Emanuel Falkner, dcS kleinen Raths. Freiburg. Franz

Peter Jgnaz Lauter, des inncrn Raths. Soloth urn. Johann Jakob Bhß, deö Raths. Schaffhausen.

Alexander Peyer im Hof, des inncrn Raths.

Mau sehe im Abschnitte Herrschaltsangelegenheitcn:

Vier enuetbirgische Vogteicu überhaupt.
Art. 12.

95.

Art. 199.
. 222.
. 245.

Syudicat.
Justizsachen.

Beamte.

Abzug.
Polizeiliche«.

Art. 93.
127.

Art. 266.
. 294.
„ 303.

Justizsacheu.
Zollsachcn.

Laus«.

Justizsacheu.
Leheusachen.
Postwesen.

Art. 136. Kriegssachcn.

Art. 352.
.. 375.

Localis

Personelle«.

Mendris.
Art. 330. Beamte.

«8.

Jahrrechnungder die Vogteien Lwggarus und Mainthal regierenden Stände.
Lu ggarüs im August 1715.

lTta<i,«ar<Uiv Bascl.g

Gesandte: dieselben, welche auf der Jahrrechnung zu Lauis.

Man sehe im Abschnitte Hcrrschastsaugclegeuhcitcn:

Vier cnnctbirgischc Vogteien überhaupt.
Art. 75. Polizeiliches. Art. 79. Freies Commercium mit Mailand. Art. 96. Justizsacheu.

Laui«.
Art. 304. Postwesen.

Luggaru«.
Art. 487. Justizsachen. Art. 560. Locales. Art. 571. Locales.

„ 559. Locales.
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'

Jahrrechnung der die Vogteicn Bellenz, Pollenz und Riviera regierenden Stände.
Bellen;, 28. August bis 29. September 1715.

^Archiv Nidwald-N.l

Gesandte: Uri. Eduard Franz Anton Tanner. Ritter, Landschreibcr. Schwyz. Joseph Anton Reding

von Biberegg, gewesener Landvogt in Bollenz. Nidwaldcn. Anton Maria Zelger, Alt-Landammann und

Pannerherr.
Man sehe die Vvgtcieu Bellen;, Volten; und Riviera.

Art. 39 bis 54.

'

70.

Conferenz von Bern lind Ätcern.
Langna'n, 5. September 1715.

: i: .»» 7.- 6

^Staatsarchiv ^ucern/I

Gesandte: Bern. Emanuel Roth, Bauherr und des täglichen Raths; Samuel Mutach, des großen Raths,

"ccrn. Beat Franz Balthasar, Landvogt und des täglichen Raths; Franz Ludwig Pfyffer, Spcndhcrr und

^ täglichen Raths.

Die Veranlassung zu dieser Conferenz war eine Viehseuche, welche im Kanton Lucern unter dem Vieh zu

Uttishol; und auf der gemeinen Weide auf dem Schiltcnberg grassierte; es war die „linde Lungcnkrankhcit."

^ Gesandten beider Stände bereden sich, was für Maßregeln ergriffen werden könnten, damit der Verkehr

Aschen beiden Orten wieder ohne Gefahr hergestellt werde. Man vereinigt sich über Sichcrhcits-

"'"ßregcln beim Abfuhren des VicheS vom Schiltcnberg nach Buttisholz hcigcncö Geläut — Maulkörbe —

'vcder tränken noch füttern unterwegs — Mist verscharren), legt Personen und Vieh zu Buttisholz in Bann

^ Martini; daS Vieh darf bis nächsten Frühling nicht auf die Märkte geführt werden; die Gegend wird

vch Wachen abgesperrt, die Straßen, auf welchen das Vieh vom Schiltcnberg abgeführt worden, sind durch

^ ^)auc zu sperren. Diese Maßregeln unterliegen noch der Ratification der Obrigkeiten. Nach der Approbation
der Verkehr wieder eröffnet werden, jedoch den Lnccrncrn der Eintritt ins Bcrnischc nur auf einen Paß-

^lcl gestattet werden, in welchem erklärt wird, daß weder Personen noch Vieh aus dem Buttisholzcr Bezirk

^ durch denselben gekommen seien. Etwa ausbrechende Viehseuchen sollen gegenseitig getreulich gemeldet
werden.
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71.

Rechnungsconferenz der die Vogteien Schwaizenburq,Orbe mit Tscherliz, Graudson
und Mnrten regierenden Stände.

Marten, 16. September 1716.

^Staatsarchiv Bcrn.I

Gesandte: Bern. Christoph Steiger, Scckclmeistcr welscher Lande; Franz Ludwig Lerbcr, Venner, beide

des täglichen Raths. Freiburg. Pranz Riekaus Fcgeli, Alt-Scckelmcistcr; Beat LudwigTcchtermanii, Scckcb

meister; NiclauS Vondcrweid, Stadtschrcibcr.

t». Ucber den Verglich des Meniereö-Zehntcns soll ein Instrument verfertigt und ein Mandat zu Berhiw ^

derung verspürter Mißbräuche publicicrt werden, beides nach Ratification von Seite der Obrigkeiten. 8

I«. Freiburg rügt, daß Herrenschwand von Murten, welcher mit den Arbeitern in der Steingrube zu Ins i>"

Amte Crlach einen Accord der Mühlsteine halber geschlossen, so daß man alle von ihm kaufen müssb

den Preis derselben von 12 und 15 Btz. bis auf 22 Btz. für den Zoll gesteigert habe, und ersucht Bern ei»

solches Monopol nicht zuzugeben. Die bcrnerische Gesandschaft will es ihren Herren und Obern vorbringet

8 24. « . Zu Verhütung ferneren Schadens durch den Bach Biordaz zwischen den Aemtern Oron und Atta-

lens werden die beidseitigen Amtleute beauftragt Vorkehrungen zu treffen, Anstände aber in die Orte zu berichtet

8 32. «I. Der Gesandtschaft von Freiburg wird die Information wegen der sechs Zehntengarben zu EssertG

über deren Wegsührung sie sich 1713 beschwert hatte, zugestellt. 8 33. « . Die Landschaft Saancn beschwer'

sich nachdrücklich, daß ihre Säumer, wenn sie nothgcdrungcn, um den Vivisermarkt zu besuchen, an Feier- odck

Festtagen durch das Grchcrzcramt gehen, vom Landvogtc von Greperz harr gebüßt werden. , Die frciburghä)'

Gesandtschaft begehrt Mitthcilung der Bcschwcrdeschrift, damit nach Untersuchung der Sache das Gehührc»^

verfügt werden könne. 8 34.

ifftan sehe auch im Abschnitte HcrrschaftSangelegenbcitcn:

L ch wa vzcu duvg.
' t Art. 7S und 79.

Orbe mit Tscherliz.
Stet. 136 bis 147.

Grands on.
Zlrt. 481 bis 485.

Murten.

Art. S54 bis 866.'

72.

Katholische Konferenz.
Lncern, 23. bis 24. September 1716.

IStaatSarchiv Lucern.Z

Gesandte. Lucern. Jakob Balthasar, Alt-Schultheiß und Panncrhcrr; Karl Christoph Dulliker, Sta''

Halter, Ritterund Vcnner; Beat Franz Balthasar, Landvogt; Franz Ludwig Pspffer, Spendherr, alle des iiu'^'
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Raths. Uri. Karl Anton Püntiner von Bratinbcrg, Landöfändrich und Landammann; Joseph Anton Pün-

bncr von Braunberg, Landöhauptmann und Alt-Landammann. Schwyz, Joseph Anton Reding von Bibcr-

W, Ritter, Baron und Landammann; Gilg Christoph Schorn», Alt-Landammann. Obwaldcn. Wolfgang

^g»az Wir;, Landannnann. Nidwaldcn. Franz Jgnaz Stulz, Landammann. Zug. Beat Jakob Znrlaubcn

von Gcstclenburg, Ritter, Ammann und Landöhauptmann; Johann Heinrich Jtcu, Alr-Ammann. GlaruS.

2akob Gallati, Landannnann.

Diese Conferenz wurde zur Berathung der Maßregeln zusammenbcrufen, welche den im Vencsianischcn,

-Railändischcn und Picmontcsischcn grassierenden Vichprcstcn und den schweren zu Mailand unter den Menschen

^'Mrendcn Krankheiten gegenüber zu ergreifen seien, namentlich ob die Oeffnung des Verkehrs mit Mailand

uachzu>uchcn oder ob auf der Schließung desselben zu beharren sei. Man verhehlt sich nicht die Schwierigkeit

ersten Fallö, da sämmtlichc Stände daö Schwabenland in den Bann thun mstßlcn, einige aber den größten

^vth auf den offcneil Verkehr mit demselben legen; vielleicht aber würden Mailand und Venedig sich mit der

^ublication dieses Bando zufrieden geben, ohne daß dasselbe mii aller Strenge ausgeführt würde, Co wird

abzuwarten beschlossen, was der vcnetianische Resident zu Zürich anbringen, und was von der.Hiiunla ui Mai-

iand rcsolvicrt werden wird. ES wird auch für zweckmäßig erachtet, daß die betreffenden Stände die Ihrigen

>vcisigswnö abmahnen, den Lauisermarkt zu besuchen, wenn sie kein Verbot erlassen wollen. 8 1- I». Es wird

^ Antwortschreiben des Grafen du Luc (.datiert: Wien 4. September 1715) auf ein den 19. Juli pon den

Acholischen Ständen an ihn erlassenes Schreiben vorgelesen. In demselben ermahnt er sie zum Vestraucn auf

König; derselbe werde zum Besten der katholischen Orte die Conjunclurcn, welche Gott ihm darbieten wird,

bcnützen wissen; crmahnt sie zum Vertrauen auf Gott und aus seinen eignen Eifer; denn er werde gern den letzten

uüstropfen für seine Religion und die katholischen Stände verspritzen. 8 2. e. Aus die . von Zürich gemachte

-^sitheilung hin des Schreibens Ludwigs XV. und deö Regenten von Frankreich, Herzogs von Orleans, in

schein der Tod Ludwigs XIV. und der Antritt der Regierung durch den Regenten angezeigt H, wird Luccrn

Auftragt, im NamcN der katholischen Eidgenossenschaft daö geziemende Condolcnz- lind Gratulationscvmpliment

^'Zulegen und „um die Wirkung deö erneuerten Bunds in bester Manier anzuhalten," 8 3- «I. In Betreff

b" Erneuerung deö Bundes mit dem Bischof von Basel soll Lucern dem Bischof schreiben, daß die bisher mit

^>n verbündeten Orte den Bund fernerhin als in Kraft bestehend anerkennen, in Hoffnung, daß der Bischof gleicher Ab-

' ?ei. Die Solennisation wird auf eine später zu bestimmende Zeit verschoben, 8 5. v. Zug wird ein Rccom-

^»dationsschrcibcn an den Papst und den Cardinal Piazza zugesagt, daß die erledigte GuardihauptmannSstellc

^ Ferrara, welche der verstorbene Beat Joseph Brandenberg bekleidet hatte, und zu welcher dessen noch mino-

^üter Sohn erwählt worden war, bis zu dessen Majorennität von des Verstorbenen Neffen, Hauptmann Jakob

»d»lf Anton Brandenberg, verwaltet werden dürfte. 8 6.

Man sehe auch im Abschnitte HerrschastSangelcgenheitcn:
Landgrafschaft Thurgau.

Art. 6bb. Localcö.
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73.

Conferenz von Bern und Freiburg wegen ihres gemeinen Amtes Grandson.
Bonvillars, 13. November bis 5. December 1715.

IDtaatsarckw Bcrn.1

Gesandte: Bern. Christoph Steiger, Scckelmeistcr welscher Lande; Franz Ludwig Lerbcr, Venner, beide
dcö täglichen Ruthes. Freiburg. Franz NiclauS Fegeli, Scckclmcistcr; Hans Melaus Griset, genannl
von Forel, Alt-Zeugherr, beide des täglichen Ruthes.

Zwischen dem Landvogt Zehnder von Erlach und dem Priester von Cheiry war den 7. December 171-i
wegen des streitigen NovalzehntenS ein Vergleich zu Stande gekommen; in dem Ratificationsschreiben von Frei¬
burg vom 25. Januar 1715 war aber ein für Zehnder beschwerlicherVorbehalt beigefügt. Es kommt nun ei»
Vergleich zu Stande, durch dessen Annahme die Parteien auf alle andern Titel, Rechte und Ansprachen ver¬
zichten; derselbe soll von den Ständen noch ratificiert werden. 8 22. ?i. Bern insistiert daraus, daß endlich
nach erfolgtem Vergleich über den Menieres-Zehüten von den Obercommissariendas Instrument ausgefertigt
werde. § 36. « . Die sreiburgische Gesandtschaftwiederholt die zu Murten vorgebrachte Beschwerde über die
Steigerung der Preise für die Mühlsteine von Ins im Amte Erlach durch den Entrepreneur. Bern will be>
begründeterBeschwerde Abhülfe eintreten lassen. 8 38. «>. Die sreiburgische Gesandtschaft beklagt sich, daß i»
Folge eines neuen Reglements, nach welchem zu Vivis jeder warten müsse, bis die völlige Ladung einer Batst
vorhanden sei, die srciburgischcn „Käsgwerber" Schaden erleiden. Die bernerische Gesandtschaft erwidert, daß
dieß laut gemeinen Reglements auch anderswo beobachtet werde, erbietet sich aber, wo es von Nöthen sei"
sollte, abzuhelfen. 8 39. «. Bern wiederholt die Beschwerde des Landes Saanen, daß dessen Angehörige, wen"
sie an Fest- und Feiertagen mit ihrer Waare über den Amtsbezirk Grcyerz gehen, hart gebüßt werden,
sreiburgische Gesandtschaft erbietet sich zu billiger Abhülfe. 8 43. F. Freiburg führt bei der bcrncrischen Ge¬
sandtschaft Beschwerde, daß oberhalb Milden ein Kreuz umgerissen und dessen Zwcrchkreuz „beschmissen" worvc»
sei. Die bernerische Gesandtschaft verspricht Untersuchung und Bestrafung des Ucbelthäters. 8 81.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegeicheiten:

Orbc mit Tscherliz.
Art. IIS bis 153.

Grandson.
Art. 486 bis 568.

-'im«, chon ms;,« „chU-u uz Äm ,,U'bsi -n«? «ischt.v- ...... «
7/4.

Conferenz der evangelischenStädte und Orte.
Aar an, 19. November 17 t 5.

lTtaatsarchiv Znricti.I
Gesandte: Zürich. David Holzhalb, Bürgermeister; Johann Jakob lÜrich, Statthalter und deS Rath^

Bern. Johann Friedrich Willading, Schultheiß; Albrecht von Erlach, Alt-Venncr und dcö Raths. Glar»^
Johann Heinrich Zwicki, Alt-Landammann und Statthalter. Basel. Johann Balthasar Burckhardt, B""
germcister; Johann Rudolf Wettstein, Deputat und dcö Raths. Schaffhausen. Michael Senn, Burg^
mcistcr; Melchior von Pfistcrcn, Statthalter und des Raths. Appenzell. Johann Konrad Zellwegcr, La>^
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ammann. St. Gallen. Andreas Wägclin, des RathS; Christoph Hochrülincr, Stadtschrcibcr. Mühl¬

hau fcn. Johann Heinrich Rcbcr, Stadtschrcibcr. Biel. Abraham Scholl, Bürgermeister.

Veranlassung zur Zusammcnbcrusung dieser Coiifcrcnz sind diejenige» geheimen Artikel, welche die

katholischen Orte bei Anlaß der Bunbeöcrncuerung mit Frankreich zur höchsten Gcsahr und zum Nachthcil der

evangelischen Orte coneerticrt haben sollen. Bern hatte dieselben Zürich mitgetheilt, Zürich gut befunden, auch

k^enf wegen seiner bedenklichen Lage zur Conferenz einzuladen. — Bern schildert das Benehmen der katholischen

^tte scst dem Aaraucr-Friedcn, zeigt, >vic dieselben bei jedem Anlaß von der Restitution als einer Sache, die

uvthwendig erfolgen müsse, reden, wie sie um die Hülfe der fremden Mächte werben, „Himmel und Erde gegen

Zürich Bern in Bewegung setzen." ES erinnert daran, daß dieselben bei dem Grasen du Luc dringendliche

Zustanzen gemacht, und daß derselbe bei allen Anlasten zu verstehen gegeben habe, die Sachen könnten in

^sinaligcm Zustand nicht gelassen werden; daß in den katholischen Orten sowohl vornehme StandeSpersoncn,

als das Landvolk dergleichen und andre bedenkliche Reden führen. Aus dem Abschiede von- Solothurn und

aus dem Schreiben du Lucs an Lucern, welche verlesen werden, gehe klar hervor, daß „wider das eidgenössische

"Evangelische Interesse Attentate geschmiedet werden." Endlich zeigt die Gesandtschaft Berns, wie durch de» neuen

^»nd der katholischen Orte die eidgenössische Souveränität und Unabhängigkeit soviel als vergeben sei, „mithin

"küc Indicatur dem König, einfolglich ihmc dasjenige überlassen worden, welches unsrc lieben Altvordern als

"das köstlichste Kleinod an der Krön der eidgenössischen Freiheit zu bewahren sich angelegen sein lassen", und

dcsfcn Abwendung sie alle äußersten Mittel vorgekehrt hätten. Bei diesen Vorgängen könne man wohl an

^ Aechthcft jener Artikel glauben. Doch sehe sie Bern an als „Anschläg, so coneerticrt, aber nit geschlossen,"

üdoch aber auch als solche, welche hätten sollen vollzogen werden. Die Gesandten sind instruiert, die Gründe

kur die Aechthcit anzuhören, und anerbieten sich, die gegen diese Gefahren angcrathencn Maßregeln sogleich zu

llrnerer Instruction ihren Obern mitzutheilen. Dieselben sind folgende: 1) Zürich schlägt nächst unablässigem,

Öligem Gebet, festem Zusammenhalten und vertrauter Korrespondenz der evangelischen Stände vor, daß jeder

„in gute Positur und Bereitschaft den katholischen Ständen gegenüber sich stelle" und das thue, was

^ Bünde und das Defcnsivnalc ausweisen. Alle Gesandten erklären im Namen ihrer gnädigen Herren und

^ber», Leib, Gut und Blut und, was der liebe Gott jeglichem Ort Gutes gegönnt hat, daran setzen zu wollen.

Als Bern speeiellere Angabc dieser Maßregeln wünscht, entschuldigen sich die Gesandten mit Mangel an Jn-

vuction und wollen sich nach den jeweiligen Umständen richten. Glaruö und Appenzell halten ausserordentliche

aßnahmcn im gegenwärtigen Zeitpunkte bei ihnen von verfehlter Wirksamkeit. In Folge dessen stimmt Bern

tt, daß neben Anrufung des Allmächtigen jedes Ort die Mittel anwende, welche Gott ihm verliehen ha», daß man,

ü'cn» die Katholiken etwas versuchen, Gewalt mit Gewalt abtreibe und alles das leiste, was ehrlichen, Gott

"vd die Freiheit der Eidgenossenschaft liebenden Eidgenossen zu thun zieme. 2) Bern trägt daraus an, da in

v gc des Todes Ludwigs XIV. das Blatt sich gewendet habe und glaubwürdigem Vernehmen nach von dem

^stmaligen Regenten viel Gutes zu hoffen sei, daß ein oder zwei Abgeordnete nach Paris mit einem Schreiben

M de» König und den Regenten abgeschickt werden sollten, um denselben die billige Handlungsweise der Evan-

ückuchcir und das uncidgenössische Benehmen der Katholischen ins Licht zu stellen. Zürich äussert Bedenken da¬

ngen. Der Vorschlag wird all rokoronckum genommen. Die Orte haben beförderlichst ihren Entschluß Zürich

^ überschreiben. 3) Ob man mündliche und schriftliche Vorstellungen an die katholischen Orte wolle gelangen

wrrv ebenfalls ack lelorenckum genommen. Bern räth davon ab. 4) Bern trägt instructionsgcmäß

^auf an, England, Preußen, Holland und Hessen-Kassel von der bedenklichen Lage in der Eidgenossenschaft
13
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in Kenntniß zu setzen und dieselben anzugehen, daß sie ihren Ministern an dem kaiserlichen, königlichen und

ander» Höfen auftragen möchten, aus das evangelische Interesse der Eidgenossenschaft'wohl zu invigilicrcu Der

Vorschlag wird <->cl leleianckum genommen. 8 k. I». Es erscheinen auf ergangene Einladung hin zwei Depu¬

tierte von Genf in der Sitzung, Abraham Mcstrczat, Alt-Syndic, und Jean Pierre Trcmblcy, Alt-Syndic,

eröffnen, was sie „landmährSwciS" von jenen geheimen Artikeln des neuen Bundes vernommen, erzählen, was

von Seiten des Königs von Sicilicn während seines Aufenthaltes in der Nachbarschaft passiert sei, billigen die

von den Gesandten gefaßten Maßnahmen und eröffnen, daß sie der allgemeinen und ihrer besonderer Sicherheit

halber sich entschlossen haben, ihre Stadt zu befestigen, und bringen schließlich drei Beschwerden vor:' t) daß

der Pfarrer zu Foncener Wider den Vertrag von St. Julien vom Jahre 1603 den Zehnten anspreche; 2) daß

ein Knabe yon Genf zu Thonon von des Königs Hofleuten angenommen, nach Turin gebracht und zum Ab¬

sall von der reformierten Religion verleitet worden sei; 3) daß versucht werde, zu St. Victor und Chapitrc das

katholische ReligionSercrcitium einzuführen. Die Abgeordneten bitten um fernere Gewogenheit gegen Genf. Sie

werden der Freundschaft bestens versichert. 8 2. e. Den Gebrüdern Högger von St. Gallen wird ein Jnter-

cesstonalschreiben im Namen löblicher und zugewandter Orte an den Regenten von Frankreich bewilligt, betref¬

fend die Erledigung ihrer Ansprüche. Lucern schickt seinen Konsens dazu sofort ein. 8 3. «I. Basel wird auf

den Fall, daß das an den König von Frankreich und den Regenten gerichtete Schreiben und die Verwendung

des markgräflich-badischen geheimen Raths Fäsch in der Angelegenheit der hiittcrhaltcncn Zinsen und Gefälle im

Sundgau und Elsaß und der Fruchtsperre gegen Basel ohne Erfolg bleiben sollten, ein im Namen der evan¬

gelischen und der zugewandten Orte abgefaßtes Schreiben an den König, den Regenten und den Marschall Villcroi

eingehändigt. 8 ck. v. Auf die Klage SchaffhauscnS, daß trotz den auf letzter Jahrrcchnung beschlossenen und

abgegangenen Schreiben von Seite des ncllcnburgischcn Oberamtes zu Stockach die Schaffhauscn gehörigen

Gefälle zurückbehalten werden, ja, daß sogar mit Confiscation gedroht werde, wird beschlossen, dieselben Schrei¬

ben jetzt im Namen der Xkll und der zugewandten Orte an den Gubcrnator zu wiederholen und dem Grafen von

TrautmannSdorf für seinen guten Willen zu danken; vorher aber, weil bei den jetzigen Verhältnissen leicht

unnöthige Serupcln möchten erregt werden, die katholischen Orte nicht darüber anzufragen. 8 5. <. Mühl-

hauscn wiederholt sein Ansuchen um den Bcisitz, wenn es sich um französische Bundcssachen handle. Es wird

ihm freigestellt, darüber an die katholischen Orte zu schreiben; jedenfalls versprechen ihm die Gesandten die

Beihülfe ihrer Obrigkeiten in dieser Sache bei der aus Anlaß der nächsten Becomplimcntierung des neuen

französischen Ambassadors, Marquiö d'Avaray, stattfindenden Session und wollen darauf dringen, daß cS nicht

nur zu den Curialicn, sondern auch in die gemciNeidgcnössischc Session admitticrt werde. 8 6. zx. De la

Martiniere, cll-irxä ,1a» .illair«« cku rni an Snisso, erklärt in einem Schreiben, daß die im Volke ausgestreu¬

ten beunruhigenden Gerüchte über die Absichten Frankreichs gegenüber der Eidgenossenschaft ungegründct und

eine leere Erfindung von Unruhstiftern seien; er versichert die Stände des Wohlwollens des Königs und des

Regenten. 8 7.

Zürich und Bern.

I». Zur Liquidierung der KriegSrechnungcn wird Zürich überlassen, eine besondere Confercnz auf das

Neujahr auszuschreiben. 8 U). I. Zu Beilegung der Streitigkeiten zwischen den Evangelischen und Katholische"

im Toggcnburg wünscht Zürich, daß ein ernsthaftes Erinncrungsschrcibcn an dieselben erlassen werde; Ber»,

daß ein Ausschuß beider Theilc nach Zürich beschicken und diesem mündlich Einigkeit anempfohlen werde. Zürich
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dringt ferner auf die durch eine Abordnung vorzunehmende Abkurung der Kirchengüter, deren bisheriges Nicht-

ühtnndekvmmcn eine namhafte Ursache der Zwistigkeit sei. Bern ist dafür nicht instruiert und will vorerst die

Abgeordneten der Katholiken in Zürich vernehmen. 8 16. Ii. Die von Bremgarten geben einige Beschwerden

"> Betreff der Garnison daselbst ein. Dieselbe^ werden in den Abschied genommen. 8 18. I. In Betreff deö

^bt-sanctgallischcn PacificationSgeschaftcS hatte Zürich ein Memorial an Bern abgehen lassen. Bern antwortet

"us dasselbe mündlich. ES ist der Meinung, daß bei längerm Verzug „Gefährlichkeiten" zu erwarten seien;

kuie baldige Berichtigung werde von außen und innen, auch namentlich von GlaruS und Basel empfohlen.

Katholischen würden nicht ruhen, bis der Abt eingesetzt sei. Im Toggenburg würden die Streitigkeiten

'"cht aufhören, cö sei denn, wie die Klügsten unter den Toggcnburgern selbst erkennen, daß sie „einen Meister

Gilten;" ja cS sei daselbst bei fortdauernder Uneinigkeit znleht noch eine Trennung zwischen Evangelischen und

Acholischen zu besorgen, in Folge deren die Katholischen einen Herrn suchen würden. Die Gesandten Zürichs

^"d nicht instruiert, lassen eS bei den in jenem Memorial enthaltenen Gedanken bewenden, wünschen aber auch

'Sache aus eine dem eidgenössischen Stylus und Herkommen adäquate Weise zu glücklichem Ende zu bringen.

^ >»». Die Gesandten Genfs stellen in einer bcsondcrn mit ihren Verbündeten, Zürich und Bern, gehal¬

ten Eonferenz die bedenkliche Lage ihrer Stadt vor, waö ihnen von Seite SavoyenS widerfahren, und was

lür Schritte sie dagegen gcthan, wie unbegründet das Schreiben des MarqniS de St. Thomas sei, das mehr

Herr von Mellarede veranlaßt habe; wie wichtig in ihren Conscquenzen die Ansprüche des Pfarrers zu Fon-

^»er ausden Zehnten seien. Sie erzählen die Art und Weise, wie jener Genfer Knabe (du Pan) entführt worden, und

der König'voil Sicilicn seit seiner Erhebung aus den sieilianischcn Thron daS Wort „Protection" in seinem

schreiben gebrauche und in seinen Placardö sich den Titel „Baron de Vaur und Cvmtc de Gencvc" beilege.

der evangelischen Eidgenossenschaft so viel an Genf liege, seien sie gesinnt, ihre Stadt in vollkommenen

^lmsionsstand zu sehen, und bitten, ihnen im Fall der Roth gegen baarc Bezahlung mit Volk und Material

"ud »ut einem Gcldvorschuß beizustehen; sie würden eS auch nicht unpassend erachten, wenn beide Stände in

rin Magazin von Gewehren anlegten. Alles wird -><I tmleiouckum genommen. In Beziehung aus jenen

Schuten soll nach Genehmigung der h. Obrigkeiten einem nochmaligen Jntcrccssionalschrciben an den König

von Sicilicn, „ein Memorial von dcS Geschäfts Bcgrundtnuß" beigelegt werden. 8 21.

Man sehe auch ine Abschnitte Herrschastsangelcgenheite»:

Landgrafschaft Thnrgan.

Art. 241. Abzug. Art. KSK. Localis.

Rheinthal.
Art. 379. Locales. Art. 330. Locales.

Grafschaft Baden.
Art. 405. Locales. Art. 439. LocaleS.

Abt-sanctgallische Lande.

Art. 8. Organisation der Administration. Art. 54. Arinenverpflcgung.

Schirin 0 rte deS Stifts St. Gallen.

Art. 5. LandShauptmann.

13*
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73.

Conferenz von Bern und Solothurn.
St. Niclaus, 8. bis 16. Januar 1716.

Staatsarchiv Rern.j

Gesandte: Bern. Johann Friedrich Willading, Alt-Schultheiß; Gabriel Frisching des kleinen Raths;
Gabriel Groß, Stadtschreibcr und des großen Raths. Solothurn. Johann Jakob Joseph Glutz, <vtadt-
venner; Joseph Wilhelm Sury von Steinbrugg, der altern Rathen; Peter Joseph Bescnval von Brunnstatt,
Stadtschreibcr und des geheimen Raths; Johann Peter Zeltner, des großen Raths.

». Bern trägt daraus an, daß der wyningische Vertrag von 1665 in seine Richtigkeit gebracht, alle seit
demselben erfolgten Dcclarationen und Erläuterungen eingerückt, instrumentiert und besiegelt werden möchte»-
Unter diesen Erläuterungen hebt es das von beiden Ständen gut befundene die Rcligionösachcn am Bucheggbergbe¬
treffende Anhängsel vom 11. Juni 1668 sammt dem Inhalt des solothurncrischen Schreibens vom 31. August
1669 vor, sowie auch das Schreiben des solothurncrischen StadtschrcibcrSWagner vom 2. November 1665, welches
die Zollsachcn betreffe und von Solothurns „höchstem Gwalt" 1665 ratificicrt worden sei. Die solothurnerisckst
Gesandtschaft aber entgegnet, daß jenes Anhängsel von 1668, sowie das Declarativnsschrcibenvon 1669 nur
bedingungsweisezugegeben und ratificicrt worden sei, nämlich daß das Zollgcschäft und die übrigen solothurncri¬
schen Angelegenheiten concomitantcr und keines ohne das andre ausgetragen werden sollen. Sic wünscht
daß die rcciprocierlicke Zollsimmunität wieder hergestellt werde. Während Bern behauptet, daß ihm durch
jenen Vertrag in Betreff der Rcligivnssachennicht mehr gestattet worden sei, als was die alten Verträge und
das Herkommen ihm geben, und der Zölle halber die Abschiede von 1576 und 1577 durch daS (1577) eine»
Monat später beschworene Bürgerrecht aufgehobenworden seien, will Solothurn nicht zugeben, daß es durch
jenes Burgerrecht zollpflichtig geworden, während Bern zollfrei sei, und sucht dicß durch die Geschichte der Ent¬
stehung jener Dokumente darzuthun. 5» 1. I». Solothurn beschwert sich Bern gegenüber wegen der welschen
und deutschen Zölle. Bern weist nach, daß es zur Erhebung des welschen Zolles durch den GclcitSbriefvon
Kaiser Adolf von Nassau, dem damaligen Herzog von Savoycn crtheilt, die Vollmacht habe und denselben nach
der alten Zolltariffa beziehe; ebenso auch den deutschen Zoll, nur daß es hier geringere Waaren herab-, kost¬
barere ein wenig hinausgesetzt habe. Umgekehrt aber beklagt sich auch Bern über Zollsteigcrung von Seite
Solothurns, und daß es die bernerischen Schiffleutewider den Vertrag von 1516 anhalte anzulanden und die
Waaren abzuladen, und daß von einem Schiff, das früher vier bis fünf Thaler bezahlt habe, jetzt bis vierzig
Kronen verlangt werden. Indem sich die solothurnerische Gesandtschaft durch die Antwort der bernerischen nicht
befriedigt erklärt, versichert sie, daß Solothurn nichts fordere, als zu waS es durch Zoll-, Wag- und Kauf-
hausrcchte befugt sei; es fordere noch weniger als Zürich, Basel, Schaffhauscn und Bern selbst; zudem seien
die Schiffe jetzt viel größer als früher. Daß die Waaren, welche zu Wasser und zu Land kommen, zur Ablage
angehalten werden, beruhe darauf, daß Solothurn ein Specialrccht zur Wage, und folglich auch zur Ablage
habe. Die Bürger Berns verschone es jedoch damit. Bern verlangt Mittheilung der alten Zolltafel. 8 2.
Bern wünscht, daß Solothurn sein Wagrecht blos auf die über Land geführten Waaren beschränke, da es M
Ausdehnung desselben auf die zu Wasser geführten kein Recht habe. 8 3. «I. Umgekehrt beschwert sich Solo¬
thurn über die erst 1714 von Bern zu Brugg eingeführteWage. Bern rechtfertigt diese Einrichtungdamit,
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baß sie zur Vermeidung der Zolldefraudation und zum Schutze der Fuhr- und Schiffleute gemacht worden sei.

6 4. « . Solothurn beschwert sich über Bern wegen der neuen durch das Surthal nach Aarberg ange¬

ben Straße, welche seinen uralten Land- und Reichsstraßcn, Zollstätten, Rechten und Gerechtigkeiten nachthcilig

und dem 1497 und 1499 ergangenen freiburgischen Rechtsspruch tviderstreite. Bern erklärt diese Straße als

^ue schon alte, welche es nur in bessern Stand gestellt babc, und vindiciert sich daS Recht dazu ebensosehr, als

^Aothur» glaube bcsugt zu sein, alte Landstraßen, wie die über die Schasmatt, abzuschaffen, „und auf Rccht-

anruftn dessen nicht zu gestehen." Unter den Rechtsspruch von 1497 und 1499 falle diese Streitsache nicht, da

derselbe wegen eines andern SpceialfallS erlassen worden sei. Nachdem Solothurn sich anheischig gemacht hatte,

durch alte Doeumcnte zu beweisen, daß je zu Zeiten die alte freie übliche Land- und Reichsstraße über den

"Uteren Hauenstein und nicht über die Schafmatt gegangen sei, bleibt Bern bei seinem Anzüge. 8 5. t. Bern

beschwurt sich, daß Solothurn im Buchcggbcrg, wo Bern die Generalität im Zehnten habe, den Hau-, Rüti-

»nd Allmendzchnten nicht nur die drei ersten Jahre wegen der Ausflockung und Jagdbarkeit bezogen, sondern

legar das Scmpernovale anspreche; daß, wenn alte Aecker zu Wäldern eingeschlagen und Wälder ansgcstockt

"'erden, Solothurn den Zehnten beziehe. Solothurn will statt Generalität der Zehnten lieber den alten Aus¬

druck Haupt- oder großer Zehnten gebrauche»; neben diesem können noch andere Zehnten bestehe». Nun spreche

^ den Rüti-, Hau- und Allmendzehntcn nicht blos kraft seiner Landesherrlichkeit, sondern auch kraft Gegcnrechts

dgs an, was in ähnlichen Fällen unter dem Titel der Landesherrlichkcit und des EigcnthumS hie und da

letzen ftlum Stand gesprochen wurde. (Es führt mehrere Fälle an.) Zugleich beruft es sich auf den zu Frau-

bruiincn 1591 geschlossenen Vergleich, nach welchem der große Zehnten ausgesteint werden sollte. Nachdem

^rrn's Gesandtschaft die Beweiskraft der von Solothurn allcgierten Beispiele geleugnet hatte, stellt eS den

auf, daß es sich um die Rechtsfrage handle, ob die Landcshcrrlichkeit und das Eigcnthnm das Zehntrecht

"^1 sich ziehe, oder ob nicht die gemeinen Zchntrechtc mitgeben, daß derjenige, welcher die Generalität oder

völlige Zchntgcrcchtigkcit besitzt, allen Rüti-, Hau- und Allmendzehntcn außer den drei ersten Jahren für die

^"sstockung und Jagdbarkeit zu bezichen habe, Spccialrcchte, welche bewiesen werden können, vorbehalten,

chtcrei, Grundsah hätten 1691 und 1692 die die Grafschaft Baden regierenden Stände bei dem Streite übfr

Rordorfcr-Zchntcn befolgt und befolge auch Bern in seiner'Botmäßigkeit; derselbe stimme mit dem eidgenössischen

kchtc übcrcin. Sic stellt in Aussicht, daß Bern, wenn Solothurn ihm nicht willfahre, sich an den Zehnte»,

Klöstern und Particularcn schadlos halten werde. 8 6. K. Bern beschwert sich, daß den bucheggbergischen

"tcrthuncn von Seite Solothurns erlaubt werde, Hausplähe und Einschläge zu machen, wodurch Berit in

^Utcm Zehnten benachtheiligt werde. Alan findet für zweckmäßig, dergleichen Einschläge künftig nur dann zu

hatten, wenn die Einwilligung dazu von Seite des Zchnthcrrn vorher schriftlich vorgewiesen werde. 8 7. H».

Gesandten Solothuniö versprechen auf Berns Ansuchen, dafür zu sorgen, daß die den Prädicanten schnl-

"heii Garben abgeliefert werden. 8 8. I. Solothurn führt Klage, daß die von Rüti sich eigenmächtig „ihrer

^ "lanunentrcttcten halber" von denen von Goßliwyl abgesondert hätten. Man kommt darin übcrein, daß dcr-

^>chcn Soudcrungcn nur mit Cvnscnö der Obrigkeiten und der interessierten Parteien geschehen sollen. 8 9.
verlangt, daß Solothurn das Zclgli bei Ölten öffne, da cS eilte offene Straße für Fußgänger und

' cltrr >ci. Solothurn läugnct das. (Es hatte schon früher Bern einen Schlüssel dazu eingehändigt, damit

^ auf die Tagsatzung reisenden Gesandten diesen Weg der Bequemlichkeit halber einschlagen könnten.) 8 16.
' solothurn klagt über einzelne Maßregeln der Herren Fischer von Bern in Betreff des Postwcfcns. 8 11

Vcrn verlangt, daß krast Vertrags von 1516 die Gerichtssäßcn im Buchcggbcrg jährlich zu den Hoheit Ge-
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richten beeidigt werden, und daß solches nach dem Abschied von 1633 in Gegenwart des FreiwcibelS, als A»u-

mannes der hohen Gerichte geschehen soll. Solothurn läugnet, daß dieses Verlangen durch die Abschiede von
1633, 1516 und 1539 begründet sei. 8 12. i». Bern beschwert sich über die erccssiven Kosten „mit Zubekanntnuß

„der.Malcficanten am Bucheggberg bei den Wirthen und sonst" und bietet für den Amtmann, den Amt-

schreibet und jeden Gerichtssäßen für den Tag eine fire Entschädigung an. Die solvthurncrischcn Gesandte»

nehmen den Vorschlag -»6 loforonckum. § 13. «». Die bcrncrische Gesandtschaft beschwert sich, daß Svlvlhur»

der Maleficantcn Mittel im Buchcggbcrg gegen den Vertrag von 1-151 nicht alsobald, wenn sie ihm zufallen,

ihrem Stande verabfolge, sondern vor der Verabfolgung die Jnventarisation und Liquidation anspreche. V

entgegnet aber Solothurn, daß jener Vertrag nicht sage: Leib und Gut mit dem Stab oder der JudicatM

darüber, sondern Leib und Gut solle durch den Stab, d. i. durch den gewöhnlichen Richter den hohen Gerich¬

ten überantwortet werden, und dieser habe zuerst für die Befriedigung der Crcditoren zu sorgen. Billige Vor¬

schläge wolle man aber entgegennehmen. § 1-1. z», Bern legt dagegen Einsprache ein, daß Solothurn der Ge¬

meinde Nennigkofen, weil daselbst jemand eine Bünte abgemäht und dem Wcibel ein Pflug entwendet worden,

eine Buße von 166 Gld. für jedes Vergehen auferlegt habe, da die Thäter nicht entdeckt werden konnten; cd

nennt diese Bestrafung einen Eingriff in seine hohen Rechte. Solothurn beruft sich auf den Vertrag von 1516,

jedoch versteht es sich dazu, den Dieb des Pfluges, wenn derselbe entdeckt sei, Bern zu überantworten. 8 15.

Auf die Frage von Seite Solothurnö, ob bei Freveln und andern nicht malefizischcn Sgchen beidseitige Untcr-

thanen an den GcrichtSstellen nicht durch Anwälte sich vertreten lassen können, oder ob sie persönlich erscheine»

müssen, antwortet die bernerischc Gesandtschaft, daß ihre Prineipalen wohl zugeben mögen, daß die solothurncri-

schen Angehörigen in diesen Fällen sich hinter deren Botmäßigkeit durch Prvcuratorcn vertreten lassen, insofcr»

das Reciprocum hinter solothurncrischcr Botmäßigkeit gegen bernerischc Angehörige auch beobachtet werde. 8 16

i'» In Betreff des Sortic- oder Trattengeldeö kommt man dahin übcrcin, daß von Pferden, so für selbsteigem'»

Gebrauch gekauft, werden, nichts, wohl aber von denjenigen, welche auf Gewinn und Gewcrb erhandelt werde»,

beidseitig jenes Geld bezahlt werden soll. Für den bloßen Transit fremder Pferde wird nichts gefordert. 8 ^

«. Solothurn verlangt, daß für den Wein, welcher von berncrischen Bürgern durchgeführt wird ,ind für die

WirthShäuscr aus dem Lande bestimmt ist, Zoll bezahlt werde, da Bern !576 und 1577 die Wirthc auf de>»

Lande in die reciprocicrliche Zollimmunität nicht aufgenommen haben wollte. Bern will, sich auf den wynigischcn Ver¬

trag berufend, nichts geändert wissen. 8 18. t. Solothurn wünscht freien Handel und Wandel zwischen beide»

Ständen, wie vor Alters. Bern behauptet, daß derselbe nie gehindert worden sei, als durch ein auS polizei¬

lichen Rücksichten erlassenes Verbot der Einsuhr ausländischer Weine. 8 19. «. Solothurn sucht um die

ausgäbe eines GültbricsS des GottcShauics Allerheiligen ob Grcnchen an, der, weil er angeblich gcge»

die von Bern 1678 gemachte Ordnung errichtet worden, vom Gericht zu Lengnau confiscicrt worden wK>

Die berncrischen Gesandten referieren. 8 26. v. Es wird die Klage Berns in den Abschied genommen,

dessen Angehörige ihres Rechtes, im Jnkwylersee zu fischen und zu krebsen, nicht genoß werden können, und daß ^

Abschied von Büren noch nicht verwirklicht werde. 8 21. Bern verlangt, daß das Fahr zu WolfSwyl abgesch»^

werde, da viel Gesindel darüber komme und der Zoll zu Aarwangcn benachtheiligt werde; sonst würde cS

Zukunft das Fahr am berncrischen Ufer nicht lande» lassen. 8. 22. x. Bern verlangt Abschaffung der nc»c»

Auflagen und Zölle, welche von den Seinigen zu Solothurn und Ölten gefordert werden. Die solothurnerfl^

Gesandschaft nimmt den Antrag -ul rekoronckum. 8 23. Umgekehrt beschwert sich Solothurn, daß, wc»>'

ein Schiff zu Büren am Port übernachte, von jedem Fasse in demselben ein Batzen gefordert werde.
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dcrnerische Gesandtschaft nimmt diese Beschwerde in den Abschied. 8 2-1, " Verde ?!mlc "^arctt daß w^bei diesen Verhandlrutgon allegiert und angebracht, auch zu allegieren und vorzubringen unterlasse,: worden,

keinem von beiden Thcilen zu einiger nachchciligcn Conscgumz gezogen werden soll. 8

Conferenz von Uri, Schwyz und Nidwalden.

An der Treib, 3. April 1716.

IMrwIv Stidwaldcn.I

Gesandte: Uri. Karl Anton Püntiner von Braünbcrg, Landammann und LandSfändrich; Karl Alpbond

Bcßlcr, Panncrhcrr und Alt-Landammann; Kall Baltbasar Lusscr, Seckelmcistor. Schwyz. Joseph Anton

^cding von Bibcrcgg, Landammann; Gilg'Christoph Schorn», Alt-Landammann; Oberst Kvd. Nidwalde n.

^gnaz Stulz, Landammann; Franz Remigius Zelgcr, dcS Raths.

Auf dao Ansuchen dcö vcnctianischen Residenten, Gio. Maria Vinccnti, ihm die Werbung eines Ba-

bullons zu gestatten, finden die Gesandten, daß, obgleich der Eifer zur Mitwirkung bei der Bekämpfung deS

^ustcnfcindeS vorhanden sei und der Papst durch den Nuntius auffordere, dem Ansuchen zu entsprechen, dcn-

die Capitulation nachthcilig und gefährlich sei. Man kommt übcrein, daß dieselbe von den drei Orlen

^einander vorher nach der schon von Schwyz vorgelegten Weise.verbessert werden, und daß die Republik
«ledig selbst an die Orte schriftlich gelangen solle; ferner, daß man bei dieser Gelegenheit mit Venedig in

gleiches Bündniß z» kommen trachten möchte, wie Züpich und Bern, welche im lohten Kriege HülfSgclder

"ll'r bekommen haben sollen; endlich sei die Erlaubniß zur Werbung an die Oeffnung des mailändischen Passes

s" Rülpse,,. Alle drei Orte sollen gemeinsam handeln.'--) I», Auf Verlesung mehrerer Schreiben von Abbatc

^uliani wird beschlossen, den Obrigkeiten die Zweckmäßigkeit einer durch Luccrn auszuschreibenden katholischen

. "nferenz vorzustellen, um eine vertrauliche Bcrathung sämmtlichcr katholischen Orte zu ermöglichen und dcn-

^lbe>, die Nothwcndigkcit treuen Zusammenhalte»» ans Hetz zu legen, sowie die eifrige Jnclination, so in allen

Orten zu „Bcschüßung der Christenheit" verspürt werde, und zu zeigen wie die Vermittlung de? Papstes zu Vielem

^helfen könne. 8 ck. «I. Schwyz und Nidwalden tragen darauf an, daß, wenn der freie Handel und Wandel

bv» dem Stato di Milano nicht erhältlich sei, die Orte zu gleicher Sperre sich entschließen möchten, da Wallis

Puchen Mitteln ihnen de» Paß eröffnet habe. Dagegen wird aus die „Unbcstandhaftigkcit" in den Orten

b'b aus die Beschwerden der cnnctbirgischcn Angehörigen hingewiesen, welche sich erheben dürften, wenn sie nichts

jhrx„ Ländern in daö Mailändische verkaufen könnten. Die Sache wird ml rvforonckum genommen. 8 5.

Man sehe auch im Abschnitte Herrsch astsangclcgenheiten:

Bellen;, Bollen; und Rivicra.

Art. 55. und 56.

) Schwyz will 666 Mann bewilligen, wenn die mehrern katholischen Orte sie werden bewilligt haben; es sollen 16 Louistha-
lcr als Sipgeld bezahlt werden, nur soviel, weil es gegen die Türken gehe. (LandSgcmeinbuch.) Der Resident macht den

Srtcn Hossmmg aus die Oessnung des Passes und eine Allianz der katholischen Orte mit Venedig. (Nidwalden Rathschlag¬
buch).
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Conferenz von Uri, Schwyz und Nidwalden mit dem venetianischen Residenten Gio. Maria Vineenti.
Lachen, 16. April 1716.

lArchi» Nidwalden.1

Gesandte: Uri. Karl Anton Püntiner von Bräunbcrg, Landsfändrich; Karl Alphons Bcßlcr, Panner-

hcrr und Alt-Landammann. Schwyz. Joseph Anton Rcdtng von Bibcregg, Ritter, Baron, Landammann!

Gilg Christoph Schorns, Alt-Landammann. Nidwalden. Franz Remigius Zeiger, Landvogt und des Raths-

Die Veranlassung zu dieser Conferenz ist die nachgesuchte Erlanbniß zur Werbung eines Bataillons

von Seite der Republik Venedig. Alle drei Orte sprechen die Bereitwilligkeit aus, Venedig gegen den Christen-

feind zu helfen und der Aufforderung des Papstes dazu nachzukommen, stellen aber dem venetianischen Residen¬

ten folgende vier Bedingungen: 1) entweder soll Venedig das den katholischen Orten schädliche Bündniß mit

Zürich und Bern aufheben oder die katholischen Orte in eine gleiche Allianz eintreten lassen; 2) soll die Sperre

des mailändischcn Passes aufgehoben werden; 3) soll die Kapitulation so gestellt werden, daß Hanptleute und

Soldaten sich ehrlich erhalten können; 4) die rechtmäßigen Kriegsrcstanzcn und Anforderungen der Particularen,

welche im vorigen Kriege Venedig gedient haben, möchten berichtigt werden. Uebrigens sind die Gesandten

blos beauftragt zu referieren. Für das Nro. 1 erwähnte Bündniß verspricht der Resident sich bemühen Z"

wollen; in Betreff von Nro. 2 stellt er die baldige Ocffnung des Passes in Aussicht; an der Nro. 3 erwähn¬

ten Kapitulation dürfe er nichts ändern, die Orte möchten schnell Ja oder Nein sagen. Für die Berichtigung

der Nro. 4 erwähnten Anforderungen werde er, insofern sie rechtmäßig seien, sorgen. Seine Ansichten werde

er übrigens noch schriftlich den Orten mitthcilcn. 8 1-Z.

78.

Conferenz von Zürich und Bern.
Aarau, 6. Mai 171K.

Staatsarchiv Ziirich.1

Gesandte: Zürich. Johann Jakob Cscher, Bürgermeister; Johann Jakob Ulrich, Statthalter. Bern

Samuel Frisching, Schultheiß; Johann Christoph Steiger, des Raths und Scckelmcistcr welscher Lande.

tt. Diese Conferenz wird in Folge eines vom Könige von Großbritannien an Zürich und Bern eingelang¬

ten „Erinnerungsschrcibens" <vom wegen Beilegung der Abt-sanctgallischen Zwistigkcitcn ve»

Zürich zusammcnbcrufcn. Der König eröffnet beiden Ständen, daß er seine Minister am kaiserlichen Hns

beauftragt habe, zwischen dem Kaiser und den beiden Kantonen ein gutes Vernehmen herzustellen. Um diesig

zu ermöglichen, sei das einzige Mittel, die Fricdcnsunterhandlung mit dem Abte anzubahnen, jedoch so, dak

dem Kaiser und dem Abte gegenüber, je eher je besser, Hoffnung auf eine Modifikation des Rorschachcr-Trm'-

*) Schwyz wollte die Kapitulation eingehen, Kyd wurde zum Oberst bezeichnet, Hanptleute waren schon vorläufig angenoinw^
und einige Mannschaft war geworben; als aber die übrigen Orte nicht Theil nehmen wollten, (am Meisten widersetzte s^
Uri) brach der Resident den 22. Mai und Schwyz den 23. die Unterhandlungen ab.
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tat? gemacht werde. Wenn beide Stände dem Könige eröffnen wollen, wie weil sie in dieser Modifikation zu

siehe» gedenken, so will derselbe beim kaiserlichen Hose davon den besten Gebrauch machen und den Abt von

^t. Gallen zur Wiederausnahme der Verhandlungen bewegen. Vor Allem aber wird für nöthig erachtet, daß

beide Stände „mittelst eine? höflichen und beweglichen Schreiben? an den Kaiser dazu die erste Veranlassung

thmi." — Zürich will kein solche? Schreiben an de» Kaiser erlassen, so sehr c? die Beilegung de? Streite?

üNtnschl; denn c? fürchtet für die Unabhängigkeit vom Reiche, und daß unbeliebige Fragen bei dieser Gelegen¬

heit zur Sprache gebracht werden könnten, zweifelt unter gegenwärtigen Umständen an dem guten Willen de?

^lbtes und dessen Geneigtheit, Frieden zu machen, und vermuthct, daß, wenn der Abt zu neuen Verhandlungen

Hand biete, da? nur geschehe, um die beiden Stände „wegen de? kaiserlichen Lehen? und der Mediation je

'"ehr und mehr zu implicieren." E? spricht die Besorgniß au?, e? möchten durch ein solche? Schreiben die vor-

wal? vorgebrachten scharfen Ahndungen und Beschuldigungen und die der Unabhängigkeit nachthciligcn Zumuth-

"»ge» der Rcich?eommission aufgefrischt werden und die Antwort „andre widrige Beding der Lehenserkennung

"ui sich führen". Es stimmt hingegen zu einem Schreiben an den König von England, „da? so eingerichtet

«sit, daß auch der Zweck der Wiederherstellung de? guten Vernehmen? zwischen dem Kaiser und den beiden Ständen

»und die Paeification der Abt-sanctgallischcn Zwistigkciten erreicht werden könnte." Bern, geneigt da? Geschäft

»»t dem Abt sobald al? möglich zu beendigen, jedoch ohne Mittel zu gebrauchen, welche der Freiheit der Eid-

sienossenschusl „widrig" seien, glaubt, die Räthe Großbritannien? mir Inbegriff de? Schreiben? an dcn.Kaiscr

»h»e Verletzung des Rcspect? gegen Pen König nicht außer Acht lassen zu sollen; die Umstände hält e? für

si"»siig, glaubt sichere Berichte zu haben, daß der Kaiser von den sonst verlangten Präliminarfordcrungen der

^hensagnition und der Forderung der Aufhebung de? Landsfrieden? in den Abt-sanetgallischcn im Thurgau und

Einthal gelegenen Gerichten abstehe und nur „zu Salvierung seine? hierunter versierenden Rcspeet?" von

beiden Ständen einen ^solchen, „Ehrentritt gegen ihn" verlange. E? zieht vor, unmittelbar an den Kaiser zu

treibe», theilsgnn nicht gegen den schuldigen Rkspeet.zu verstoßen, theil? weil im andern Falle die englischen Vermittler

hucht weiter gehen könnte», al? c? beiden Ständen lieb wäre, und fürchtet nicht, daß daraus böse Folgerungen gczo-

sie» »Verden möchten, da der Stände Ansichten schon den vom Kaiser ernannten Mediatoren, dem Ehurfürstcn von der

^lKz und dem Herzog von Württemberg, und andern evangelischen Mächten mitgcthcilt worden seien. Bei aus¬

einandergehenden Instructionen wird Zürich? Gesandtschaft ersucht, neue Instruction zu holen. Doch macht c? noch

de» Vorschlag, ein einfache? Eomplimentschrciben an den Kaiser abgehen zu lassen, ohne darin in da? Abt-sanct-

Wlhche Slrcitgeschäft einzutreten; Bern aber beharrt darauf, daß in dem Schreiben diese? Geschäfte? erwähnt

»»d dem Kaiser vorgestellt werde, daß er dasselbe wieder in die Eidgenossenschaft weisen möchte. Endlich vereinigt

"'»» sich, »hne neue Instruction eingeholt zu haben, unter Ratificationsvorbehalt zum Entwürfe eine? Schreiben?

England und eine? an den Kaiser; dem Letzter» wird zur Geburt eine? Erzherzog? Glück gewünscht und unter

Hinwcijung auf die Schritte, welche bis dahin beide Stände für den Frieden mit dem Abte gethan, die Bereitwilligkeit

»cuen Unterhandlungen und zu einer Modifikation des Rorschachcr-Tractate? ausgesprochen. Kl. I». Der

^Nvr von St. Johann im Toggenburg wiederholt seine Beschwerden gegen die Gemeinde Pctcrzell, welche in

^rein Streite mit diesem Kloster ernsthafte Erecurionen vorgenommen hatte. Man beschließt einstweilen die Wir-

""si de? wiedcrholcndlich abgegangenen Abmahnungsschreiben? abzuwarten. K 7.

Man sehe auch im Abschnitte Hcrrschastdangelegenheitm:

Grasschaft Baden.

Art. 19l). Jndicatur- und Competenzconflicte.

14
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l'ZIrchiv Skidwalhe» »»t- TNiwyj.I

Gesandte: Uri. Karl Anton Püntiner von Braunberg, Landammann und Landsfändrich; Joseph Anton

Pünt iner von Braunbcrg, Landshauptmann und Alt-Landammann; Karl Balthasar Lusscr, Scckclmeisttr, Schwyz-

Joseph Anton Rcding von Biborcgg, Landammann; Gilg Christoph Schorno, Alt-Lanvammann, Nidwal

den, Johann Melchior Remigius Lussi, Landammann; Johann Jakob Ackermann, Ritter, Landshauptmann

und Statthalter". - - ---i

Auf den Vorschlag von Schwyz, daß, wenn der Paß nach Italien bis Bartholomäusmarkt nicht ge¬

öffnet werde, Repressalien anzuordnen seien, äußern die übrigen Gesandten ihre Bedenken; doch wollen sie «»f Mit¬

tel bedacht sein, die Eröffnung auszuwirken, und nehmen den Anzug -»ck rokeeonckum, 8 3. I». Nidwalden

hatte sich in einem-Schreiben beklagt, daß die Urner-Schuldner ihre Gläubiger nach Unterwaldner- und nicht

nach Urner-Landrecht bezahlen wollen, Uri antwortet, daß laut Vertrag von 1637 der Angesprochene das Recht

und die Willkür habe, nach seinem oder des Ansprechens Landrecht zu zahlen, 8 ck. e. Uri ladet Nidwal¬

den ein, auf einen zu bestimmenden Tag die Mittclmarchcn von der gespaltenen Kulm bis an Schyngrat z»

sehen und die Abgeordneten zu instruieren, damit deswegen ein freundlicher Schluß gefaßt werden könne, was

1709 bei dem Untergang der Märchen die beiderseits Verordneten zu hinterbringen übernommen hätten.- 8 5 ,-0

' - .Man sehe ällch im Abschnitte Herrschastsangelogmhritm: 5 s

D,ic Vogtcien Bellcnz, Bollenz und Rbviera.

»INN w>'.' 7-5.-1 Iii INI. «ick 7IIÜ-I , WNIl.b III I -)-!)r/-.. issiM' :i^' ?k.V„MNIi!-'.»!!,-,-0 -))-!)!, IUI) Iii) , j,!.,ckN77-5' 11'^

Nicki»-«?'. h-.-'l'.i -Z !!)7,)7fh^ N!',5 , .1 ^1111,7/.- 7)6. I!) , Ü7NZN-/'.-» iik.ckü'.rNNIlS ickültloh

I/.!,lI)"l)7' -Hlilü-I 7,7)7,1- kl/ü)-tt N.M,»75?-'-.- )!7 1.7 77 äs.- . . ,ü77'.' kl,-.? ?ll"

Gniinn-idM-sfisch- Tagschung,

7!)k/,, Iii', „1)77 -5- ),s II),. )I'iI',- „1)5 „II! II)?)>7?> 7„! )-1l.7.I7> 711.-1 lücknl 7 :7 )-h<) , .'.>II7'j)Z, )il „Is, /,ii»'i7-„llly-
zTiaatsarchi» -iuricii.I

, »--.r I.-.

Gesandte: Zürich. Johann Jakob Escher, Bürgermeister; Johann Jakob Ulrich, Statthalter, Bern-

Samuel Frischeng, Schultheiß; - Albrecht von Erlach, Venner und des Raths. Lucern, Jakob-Balthasar,

Schultheiß; Franz Jakob Schumacher, des Raths und, Landvogt. Uri. Karl Anton Püntiner von Braun¬

bcrg, Landammann und Landsfändrich; Joseph Antyn Püntiner von Braunbcrg, Landshauptmann und Alt-

Landammann, Schwyz. Joseph Anton Reding von Biberegg, Baron, Landammann; Gilg Christoph Schorns

") b. und o. finden sich nicht im Alychiede von Schwhz.' ' '
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Alt-Landammann. Obwalden. Konrad von Flue, Landaminann; Marquard Jmfeld, Zcugherr und des

Praths. Z u g. Clemens Dainian Weber, Ritter und Ammann; Christoph Andermatt, Scckelmeistcr und deS

^iaths. GlaruS. Johann Heinrich Zwicki, Landaminann; Joseph Ulrich Tschudi, Statthalter. Basel.

Johann Jakob Merian, Oberst-Zunftmeister; Johann Rudolf Wcttstein, Deputat, beide des Raths. Freiburg.

Johann Pctcr von Boccard, Schultheiß; Beat Ludwig Tcchtcrmann, Scckelmeistcr und deS Raths. Solvthurn.

Johann Friedrich von Roll, Schultheiß; Jobann Jakob Glutz, Venner und des Raths. SchUffhausen.

2ohann Heinrich Ott, Burgermeister; Melchior von Pfistcrn, Statthalter. Appenzell Jnncrrhoden.

Johann Martin Gepger, Landaminann. Außcrrh oben. Loren; Tanncr, Landammann. Stadt St. Gall cn.

Andreas Wägelin, des Raths.

sSolothurn und Nidwaldcn sind noch nicht anwescnd.s

«. Bei Ablegung des eidgenössischen Grußes eröffnen die Gesandten Freiburgs, daß sie beauftragt seien,

"ut den übrigen Orten durch alle ersinnlichen Mittel die eidgenössische Vertraulichkeit und Einigkeit wieder¬

herzustellen; ihre Obern ständen in Sorge, daß bei fortdauernder Trennung die Freiheit untergraben werden

Löchte. t - I». Bei der Besprechung deS Münzwcsens zeigt sich, daß wegen der an das Reich und an Frankreich

angrenzenden Orte keine Gleichheit in de» Gcldsorten köiyie bewerkstelligt werden; man läßt es daher theils bei den

^hten, theils bei den frühem Abschieden bewenden. Zug klagt über die große Masse von Baslcrrappen und neuen

halben Batzen,'Basel erklärt, daß dieselben nicht von ihm herkommen, sondern anderswo gemacht worden seien,

^rhaffhausc» erklärt, daß cS sich, so gern es auch wollte, mit den innern Orten der Gcldsorten halber ohne

Verlust seines CommereiumS nicht vergleichen könne, St. Gallen klagt über schlechte Pfenninge. 8 I"'

Die XIII Orte und Stadt^Sl. Gallen,

r. Zürich klagt, daß an einigen Orten in Oestrcich gegen die Erbvcreiuigung und den Zollvertrag von

1654 Zölle erhöht und neue eingeführt worden seien. Man beschließt an den Gubcrnatvr zu Innsbruck um

Abstellung derselben im Rainen aller Orte zu schreiben. 8 2, «t. Die beiden in kaiserlichen Diensten stehenden

^'gimcntcr bitten die Stände um Verwendung bei dem Kaiser wegen ihrer an denselben zu fordernden nicht

unbedeutenden Rückstände, und zwar durch eine Abordnung aus ihre Koste». Die Gesandten haben keine In¬

struction; jedoch sollen die dabei interessierten Stände sich über eine Maßregel verständigen und den andern

bänden Kenntnis! davon geben. 8 4.

Die XII ennet GebirgS regierende Stände.

< > Aus den Antrag von Uri und Schwyz wird an das Sanitätstribunal in Mailand geschrieben, es

Züchte, da die Pest aller Orten aufgehört habe, die Pässe gegen die Eidgenossenschaft öffnen. 8 5.

I - . Die XIII Orte und die Stadt St. Galle». - I.«

i Hauptmann Kaspar Zollikoser von Altenklingen und Mithast», suchen die Verwendung der Orte an

für ihre von der Krone Frankreicks noch, zu fordernden KricgSbesoldungcn im Betrage, von JOMV Franken, Ihr

bricht wird zu ungenügend gefunden, als daß etwas darüber beschlossen werdeit! könnte. 8 6.

- ' Man sehe gnch im Abschintte HcrrschafWfliWlegtnhcitcn:

, .'I-Nls.'l nuuii/' IINN RIrff'.l«) -z-itt
Art. ,11. Becidiauiig, von Beamten. .

. , Landgrafschaft Thurgan.
'üt. U. Beeidigung von Beamtem ^ Art. l>l. Amtdrechnnngcn. Art. 212. Abgug.

" 24. ,/i.'N :,,, Ii' // ^ 97i Landest, „ 244. g. <

" sill. Amiszzchnungen. „ 2Z4. Anlagen. . 281. Polizeiliches.

14'
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Art. 325. Jurisdict.- ». Competenzjachen. - Art. 364.. Jurisdiction?- Ut.Compctcnzsachcn. Art. 551. Münzwcscn.

'"1 W? .tlsUNr^ll!' I ^
„ .M „ „ „ 463. Justizsachen. . bld. Localcs„UM. 77>ft.ft,t,.»^ <- 'dn'li ^ . .,1,1",! -j -.--Ut-.lG dtln.jd

>7 „37?., I/7 71:» . tr,i.'!'.-7 i. . ?'!/."/ : - iMc- ».I.i'ift. ^ tti.
.N7» -li »l-7 2- ' . .7,v -7->4' '..»> ,.i >:7:'i!'.-l'. I Äff)! Ii.''/ ,«7'3' ! '.'7 «>,Iu«dD . ?7l<)'.-.""' >7:,ll' Ilii/,,l7<s
Art. 3. Beeidigung von Beamten. Art. 15h. Justizsachen. Art. 387. Ly^ales.

„ 23. Amtsrechnung. ' . 341. Locale«. ' ' 422. "ü-ll7-' ' ':'/»«/ ! - ^rafsch!->ft'VärgÄl^ .^ ".'. '! :- /.'Ii ck,!7Ni'"> :::!> 7
Art. ! 21.' Amtsrechnung. Art. ISS. Justizsachen. , >2SK'LocalcS. - .fto

„ 126. Jurisdict.-u.Cvmpetcnzconflicte. „ 284. Loeales. „ Ptz. „
. 153. Justizsachen. 'U'"Obere rreic Remter. '' "

Art. 24. Nmtstcchiniiigi< .
Mcndris.

Art, 420. Loeales-. . .

1 ch.i'.lll 9».i lts. ? .'-r., .1 '? ,s.„z ftin. ."/176' - - „kkr .«I 4 >- .iiilftM-'
1 '7 7. ' ^ ' . ."7 , 1.!.^ ,'7^ I''!'!. '7

N'-tt'UI 7,III >!7-77s.77->" is',1^ '-'i.-i :s,/.n 7!7 ll,7'/l'74 n.'l'-nt.'uitl,' Iltd'it."» MI l»1i7,jz .!7>tz>l.

ConferenzeU der katholischen Gesandtschaften während der gemeineidgenössischen Tagsatzung
7-7'll! sl^il'-lcktZG N.'irI it'ttilli!' ,!7? '»»> l!77,, 7, ./k,!! 7 ,11-1 .171,11?/ 117'!,,/, i's.'äs-'IM Juli 171b.

.lTtaatSarcbiv Lucern.I
.. ? ' .IN!

Man sehe das Verhandelte im.Abschnitte Hcrrschastsangelegenhcitcn:
LaudgrassiliaftThnrgau.

Art. 5t>5. Leibeigenschaft und Hall.

.'!7'-!I7i^ tt'.-.l"'.' ! ÜI ,171171 .!> .:' ^ .!! "lll'.'ch,! II, ..7 '! .'1l7l77l

tchftl ,',1tI77l7 '!t uz «-»-Zl'ün'll .'1,7 7 ,7,!, 77I»5/t». !l,. 1 I >! IÜI1II7',- '.'i . ..'7 I-7III-1 Mij .-M82
,1-'. 71!. i '174k,!i'7i'lNUI7ttl 7lI >l'.47''. ,7'!?> .Tulllkl','. 7 > 7,717 ." ,.. 1 . 1,!i! . . 7, , >ft,It

Konferenzen der evangelischenStädte und Orte während der gemeineidgenössischen Tagsatzung
im Juli 1716.. >71, . ., -. ;,7i>. .-b> > '

IZtaatSarchi« Zürich.,

Gesandte: Mühlhausen und Biel sind nicht vertretet,. , ir,-.
tt. Der allgemeine Büß-, Bct-, Fast- und Danktag wirr- auf den 24. September angesetzt. 8t. I». Auf

die Nachricht, daß die meisten evangelischen Mächte beim Regenten von Frankreich für die Befreiung der noch
auf den französischenGaleeren befindlichen Glaubensbrüdcr sich verwendet haben, wird beschlossen, ebenfalls ein
Jnterccssionalschrcibcn an den Regenten und seine Mutter, die verwittwcte Herzogin von Orleans, abzuschicken. 8 2.
t . Basel dankt den Ständen, daß dieselben in ihrem Namen wegen der im Sundgau und Elsaß ihm hinterhaltenc»
Zehnten und Gefälle und wegen der Fruchtspcrrc all den französischen Hof jemand abgeordnet haben, „mit
dessen Verrichtungen sie völlig vergnügt seien." 8 3. «R, Steuern: 1) den Pfarrern zu Gröncnbach und He^
bishofcn im Allgäu 2<X> fl.; 2) dem Pfarrer und Schulmeister der reformiertenGemeinde zu Ehristian-Erlang
t3l>fl.; 3) der reformierten deutschen Gemeinde zu Mariakirch 2l)l> fl.; 4) der reformierten französischen Gc-
mcindc zu Mariakirch tl)l) fl.; 5) dem französischenPfarrer, Samuel Asimont, zu Ehristian-Erlang 69 fl.; 63 dem
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Sohne des HauptmannsCombe Magnot, wenn er Noch in Lausanne studiert, IM Gld.; 7) dem'ehemals
"uf den Gaiecren befindlichen GlaubenSlMtdcr Dan Musscton, 1<X> Thlr.; 8) dem Großsohne des
Pfarrers Arnanlt, rvelcher für den picmontcsischcn Kirchctrdieirst in Lausanne sich bildet, 144 fl. «Zürich 36 fl.,
Borit 5t» st. Z4 Basel 23 fl. 2'/- 'Kr.. SchaMrt'cn 21 fl. 36 Kr., St. Gallen 12 fl. 57>-, Kl.)'ü»9) den
^urpsä^ischeii Pfarrer» und Schulmeistern 60«> Thlr.; «Zürich 138 Thlr., Bern 192, GlaruS 18, Basel 87,
schaffhausen 78, Appenzell 21, St. Gallen-42, Mühlhäusctt 12, Biel 12); 10) der reformierten Gemeinde

Speyer, welche dieses Jahr durch einen lleberfall von Seite deS dortigen Bischofs viel gelitten hat, lOO THlr.;
^) der reformiertenGemeinde z» Ußinge» im Nassan-Saarbrückischcn100 Thlr.; 12) der reformierten Kirche
>ü> Mannheim, deren Kirche in den vorigen französischen Kriegen in die Luft gesprengt worden, 100 Thlr.;
Zürich 23 Thlr., Bern 32, GlaruS3, Bases 14 Schaffhansen13, Appenzell 3 St. Gallen 7, Mühlhausen 2,
Pfel 2); 1Z) an das Oollvgiun, Ilotlonianum zu Enged in Siebenbürgen200 Thlr.; «Zürich 46 Thlr., Bern 64,
Claras «1, Basel 29, Schaffhausen 26, Appenzell 7, St. Gallen 14, Mühlhausen 4, Biel 4.) —Schaffhausen
u»d Sz Gallen stimmen nur zu denjenigen Steuern, zu welchen alle übrigen Orte stimmen, GlaruS nur zu 4,5, 7,
^dhcnzcll nur zu 4, Schaffhausen gegen 5 und 6, Basel gegen 11. Die Orte, welche wegen der Steuern
.ii 12. 13 referieren, sollen ihre Erklärungen Zürich zuschicken. 8 4 bis 18. jSiehe S. 7.s Den Ge-
iuche» der Waldcnscr-Eoloniegemeindczu Waldenbcrg iir der Grafschaft Büdingen, den evangelisch-lutherischen

feinden zu EmSheim in der untern und zu Sulzberg in der ober» Pfalz wird nicht entsprochen;an die sie
Empfehlungsschreibenbegleitenden Fürsten, Grafen und Herren werden Entschuldigungsschreiben erlassen.

^ t. Basel verlangt von Glarus, Schaffhausen und Appenzell die für dieselben an sieben GalericnS ver-
^eichtc,, Reisegelder, Zürich und St. Gallen an GlaruS und Appenzell die Erstattung der BcrpflcgungSkostcn

Oenigcn GalcrienS, welche sie an ihrer Statt übernommen haben. GlaruS stellt Zürich eine Abschlagszahlung
^ Aussicht uiid Basel die Rückerstattung, wenn die Heiden andern Orte auch zahlen. Schaffhausen weigert sich mehr
'" Zahlen, da cS schon mehr Personen übernommen habe, als ihm nach der Repartition zukommen. 'Appenzell

es hei der St. Gallen übersendeten Eollccte bewenden.Es bleibt bei den in frühem Abschieden cnthaltc-
Bestimmungen über den Ersah an die Orte, welche Gelder vorgestreckt haben. § 20. K. Dem Buchdrucker

^chrütiner zu Sr. Gallen und seinen Erben wird für seine „Seelen-Musik" das Privilegium bis zum Jahr
^ MhcilO 8 21. I». Die commctcicrendcn Stände wiederholen ihre Beschwerde», daß im BcrNcrgebiet,

""mentlich an Zeit Zvllstätten an der Aare, die Zölle gesteigert, ein Unterschied in den Waaren gemacht/daß nach
»u, 20»^ leichtern Marcvgcwicht gewogen rvcrdc, und daß zu Brugg eine neue Wage errichtet worden sei.
vcripricht baldige Abhülfe, da eine Eommissioii mit der Untersuchung dieser Sache beschäftigt sei und eine

Mf de» alten Fuß gestellte Larissa auSabbcite. 8 22.
5t,-1 fu». tm-niub. .,'IN INN ,n cht'tiij, .«I l>t 11 .ichü'.0'»»«.i! N!,'.U'l 4.W

3. z - Zürich, Bern, GlaruS und Appenzell.,

5» Aich die 'Anzeige Zürichs', daß ein gcwisftr Goldschmied von Lichtensteig aus dem Toggenburg) Namens
> ^"banner/i,n Land hcrnmvagicreund göttliche Inspirationen zu haben vorgebe und Unerfahrene auf gefähr-
' ^rrwegc' verleite, Landvögten in den lanbsfricdlichen'Herrschaftenaufgetragen/ denselben beim
treten ihres Bezirks sofort sortznweisen. 8 23.

^5 „ü t>zu'»tz,rI6-i' «ai /uiitt.ar^tlih > 14 it Ar» ÄNizp-t NW l .dnt'ff,
iL ,Ml,„ist.»' ,Aiir.L im n'/mmnio.iA ww -l

^ Zürich verlangt Von GlaruS Satisfaktion wegen eines Von dem Geistlichen Jseli von GlaruS vcr-
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faßten SchmähbriescS, dcr durch das angebliche „unanständige Nachwelten" bei der Vaeapz d,-r Pfarrei Rußu
kvn veranlaßt worden sei- GlaruS, nicht instruiert, nimnu den Anzug uck loforvnstum. 3ft. K« GlarnS be¬
richtet, daß sich in der Auslegttitg der zwischen Züxjch, Schwyz und GlaruS bestehenden Schifforduuug eine
Verschiedenheit zeige. Nach der bisherigen Auslegung .-habe seder Burg er . oder LandMann wegen erlittene»
Schavens den Schiffincistex-,>ag. seinem Orte" vor Gelicht gesucht, wenn auch der Verlust oder Schaden an eincin
andern Orte geschehen sei; «cht aber wolle mau die Ordnung, dahin versteifen, daß der Schiffmeister vor der

Obrigkeit idesjenigen Orts zu suchen sei, wo vaS Gur geladen worden oder dcr Schaden .geschehen sei.
wünscht überall die alte Auslegung angewendet. Zürich nimmt den Anzug in den Abschied. 8 31.

t , . . Man sch-auch ütt Ahschiüttc.HezssckM'tsaiWlcMlMcn: ri. n!i. . . '
's .' . San dg rafschaft Thurgajs.. , . . ... ....... , .,c>

I.. a . «HMMiHA-. cht uuitnuntn.i^ . t Arsi'PSS. liocalcs. ' ^ '-"ruc,
«>» ,.?>->? itl. -dnüs. >: 001' N'nAÜ'tn'>'>'»Mst>UlA^ n? miniu«,-»»->!« -i-.S u.- <l > Üb' >ü"

Art. 54: Aiirtörcchuuqq. . , Art. l'M JuWMew. Ars. SM. vokales. , vs.b'"
„ 83. AppenMS Autdcil an dcr ^ ,. 342- „ ^ » 4N. » - ^
- 'HcUetunij. ^ . nnni.'iiu ni ^ nu !r-:n 'ii.-ti>-)-n ii: .nrninrc. ü'-oinuni» n? nin uxinnw ii'i'ltB. .12c m»

- ,I > -? 'uu chl'nn 7. .!> esrafsck^sr'BÜdens , . " "umn.v:.- ». in > :i.- ui'/'t»
u'/ä .» !.7 S ,-I-üSl .-->1 «iM-chirüss -r.g.iin-dllr») n 'i , !i.,-!,üv.' !.I >! .<»t

nl.'ir'n.'Ntl diii:snn<?'^ .N'isgn'lü^ t chft./ckei i., .'li -! u? ?ck!ii'iilNs/ü»!'ü-i<)'-i-ftn',<z!r.ü5 rr-1

ki» : l!>ch??chittl> tchj« Ni-n ttrnljt uv.-! : vit li^^'i-tNnS in 'i-iu Uta,,« ' ' -u »», »»-lniuu''
. U'NI.'.lN »I>ßtN l/t^,'..'lUtü^tllchtlN'>) »»ckN'U N: l.'Uk N'Ä>,1^> , »wftjlF ! -7» !-'Ii: I - nn!'l'/tqill<)

JgHrrechnung der die Grafschaft Baden und die untern freien Aeinter regierenden Stände.
,l'. 7..' ..uiiii/.ü?'-)-u? 2Kn8>HM»4. NugBiMV..>-un- '' --n.'. .u-nchn^

rStaat»ar«t>i».Uirich.I!>.!' .-"I, --> 1,-7 . - '

Gesandte: Zürich. Johann Jakob Eschcr s Johann Jakdb Ulrich. Bern. Samuel Frischittgs Albrecht
von Erlach. GlaruS. Johann Heinrich Zwicki; Joseph Ulrich Tschudi. ' .

. n.'! !!', Ii: euv/täl'.' IM-IÜ7' III tt',1 N-I 1-ti'A't. »'.>-'7!! Ilitlr.'e) .,z i'1-I .. . »ti-Zurlch uud Bern.
B-.i.eb .u.o .n.lr.-I 'ukl'un Ar nr. 'N.irü u,l r,-»ü ini.iu.'mmjü,^ n»

». In Folgender ist gemeiner Session von Freiburg ausgesprochenen Bereitwilligkeit, von seiner Seilt
Alles zur Herstellung der Eintracht zu thuu, gehl dessen tvesandtschasr mit dem Gedanken um, eine Consere»!

der uninteressierten Orte zu diesem Zwecke gu versammeln. Die Gesandten Basels fraget Zürichs »iip Bcr»^
Gesandtschaft an, ob sie dabei erscheinen sollen. Diese aber lassen ihnen durch die Eanzlci antworten, daß l"
dafür keine Instructionen hätten und das um so weniger, da die beiden Stände den Norschacher-Fricdcn raftsiciert hätte»-
Sie überlassen es ihrer Klugheit, eine solche Eonscrenz, wenn sie dazu aufgefordert würden, zu besuchen o?ll
nicht. Die Conferenz unterbleibt. 8 t2. I». Zürich fragt die Gesandten Berns um eine Antwort aus daS ve»
ihm an Bern abgeschickte Schreiben wegen der streitigen „Boden- und Grundrcchnung" an, und wünscht, kap
die Liquidierung dieser Kricgökosten.ohne eine solche in dcr Eidgenossenschaft ungewohnte Boden- und Gru»^
rechnung vorgenommen werden mochte. Bern antwortet, daß dieses Geschäft in den Händen einer Commissi^
sei; übrigens bleibe es bei seinen früher» Bescheiden und sei geneigt, was e'S empfangen und zu zahlen vcd
sprochcn, abzuführen, wenn Zürich mit ihm in eine „Bodcnrechnung über vergangenen Krieg" eintreten w»^
Zürich lehnt letztere ab. jj 13. e. Eine Abordnung des Landraths beider Religionen im Toggenburg beriä)^
1) von Unordnungen im Lande zuwider dem 1710 errichteten und eidlich bestätigten Landcövcrglcich; 2) von^'
Streitigkeiten zwischen dem I'. Statthalter von Reu-St. Johann und den evangelischen Gcmcindcn Alt-St. Joh»^
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und-St. PctcrzcU wegen hintcrhaltcnen PsrundgüteS; 3) von dem zwischen ihre», Landsmann Obcrstlietttnant

Ellenz und Baron von Thurn und Interessierten schwebende» Handel! ^ Ist Bttziehüstg auf 1 wird gut befunden,

keine Landögemeindc zusammenzuberusen; hingegen sollen sich) die Landräthe in Freundlichkeit über die Mittel der

Herstellung des Friedens beralhen und diejenigen speciellen Puncte, über welche sie sich nicht vereinigen können,

vor die Gesandten bringen, welche ihnen mit Rath an die Hand gehen werden. Wege» 2 werden die Ab¬

geordneten ermahnt, den Statthalter von Neu-St. Johann und die Gemeinden zu einem gütlichen Vergleich

ZU bewegen, oder daß sie ihre Sachen dem Entscheide der Gesandten anheimstelle», wie der Statthalter bereits

gethan habe. In Beziehung aus 3 wird dem Oberstlieurnant Cuenz vergönnt, die Appellation an den Stand

Bern, obgleich deren Zeit schon verflossen, bis Ende dcS Jahres fortzusetzen, 8 1-t. «I. Da der I'. Statthalter

Neu-St. Johann und die evangelischen Gemeinden von Alt-SO Johann und St. Peterzcll sich wegen des

^srundcinkommcns nicht vergleichen können und die evangelischen Gemeinden Schätzung gegen den Statthalter

haben ergehen lassen, erscheinen Abgeordnete dieser drei Parteien mit Vollmachten, um von den Gesandten den

^lrcit rechtlich entscheiden zu lassen. Die Vollmacht deS vom Statthalter von Neu-St. Johann Abgeordneten

Ul jedoch von der Art, daß die Gesandten nicht zu einer rechtlichen Decision schreiten können; sie bringen

folgendes Gutachten zur Disposition ihrer Herren und Ob er»: 1 > A us Grundlage des Psrundbriess von

^kt-^t. Johann vom Jahre 1538 soll die evangelische Gemeiüdc daselbst statt „der bisher crmangletcn 12 fl.
Zaumes Wein, ehrlicher Behausung und Holz" 60 fl. erhalten; 2) der evangelischen Pfründe zu St. Peterzcll

lösten in Berücksichtigung deS Vertrags voil 1530 als Aeguivalcnt für das ihr mangelnde Psrundhaus und das

U>r an Zch„ten gehörige Contingcnt jährlich 50 fl. verabfolgt werden; 3> das bei erfolgter Schätzung zu

Hunden gezogene Vieh und Heu soll den beiden evangelischen Gemeinden als Ersatz für dasjenige, was ihnen

her vorenthalte» worden, verbleiben; st) die oben angegebenen Summen sollen aus den Zinsen der „weggc-

kchähtcn Lchcngütcr" jährlich abgeführt werde»; 5) HP.zur Entscheidung durch die Stände sott Alles in «wo,

'I'"' bleiben; noch zum Vorschein kommende Dokumente werden auch künftig berücksichtigt werden. 8 15. « .

^'Nch wünscht, daß die Garnison zu Brcmgartrn möchte entlassest, und daß dafür andre Mittel ergriffen werden

Achten, die Stadt im Gehorsam zu halten; namentlich sollte eine neue Huldigung daselbst ausgenommen wcr-

Berns Gesandtschaft, nicht instruiert, nimmt den Antrag ack roloeomlum 8 32.

Zürich und GlarnS.

ii'i'- l,«:uü. <a >0 ^ .»«nmm'.ini.'/.llft' i,m

^ Zsirich ersucht GlaruS, dm Rathsherrn Wnß von Marus ;,lr Bezahlung des von Konrad Schwyter

Altdvrf für ihn bezahlten PfcrdezoUS anzuhalten. Glgrus bestreuet dil:.Rechtmäßigkeit dcrFosder>vg-.8 35.

Zürich führt Klage, daß Herrn Corrodi, dem Ehurerboten, seit der Verlegung dcS Wcggelds von, Wesen

"Uch Bitten aiz beiden Ortm. Weggeld abgefordert wprde. GlaruS entgegnet, daß früher zu Wese» zwei Wcg-

^kder eingezogen worden seien, ein der Obrigkeit gehöriges, das bei Wintcrsrost von den über ihr Gebiet

Abende» Wgarcn bezogen wurde, und daö Wcscner. Blos erstcreö sei mach Bitten verlegt worden. Beide

teile nehmen die Sachs in den Abschied. 8 36. I». GlaruS beklagt sich, daß Zürich von den bei ihn' durchge-

' üten „Glapnerfrüchtcn" ein Jmmi anspreche. Aus die darübcr-zwischen beidenHsäizden gcwechfljlcn Schzrciben

ärt Glaruö, daß cS den von Zürich allegicrtcn Frieden von IstäO nicht soweit ausdehne, sondsrn beruft sich

k^e ihm von Zürich 1610 crthciltc Ercmtion. Zürichs Gesandtschaft, nicht instruiert, beruft flch aus ihrcS Standes

^^hcrc Schreiben und ladet GlaruS ciu, sich unmittelbar an ihre Herren und Obern zu wenden. 8 37. i
'Kits berichtet, daß eS die Zicgelbrücke in Stand gestellt habe, und wünscht einen Zoll von jedem Schiffe (von



112 August 1716.

einem Kaufmannsschiff z. B. 14 Baven, oder einen halben Thaler) erheben zu dürfen. Zürichs GesandtschB,

nicht instruiert,,nimmt den, Antrag uü rolei-vnlluni.«8 38. an . < , - -

> ' - . -'n M.m sehe. CitS'lm-Abschllitte HeLrschastSaiigelegeitheiten! n .

..l .'N.DtU't-feye-AiNtdilie' B »g.t e-i ell -üb e rha u pta ..4

^ Art. 22.:,,Justizsakhe».

s,..>.)-,sö i.»-d,!»n< tt'.'U)-' ?,! ^nhgj>iassch.qs^ThUgg,m .....^ MNNI.

MI n/. U'-N --.-'21-7 ),q , Ilui')«--.-: 1: i,.k. ./-«„j-uo/ch- Iis. .))/'! ../uM
Art. W, .Anrechnung. ., Ast. I.gl, LMcawr- und Competyiz-, Art. 407. LocaleS.

„ 75. Ländvö^t." ' tönflicte. ' - > z.-l. „
„ 143. Polizeiliches. „ . 281. Zillle und Geleit. „ 4S2. - „ . >-.

Untere freie Aemter. ->

Zlrt. 24. . Amtsrechnung. Ar). 120. .Polizeiliches. , . ,Art. 187. Locales.
„ 55. Landvogt. , 12g. Jndicatnr- und Kompetenz-

i!, .s,. I -Ulk...>>>. Dil.,.„z/u ich/uil'I'z-a. U4 Ul-Ui. . g..

Abt-stinctgcillifche Lande.

Art. 14. Landvögte. Art. 37. Judicatur- und Coinpttettz- Art. 08. Kirchensachen.

5 e.,1?.i)SW«richpu«gyr nm, «sl'/'^ „.'.ml'i.' "
-- 2?. - „ 47. Justizsachen, „68, .
„ 23. „ „ 53. Lehen U. Giitcr des Stifts. „ 7g. ' Localcs. > )r un-n.

36, Gemeindebriefe und Oeffnungen. , 5g. „ . „ „ 81. , ,

i. Schirmortc deö St.iftS St. Gallen. > ,
Art. 6. Laiidöhquvtmann.

ttin-n ... , !»> '.I, Nr ZI../-:. u."IZZ7Z)/,!!.. !'.>0i.'0 z>,0 «'/' '.>7'. .»I! -,'Uil )M,.>.>.">,'. n'rlsl.''.

, 7 8Ä» ' . ngll' 5l!?'i.r- !

.» .74 tz ..uzgl'-'l >1,1'-dilti»?,1 Ii'»'!,))// ')!,»«-!.'-)') sf l-!.'ll'.'1 N.Z'kfz'r'i' Ii!it.- 4)011 ZM'sill'I -'»!

Conferenz von Uri, Schwyz lllld Nidwaldey.

z»j n/.z- Iii ,,!).'d'F

>> : zglrchi» RId,»a>0e».I

Gesandte: Uri. Karl Anton Püntiner von Braunberg, Landammann und LandSsändrich; Joseph Aiü^

Püntiner vonBraunbcrg, Landshauptmann und Alt-Landamniann. Schwyz. Joseph Anton Rcding von Bibcregil

Landammann; Gilg Christoph Schoritv, Alt-Landammann.; Joseph Franz Mettlcr, Siebner, Alt-Landvogl Z"

Baden. Ridwalden. Remigius Lussi, Landammann; Johann Jakob Ackermann, Ritter, Lanvshauptmann

Statthalter. -Brpr.'ih«.- L.r if-F I>lg4) „Iii IMdH. !?».l ZK n-y.'i ck)il>>1„ !

FranciScuS Overmatt hat wegen Beziehung seiner von Crbgüteru herfließcndcn Zinsen eine Ansorderung

cineit Schuldner von- Urb. Der Angesprochene will nach Unterwaldner-Laiidrecht bezahlen,' der Ansprechen^

nach Urner-Landrecht bezahlt sein. Der Erste beruft sich ans den Berrrag von <637. Nidwaldeü ist Uri geg^

über der Ansicht, man werde sich selbigen OrteS Rechts gaudlercn können,' wo das Erbgut liege; Uri 's GesaN^
t-.V.. ^ ».V .'^ . /». . . .t. 0»^-/. - » - > ^

schaft will den Anzug ihren gn. Herren und Obern hinterbringen, sowie auch die schwyzcrische ; doch ist sie, ^

gleich ohne Instruction, der Ansicht, daß die Zinsen nach dem Rechte desjenigen Orts bezahlt werden sollten, ^

das EH>stÄ-iiW.^'2l""' ."'liwchnj i-i.-,: -Z'hjzi,^ N')!l?ii.'-z7)>431 B>7Üj. !>')-/ -N'!i Uli"'

: ? . . ."/> u'Dl'J lrn " -6 !./- ?Z/.'.4'imn.'! cküf . .jz Iii/! uu m<jn?chD >>>'--

.ii-./.'-.'f. >7) 8,.? .k-chw
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8S.

Jahrrechnung der die Vogteien Lauis und Mendris regierenden Stände.
Lauis im August 1716.

IStaatsarchiv Basel. I

Gesandte: Zürich. Leonhard Gos,weiter, Alt-Zunftmeister. Bern. Hieronymus von (5rlach, kaiserlicher
General, des kleinen Raths. Luc er». Jakob Franz Anton Schwyzer, Herr zu Buonaö, des inncrn Raths.

Karl Balthasar Lnsser, Landsscckelmeistcr und des Raths. Schwyz. Joseph Anton Weber, Statthalter
"nd des Ruths. Unterwaldcn. Wolsgang Jgnaz Wirz, Alt-Laiidainmann. Zug. Jakob Bernhard Bran-
bmberg, des kleinen Raths. Glarns. Johann Peter König, des Raths. Basel. Augustin Schnell, deS
Nalhs. Fr ei bürg. Franz Peter Jgnaz Lauter, Bürgermeister. Solothurn. Jakob Joseph Arreggcr, der
lüngcrn Räthc. Schasshau sc». Johann Kaspar Murbach, des kleinen Raths.

Man sehe im Abschnitte Hcrrschaftsangclegcnhciten:

Vice cnnetbirgischc Vogteien überhaupt.Art. 16. Syndieat.

^1. 266. Beamte.

" 223. Abzug.

Art. 97. Jnstizsachen.
Lauis niid Mendris.

Art. 173. Abzngssreihcit.
Lauis.

?lrt. 216. Polizeiliches.
267. Jnstizsachen.

M cndris.

Art. 137. Kricgssachcn.

Art. 38t. Beamte.

Art. 295.
„ 365.

Art. 121. Localcö.

Lehensachen.
Postwesen.

8<».

Jahrrechnung der die Vogteien Luggarns und Maiuthal regierenden Stände.
Lnggarnö im August 1716.

l Staatsarchiv Basel.1

Gesandte: dieselben, welche auf der Jahrrechnung zu Lauis.
Man sebe im Abschnitte Hcrrschaftsangclcgc»heiten:

y. Luggarus.
^188. Jnstizsachen. Art. 561. Locales. Art. 572. LocaleL.

87.

Jahrrechnung der die Vogteien Bellenz, Bollenz und Riviera regierenden Stände.
Bellcnz, 21.August bis 27. September 1716. » . ^

t Zlrctiiv Tchwyz 1

Gesandte: Uri. Emanucl Stanislaus Püntincr von Braunberg, Landssürsprcch. Schwyz. FranciscuS
^^"tinicuö Jnderbitzin, Landschrcibcr. Nidwaldcn. Johann Jakob Ackermann, Ritter, Landsstatthaltcr.

Man sehe die Vogteien Bellenz, Bollcnz und Nioiera.
Art. 66 bis 71.

15
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88.

Conferenz von Bern und Neuenbürg.
Aarbcrg, 18. September 1716.

lDtaatsarekiv Bern. Neuenbmg-Bücher XI

Gesandte: Bern, Isaak Steiger, Obervogt von Schenkenberg. Neuenburg. jUnbckannt.j

Berns Gesandtschaft beschwert sich über eine namhafte Zollcrhöhung an der Zihlbrücke ünd erklärt dieselbe

zmvidcrlausend dem insischen Tractat von 165-t, der kaiserlichen Erbvercinigung, den französischen und eidge¬

nössischen Bünden, Neuenbürg beruft sich aus seine Souveränität, in Folge deren eS seilt Zollregale in seine»

Landen ohne Widerrede ausüben könne. Auf die Einwendung Berns, daß der Ncucnburgerzoll durch Gras

Ludwig nach Ballaigue versetzt und mit der Herrschaft Ballaigue den Edlen Champions verkauft worden sei,

so daß von Seite Neuenbürgs nichts anderes, als der Pfundtoll in der Stadl und der Zoll an der Zihl¬

brücke mit Fug angesprochen werden könne, entgegnet Neuenbürg, daß jene Versetzung „inofficios" sei, und be¬

ruft sich aus sein Possessorium, Zugleich wirft es Bern vor, daß dasselbe auch gegen den Vertrag von Ins von

den neucnburgischen Angehörigen zu Nidau statt eines Schillings vom Fasse Eigcngewächs zehn beziehe, Es

erbietet sich, die Zölle herunterzusetzen, wenn Bern ein Gleiches thuc. Beiderseits nimmt man die Sache ^
reimend um,

8?>.

Fun so Nische katholische Conferenz.
Lucern, 21. .September 1716.

I2»aatSar«i?iv 1!»ccr».I

Gesandte: Lucern, Jakob Balthasar, Amtsschulthciß und Panncrhcrr; Karl Christoph Dulliker, Alt-

Schultheiß und Venner; AlphonS von Sonnenberg, Statthalter, Pannerherr und Oberzeugherr; Franz Jakob

Schumacher, Alt-Landvogt zu Rothenburg, Uri, Karl Anton Püntiner von Brannbcrg, Landammann u»d

Landsfändrich; Joseph Anton Püntiner von Braunbcrg, Landshauptmann und Alt-Landammann, Sch w v (

Joseph Anton Rcdiitg von Bibcrcgg, Ritter, Baroii und Landammann; Gilg Christoph Schorns, Alt-Land¬

ammann, Obwalden, Konrad von Flüe, Landammann. Nivwaldcn. Johann Remigius Lussi, Land-

ammann. Zug. Beat Jakob Zurlaubcn von Gestclcnbnrg, Ritter, Alt-Ammann und Landshauptmann; Clemens

Damian Weber, Ritter, Ammann,

». Diese Conferenz wurde veranlaßt durch die bevorstehende Ankunft des Bischofs von Constanz zu einer

Visitation, Man beredet sich, wie derselbe zu empfangen sei, und wie diese Gelegenheit „zu Nutz und Fromme»

„der» löbl, katholischen Orte könnte gezogen werden," da derselbe „der katholischen Eidgenossenschaft best geneigt,

„bei kaiserlich wienerischem Hof in großem Anschn, mithin in gleicher Bedrückung mit l, (katholischen) Orte»

schwebet." Es wird beschlossen, daß jedes katholische Ort besonders dem „Bischof für die bisher erzeigte Zm

ncigung und an höchsten Orten geleisteten Empfehlungen danken und ihn um fernere Zuneigung ersuchen, das

katholische eidgenössische Wesen ihm empfehlen und ihn ersuchen soll, dem Kaiser die demüthigstc nnd dienstfertige

Intention der katholischen Stände zu sinecricrcn", sowie demselben die dnrch „Mißgönnen" und deren böse Aus-
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>treui»igc» bewirkte ungünstige Meinung von den katholischen Orlen zu benehme» und den Geistlichen dasjenige

"Zuzubinden, dadurch ein glücklicher Aufnahm der katholischen Orlen mittelst gehorsamer Folgleistung der Au-

gehörigen promoviert werden könne. 5» l. I». Da bei Anlaß der Visitation das vom Bischof von Cvnstanz

be» !). Mai 1711 angeregte Bündnis!, d. h. die Erneuerung des 1557 mit Bischof Christoph geschlossenen

Bündnisses zur Sprache kommen mochte, so wird beschlossen, die Propositionen des Bischofs „mit Erkanmlich-

^'it" ml i,'l«>i,;nü>im zu nehmen, damit die Orte gemeinsam delibcricrcn können, „wie und waS ihnen am nütz-

"flchstcn fallen mochte,, um solches ohne Apprehension der zwei protestantischen Vororte zu umfangen." 8 2. « .

Die Eeremonialicn für die Aufnahme des Bischofs zu bestimmen, wird jedem einzelnen Orte überlassen, obgleich

^ WünichenSwcrth gewesen wäre, daß sie an allen Orten gleich gewesen wären. 8 3. «I. Das Bündniß

Mit dem Bischof von Basel soll, »m Kosten z» ersparen, wie das frühere, ohne weiter» Eongrcß aufgerichtet, de¬

ngelt und ausgewechselt werden. Nidlvalden und Zug wollen ihre Meinungen darüber später an Lueern bc-

^chtc», ^ Gesandte» von Schwyz wird das Ansuchen gestellt, der Offiescre bei den in kaiscr-

flchc» Dienste» stehenden Regimentern bestens zu gedeukcn. 8 5. 1. WaS wegen der kaiserlichen Titulatur für

^uslcrionen gewaltet, soll jeder Gesandte an seinem hohen Orte hinterbringen. 8 6.

«w.

(Konferenz von Schwyz und Nidwalden.
Vruniicii, 22. Octobcr 171N.

IZlrct)iv

Gciandte: Schwyz. Joseph Anton Redii^ von Bibercgg, Ritter, Landammann; Gilg Christoph Schorno,

^^-^andamman»; Joseph Franz Ehrlcr, Alt-Landamman; Anton Jgnaz Eeberg, Alt-Statthalter; Joseph Karl -

Schorn», Landseckelmcister. Nidwalden. Johann Melchior Lnssi, Landammann; Joseph Jgnaz Stulz, Alt-

^"banimann; Sebastian Reniigiuo Kaiser, Alt-Landamman» und LandShauptmanu; Johann Jakob Acker-

Ritter, Statthalter ünd Landshauptmann in Ob- und Nidwalden; Johann Lorenz Bünti, Landseckel-

'Ueister. g

Zweck der Confcrenz ist die Liquidation der Rechnungen über die Kosten der öfters nach Rappcrschwyl

^geschickten Eommandanten und dcS Kriegs von 1712, ferner die Liquidation der sogenannten „parmisanischcn

^uticnlaransprach." t». ^ Rcchnnng vom letzten Kriege. Schwyz fordert an Nidivalden nach specifieicrtcr

Rechnung si. 61l), 32 ß., Nidwalden an Schwyz fl. 361. 12 ß. 8 1. I». Rechnung der von 1681 bis 1712

Nappcrschwyl geschickten Eommandanten und über die Reparation der Festung. Schwyz fordert an Nid¬
walden 229, 23 ß. GesammtcS Guthaben von Schwyz an Nidwalden fl. 176, 3 ß. 8 2. « . Parmisanischc

^'YPrache^ Daniel Kaiser, Commissär zu Bcllcnz, hatte im Jahr 1656 den Orten Uri, Schwyz und Unter-

Walde», als dieselben im Rappcrschwylerkrieg ihre eidgenössischen in parmisanischcn Diensten stehenden Völker

^Aickriefen, eine Summe vorgestreckt, an welche Schwyz 1236 fl. zu bezahlen hatte, daran aber nie etwas be¬

zahlte, obgleich die Sache zum RcchtSstand vor Uri und Lueern erwachsen und endlich 1685 zu Buochs durch

gutlichc» Vergleich dahin beigelegt worden war, daß Schwyz den kaiserischcn Erben MX) fl. zu bezahlen sich

^pflichtete. Aus die von diesen Erben zur Sprache gebrachte Anforderung erklärt Schwyz, daß cS dieselben

"uf die von Nidwalden ihm schuldigen fl. 176, 3 ß. anweisen lind noch 11X) Thalcr baar an die Erben be-
15^
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zahlen werde, unter RatificationSvorbehaltder Betheiligten. (Schwyz und Nidwalden ratificicrtenobige Rech-
nungen nebst dem Vergleich wegen der parmisanischenSchuld. 8 3.

Conferenz zwischen Baron von Greuth und den Gesandten von Zürich und Bern:
Brugg, 12. November 1716.

lTtaat»archiv .jurichj

Gesandte: Zürich. Johann Jakob Ulrich, Statthalter und des Raths; Johann Ludwig Hirzel, des Raths
von der freien Wahl. Bern. Christoph Steiger, dcö Raths und Seckclmcistcr welscher Lande; Hieronymus
von Erlach, des Raths.

In Folge des auf Veranlassung des Königs von Großbritannien von Zürich und Bern an den Kaiser aw
IT Mai 1716 wegen der Abt-sanctgallischen Angelegenheiten erlassenen Schreibenshatte Baron von Greuth,
kaiserlicher Administratorder Herrschaft Razüns und Gesandter in Bünden, in einem Begleitschreiben, welches
er der kaiserlichen Antwort (vom 21. Octobcr) beilegte, an beide Orte das Verlangeneiner mündlichen Bc-
sprechung gestellt, in Folge dessen diese Conferenz zusammen berufen wurde. Nachdem beide Stände unter sich
den Wunsch nach Beilegung des Abt-sanctgallischenStreitgeschäftes gegenseitigausgesprochen, hören sie des
BaronS Vorschläge auf dessen Zimmer an und erhalten sie schriftlich. Verpflichtet gegen den Abt von St. Gallen,
als einen Vasallen, einen Schutzgcnossen und besonder» Alliierten des Kaisers und des Reiches, könne der Kaiser
denselben nicht länger in dem jetzigen Zustande lasse» und schlage zur Beilegung des Streites Folgendes vor:
». Der Abt soll von nun an in sein Gotteshausund seine alte Landschaft und in die übrigen Aemter und Herr¬
schaften, welche mit Toggenburg und selbigen Streitigkeiten keine Cvnnerivn haben, wieder eingesetzt werden-
I». Wegen des Toggcnburgs sollen sich die beiden Stände mit dem Abte friedlich auf eidgenössische Art u»v
Weise vergleichen, namentlich über diejenigen Punete deS Rorschachcr-TractatS,welche der Religion und landes¬
fürstlichen Hoheit zu nahe treten und wegen deren der Kaiser dem Abte die Ratification desselben untersagt hat-
— Die Gesandten erklären, diese Vorschläge ihren h. Obrigkeiten hinterbringenzu wollen, und danken für die kaiser¬
liche Wohlgewogcnheit. Im Privatgespräche setzen sie dem Baron den Verlauf des ganzen Streites Punct für
Punct auseinander und äußern sich dahin, daß die von ihm gemachten Vorschläge der Art seien, daß der Friede
„besorglich mehr entfernet, als bcfürdert werden möchte."

s

V2.

Conferenz von Uri, Schwyz und Nidwalden.
An der Treib, 17. November 1716.

>Archi» Nibwaldcii.I

Gesandte: Uri. Karl Anton Püntincr von Braunbcrg, Landammann und LandSfändrich;Karl Balthasar
Lusscr, Landsseckelmcistcr; Stanislaus Püntincr von Braunbcrg, Landsfürsprech. Schwyz. Joseph Anton
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beding,on Bibercgg, Ritter, Landammann; Gilg Christoph Schorno, Alt-Landammann; Franz Dominik Jn-

^crbitzin, Landschreibcr. Nidwaldcn. Johann Mclchior Remigius Lussi, Landammann; Johann Jakob

Ickern,an», Ritter, Landshauptmann und Statthalter,

>». Auf die Anfrage von Schwyz, was für eine Antwort Zürich auf seine Zuschrift in Betreff des eng-

eichen Envoyü gegeben werden soll, wird beschlossen, mit derselben noch zuzuwarten, bis man der übrigen ka-

chvchchcn Orte Ansichten kenne. 8 2. I». Schwpz theilt in einer Copic ein Schreiben des Kaisers an die

^Uglicho von (Großbritannien mit ldaticrt vom 2. September) in Betreff des sanetgallisch-toggcnbnrgi-

^?cn Streites mit Zürich und Bern. Bei dieser Gelegenheit wird darüber gesprochen, wie der schlimme Stand

^ katholischen Orte verbessert werden könnte. 8 3. e. In Betreff dcS Streites wegen des Rechtes, nach

schein die von Odermatt in Nidwaldcn an einen Urncr zu fordernden Zinsen bezahlt werden sollen, vcr-

^Ugt Nidwaldcn eine kategorische Erklärung, ob der Vertrag von l637 auch auf Zinsen, wie auf „crmerchlctc

""d liquidierte Schulden" auszudehnen sei. Nidwaldcn ist der Ansicht, daß nach Siegel und Briefen Zinsen

»ach dem Landrcchte desjenigen OrtS bezahlt werden sollen, „wo ausgerichtet" worden sei, „sie fallen gleichwohl,

" ""hin sic immer wollen, wie bis dahin üblich gewesen sei." Uri'S Gesandtschaft aber ladet Odcrmatt ein, bei

Obrigkeit Recht zu begehren.
Man sehe auch im Abschnitte HerrjchaftSangclcgcnhciten:

Die Vogtcien Bellenz, Bolle»; und Riviera.
Art. 72. 73.

Katholische Conferenz.
Luccrn, 22. Dccembcr 171l>.

«

ITtaatSarchiv vuccrii.Z

^ Gesandte: Luccrn. Jakob Balthasar, Amtsschullheiß und Pannerhcrr; Karl Christoph Dulliker, Ritter, Alt

^ lulthciß Vcnncr; AlphonS von Sonncnbcrg, Statthalter und Pannerhcrr; Franz Jakob Schumacher,

"udvogt. llri. Karl Anton Püntincr von Braunberg, Landammaitn und LandSfändrich; Joseph Änioit Pün-

'ner von Braunbcrg, Landöhauptmann und Alt-Landammann. Schwnz. Joseph Anton Rcding von Bibcrcgg,

^ "ker, Baron, Landammann; Gilg Christoph Schvrno, Alt-Landammann. Obwaldcn. Konrad von Flüc,

^^"»nann. Nidwaldcn. Johann Remigius Lussi, Landammann. Zug. Beat Jakob Zurlaubcn von

^telenburg, Ritter, Alt-Ammann und LandShauptmann; Johann Jakob Heinrich, dcS Raths. GlaruS.

^R'ph Ulrich Tschudi, Statthalter. So lothurn. Johaun Friedrich Baron von Roll, Ritter, Schultheiß;

"Hann Jakob Joseph Glich, Ritter, Stadtvcnncr.

Nachdem man nach abgelegten Curialicn die gegenwärtige Lage Europas, der gesammtcn Eidgenossen-

si, der katholischen Orte in ihrem Verhältnis! zu einander und in ihrem Verhältnis! zu den äußern Mächten

^>ch erwogen hat, wird beschlossen, daß, „weil eben so leicht ein frühzeitiger Schritt Schaden bringen, als

ichastcr
gebühren könne", für diesmal nichts Weiteres vorgenommen werden soll, als an den französischen Bot-

Marquis d'Avaray, zur Erinnerung an dasjenige, was bei Erneuerung des Bündnisses mit Frankreich

cüert worden, ein Schreiben abgehen zu lassen; zugleich wird die Gesandtschaft von Solothurn ersucht, das
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Mehrere mündlich beizufügen und die Antwort zu berichten.'") 8 1. I». Uri weist auf den Schaden hin, den

eS durch die Hemmung dcS freien Verkehrs mit Mailmid leide; cS erklärt, daß eö mit Mailand wegen des freie»

Verkehrs in Unterhandlung stehe und Hoffnung habe, denselben zu orlangen; die übrigen Stände möchten ih>»

das nicht übel nehmen. Die übrigen Gesandten können aus Mangel an Instruction keine Erklärung hierüber

geben und referiere». 8 2. « . Uri trägt instruetionSgemäß darauf an, daß daS im Octobcr 171 st mit dc»>

Bischof von Basel erneuerte Bündniß mit den gewohnten Soleniiilätcn. beschworen lverdcn möchte; ihm schließ

sich Solothurn an. Luccrn, Schwyz, beide Untenvaldcil und Zug wollen, namentlich auf des Bischofs Wunsch

diesmal keine feierliche Beschwörung, jedoch ohne Consequcnz für die Zukunft. An sie hatte sich in eine»»

Schreiben vom 17. November 1716 Frciburg angeschlossen. Die Sache wird zum Entscheid der h. Principale»

in den Abschied gesetzt. 8 3.

'»'1.

Conferenz von Zürich und Bern.
Zürich, 18. Januar 1717.

IStaatsarchiv Zürich.j

Gesandte: Zürich. David Holzhalb, Bürgermeister; die geheimen Rälhe und die zum Toggenburger-Geschäß

verordneten Herren. Bern. Christoph Steiger, Seckclmeister welscher Lande und des Raths; Johai»'

Anton Tillicr, deS Raths.

t». Nach der zu Brugg mit Baron von Greuth, kaiserlichem Envoyö, gehaltenen Conferenz hatte Zürich

an Bern geschrieben, daß in Betreff des Abtffanetgallischcn PaeisicationögcschäfteS zugewartet werden sollte, bff

auf das auf jene Conferenz hin cinmüthig an „Jhrv kaiserliche und königliche katholische Majestät" und

Baron von Greuth erlassene Schreiben eine Antwort angelangt sei. Berit aber sandte auö Anlaß der

Abt-sanetgallischen Amtsrechnung abgeordneten Gesandtschaft Gesandte zuerst nach Zürich ab. Tillicr resericß

über seine zu Lindau gepflogene Unterredung, eröffnet, daß seine Obern, ohne jene Antwort abzuwarten, eine C»^

ferenz mit dem Abt von St. Gallen veranlassen möchten, insofern eS auf eine geziemende Weise sich thun laß

und man sich über die matm-m t.i-iwt!„lä»rum einigen könne. Zürich stimmt bei. 8 2. I». Unter Anerkennung ^

Nothwendigkcit gegenseitiger Uebereinstimmung zwischen beiden Ständen werden die Mittel und Wege besprochc'»-

wie eine solche Conferenz z>z veranstalten sei, und dieselben zur Disposition der Ober» gestellt. 8 1. «» ^

Rorschacher-Tractat und die Relation von der Unterredung zu Lindau und von den daselbst vernommenen ^

mcrkungen werden zu künftiger JnstructionSertheilung besprächen. 8 2M") Zürichs Committiertc sprechen b»'

*) Die Puncte, welche die Gesandtschaft mündlich beifügen sollte, sind folgende: l) Sie wirb die bei der Erneuerungdes
uisjcs von Seile Frankreichs erhaltenen Versprechungencrbjjnen uns bitten, daß die von Zeit zu Zeit sich ereignenden ^
legenhcitcn, absonderlich die gegenwärtigen, zn deren Erfüllung „umfangen" werden mochten. 2) Da das gemeine Gerücht gehe»»^
die Principättn von Zürich und Bern sich rühincn, als seien sie „in die zwischen Frankreich, England und Holland obsOff
„bendcn Tractatc und Bündnisse eingeladen lvorden," sto wird sie remonstrieren, daß dies? den gcthaneil Versprechen nicht all»"
zuwiderlaufe, sondern sie gänzlich zernichte.
Der junge Freiherr von Thum war 1716 eigener Geschäftewegen in Bern und schickte nach seiner Rückkehr ein Schreib»'
seine? Vaters Fidel von Thnrn an Schultheiß Willading, in welchem der Vater verlangt, daß jemand sich zn ihm verfüg»'
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Hoffnung aus, daß ihr? Obern dem Vorschlage Berns beipflichten 'werden, welcher dahin gieng, daß cS ge¬
nügen möchrc, statt an den König von Preußen und die (veneralstaatcn selbst zu schreiben, an den holländischen
Minister ;u Wien, Hamel Bruynink, eine ähnliche Information und Recommendation gelaitgen zu lasscir, >vic
^>n den Cnyoyä Stanyan. 8 ?. « . Die Comnnttierten Zürichs solliciticren die Rückerstattung des den bcrncrischcn
kuppen »nährend des Krieges „gethanen Vorsatzes" und ersuchen zugleich Bern, von den in der Cibgenossen-
^^st nie üblich gewesenen und den Verträgen zuwiderlaufenden Grund- oder Bodenrechnungen abzustehen,
^crn ist ohne Instruction, bezieht sich auf senke Schreiben vom 16. Dcccmbcr >716 und ck. Jannar 1717, und
ücllt in Aussicht, daß zu Wvl über die Rückerstattuitg der Vorschüsse gesprochen werden könne. 8 -t. f. Zürich
^unlcht, paß Bern seine Zustimmung zur Cassation d/r kostbaren Garnison zu Bremgarten geben möchte, da
dieselbe für widrige Fälle doch zu' gering sei. Berns Gesandtschaft ist ohne Instruction, glaubt aber, man solle
^ch Zuwarten, da man nicht wisse, waS Hoch vom französischen Ambassador könne auf die Bahn gebracht
werden. Den darauf gemachten Vorschlag Zürichs, wenn man diese Garnison nicht aufheben wolle, 25 bis

Man» derselben in 'S Schloß nach Rapperschwyl zu verlegen, hält Bern für unzweckmäßig, da eine solche
Maßregel jetzt „Jalousie" erwecken würde. Alle diese Puncte werden ml lokoienck»,,, genommen und sollen
^>f dem Wege der Korrespondenz weiter verhandelt werden. 8 7.

Man sehe auch im Abschnitte HerrschastSangelegcNheiten:
Grafschaft Bq-den.

Art. 62. Landvogt. Art. 81. Untcrvogt.
Abt-san ctgallische Lande.

Art. 15. Landvogte.

?»5.

Konferenz von Zürich und Bern.
Wal. 21. Januar bis l6. Februar 1717.

ITtaatSarMiv UuriM.I

Gesandte: Zürich. Hans Kaspar Meyer, dcS Raths von der freien Wahl; HanS Rudolf Lavatcr, dcS
und Constaffclhcrr. Bern. Christoph Steiger, dcS Raths und Seckclmcistcr welscher Lande; Anton

T'l'icr, des Raths.

Zweck der Konferenz ist die Bereinigung der bis dahin noch unliqnidierten Abrechnungen und einige andere
^ üwctqallifchc Regierung betreffenden Geschäfte. Zu den RcchnungSgesckäslcn wird als Mitdcpulierrer Land-

^ f. ! i'-' . «j '' ' ' . s,' s ' " . lü !
Mochte (sein hohes Alter erlaube ihm nämlich nicht, eine Reise nach Bern), um zu vernehmen, wie man sich der Abt-sanctgalli-
schen Streitigkeit halber des Mehreren nähern mochte. In Folge dessen begab sich Rathsherr Tillier nach Lindau, von Schult
beiß Willading gebeten, und hörte dort, jedoch ohne Eharactcr eines Abgeordneten/ die vom Freiherrn von Thür» und Canzler
Püntincr gemachten Erossnnngcn an, welche dieselben aber zu machen behaupteten, ohne daß der Fürst voz; St. Gallen etwas
davon wisse, und welche daher nicht verbindlichsein sollten. Der Norschachcr-Tractalwird artikelwcise durchgegangen,die gewünschten
Aenderungcn werden beigefügt. Freiherr von Thür» insistiert unter Anderm ans dem Collatnrrechtc des AbtS (Art. 78),
widersetzt sich der Einführung des Landssriedens in den sürstlich-sanctgallischenHerrschaften im Thnrgan und Rhcinthal, dringt
m» Bezahlung der Kriegskosten durch die alte Landschaft, und das; alle die Zinsen, von denjenigen Schulden ausgelaufen,
welche der Abt vor dem Kriege ans die alte Landschaft aufgebrochen und verschrieben,durch Zürich Und Bern, die solche ge-
»ntzet, bezahlt werden sollen. — Staatsarchiv Zürich/Schreiben von Bern, 16. Der. 1716.
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vogt Siimer von Bern zugezogen, t». Die Rechnungen, betreffend die Abt-sanctgallischen Lande, kommen M

Verhandlung. Dieselben werden in zwei Theile abgecheckt: der eine umfaßt die Rechnungen bis zur Aufstellung

der Intendanten, der zweite die Intendanten- und Landvogteirechnungeu von 1712 bis 1715. Die streitige»

Puncte werden gegenseitig in Memorialien auseinandergesetzt und, da wegen beidseitiger Instruction keine

Uebcreinkunft möglich ist, an die Obrigkeiten zur Entscheidung gewiesen. 8 1. I», Bern wünscht, daß eine

Cvnfcrenz mit dem Abt von St. Gallen angebahnt werde. Zürichs Gesandtschaft, obgleich dafür nicht instruiert,

erklärt, daß ihre Obern, ebenfalls geneigt seien, Hand dazu zu bieten. Es wird beschlossen, Landammann Nat"

holz nach Baden zu schicken, welcher unter dem Vorwande einer Reise in eigenen Geschäften dem.Schultheiß

Schnors, seinein Freunde, einen Besuch abstatten und demselben im Laufe des vertrauten Gesprächs sondiere»

sollte, ob er zur Anbahnung einer sqlchcn Conserenz im Lande sich brauchen lassen würde, Alles aber ohi»

den Auftrag von Seite der Stände durchblicken zu lassen. Sollte Schnors sich geneigt zeigen, das Geschäst

zu übernehmen, so mochte er über Zeit und Ort einer solchen Eonfcrcnz mit ihm reden, jedoch ohne die

mateiia tiaetillickoruin zu berühren. Rabholz führt den Austrag aus Uttv berichtet, Schnors habe ihm er¬

widert, der Baron von Thurn hätte ihm geschrieben, daß der Fürst von St. Gallen in den Gedanken stehe,

der Kaiser habe das Geschäft auf sich genommen. Auf die Einwendungen von Nabholz habe sich aber Schnell

geneigt gezeigt, zu den Verhandlungen Hand zu bieten, und habe an die nöthigen Orte geschrieben. Zugleich

rathe Schnors, an den englischen Gesandten in Wien zu schreiben, damit dieser die kaiserlichen Minister vermöge,

daß sie den Abt zur Wiederaufnahme der Unterhandlungen ermuntern. Während Nabholz aber noch in Bade»

ist, eröffnet Berns Gesandtschaft das Verlangen ihrer Obrigkeit, daß sofort an den Abt selbst sollte ein Schee»

ben erlassen werden. Zürichs Gesandtschaft, ohne Instruction, will solche einholen, entschließt sich aber nachher

weil inzwischen einige Bcdenklichkciten vorgefallen, einstweilen den Erfolg jener Unterredung zwischen Nabholz u»°

Schnors abzuwarten. 5 ck, « . Abgeordnete des gemeinen Landraths im Toggenburg bitten, 1) daß man de»'

Lande Toggenburg, da dem Vernehmen nach der Rorschacher-Tractat wieder zur Hand genommen werde, vol

Schluß desselben eine Anzeige machen möchte, damit cö sich wichtiger Puncte halber zu rechter Zeit mclvc»

könne. Dasselbe wird der Wohlgewogenhcit beider Stände versichert, ihm aber Mäßigung empfohlen. 2) Rüdlingll

berichtet, w^ eS mit der streitigen Wahl, eines Schulmeisters zu Helfenichwyl für eine Bcwandtniß hat»'

Auf die Autwort des evangelischen Landraths und ein Schreiben der Gemeinden Gantcrswyl, Mogclsbcrg u»?

Brunnadcru an Zürich erklären die Gesandten den Abgeordneten, daß der evangelische Landrath zu weit gega>»

gen sei, und daß der Wille des Testators (Cucnz), welcher die Schulstiftung gemacht, nicht erfüllt worden st»'

Die beiden Schreiben aber werden wegen Ungebührlichkeit in der Form zurückgegeben. Die Abgeordneten n'U

len das Angehörte dem Landrath referieren und das Geschäft zur Billigkeit verleiten helfen. 3) In Bezieh»»!^

auf Abkurung der Kirchengüter im Toggenburg wird den evangelischen und katholischen Deputierten anempst^

len, sich in Güte abzufinden oder streitige Fälle durch einen Drittmann entscheiden zu lassen, ck) Wegen ^

Beschwerde von Lichtcnsteig und Jvnschwyl in Betreff dcS sogenannten vicrzigstündigen Gebets werden die

geordneten auf früher gegebene Räthc verwiesen. German wird ersucht, dafür zu sorgen, daß in Jonsch>»^

durch den Priester Kinderlehrc gehalten werde. 8 7. «I. Auf die Beschwerde zweier Männer von Goßau,

sie von dem Landrath im Toggenburg die Bezahlung einer auf ihm stehenden Schuld von 719 fl., welche

der Garnison während des Krieges herrühre, nicht erlangen können, und daß dem Landvogt im Kloß^

St. Gallen möchte gestattet werden, aus die im Lande sich befindenden toggcnburgischcn Effctti Arrest zu leg^

wird vorerst der Landvogt beauftragt, ein „sreundernstlichcs" Schreiben an den Landrath abgehen zu lassen. 8 ^



Januar und Februar 1717.

' Zürich hatte wegen der neu angelegten östreickfischeis Zölle auf ein- und ausgehende eidgenöfüiche Waarcn eine Zu-

I^minenkunst einfacher Deputationen von den kaufmännischen Collegien ausgesckmcben, und setzt jetzt den Gesandten

-'o>, Bern die Lage der Sache auseinander. Bern will vor Allem eine Antwort von Innsbruck crlvarten; bleibt

bleibe aus, so will eS zu allen zweckdienlichen Maßregeln Hand bieten. 8 16. t. Bern läßt ein Schreiben

Herrn de Lubiores, königlich-preußischen Commandantcn der Grafschaft Neuenburg, an Schultheiß Willa-

^Ug verlege», in welchem derselbe räth, das Abt-sanctgallische Geschäft dem preußischen Minister am kaiserlichen

^'fe, Grasen von Schnverin, zu empfehlen. Beni ist der Ansicht, daß an den König vbn Preußen ein

schreiben erlassen werden sollte, des Inhalts, daß „nebent Vorstellung kaiserlicher Zumuthung zu vorläufiger

"Abtretung der erobert Abt-sanctgallischcn Landen, selbige lMajestät! ersucht werden sollte, vcro Herrn Ministrum

wienerischen Hofe zu Unterstützung beider löbl. Stände Abschens zu beordern." Zürich referiert. 8 17.

Man sehe auch im Abschnitte Hcrrschaftsangelcgerchcilen:' '

Landgrasschaft Thurgan.

2Zn. Anlagen.. Art. 709. Locales. Art. 719. Localcs.

" ^6. Stifte und Klöster. „ ,718.. „ „ W. ,

Rheinthal.

Att. 269. Zölle und Weggdlder. ' Art. 270i Zölle'und Weggclder.

Grafschaft Baden.

Art. 63. Landvogt. - Art. 85. Nntcrvogt.

Abt-sanctgalli.sche Lande.

^' 24. Amtörechnnngcn. Art. 57. Anlagen. Art. 71. Kirchensachen.

" 38. Judicatnr- nnd Compctenzconfücte. , 7V. Kirchensachen. „ 80. Localis.
' ^2. Jnstizsachen.

" iüi U'.nL -. . >to r-g r.c ü'-. w'.. .

Coufcreuz von !!n, Schwyz und Nidwalden.

Schwyz, im Febrnar 1717.

^Arctnv Nidwalden. Nathscklagbum.Z

Gegenstand der Verhandlungen sind die Angelegenheiten vön Bollcnz; der Abschied selbst konnte nicht auf-

üefunden werden.

?>7.
,

Konferenz von Uri, Schwyz und Untcrwalden.

> , ! An der Treib, 7. April 1717.

tilrciiiv Nidwalden t

Gesandte: Uri. Joseph Anton Püntincr von Braunberg, Landshauptmann und Alt-Landammann; Karl

'^thasar Lusser, Landsseckelmeister. S'chwyz. Joseph Anton Reding von Biberegg, Landammann; Gilg

.'Uiwph Schorno, Alt-Landammann. Obwal den. Konrad von Flüe, Alt-Landvogt zu Baden, Lanvammann.

Ewalden. Johann Melchior Lussi, Landammann. 16
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t». Woge» des Schadens, welcher durch den de» ganze» Wimer hindurch stattgcfundenen Viehtricb »ach

Italien den interessierten Orten dadurch erwächst, daß den ennctbirgischen Märkten und dem Ankauf des Viehck

in den Orten selbst Eintrag geschieht, wird gewünscht, daß die alten Ordnungen „wieder vorgenommen" wer-

den möchten. Uri trägt kein Bedenken, bei der 1707 von seiner Landsgemeindc gemachten Ordnung zu bleiben,

wenn die übrigen Orte die Ordnung anch halten wollen, nach welcher vcrjcnige mit 1<X> Kronen bestraft wird,

welcher während des Jahres Vieh nach Mailand treibt, mit Ausnahme des aus dem Lauisermarktc nicht ver¬

kauften, welches nach Mailand getrieben werden könne. Die Erneuerung dieser alten Ordnung wird -><l rotoronckum

genommen; zugleich sollen unter Ratificationsvorbehalt Luecrn, Zug und Glaruö zur Annahme dieser Maßregel ein¬

geladen werden. I Schwyz macht in Folge dessen in eincrLandsgcmeindedenL.Mai 1717 eine Ordnung. IS. Lands-

gemeindlich S. 458. Nidwalden nimmt an.j 8 1.1». In Betreff der Bundeöerneuerung mit dem Bischof von Basti

wünscht Schwyz, Uri möchte in der drei Länder Namen Lucern angehen, dafür zu sorgen, daß die Instrumente bald¬

möglichst aufgesetzt und ausgewechselt werden. Nidwalden ersucht Uri, wenn die Mehrheit der katholische

Stände sich geneigt zeige, das Schreiben abgehen zu lassen. Uri wünscht, daß jedes Ort selbst nach Lucer»

schreibe. Das Alles wird sä rsksreuäum genommen. 8 2. t . Auf ein Schreiben des Bischofs von Basti,

worin derselbe mittheilt, was Bern in dem ihm zugehörigen Neucnstadt vorgenommen habe, und Hülfe und

Rath verlangt, wird erkannt, daß für diesen Fall sämmtlicher katholischer verbündeter Orte Rath nöthig st>,

und daß man sich vorerst das Burgrecht müsse mittheilen lassen, durch welches Bern seine Handlungsweise

begründe. 8 3- «I. In Betreff der Titulatur des Kaisers („katholische Majestät") spricht der Gesandte vo»

Sckwyz die Geneigtheit seines Ortes aus, dieselbe bei sich ergebendem Anlaß zu geben und das mailändisäst

Capitulat nicht zu verwerfen. Es wünscht, daß dicß alles gemeinsam überlegt lind die gebülzrendc CultiviernnS

gegen alle hohen Potenzen möchte beobachtet werden. Ihm schließt sich Unterwaldcn an. Uri wiederholt

seine Acußerungen auf der katholischen Confcrcnz zu Luccrn und beruft sich auf sein jüngstes Schreiben a»

den Kaiser und den Gubcrnator in Mailand. ^ Das Angehörte wird zu Hause von den Gesandten referiert. 8 ^

e. Es wird daran erinnert, daß die katholischen Orte bei der allgemeinen Convocation nach Solothurn

gebührender Vorsicht das zu erhalten suchen sollten, was in letzter Konferenz zu Luccrn berathcn worden sei. 8 ^

»8.

Conftrenz der XIII und der zugewandten Orte.
Solothurn, 26. und 27. April 1717.

ITtaatsarchiv Zürich.1

Gesandte: Zürich. David Holzhalb, Bürgermeister; Andreas Meyer, Statthalter und des Raths. Ber»-

Samuel Frisching, Schultheiß; Christoph Steiger, Seckclmcistcr welscher Lande. Lucern. Karl Christoph D»ll>-

ker, Schultheiß und Venncr, Ritter; Franz Schumacher, des Raths. Uri. Karl Anton Püntiner von Brau»-

berg, Landammann und LandSfändrich; Karl Franz Schmid, Statthalter und LandSfändrich. Schwyz. Joseph Anto»

Reding von Bibcregg, Ritter und Baron, Landammann; Gilg Christoph Schorn», Alt-Landammann. Obw aldc>»

Niel. Jmfeld, Landammann, Pannerherr in Ob- und Nidwalden; Konrgd von Flüe, Alt-Landammann. N i d w a lvc»'

Joh. Melchior Remigius Lussi, Landammann; Joh. Jak. Ackermann, Ritter/ Statthalter und Landshauptmann in Ob-

und Nidwalden. Zug. Fidel Zurlauben von Thum und Gestelenbmg, Landshauptmann der freien AemteO
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^tabsührcr; Elen.enS Damian Weber, Ruter, Amman»; Johann Jakob Heinrick, Seckelmcifter nnb des Raths,

^larus. ! evangelisch, j Johann Heinrick Zwicki, Landammann; jkatholisch.j Joseph Ulrich Tschudi, LandcSstatt-

baltcr, Basel. Andreas Burckhardt, Oberstzunsrmeistcr ; Johann Rudolf Wcttstein, Deputat und des geheimen

^aths. Freiburg. HanS Peter von Boccard, Schultheiß; Franz Niclaus Fcgelh Alt-Seckelmeister. Solo-

Unirn, Johann 'Jakob Joseph Gliuz, Ritter, Sladtvenncr und des geheimen Raths; Hieronymus Sury, Settel-

weijtcr und des geheimen Raths; Johann Joseph'Wilhelm Sury von Sreinbrngg, der altern Rathen; Peter

^>ckh Reinhard, Gemrinmann und des geheimen Raths, Schaphausen. Hans Heinrich Ott, Burger-

meifter;,Psistern, Statthalter. Appenzell JnncrrHoden. Johann Martiil Geygcr, Ritter,

^»daniman»; Paulus Snter, Landamuiann und Panncrhcrr; Außerrhoden. Lorenz Tanner, Landammann.

^ tadt St. G al lc n. Jakob Schärer, des Raths. Wallis. Eugenias Courten, Landshauprmann, Statthalter und

^^iinerherr; Christian Roth, Oberstund Panncrhcrr. Biel. Abraham Scholl, Bürgermeister ; Peter Haas ,Vcnner.

Herr von liosinäe, Vlai'guis 6'Xvaimv, IRliuu, Umucknisioii ol eis In Nr,»«so, Nnron »In I.nssa), luoii-

b'ii!,», gsiiäi'.'tt Ihrer königlichen Majestät Armeen, Ritter des militärischen Ordens St. Ludwig, von Ludwig

^ Sinn Ambassador in der Eidgenossenschaft erwählt und von Ludwig XV in dieser Eigenschaft den 12.'

Oktober 17^ bestätigt, hatte die XIII und die zugewandten One zu völliger Legitimation seines Characters nach

^i'lothurn berufen. '». Die Gesandten begeben sich zu des Ambassadors Residenz und werden von demielbcn

aus Treppe empfangen und in den Saal begleitet. Der Vorgesnndtc Zürichs becomplimentiert den Ambassa-

^ in ciner von demselben erbetenen Audienz in deutscher Sprache; ein Dollmetschcr übersetzt die Rede in's

französische. Der Ambassador antwortet kurz, ermahnt zur Eintracht und übergiebt den Gesandten jeden Orts

Ereu,plar seines Credcntialschrcibens. Mittagsmahl beim Ambassador. 8 1. I». Bor dieser BceoMplinien-

^'ttliig stellt. Mühlhauscn durch den Borort das Verlangen, daß ihm, da es in dem Bunde mit der Krone

^»ireichs.begriffen sei, der Beisitz bei diesem Arte, sowie m denjenigen Fällen, wo cS sich um sranzösifchc

uiidcsiachen handle, gestattet werde. Die Mehrzahl der Gesandten ist ohne Instruction; dieses Verlangen

^ in den.Abschied genommen. 8 2. «?. Den 27. April Danksagungsbcsuch beim Ambassador. 8 3. «I»

bringt die Neuerungen in Beziehung aus den Zoll zur Sprache, welcher von den eidgenössischen Waarcn,

^silrgcu der Erbvereinigung und den Tractaten an ober- und vorderöstrcickischen Zollstätten erhoben werde.

^ h.uie schon früher deir 8a Februar deswegen an den Gubernalor der oberen und vorder» österreichischen

""de gestchrwln'n und. unter dem 22. Februar die Antwort erhalten, daß dieser Zoll auf kaiserlichen Befehl

'üigevrdnrt worden sei. Es macht den Vorschlag, deswegen nun directc an den Kaiser z» schreiben. Wegen

^""hclnder Instruction referieren die Gesandten und wollen sich für die nächste Jahrrechnung instruieren lassen.

«5. Der Gesandte Basels beschwert sich, daß einem Basler, Hans Lukas Jselin, im Württcmbcrgischcn

'"'ei kleine und eine große Balle Florctband eonfisriert worden seien, welche der Fuhrmann in eigenem 'Nutzen

' " zollfrei passieren machen wollen. Da den Reklamationen des unschuldigen Basler Kaufmanns kein Gehör

'^schenkt werde, wünscht Basel., daß deswegen im Namen gesammtcr Orte geschrieben werde. Eö wird ent-

^dvchen. z 5.

Conferenz der katholischen Orte nnd der Republik Wallis
während der Konferenz der Xlll und zugewandten Orte im April 1717.

lDtaatSarchiv 5.'»»ccrn und zZckwnz.?

»T. Der Gesandte von Solothurn zeigt an, daß die evangelischen Gesandten sich vor der allgemeinen

16'
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Sitzung besonders versammeln werden, und eröffnet das Verlairgen Mühlhausens, bei bevorstehendem Aetc zu-

gegen sein zu dürfen, Es wird beschlossen, den mühlhausischen Gesandten durch den Grvßwcibcl mit guter

Manier anzudenken, daß in ihr Begbhren nicht eingewilligt werdeil könne, weil die einen Gesandten nicht in¬

struier! seien, die Jnstruelion der andern es bei den alten Gebräuchen bewenden lassen wolle, 8 1. ?». De»'

Vorschlage LueernS, daß bei diesem Anlasse die Erneuerung des Bundes mit dem Bischof Konrad von Basel

durch Besiegelung des Instruments vorgenommen werden könne leine öffentliche Solennisation hatte der

Bischof unter den damaligen Zeitumständen nicht für passend erachtet), treten die übrigen Stände bei außer

dem nicbr instruierten Svlothurn, das aber die Bcistimmung seiner Obern in Aussicht stellt.^) 8 2, r. lOlstst

Wallis.) In der Angelegenheit der an den ober- und vorderöstreichischcn Zollstättcn von eidgenössischen Maare»

geforderten Zölle wollen sich die katholischen Stände dahin erklären, daß dieses Geschäft auf nächste Jahrrcch-

nungstagsatzung verschoben werden soll, um sich zu einer gleichförmigen Antwort instruieren zu lassen. 8 3 «I

(Mir Wallis.) Svlothurn trägt vor, wie ungütlich Bern in den Zwistigkeiten zu Ncuenstadt dem Bischof vo»

Basel gegenüber verfahre, und >vie es durch seinen dorthin abgesandten Deputierte» unter ungemeinen Drang¬

salen die bis dahin ihrem rechtmäßigen Landesherrn, dein Bischof von Basel, treugeblicbenen Untcrthanen ab¬

trünnig zu machen suche und dieß mit Gewalt durchzuführen gesonnen sei. Nach Verlesung dcS den k l. Sep¬

tember 1388 zwischen Bern und Reuenftadt errichteten Burgrcchtcs, und nachdem eine Deputation an Bern

und eine an den französischen Ambassadeur vorgeschlagen worden war, um den Letztern zu fragen, wessen sich die

katholischen Orre beim Ausbruche vo» Thätlichkeücn von Seite Frankreichs zu getröstcn hätten, wird der erste

Vorschlag <n> «oleienckum genommen, hingegen eine Deputation an den französischen Ambassador beschlossen-

8 -1, < > Freiburg wünscht l) die Relation der an den französischen Ambassador mit einem Memorial la«»

Beschluß der katholischen Eonserenz vom 22, December 1716 abgesandten Deputierten zu vernehmen; ,2) dic

Ansicht über den Anzug Uri's, welchen dasselbe aus ebenderselben Eonserenz in Beziehung auf dic Erneuerung

des mailändischen Capitulats gemacht Halle; es habe den Auftrag, mit den andern dabei interessierten Orten ;»

Rathe zu gehen, in welcher Form dasselbe zu Stande gebracht werde» könnte, Frciburg giebt seinen Anzug zu

ProtocollMZ 8 5. t. In Folge eines Schreibens von Frciburg an Lucern in der Angelegenheit dcS Abbatc

Giuliani, des von den katholischen Orlen in Rom bestellten Agenten, dessen Diensten man sich nach der Mei¬

nung der Mehrzahl der Gesandten bedanken sollte, wird gut befunden, dic Sache aus dic erste eidgenössische

Iahrrechnung zu verschieben. Wallis erklärt kategorisch, daß cS fürderhin an dic Kosten nichts mehr beitrage»

werde, 8 6. >Jm Scbwyzercremplar. > zx. (Ohne Wallis) Luecrn eröffnet, daß der französische Botschafter

auf das ihm in Folge des Beschlusses der Eonserenz vom 22, December 1716 durch dic Gesandten Solothuriib

zugestellte Memorial den 27, December geantwortet habe, er werde bei seiner Legitimation dic näheren Erkllu

rungcn geben. Die Gesandten beschließen daher, sämmtlich sich zu demselben zu verfügen und ihm ihr Anliegen

mit Nachdruck vorzustellen und auch die Violcnzcn zu Gemüthc zu führen, welche Bern in "Ncuenstadt dem eid¬

genössischen Herkommen zuwider sich erlaube. Glarus wünscht bei diesem Anlasse auch den Schaden z»r

Sprache zu bringen, welchen die in französischen Diensten stehenden eidgenössischen Officiere durch die an Bc-

Die Auswechslung der BundeSbriesc fand den 15. Juli 1717 im Schloße zu Pruntrut ohne Solennität und Schwur statt-

Der Bischof erklärt in einem Instrumente, daß die Unterlqssnng der Solennität und des Bundesschwnrö von keinerlei Kon¬
sequenz für die Zuknnst sein soll.

—) Der Anzug Uri'S ist im, Abschiede vom 22, December nicht enthalten.
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